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I.

verjeichnis der mitglieder des Oberkirchenrates
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Dr . Heidland , Hans⸗Wolfgang , Oberkirchenrat

Dr . Bürgy , Friedrich , Oberkirchenrat

Lem krweiterten Oberkirchenrat gehören außer den oben genannten mitgliedern des oberkirchenrats an :

a) Kreisdekane

D. Hof , Otto , Profeſſor , Freiburg
D. Maas , Hermann , Heidelberg

b) Synodale Mitglieder :

Dr . Umhauer , Erwin , Rechtsanwalt beim Bundesgerichts⸗

5 Miniſter a. D. , Präſident der Landesſynode , Karls⸗
ruhe

Specht , Karl , Pfarrer , Pforzheim

D. Dr . von Dietze , Conſtantin , Univerſitätsprofeſſor , Freiburg

Rücklin , Alfred , Studienrat , Pforzheim

Dr. ⸗Ing . Schmechel , Max , Architekt , Mannheim
Dr . Bier , Helmut , Dekan , Adelsheim

Stellvertreter zu b)

Mondon , Karl , Pfarrer , Karlsruhe , Stellvertreter des Präſi⸗
denten der Landesſynode

Hammann , Ernſt , Pfarrer , Karlsruhe - Rüppurr

D. Dr . Ritter , Gerhard , Univerſitätsprofeſſor , Freiburg

Schneider , Hermann , Bürgermeiſter , Konſtanz

Müller , Andreas , Hauptlehrer i. R. , Heidelberg

Schweikhart , Gotthilf , Pfarrer , Obrigheim

c) Vertreter der Theologiſchen Fakul⸗
tät Heidelberg

Dr . Hahn , Wilhelm , Traugott , Univ . ⸗Profeſſor , Heidelberg

II .

Verieichnis der mitglieder der Landesſunode

1. Dr . Barner , Hans , Pfarrer , Heidelberg
( K. B. Heidelberg , Ladenburg⸗Weinheim ) , VA.

2. Bernlehr , Georg , Pfarrer , Wolfenweiler
( K. B. Emmendingen , Lahr ) , FA.

3. Dr . Bier , Helmut , Dekan , Adelsheim
( K. B. Adelsheim , Boxberg , Wertheim ) , FA .

4. Birk , Georg , Maurermeiſter , Kehl⸗Sundheim
(K. B. Rheinbiſchofsheim )

5. D. Dr . von Dietze , Conſtantin , Univerſitätsprofeſſor , Frei⸗
burg ( ernannt ) , VA.

6. Dürr , Hermann , Dekan , Wiesloch ( K. B. Bretten , Ober⸗
heidelberg ) , HA.

7. Eiſinger , Ludwig , Pfarrer , Rötteln ( K. B. Lörrach , Schopf⸗
heim ) HA.

8. Dr . Fiſcher , Fritz , Müllheim ( K. B. Müllheim )
9. Frank , Albert , Pfarrer , Donaueſchingen ( K. B. Hornberg ,

Konſtanz ) , HA.
10. Frhr . v. Gemmingen , Guſtav , Neckarmühlbach

( K. B. Neckarbiſchofsheim )

11. Günther , Chriſtian , Pfarrer , Gemmingen ( K. B. Neckar⸗

gemünd , Sinsheim ) , HA.
12. Dr . Hahn , Wilhelm , Traugott , Univerſitätsprofeſſor , Hei⸗

delberg ( ernannt ) , HA.
13. Hammann , Ernſt , Pfarrer , Karlsruhe - Rüppurr lernannt )

A.

14. Hauß , Friedrich , Dekan , Dietlingen ( ernannt ) , HA, FA.
15. Heib , Daniel , Landwirt , Karlsruhe ( ernannt )
16. Henrich , Wilhelm , Schloſſermeiſter , Karlsruhe

( K. B. Karlsruhe⸗Stadt ) , VA.
17. Ilzhöfer , Wilhelm , Poſtangeſtellter , Karlsruhe

( K. B. Adelsheim ) , Fu .
18. Joeſt , Friedrich , Dekan , Kirchenrat , Mannheim

( K. B. Mannheim ) , HA.
19. Kley , Arnold , Oberamtsrichter , Konſtanz ( K. B. Schopf⸗

heim ) , VA.
20. Kühlewein , Berthold , Pfarrer , Freiburg ( K. B. Freiburg ,

Müllheim ) , VA.

—



21. Dr . Kuhn , Wilhelm , Rechtsanwalt , Mannheim
( K. B. Mannheim ) , VA.

22. Dr . Lampp , Friedrich , Oberſtudiendirektor , Wertheim
( K. B. Wertheim ) , HA.

23. Lindenbach , Otto , Steuerberater , Neckarelz
( K. B. Mosbach ) , FA .

24. Dr . Lüdemann⸗Ravit , Hermann , prakt . Arzt , Löffingen
( K. B. Freiburg ) , FA .

25. Meyer , Eugen , Oberſtudiendirektor , Weinheim
( K. B. Ladenburg⸗Weinheim ) , HA.

26. Mondon , Karl , Pfarrer , Karlsruhe ( K. B. Karlsruhe⸗
Stadt lamerikaniſche Zone ] , Karlsruhe⸗Land ) , HA.

27. Müller , Andreas , Hauptlehrer i. R. , Heidelberg
(K. B. Heidelberg ) , HA.

28. Odenwald , Gottlieb , Reg . ⸗Amtmann i. R. , Karlsruhe⸗
Durlach ( K. B. Durlach ) , FA .

29. Popp , Robert , Buchbindermeiſter , Boxberg
( K. B. Boxberg ) , HA.

30. Reutner , Theodor , Schloſſer , Karlsruhe ( ernannt ) , HA.
31. D. Dr . Ritter , Gerhard , Univerſitätsprofeſſor , Freiburg

( ernannt ) , HA.
32. Ritz , Karl , Landwirt , Linkenheim ( K. B. Karlsruhe⸗Land ) ,

FA .
33. Rücklin , Alfred , Studienrat , Pforzheim ( K. B. Pforzheim⸗

Stadt ) , VA.
34. Rudi , Heinrich , Landwirt , Kirchardt ( K. B. Sinsheim )
35. Ruſer , Otto , Gärtnermeiſter , Lörrach ( K. B. Lörrach ) , FA.
36. Schäfer , Wilhelm , Hauptlehrer , Herbolzheim

( K. B. Emmendingen ) , HA.

V

37. Dr . med . Schlapper , Kurt , Leiter des Sanatoriums ,
Rockenau ( K. B. Neckargemünd ) , VA.

38. D. Dr . Schlink , Edmund , Univerſitätsprofeſſor , Heidelberg
( ernannt ) , VA.

39. Dr . ⸗Ing . Schmechel , Max , Architekt , Mannheim ( ernannt ) ,
HA, FA .

40. Dr . Ing . Schmidt , Fritz , Otto , Privatmann , Königsfeld
( K. B. Hornberg ) , VA.

41. Schneider , Hermann , Bürgermeiſter , Konſtanz
( K. B. Konſtanz ) , VA, FA .

42. Schweikhart , Gotthilf , Pfarrer , Obrigheim
( K. B. Mosbach , Neckarbiſchofsheim ) , VA.

43. Siegel , Peter , Ingenieur , Niefern ( K. B. Pforzheim⸗Land ) ,
HA.

44. Specht , Karl , Pfarrer , Pforzheim ( K. B. Durlach , Pforz⸗
heim⸗Stadt und Pforzheim⸗Land ) , HA.

45. Töpfer , Alexander , Kaufmann , Mosbronn über Karls⸗
ruhe ( K. B. Bretten ) , HA.

46. Dr . Uhrig , Theodor , Oberſtudiendirektor , Lahr
( K. B. Lahr ) , HA.

47. Dr . Umhauer , Erwin , Rechtsanwalt beim Bundesgerichts⸗
hof , Miniſter a. D. , Karlsruhe ( ernannt )

48. Willauer , Emil , Gendarmerieleutnant i. R. , Schwetzingen
( K. B. Oberheidelberg ) , FA .

49. Zitt , Robert , Pfarrer , Freiburg ( K. B. Karlsruhe⸗Stadt
[ franzöſiſche Zone ] , Rheinbiſchofsheim ) , FA .

Beratendes Mitglied :

D. Hupfeld , Renatus , Univerſitätsprofeſſor , Heidelberg

III .
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Dürr , Hermann , Dekan

Eiſinger , Ludwig , Pfarrer
Frank , Albert , Pfarrer
Günther , Chriſtian , Pfarrer
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Hahn , Dr . Wilhelm , Univerſitätsprofeſſor
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v. Dietze , D. Dr . Conſtantin , Univerſitätsprofeſſor

Henrich , Wilhelm , Schloſſermeiſter

Kley , Arnold , Oberamtsrichter

Kühlewein , Berthold , Pfarrer

Kuhn , Dr . Wilhelm , Rechtsanwalt

Rücklin , Alfred , Studienrat

Schlapper , Dr . med . Kurt

Schlink , D. Dr . Edmund , Univerſitätsprofeſſor
Schmidt , Dr. ⸗Ing. , Otto

Schneider , Hermann , Bürgermeiſter

Schweikhart , Gotthilf , Pfarrer

Finanzausſchuß

Bernlehr , Georg , Pfarrer

Bier , Dr . Helmut , Dekan

Hauß , Friedrich , Dekan

Ilzhöfer , Wilhelm , Poſtangeſtellter

Lindenbach , Otto , Steuerberater

Lüdemann⸗Ravit , Dr . Hermann , prakt . Arzt

Odenwald , Gottlieb , Reg . ⸗Amtmann i. R.

Ritz , Karl , Landwirt
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Erſte Sitzung

verhandlungen
Die Landesſynode hat ihre Verhandlungen durch die von ihr beſtellten Schriftführer und durch Stenographen aufzeichnen

laſſen . Hiernach erfolgte die nachſtehende Bearbeitung der Verhandlungen .

Die Landesſynode tagte in der „ Charlottenruhe “ , Herrenalb .
Der Eröffnungsgottesdienſt fand am 21. Oktober 1951 in der Chriſtuskirche in Karlsruhe ſtatt . Die Predigt hielt der Herr

Landesbiſchof .

Erſte öffentliche Sitzung

Herrenalb , Montag , den 22 . Oktober 1951 , 945 Uhr .

Tagesordnung .

＋

Eröffnung der Synode durch den Herrn Präſidenten ; Ver⸗
pflichtung des Synodalen Henrich - Karlsruhe ; Bekanntgabe
von Entſchuldigungen .

—5
Bekanntgabe und Verteilung der Eingänge .

4115

Verhandlungen über den Sitz der künftigen Tagungen der
Landesſynode .

3

Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitzung und teilt mit ,
daß anſtelle des aus Geſundheitsgründen ausgeſchiedenen
Kreisoberſchulrats Weber Herr Schloſſermeiſter Wilhelm
Henrich von der Bezirksſynode Karlsruhe⸗Stadt zum Mitglied
der Landesſynode gewählt wurde .

Es folgt die feierliche Verpflichtung des Synodalen Henrich .
Infolge Krankheit oder anderweitiger dienſtlicher Ver⸗

pflichtungen haben ſich entſchuldigt : die Synodalen Barner ,
Birk , D. Dr . von Dietze , Frhr . von Gemmingen , Heib , Kühle⸗
wein , D. Dr . Ritter , Rudi , Schäfer , Siegel , Specht . Die Syno⸗
dalen D. Dr . Schlink und Dr . Kuhn und die beiden Kreis⸗
dekane D. Hof und D. Maas konnten aus dienſtlichen Grün⸗
den erſt ſpäter eintreffen .

Der Präſident ſtellt die Beſchlußfähigkeit der Synode feſt .

I
Der Präſident gibt die Eingänge und Vorlagen

bekannt , die den einzelnen Ausſchüſſen überwieſen werden .
Nach Bekanntgabe einer Eingabe der Bezirksſynode Horn⸗
berg , die um ein „klärendes , wegweiſendes Wort zur augen⸗
blicklichen politiſchen Lage “ gebeten hat , führt

Präſident Dr . Umhauer aus :
Wir haben dann noch eine Eingabe eines Herrn Auguſt

Groll , Kaufmann und Fußpraktikers in Bretten . Dieſe Ein⸗
gabe betrifft die Behandlung der DC- Pfarrer . Herr Groll
erklärt , er ſelbſt ſei ehemaliger Ortsleiter und ſtellvertreten⸗
der Markgemeindeleiter der DC in Bretten und dem Bezirk
geweſen und weiſt darauf hin , daß das Amtsgericht Stuttgart
die vor Jahren verfügte Löſchung des eingetragenen Vereins
Deutſcher Chriſten nationalkirchlicher Einung unter Zuſtim⸗

mung des Juſtizminiſters des Landes und des Hohen Kom⸗
miſſars als unter irrigen Vorausſetzungen erfolgt für un⸗
gültig erklärt habe . Infolgedeſſen ſei auch das allerdings
durch die Währungsumſtände zuſammengeſchmolzene Ver⸗
mögen der Vereinigung frei geworden . Dieſe Tatſache gibt
dem Herrn Groll Veranlaſſung , zu verlangen , daß die Maß⸗
nahmen , die gegen DC⸗Pfarrer auf Grund eines kirchlichen
Geſetzes erlaſſen worden ſind , mit ſofortiger Wirkung rück⸗
gängig gemacht , die nicht bezahlten Vergütungen nachbezahlt
würden und die Herren wieder in ihre Amter kämen . Er weiſt
dann darauf hin , daß man in beſonderen Fällen — er nimmt
auf einen Einzelfall Bezug — daß man in ſolchen Fällen , in
denen kirchliche Beamte einer Parteiorganiſation angehört
hätten , auch Nachſicht geübt hätte . Man habe ſie auch im Amt
gelaſſen , und es ſei eine grobe Unbilligkeit , wenn man die
DC⸗Pfarrer nicht in gleicher Weiſe wieder ins Amt einſetzen
würde . „ Es wäre dies “, wie er ſagt , „zweierlei Maß , was
nicht gut iſt , zumal von einer religiöſen Inſtitution wie die
der Bekennenden Kirche . Meine Verantwortung vor Gott und
Chriſtus geht jedenfalls dahin , daß ich, ſoweit es in meiner
Macht ſteht , gegen jedes Unrecht kämpfen werde , das von den
kirchlichen Behörden ſomit an vielen chriſtlichen Gliedern be⸗
gangen worden iſt . Dieſes Unrecht muß unbedingt geändert
werden . Denn wo ſoll denn der Glaube an die vergebende
und tragende Liebe bleiben ? Einer trage des andern Laſt . Wir
müſſen Brückenſchlager ſein als Chriſten in allen Fällen , wo
es Not tut . “

Und dann kommt Herr Groll auf eine andere Sache , näm⸗
lich die Frage der Rüſtung und Remilitariſierung , die ja
auch in dem Antrag vom Bezirk Hornberg angeſchnitten iſt .
Ich möchte Ihnen nun nach Rückſprache mit dem Herrn
Landesbiſchof den Vorſchlag machen , daß wir dieſe beiden
Eingaben nicht einem Ausſchuß zur Vorberatung übergeben ,
ſondern hier im Plenum behandeln , und zwar erſtens die
Remilitariſierung , zuſammengefaßt hinſichtlich des Horn⸗
berger Antrags und hinſichtlich des Antrags des Herrn Groll ,
und zweitens für ſich getrennt die Frage der Behandlung der
DC- Pfarrer .

Die Synode beſchließt — bei 4 Stimmen Enthaltung —
dieſe Angelegenheit ſofort zu verhandeln .

Landesbiſchof D. Bender : Ich will den letzten Punkt vor⸗
wegnehmen , weil er ſich meiner Meinung nach leicht erledigen
läßt : das iſt die Folgerung , die der Verfaſſer des Antrags
an die Synode aus dem Gerichtsbeſchluß zieht , daß die DE⸗
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Bewegung nationalkirchlicher Einung ſeinerzeit , wohl Ende

1945 , zu Unrecht verboten oder aufgelöſt worden ſei , und daß

alſo das Vermögen , das noch da iſt , wieder an ſeinen letzten

Beſitzer zurückzugeben iſt . Die Folgerung , die der Antrag⸗
ſteller auch für das eigentliche kirchliche Gebiet zieht , iſt nicht

zuläſſig . Denn es iſt ein anderes , ob der Staat heute befindet ,

daß die DC⸗Bewegung nicht ſtaatsgefährlich war , und ein

anderes , ob die Kirche darüber zu befinden hat , ob die DC⸗

Bewegung nationalkirchlicher Einung kirchengefährdend ge⸗

weſen iſt . Dies letztere muß allerdings bejaht werden . Auch

wenn inzwiſchen fünf Jahre darüber hinweggegangen ſind

und auch weithin in unſerem Volk eine betrübende Vergeß⸗

lichkeit Platz gegriffen hat , ſo wollen wir in der Kirche uns

dieſer Sünde nicht teilhaftig machen und daran feſthalten ,

daß in jenen Jahren unſer Volk als Ganzes gegenüber den

andern Völkern eine Schuld auf ſich geladen hat , die ihm nur

Gott vergeben kann , und daß innerhalb der Kirche ſich ein

Widerſtand nicht bloß gegen die damals beſtehende organi⸗

ſierte Form der Landeskirche , ſondern gegen die Kirche Jeſu

Chriſti erhoben hat . Darum hat die Synode 1946 das „ Ge⸗

ſetz zur Wiederherſtellung eines bekenntnisgebundenen

Pfarrerſtandes “ beſchloſſen und die kritiſche Sichtung der

Pfarrerſchaft nicht nach politiſchen Geſichtspunkten , ſondern

ausſchließlich nach kirchlichen Geſichtspunkten durchzuführen
unternommen . So wenig wir uns davon beeindrucken laſſen

konnten , daß etwa ein DC⸗Pfarrer in Verhandlungen , die wir

mit ihm haben mußten , ſeinen Entnazifizierungsbeſcheid vor⸗

wies , in dem er als Mitläufer oder vielleicht ſogar vom Geſetz
nicht betroffen bezeichnet wurde , ſo wenig kann jetzt ein ſolcher
ſtaatlicher Entſcheid dafür maßgebend ſein , daß die Kirche ein

Geſetz revidiert , das wohl das ſchwerwiegendſte Geſetz geweſen

iſt , das bis jetzt unſere Landeskirche überhaupt beſchloſſen hat .

Ich glaube , daß das zunächſt von meiner Seite aus zu dieſem

Punkt genügen könnte .

Sehr viel ſtärker bewegt uns , was nun von der Hornberger
Bezirksſynode her gekommen iſt , was nur ein Ausdruck deſſen
iſt , was unſer evangeliſches Kirchenvolk bewegt , nämlich : wie

haben wir uns als Chriſten und als Glieder unſeres deutſchen
Volkes in dieſer ſchweren Frage , die unſeren Staat betrifft ,

zu verhalten . Und ich möchte Ihnen einfach ein paar Sätze

vorlegen , die ich mir im Blick auf die Frage der Hornberger

Bezirksſynode aufgeſchrieben habe .
„1. Die Frage einer Beteiligung Weſtdeutſchlands am

Aufbau einer militäriſchen Abwehrmacht gegenüber der

rufſiſchen Militärmacht iſt eine politiſche Frage , die nicht
unmittelbar und eindeutig vom Worte Gottes her beant⸗

wortet werden kann und darf . Gottes Wort gebietet , daß
wir dem Frieden nachjagen .

Es beſteht darin wohl in unſerem ganzen Volk Über⸗

einſtimmung , daß wir keinen Krieg wünſchen und von

einem Krieg keine Löſung der Weltprobleme erwarten .
Aber darüber beſteht keine Übereinſtimmung , was zu tun

ſei , um in der gegenwärtigen politiſchen Situation einen

ſolchen Krieg nach Möglichkeit zu verhindern . Die einen

find davon überzeugt , daß die Beteiligung Weſtdeutſch⸗
lands die Kriegsgefahr erhöhe und eine Wiedervereinigung
Geſamtdeutſchlands auf unabſehbare Zeit unmöglich
mache ; die andern ſind im Gegenteil davon überzeugt , daß
allein eine Beteiligung Weſtdeutſchlands am militäriſchen

Schutz Europas gegenüber einem militanten Bolſchewis⸗
mus dieſen von aggreſſiven Plänen heilen könne und daß
ein „ Neutralismus “ von den Weltmächten weder des

Weſtens noch des Oſtens erlaubt werde und nur die ver⸗

hängnisvolle Wirkung eines politiſchen Sogs zur Folge
haben könne .

2. So gewiß alle Glieder unſeres Volkes ſich mühen
müſſen , in dieſer Frage zu einer Entſcheidung zu kommen ,
ſo gewiß kann ihnen die Kirche nicht dadurch zu einer Ent⸗

ſcheidung verhelfen , daß ſie eine der beiden oben gekenn⸗
zeichneten politiſchen Uberzeugungen als „die “ kirchliche

approbiert . Die Kirche kann ihre Glieder nur bitten , ſich

in der Bemühung um einen eigenen Standpunkt nicht

von Stimmungen und Gefühlen , noch weniger von propa⸗

gandiſtiſchen Schlagworten beeindrucken zu laſſen , ſondern

nüchtern zu prüfen , was von beiden Seiten als Begrün⸗
dung für ihre Stellungnahme angeführt wird .

3. Es iſt zu bedauern , daß nicht überall dieſe der Kirche

gebotene Zurückhaltung in politiſchen Fragen geübt wird ,

und ſo der Eindruck entſtanden iſt , die evangeliſche Kirche

lehne als Kirche , und das heißt um Gottes willen , die

Beteiligung Deutſchlands an der militäriſchen Abwehr⸗

front gegenüber Rußland ab. Wenn führende Kirchen⸗
männer zu dieſer Frage das Wort ergreifen , dann ſollen

ſie , welche Meinung ſie auch vertreten , ausdrücklich be⸗

tonen , daß ſie als Politiker reden oder ſchreiben , nicht aber

als Prediger des Evangeliums .
4. Die Kirche kann und muß jedes Spielen mit dem

Gedanken eines bloß der abſoluten Machterringung
dienenden Einſatzes militäriſcher Gewalt als gottwidrig

ablehnen und den Staatsmännern und Parlamenten ihre

Verantwortung ins Gewiſſen ſchieben , die ſie vor Gott

und ihren Völkern haben .
Die Kirche muß ebenſo einen grundſätzlichen Pazifis⸗

mus als gegen Gottes Wort gerichtet bezeichnen , weil dieſer

Pazifismus nicht mit der Wirklichkeit der Sünde und der

übertretung göttlicher und menſchlicher Gebote rechnet .
Wo Sünde iſt , läßt Gott ſein Geſetz in Kraft treten , nicht

ein kraftloſes Geſetz , ſondern ein Geſetz , zu deſſen Durch⸗

ſetzung Gott das Schwert gegeben hat und dieſes „nicht

umſonſt “ . Es iſt zudem offenbar , daß Frieden kein Propa⸗

gandamittel iſt , ſondern im tiefſten Sinn ein Geſchenk

Gottes , das höher iſt als alle Vernunft . Gerade den Chri⸗

ſten , die um den Frieden Gottes mitten im Sturm und

Kampf dieſer Welt wiſſen , iſt es möglich , die Geiſter , die

von Frieden reden , zu unterſcheiden und die lügenhafte

Friedenspredigt , woher ſie auch komme , zu entlarven . So⸗

lange die Erde ſteht , wird ein Volk und Staat nicht von

der ſchweren Pflicht entbunden , dem Böſen zu wehren und

dem Guten zum Schutz zu dienen .
5. Indem die evangeliſche Kirche unſeres Landes ihre

Stellung zu der politiſchen Frage der aktiven Beteiligung

Weſtdeutſchlands ſo begrenzt , weicht ſie nicht aus , ſondern
tut nur , was ihr von ihrem Herrn und Auftraggeber zu

bezeugen aufgegeben iſt . Sie betet darum , daß Gott unſer
Volk beieinander halte auf ſeinem irdiſchen Weg und daß
er ſeine Gemeinde über alle verſchiedenen politiſchen

Standpunkte hinweg einige durch den Glauben an unſeren

Herrn Jeſus Chriſtus , deſſen Reich bleibt , wenn die Reiche

dieſer Welt ihre Kämpfe ausgekämpft haben werden und

zu dem Ende gekommen ſind , das ihnen vom Herrn der

Weltgeſchichte geſetzt iſt . “

Auf Wunſch der Synode wird die weitere Beratung dieſer

Frage auf eine ſpätere Sitzung vertagt . Zur Eingabe Groll

ſchlägt Präſident Dr . Umhauer nach kurzer Ausſprache folgen⸗
den Beſchluß vor :

Die Synode hat die Eingabe des Herrn Groll zur Kennt⸗
nis genommen und beſchloſſen , es ſei kein Anlaß gegeben ,

an den Grundſätzen des Geſetzes über die Wiederherſtel⸗
lung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerſtandes etwas

zu ändern oder die Praxis des Evang . Oberkirchenrats , die

er in Ausführung dieſes Geſetzes angewendet hat , zu be⸗

anſtanden .
Prof . D. Hupfeld : Es muß aber Herrn Groll auch mit⸗

werden , daß bei ſeiner Bitte ein Mißverſtändnis vor⸗

iegt .
Präſident Dr . Umhauer : Das denke ich mir in der Ein⸗

leitung , aber nicht im Beſchluß der Synode . Der Beſchluß der

Synode ſoll nur eine Entſcheidung geben ; aber in der Ein⸗

leitung der Mitteilung kann geſagt werden , es ſei ein Miß⸗
verſtändnis , wie der Herr Landesbiſchof erklärt hat .



Die Synode iſt damit einverſtanden , daß mit dieſer Maß⸗
nahme dieſe Eingabe als erledigt erklärt wird .

Präſident Dr . Umhauer : Die Direktion der Europäiſchen
feſtländiſchen Brüderunität in Bad Boll dankt für die Zu⸗
wendung von 5000 DM an das Zinzendorfgymnaſium in
Königsfeld . Das Evang . Jungmännerwerk dankt für die Zu⸗
wendung von 5000 DM .

Abgeordneter Schneider ſtellt den Antrag , daß diejenigen
Synodalen , die noch nicht Mitglieder eines Ausſchuſſes ſind ,
als Stellvertreter der bei dieſer Tagung nicht anweſenden
Synodalen in die entſprechenden Ausſchüſſe einrücken .

In Verfolgung dieſes Antrages werden gewählt : Die
Synodalen Günther , Popp , Reutner in den Hauptausſchuß
und die Synodalen Ilzhöfer in den Finanzausſchuß und
Henrich in den Verfaſſungsausſchuß .

Zweite Sitzung

III .
Landesbiſchof D. Bender teilt mit , weshalb die Tagung

der Landesſynode nicht mehr im Bibelheim Bethanien in
Langenſteinbach ſtattfinden kann . Im Anſchluß daran wird
über den künftigen Tagungsort der Landesſynode
debattiert .

Oberkirchenrat Dr . Heidland berichtet über die geplanten
Erweiterungsbauten der „ Charlottenruhe “ , wodurch nicht
nur für die Freizeiten der Evang . Akademie und der kirch⸗
lichen Verbände Raum geſchaffen werden kann , ſondern wo⸗
durch auch die Möglichkeit gegeben wäre , die Tagungen der
Landesſynode künftig immer in Herrenalb zu halten .

Nachdem feſtgelegt wird , in welchen Räumen die einzelnen
Ausſchüſſe ihre Sitzungen abhalten können , erklärt der Präſi⸗
dent die erſte Sitzung um 11 . 45 Uhr für geſchloſſen .

Pfarrer Mondon ſprach das Schlußgebet .

Zweite öffentliche Sitzung

Herrenalb , Mittwoch , den 24. Oktober üi k6nhe

Tagesordnung .

I. Bekanntgabe von Eingängen .
II . Berichte des Verfaſſungs⸗ und des Finanz⸗

ausſchuſſes über die Entwürfe folgender kirchlicher Ge⸗
ſetze :
1. Die Abänderung des Geſetzes , betr . die Zurruheſetzung

und die Ruheſtandsbezüge der Geiſtlichen .
Berichterſtatter : Oberamtsrichter Kley ,

Bürgermeiſter Schneider .
„ Die Beſoldungsverhältniſſe der kirchlichen Bedienſte⸗

ten betr .

Berichterſtatter : Studienrat Rücklin ,
Bürgermeiſter Schneider .

3. Die Zuſatzverſicherung der Angeſtellten der Vereinig⸗
ten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens betr .
Berichterſtatter : Dr . Schlapper ,

Bürgermeiſter Schneider .
„ Antrag der Synodalen Dr . Lampp u. a. , betr . die

Penſionsfähigkeit der Funktionszulage der Dekane .
Berichterſtatter : Dr . Schlapper ,

Bürgermeiſter Schneider .
Bericht des Verfaſſungs ausſchuſſes über den Ent⸗
wurf eines kirchlichen Geſetzes , die Errichtung einer
Evang . Kirchengemeinde Königsfeld betr .

Berichterſtatter : Dr . - Ing . Schmidt .
IV. Berichte des Verfaſſungs⸗ und des Haupt⸗

ausſchuſſes
1. über den Antrag der Bezirksſynode Lörrach , betr .

Wiedereinführung des Kirchengemeindeausſchuſſes .
Berichterſtatter : Dr . ⸗Ing . Schmidt ,

2. über den Antrag der Bezirksſynode Lörrach , die Sonn⸗
tagsheiligung betr .

Berichterſtatter : Studienrat Rücklin .

V. Berichte des Hau ptausſchuſſes
1. über die Eingabe der Bezirksſynode Oberheidelberg ,

die kirchliche Trauung Geſchiedener betr .
Berichterſtatter : Pfarrer Hammann ,

2. über den Antrag des Pfarrers Schweikhart , kirch⸗
liche Baſare betr . ,

3. über den Antrag der Bezirksſynode Lörrach , betr . den
Antrag an den Evang . Oberkirchenrat , einen neuen
Entwurf eines kirchengeſchichtlichen Lehrbuches her —
auszugeben .
Berichterſtatter : Pfarrer Hammann .

III

VI . Erklärung des Finanzausſchuſſes zum Bericht des
Prüfungsausſchuſſes für die Rechnung vom 1. 4. 1948 ,
21. 6. 1948 —31 . 3. 1949 .

Berichterſtatter : Bürgermeiſter Schneider .
VII . Berichte des Fin anzausſchuſſes

1. über die Behandlung von Haushaltsüberſchreitungen ,
2. über die Umſtellung der Verwaltungsbuchhaltung auf
maſchinellen Betrieb .

Berichterſtatter : Bürgermeiſter Schneider .

Präſident Dr . Umhauer eröffnet die Sitzung .
Abgeordneter Joeſt ſpricht das Eingangsgebet .

1.
Präſident Dr . Umhauer : Es liegt eine Eingabe von Chri⸗

ſtine Neiheißer , Krankengymnaſtin in Lenzkirch vor mit
der Bitte , die evangeliſchen Kirchen nicht nur am Sonntag⸗
vormittag , ſondern auch unter der Woche geöffnet zu halten .
Nach Mitteilung des Abgeordneten Hauß hat ſich auch der
Hauptausſchuß mit dieſer Frage befaßt , ſo daß dieſe Eingabe
ſpäter behandelt wird .

Der zweite Eingang iſt von Studentenpfarrer Frieder
Schulz betr . die neue Gottesdienſtordnung . Dieſe Denk⸗
ſchrift hat Pfarrer Schulz bereits der liturgiſchen Kommiſſion
der Landesſynode überwieſen und nun außerdem auch noch
an die Landesſynode direkt geſandt . Wir werden das zur
Kenntnis nehmen und abwarten , was die liturgiſche Kom⸗
miſſion darüber berichten wird .

Die Synode iſt damit einverſtanden .

1115
Berichterſtatter Abgeordneter Kley : Hohe Synode ! Vor

Ihnen liegt als Anlage II der Entwurf eines kirchlichen Ge⸗
ſetzes : Die Abänderung des Geſetzes , die Zurruhe —
ſetzung und die Ruheſtandsbezüge der Geiſt⸗
lichen betr . Der VA. war einſtimmig der Auffaſſung ,
daß das kirchliche Recht inſofern eine Lücke aufweiſt , als für
den Fall , daß in einer Gemeinde das kirchliche Leben erloſchen
iſt , der Pfarrer aber nach ſeinem ganzen Weſen nicht in der
Lage iſt , in der Gemeinde ein Neues zu wirken , und von ihm
auch nicht erwartet werden kann , daß er in einer anderen
Gemeinde dies tun wird , keine Möglichkeit beſteht , dieſen
Pfarrer gegen ſeinen Willen in den Ruheſtand zu verſetzen .
Im Verwaltungsverfahren kann nur eine Verſetzung er⸗
folgen . Das Diſziplinarrecht keunnt nur Maßnahmen wegen
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ſchuldhafter Verletzung der Dienſtpflichten . § 2 Ziff . 3 des

Ruheſtandsgeſetzes ſieht eine Zurruheſetzung nur für den Fall

vor , daß ein Pfarrer mit ſeiner Gemeinde derart zerfallen iſt .

daß ſeine Wirkſamkeit auch in einer anderen Gemeinde nicht

mehr möglich oder dem landeskirchlichen Intereſſe zuwider

iſt . Es ſind nun aber auch Fälle denkbar , wo weder ein Ver⸗

ſchulden vorliegt , noch von einem Zerfallenſein des Pfarrers

mit ſeiner Gemeinde geſprochen werden kann , weil zwiſchen

Pfarrer und Gemeinde keinerlei Spannungen oder Zerwürf⸗

niſſe beſtehen , eine ſolche Gemeinde aber auch nichts fordert

und zufrieden iſt , wenn der Pfarrer ſie in Ruhe läßt , der

Pfarrer andererſeits aber auch nach ſeinem ganzen Habitus

nicht fähig iſt und auch keine Anſtrengungen macht , dieſe Ge⸗

meinde zu wecken . Für einen ſolchen Fall mußte eine geſetz⸗

liche Regelung getroffen werden , wie dies in dem Geſetzent⸗

wurf vorgeſehen iſt . Andere Landeskirchen haben bereits ähn⸗
liche Beſtimmungen erlaſſen .

Der Verfaſſungsausſchuß hielt es für erforderlich , den Be⸗

griff „erſprießliche Tätigkeit “ dahin zu erläutern , daß hinter

„Tätigkeit “ und vor „nicht “ die Worte „ im Sinne ſeines Auf⸗

trags als Diener Jeſu Chriſti “ einzufügen ſind . Wer in dieſem

Sinne nicht erſprießlich wirkt , insbeſondere trotz immer wieder

getätigter Verſuche und Hülfen und Mahnungen der Amts⸗

brüder , des Dekans und Kreisdekans und der Kirchenleitung

nicht in der Lage iſt , den Auftrag als Diener Jeſu Chriſti ſo

zu erfüllen , wie dies ein gewiſſenhafter mit dem Wort und

im Gebet lebender Pfarrer mit angemeſſenen geiſtigen Kräften

zu tun in der Lage iſt , ſoll in den Ruheſtand verſetzt werden

können .

Zu 82iſt zu ſagen , daß zu der dort vorgeſehenen vorherigen

Ausſprache der Dekan auch zwei Pfarrer aus anderen Kirchen⸗
bezirken zuziehen kann . Es bedarf dieſes Hinweiſes , weil in

der Begründung der Vorlage unter 1II nur von zwei anderen

Pfarrern des Bezirks die Rede iſt .
Der Verfaſſungsausſchuß empfiehlt die Annahme des Ge⸗

ſetzentwurfs mit der Ergänzung , daß in §1 Zeile 7 ( leinge⸗
rückter Text ) zwiſchen „Tätigkeit “ und „nicht “ eingefügt wird :

„ im Sinne ſeines Auftrags als Diener Jeſu Chriſti “.

Überſchrift , Einleitung und § 1 des Geſetzentwurfs wer⸗

den entſprechend dem Vorſchlag des Verfaſſungsausſchuſſes ,

hinter „Tätigkeit “ zu ſetzen : „ im Sinne ſeines Auftrags als

Diener Jeſu Chriſti “ einſtimmig angenommen .

Zu 82 erhält das Wort

Abgeordneter Eiſinger : Von Kollegen unſeres Kirchen⸗

bezirks wurde vorgeſchlagen , den Wortlaut des Entwurfs

„ . . der zuſtändige Dekan unter Hinzuziehung von zwei an⸗
dern Pfarrern “ durch folgende Formulierung zu erſetzen :

„ ſoll der zuſtändige Bezirkskirchenrat eine Aus⸗

ſprache mit dem betreffenden Pfarrer gehabt haben “ . Dieſer
Vorſchlag ging von der Überlegung aus , daß u. U. der Dekan ,
der den Pfarrer , der verſetzt oder penſioniert werden ſoll , un⸗

günſtig beurteilt , ſich zwei andere Pfarrer wählt , von denen
er weiß , daß ſie ſeine Meinung über den betr . Amtsbruder
teilen . Umgekehrt könnte es auch der Fall ſein , daß der Dekan
aus irgendwelchen Gründen eine Verſetzung oder Penſionie⸗
rung des betr . Pfarrers nicht befürworten möchte , und darum

Pfarrer hinzuzieht , von denen er glaubt , daß ſie mit ſeiner
Beurteilung übereinſtimmen . Aus dieſen Gründen wurde

gebeten , zu erwägen , ob es nicht ratſamer wäre , ſtatt einer
ad hoc gebildeten , eine beſtehende und neutralere Inſtanz
einzuſchalten .

Landesbiſchof D. Bender : Es iſt ja dies Geſpräch , das der
Dekan unter Hinzuziehung von zwei Pfarrern haben ſoll ,
nicht im Sinne einer richterlichen Inſtanz gemeint , ſondern
als ein ausgeſprochen ſeelſorgerliches Geſpräch , ein Geſpräch
von Bruder zu Bruder , wobei der betreffende Pfarrer in

aller Deutlichkeit und mit allem Ernſt auf ſeine Pflichten
aufmerkſam gemacht wird . Ich glaube wirklich , daß das eine

Aufgabe der Amtsbrüder ſein ſoll . Und wenn wirklich die

Sorge beſteht , daß bei einer ſolch ernſten Frage der Arbeits⸗

entziehung nicht objektiv vorgegangen wird , dann muß ich

fragen : Sind dieſe Gefahren bei einem Bezirkskirchenrat aus⸗

geſchloſſen ? Wir werden der Möglichkeit menſchlicher Unzu⸗

länglichkeiten bei der Abwicklung der irdiſchen Angelegen⸗

heiten unſerer Kirche nicht entgehen . Aber ich meine , daß

wenn hier Amtsbrüder aus einer beſtimmten Sorge heraus

ſich gegenſeitig ſeelſorgerlich dienen , ein ſolches Wort und eine

ſolche notkwendige Mahnung auch gehört wird .

Es iſt dies Geſetz nächſt dem Geſetz , das die Synode im

Jahre 1946 zur Wiederherſtellung eines bekenntnisgebundenen

Pfarrerſtandes erlaſſen hat , das tiefgreifendſte . Es iſt nicht

ſchwer , ein ſolches Geſetz zu formulieren , aber es wird nicht

leicht ſein , es zu praktizieren .
Praktiziert kann es nur werden , wenn unſerer Kirche eine

ſolche innere geiſtliche Geſchloſſenheit geſchenkt wird , daß ſie

die Vollmacht hat , in einem ſolchen konkreten Fall zu ſagen :

Lieber Bruder , es geht nicht mit dir , es fehlt dir ganz offen⸗

bar die nötige Einſicht . Denn nur in einem ſolchen Fall muß

es durchgeführt werden , und wir werden erleben , daß , wenn

das Geſetz einmal durchgeführt wird , ſich um den Pfarrer ,

der da betroffen iſt , ein Kreis von Menſchen bildet , die gegen

die Kirchenleitung mit dem Vorwurf auftreten , daß hier ein

Mann das Opfer vielleicht ſeiner theologiſchen oder kirchen⸗

politiſchen Haltung wurde , aber nicht ein Opfer wirklicher
Unzulänglichkeit im Sinne deſſen , was wir von einem Pfarrer
als Diener Jeſu Chriſti verlangen . Damit müſſen wir rechnen .

Aber ich glaube , daß wenn die Kirche dahintertritt , wir die in

der Geſetzesvorlage umſchriebene Aufgabe angreifen müſſen .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich möchte als Laienmit⸗
glied des Erweiterten Oberkirchenrats eine kurze Bemerkung

dazu machen . Schon in der Vorbereitung im Erweiterten

Oberkirchenrat iſt mit großer Sorgfalt unterſucht worden , ob

hier nicht etwas unternommen wird , was Anlaß geben kann

—berechtigten Anlaß — zu Sorgen in der Richtung , wie ſie

vorhin von Bruder Eiſinger geäußert wurden . Wir haben
dann uns dadurch noch dazu veranlaßt gefühlt , weil uns ge⸗

ſagt wurde , daß die Pfälziſche Landeskirche , die Württem⸗

bergiſche Landeskirche , die Kirche von Heſſen⸗Naſſau , die

Hannoverſche Landeskirche und die Hamburger Kirche ein

ganz ähnliches Geſetz hätten . Durch die veränderte Formu⸗

lierung : „ im Sinne ſeines Auftrags als Diener Jeſu Chriſti “

iſt das verbeſſert und präziſer gefaßt worden . Wenn das nun

ſo iſt , dann muß ich ſagen , daß die Einſchaltung des Dekans

doch wohl das Richtige iſt , denn gerade das , um was es hier

geht , kann doch eigentlich nur der Dekan machen . Und es hieße
—wenn wir dem nicht ſtattgeben — dem Dekan mißtrauen
und das Amt des Dekans beanſtanden . Das würde aber be⸗

denklich ſein . Ich bin überzeugt davon , daß der Erweiterte

Oberkirchenrat mit der allergrößten Sorgfalt nicht nur den

ganzen Fall unterſuchen , ſondern auch das Votum des Dekans

anhören wird . Sie können alſo beruhigt ſein in der Richtung ,
wie die Verhandlung im Erweiterten Oberkirchenrat vor ſich

gehen und die Perſönlichkeit des Amtsträgers berückſichtigt
werden wird .

Abgeordneter Meyer : Wegen der ſchwerwiegenden Pro⸗
bleme , die im Hintergrund dieſes Geſetzes ſtehen , möchte ich

doch bitten , in einem ſolchen Fall auch noch das letzte Mittel

zu verſuchen , nicht nur im Intereſſe des Pfarrers , ſondern
auch der Gemeinde und unſerer Kirche überhaupt . Ich denke
da an eine ſog . Nachbarſchaftshilfe , ob wir nicht verſuchen
ſollten , wenn ſich ein ſolcher Fall anbahnt , die Nachbargemein⸗

den mobil zu machen . Ich könnte mir das ſo denken , daß viel⸗

leicht in der Predigt gelegentlich ein Wechſel ſtattfindet zwi⸗
ſchen einem Nachbargeiſtlichen und dem Betreffenden , dem

betroffenen Geiſtlichen . Ich möchte vor allen Dingen aber

auch die kirchlichen Werke auf den Plan rufen , zunächſt ein⸗
mal beſonders die Jugend , daß ſie ruhig einmal dieſes Dorf
oder dieſe Gemeinde erſtürmt . Ich habe bei meinem langen
Wirken auf kirchlichem Gebiet ſchon ähnliches erlebt , wie



gerade Jugend in die anderen Gemeinden eingebrochen iſt
und dort Bewegung geſchaffen hat . Ich denke aber nicht nur
an die Jugend , ich denke auch an das Männerwerk und denke
daran , daß die Männer einmal dieſe Gemeinden beſuchen und
umgekehrt dieſe Gemeinden einladen . Dasſelbe könnte ich
mir vom Frauenwerk uſw . denken . Es iſt doch ſo, wir wollen
dem Bruder helfen , und deshalb dürfen wir es nicht nur auf
dem formalen amtlichen Wege über den Dekan und die zwei
Amtsbrüder beruhen laſſen , ſondern wir müſſen eben dieſe
Gemeinden mit auf unſerem Herzen tragen und ſehen , ob
ſich da nicht eine Wendung ermöglichen läßt . Alſo Mobil⸗
machung der Nachbargemeinden .

Landesbiſchof D. Bender : Dieſer abſchließende Prozeß , dem
hier die rechtliche Grundlage gegeben wird , kann nur das letzte
Glied in einer Kette vorhergehender Bemühungen ſein .
Darum legt dieſes Geſetz auf den Dekan eines Kirchenbezirks,
in dem ein ſolcher Fall vorkommt , eine ſchwere Verantwor⸗
tung . So darf es und ſo kann es nicht ſein , daß plötzlich wie
ein Blitz aus heiterm Himmel das Verfahren anfängt zu
laufen . Der Pfarrer würde mit Recht fragen , ob man ihm
nichts anderes zu ſagen habe als die Ankündigung der letzten
Formalitäten . Vorher müſſen alle Möglichkeiten der ſeel⸗
ſorgerlichen Hilfe von dem Dekan , den Amtsbrüdern , dem
Bezirkskirchenrat und den umliegenden Gemeinden aus⸗
geſchöpft ſein .

Abgeordneter Eiſinger verzichtet auf eine Anderung des 8§82,
der — wie auch 8S3 —einſtimmig angenommen wird .

Präſident Dr . Umhauer : Bevor wir zur Geſamtabſtim⸗
mung kommen , möchte ich den Abgeordneten Schneider bitten ,
den Standpunkt des Finanzausſchuſſes zu dieſem Geſetzent⸗
wurf uns mitzuteilen .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Der Finanzaus⸗
ſchuß erhebt gegen den Geſetzentwurf keine Einwendung . Nach
den Erklärungen des Vertreters des Oberkirchenrats wird es
ſich nur um Einzelfälle handeln , die keinerlei weſentliche
Finanzbelaſtung bringen können .

Das Geſetz wird daraufhin von der Synode einſtimmig
angenommen. .

18
Präſident Dr . Umhauer : Wir ſchreiten weiter in der Tages⸗

ordnung : Entwurf eines kirchlichen Geſetzes , die Beſol⸗
dungsverhältniſſe der kirchlichen Bedien⸗
ſteten betr .

Berichterſtatter Abgeordneter Rücklin : Hohe Synode ! Es
handelt ſich bei der Vorlage um ein vorläufiges Geſetz , das
der Erweiterte Oberkirchenrat erlaſſen hat und das der Be⸗
ſtätigung durch die Landesſynode bedarf . Mit dieſem vor⸗
läufigen Geſetz hat der Erweiterte Oberkirchenrat einen Be⸗
ſchluß der Landesſynode von der Frühjahrstagung dieſes
Jahres vollzogen . Nach dieſem Beſchluß ſollten die Bedienſte⸗
ten der Landeskirche , entſprechend dem Vorgang bei den
ſtaatlichen Bedienſteten , eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage
von 15 % erhalten , ſobald die Erhöhung der Kirchenſteuer von
8 auf 10 ) 5 durch die Landesregierung genehmigt ſei . Dieſe
Genehmigung iſt dann erfolgt , und der Erweiterte Ober⸗
kirchenrat glaubte nun nicht länger zögern zu dürfen , da die
Staatsbedienſteten dieſe Zulage ſchon ſeit 1. April d. J . be⸗
kommen haben , während die kirchlichen Bedienſteten dieſe erſt
ab 1. 7. erhalten haben . Der Verfaſſungsausſchuß billigt dieſes
Vorgehen des Erweiterten Oberkirchenrats und begrüßt es
beſonders , daß die Ruhegehaltsempfänger und die Hinter⸗
bliebenen in dieſe Regelung mit einbezogen ſind . Der Ver⸗
faſſungsausſchuß empfiehlt die Annahme der Vorlage .

Präfident Dr . Umhauer : Ich bitte Herrn Abgeordneten
Schneider , uns noch den Standpunkt des Finanzausſchuſſes

mitzuteilen .
Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Ich möchte Sie

zunächſt bitten , mir zu erlauben , einen kurzen Bericht überdie Erörterungen im Finanzausſchuß zu geben , die hier auf
Grund dieſer immerhin weſentlichen Erhöhungen der Aus⸗
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gaben gemäß dieſer Vorlage oder dieſem Entwurf nun ge⸗
macht worden ſind . Es will wohl überlegt ſein , ob man einem
ſolchen Betrag ohne weiteres die Zuſtimmung geben kann .

Sie wiſſen alle , daß wir in den vergangenen Jahren auf
jeder Synode über die Finanzverhältniſſe der Kirche immer
in Sorgen waren , und es iſt ein ſehr eingehendes und auch
zähes Mühen erforderlich geweſen , um die Grundlagen zu
ſchaffen , die nach Anſicht des Finanzreferenten und auch des
Finanzausſchuſſes endlich Ausſicht bieten , daß wir zu einem
ausgeglichenen Haushalt kommen könnten . Die beiden Voraus⸗
ſetzungen ſahen wir darin , daß einmal der Kirchenſteuerfußvon 8 auf 10 ) 7 der Lohn⸗ oder Einkommenſteuer erhöht
würde . Dieſe Verhandlungen konnten abgeſchloſſen werden .
Es war bekanntlich hier das Land Südbaden , das zunächſt
zögerte , vor allem auch deshalb , weil die katholiſche Kirche
dort es abgelehnt hat , mit uns gleich zu ziehen und weil aus
dieſem differenzierten Steuerfuß für die beiden Kirchen nun
die Finanz⸗ und Steuerbehörden glaubten , in verwaltungs⸗
mäßige Schwierigkeiten zu kommen , und deshalb wirklich nur
ſehr zögernd zuſtimmten . Es iſt aber gelungen , dieſe Zuſtim⸗
mung zu erhalten , und wir haben daraufhin am 1. 7. nun
dieſen erhöhten Steuerfuß eingeführt . Weil die Synode im
Frühjahr den Erweiterten Evang . Oberkirchenrat dazu er⸗
mächtigt hatte , daß mit Einſetzen des erhöhten Steuerfußes
auch die Erhöhung der Gehälter durch dieſe Steuerzulagen
ermöglicht ſei , wurde die Gehaltserhöhung durchgeführt . Es
darf hier am Rande noch bemerkt werden , daß dieſe Differenz
zwiſchen dem katholiſchen Steuerfuß mit 8 Pfennig und un⸗
ſerem mit 10 Pfg . auch weiterhin Gegenſtand gewiſſer Ver⸗
handlungen iſt . Wie uns berichtet wurde , ſoll die katholiſche
Kirche ſich bereit erklärt haben , evtl . auf 9 Pfg . zu gehen . Das
würde für uns dann bedeuten , daß analog die ſtaatliche Finanz⸗
verwaltung hier an uns heranträte und um der Gleichheit
der Verwaltung und Vereinfachung der Verwaltung willen
etwa ein Zurückgehen auf 9 Pfg . von uns verlangen würde .
Ich glaube , wir ſind alle der Auffaſſung , daß wir dem nicht
zuſtimmen können , und ich hielt es für wünſchenswert , daß
die Synode ihrerſeits das beſtätigt , damit bei etwa notwendig
werdenden Verhandlungen unſer Oberkirchenrat Dr . Bürgy
als Finanzreferent hier das Votum der Synode als Rück⸗
halt hat .

Die zweite Frage war die , daß der ſogenannte Ausmärker⸗
paragraph wieder in Kraft geſetzt würde . Es iſt zu berichten,
daß Südbaden dem zugeſtimmt hat . Das iſt durch Geſetz feſt⸗
gelegt . Leider iſt hier Nordbaden in der Rückhand . Es wurde
aber berichtet , daß damit zu rechnen ſei , daß nun auch dieſes
Geſetz im württembergiſch⸗badiſchen Landtag wohl noch ver⸗
abſchiedet würde . Allerdings wurde geſagt , daß die techniſchen
Vorbereitungen für das Inkrafttreten dieſer Steuerquelle ,
die ja hauptſächlich den Gemeinden zukommt , vorausſichtlich
bis zum 1. April 1952 dauern würden , ſo daß wir vorher
nicht damit rechnen können . Immerhin ſcheint der Weg auch
in Nordbaden gebahnt zu ſein . Und wenn wir dieſe beiden
Steuererhöhungen , 10 und Ausmärkerſteuer , dieſe beiden
Steuerquellen wirklich nun erſchloſſen haben und ſie fließen ,
dann hoffen wir , damit die Grundlage für eine geſunde
Finanzwirtſchaft gefunden zu haben . Allerdings muß auch
geſagt werden , daß die Auswirkungen vor allen Dingen auch
der Steuererhöhung noch nicht voll zu überſehen ſind . Das
braucht eine gewiſſe Zeit der Erfahrung und braucht auch eine
gewiſſe Anlaufzeit , bis die Steuergelder ſelbſt wirklich nun
auch eingehen . Parallel daneben läuft ja die Tatſache , daß
die Einkommenſteuer und die Gewerbeſteuer —letztere kommt
ja den Gemeinden zugut —tatſächlich nach den ſtatiſtiſchen
Ergebniſſen eine weſentliche Erhöhung erfahren haben , und
da der Steuerfuß ja ein prozentualer Zuſchlag iſt , muß auch
von dieſer Schau her mit einer erhöhten Einnahme gerechnet
werden . Wir verſtehen aber das Anliegen von Herrn Dr.
Bürgy , das er in unſerem Finanzausſchuß zum Ausdruck
gebracht hat und das ich der Synode doch wohl auch ſagen
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möchte , daß wir uns nicht etwa blenden laſſen ſollen von der

zu erwartenden einigermaßen günſtigen Lage ; denn wir

wiſſen , wie labil unſere Wirtſchaftsverhältniſſe noch ſind , und

es ſpielen ja derart viel Faktoren mit hinein in die Wirt⸗

ſchaft , daß hier , ſei es vorübergehend oder auf einen längeren
Abſchnitt , gewiſſe Einengungen erfolgen können . Zwar wird

m. E. die mit dem Verteidigungsbeitrag fällige Einſpannung
der Induſtrie wohl Vollbeſchäftigung bringen . Es frägt ſich
aber , wie die Rohmaterialanlieferung auf dem zivilen Sektor

aufrecht erhalten werden kann , um dort den bisher guten
Wirtſchaftsgang zu gewährleiſten . Herr Dr . Bürgy meint

darum , man ſolle in guten Zeiten , die wir jetzt noch haben
und weiterhin noch erwarten wollen , etwas vorſorgen . So

hat er vorgeſchlagen , daß evtl . ein Betriebsmittelfond ge⸗
ſchaffen wird , der es ihm erlaubt , in Übergangszeiten und bei

Überbrückungsnotwendigkeiten aus eigener Kraft und eigenen
Mitteln das dann zu ermöglichen und nicht immer in ſolchen
Fällen als Bittſteller zu den Banken gehen zu müſſen . Wir

haben Verſtändnis dafür , und es wird wohl in der Frühjahrs⸗
ſynode , wo wir uns wohl eingehend mit dem Haushalt zu
beſchäftigen haben , der zwar noch weiterläuft aber einige
Ergänzungen notwendig machen wird , unſere Aufgabe ſein ,
auch dieſe Frage eingehend zu behandeln .

Die Auswirkung nun der 15igen Zulagen auf unſeren
Geſamthaushalt wird 1 Million ausmachen , alſo 1 Million

Mehrausgaben pro Haushaltjahr . Ich darf daran erinnern ,
daß wir haushaltmäßig ein Defizit von 1 394 000 DM

haben . Dieſe Mehrausgaben dazugerechnet mit 1000 000 DM

ergibt bei einem Geſamtbetrag des Haushaltes —
mit 11 Millionen ein Defizit in Höhe von 2 394 000 DM
Das ſind 20 %%! Die Erhöhung der Kirchenſteuer von 87“ auf
1090 machen 257) 7 aus . Es müßte alſo das ohne weiteres

möglich ſein , daß wir dieſe Ausgaben noch mittragen . Und

äußerdem haben wir unſerem Herrn Oberkirchenrat Dr .

Bürgy bei unſerer Finanzausſchußſitzung zugeflüſtert , daß
bisher bei ihm immer das Wunder geſchehen ſei , daß Defizite
ausgeglichen wurden , und daß wir hoffen , daß dieſes Wunder

ſich auch noch in dieſem Jahr auswirken kann .

Wir haben auch die Frage geprüft , ob wir die beim Staat

zum Teil beabſichtigte , zum Teil bereits durchgeführte weitere
Erhöhung der Teuerungszulage von 15 auf 20 ) ) heute ſchon
verantworten könnten . Dies würde eine weitere Mehraus⸗
gabe von 300 000 DM mit ſich bringen . Der Finanzausſchuß
glaubt , daß es im Augenblick beſſer und zweckmäßiger ſei ,
wenn wir nun die Entwicklung noch etwas abwarten . Einmal
weil tatſächlich noch nicht alle Länder und auch der Bund —

jetzt allerdings hat er es als Geſetz eingeführt — aber noch
nicht alle Länder und alle Gemeinden auf dieſe 20 ) hinauf⸗
gegangen ſind , und zum andern , weil wir die Entwicklung
unſerer kirchlichen Finanzen im nächſten halben Jahr bis zum
1. April noch weiter verfolgen wollten . Um aber , wenn wider
Erwarten die Finanzen ſo wären , daß es verantwortet werden
kann , unſeren kirchlichen Bedienſteten dieſe an ſich ohne
Zweifel der Preisentwicklung nach berechtigte höhere Zulage
früher evtl . zukommen laſſen zu können , ſchlagen wir nachher
vor , daß der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat ermächtigt
werde , dieſe Erhöhung von ſich aus , wenn beide Voraus⸗
ſetzungen gegeben wären , in Kraft zu ſetzen . Alſo der gleiche
Modus , wie wir ihn bei der Frühjahrsſynode für die 15 %
ſeinerzeit beſchloſſen hatten .

Bei dieſen allgemeinen Erörterungen haben wir noch einige
weitere Vorſchläge aus der Mitte der Mitglieder des Finanz⸗
ausſchuſſes behandelt , die ich hier auch bei dieſer Gelegenheit
vortragen möchte . Zunächſt iſt eine Ausſprache darüber ge⸗
pflogen worden , was das eigentliche Weſen eines Haushalts
ſei, nämlich daß er tatſächlich eine bindende Grundlage für
Ein⸗ und vor allen Dingen Ausgaben darſtelle , und daß bei

einem geordneten Haushalt und einer geordneten Haushalt⸗
führung es nicht möglich ſei , daß weſentliche Sonderausgaben ,

Sitzung

die evtl . im Laufe des Jahres notwendig werden oder be⸗

antragt werden und deren Durchführung auch wünſchenswert

erſcheint , einfach getätigt würden auf Grund eines Mehr⸗

heitsbeſchluſſes , ſei es des Erweiterten Evang . Oberkirchen⸗
rats oder des Oberkirchenrats ſelbſt . Würden Neuausgaben
notwendig , ſo müßte hierzu eben , wie es auch bei anderen

öffentlichen Körperſchaften der Fall iſt , tatſächlich eine Ge⸗

nehmigung von ſolchen Sonderausgaben oder weſentlichen
Überſchreitungen durch die Landesſynode eingeholt werden .
Wir werden deshalb beantragen , daß

Ausgaben , welche zuſätzlich über die im Haushaltvor⸗
anſchlag feſtgeſetzten Beträge hinausgehen , grundſätzlich
der vorherigen Genehmigung der Synode bedürfen . Auf alle

Fälle ſind Neu - oder Mehrausgaben zuvor der Synode
vorzulegen , wenn der Finanzreferent des Oberkirchenrats

ſeinen Einſpruch erhoben hat .

Ich bitte das verſtehen zu wollen . Es iſt dies kein Miß⸗
trauen irgendwelcher Art , aber es gehört zum Weſen der

Haushaltführung , daß in dieſer Weiſe nun vorgegangen
würde . Es iſt dabei die Frage geſtellt worden , ob wichtige
Anliegen dadurch nicht verzögert würden . Ich war der Auf⸗
faſſung und bin dieſer Meinung auch heute noch , daß die

Synode auch künftighin zweimal im Jahr zuſammentreten
ſolle , und daß damit ein Zwiſchenraum gegeben iſt , der ja
durchaus zu überbrücken wäre . Ich plädiere für dieſe zwei⸗
malige Synode , weil ich es ſelbſt dann , wenn nur je drei Tage

getagt würde , für beſſer und richtiger halte , auch für uns und

für unſer Weiterhinaustragen in die Gemeinden deſſen , was
wir hier erleben und miteinander erarbeiten , als wenn wir
nur einmal im Jahr eine Woche zuſammen ſind . Und aus

dieſem Grunde , weil dann zwiſchen den beiden Synoden nur

ſechs Monate liegen , glaube ich, daß größere Vorlagen , die
einer längeren Planung bedürfen , auf dieſe Art und Weiſe
durchaus durch die Synode behandelt und genehmigt werden
könnten .

Ein weiterer Vorſchlag , der gemacht worden war , war der ,
die Gehaltszahlung auf den Monatsanfang vorzu⸗
rücken , daß alſo am Monatsanfang das Gehalt für den

laufenden Monat ausbezahlt würde , ein Verfahren , das jetzt
beim Staat —bei uns jetzt in Südbaden — und in den Ge⸗
meinden wieder eingeführt wurde . Wir haben uns dann aber
der Meinung des Herrn Finanzreferenten nicht verſchloſſen ,
daß es weiterhin beim 15. bleiben ſolle , das iſt kaſſenmäßig
geeigneter und im Augenblick auch noch günſtiger für die

Kirchenkaſſe ſelbſt . Zum andern iſt ja ſchließlich dadurch
keinem ein Mehreinkommen geſichert , wenn er das Geld 14

Tage vorher ausgeben kann . Wenn von einer Seite bewegt
darauf hingewieſen wurde , daß der Pfarrerſtand verſchuldet
ſei , ſo glaube ich, wird die Verſchuldung doch nicht ſo groß ſein ,
daß der Gläubiger nicht noch 14 Tage bei einem Pfarrer zu⸗
wartet .

Eine weitere Frage , die an uns herangetragen wurde , iſt
die , ob die Wiederaufbauwoche weiterhin durch⸗
geführt werden ſoll . Es wurde auf Anfrage von dem Finanz⸗
referenten mitgeteilt , daß die diesjährige Wiederaufbauwoche
eigentlich wider Erwarten und zur Beſchämung der Klein⸗
gläubigen ein ausgezeichnetes Ergebnis gehabt habe , ein

weſentlich höheres auf alle Fälle — wenn ich mich recht ent⸗
ſinne — wie im letzten Jahr . Das Ergebnis iſt erfreulich und
bedeutet unſeres Erachtens ein Ja zur Beibehaltung dieſer
Aufbauwoche ( Zuruf : Wie hoch war das Sammelergebnis ?
OK. Dr . Bürgy : 211516 DM eund im Vorjahr 188 420 DM) .
Jedenfalls iſt das in einer Zeit , wo ſonſt die Sammelergeb⸗
niſſe allgemein zurückgehen , ein ſehr erfreuliches Zeichen .

Es muß dies deshalb heute ſchon der Synode vorgetragen
werden , daß ſie Beſchluß darüber faſſen kann , daß die Bei⸗

behaltung der Wiederaufbauwoche endgültig ſein ſoll , zu⸗
mindeſt — ſagen wir einmal — für das nächſte Jahr , damit
der Finanzreferent wegen der Terminfeſtſetzung der Samm⸗
lungswoche rechtzeitig mit den zuſtändigen ſtaatlichen Be⸗



hörden Fühlung aufnehmen kann . Ich bitte , daß darüber
nachher ein Beſchluß herbeigeführt wird .

Es wäre aber dann auch noch darüber zu ſprechen , ob das
Prinzip der Patenbezirke beibehalten werden ſoll , das u. E.
gut iſt , weil es einfach dem , der etwas will , auch die Ver⸗
pflichtung auferlegt , ſich bei denen , die etwas geben ſollen ,
darum zu kümmern , daß er etwas erhält . Allerdings wurde
darauf aufmerkſam gemacht , daß die Meinung der Früh⸗
jahrsſynode , man ſolle nur noch die vier Großſtadtgemeinden
Mannheim , Karlsruhe , Pforzheim und Freiburg bedenken ,
nicht ganz eingehalten und verwirklicht werden kann . Es ſindkleine Gemeinden da, die dringend auch noch der Unterſtützung
bedürfen . Grundſätzlich ſoll das , was in dem betreffenden
Großſtadtbezirk geſammelt worden iſt , vorneweg jenem Stadt⸗
bezirk gehören ; alles andere , was aus dem Lande kommt , ſollin einen gemeinſamen Fond fließen und ſoll dort zur Vertei⸗
lung kommen . Über den Verteilerſchlüſſel muß man ſich im
einzelnen noch ſchlüſſig werden . Es wurde in dieſem Zuſam⸗
menhang angeregt , daß nicht mehr wie bisher einfach die vier
Vertreter der betroffenen vier Städte Mannheim , Karlsruhe ,
Freiburg , Pforzheim nun die Verteilung aushandeln und ſichdamit der Finanzreferent allein dieſen Großſtadtgemeinden
gegenüber befindet und vielleicht einen ſchweren Standpunkt
bei der Verteidigung auch der Hilfsrechte der kleineren Ge⸗
meinden hat . Aus dieſem Grunde wird vorgeſchlagen , daß eine
Kommiſſion für die Verteilung beſtimmt werde , die ſich aus
Mitgliedern des Finanzausſchuſſes zuſammenſetzt.

Eine weitere Frage in dieſem Zuſammenhang wurde dahin⸗
gehend geſtellt , ob man den Zehn⸗Pfennig⸗Zuſchlag pro
Gemeindemitglied zuſätzlich zur freiwilligen Sammlung aus

örtlichen Kirchenſteuermitteln der einzelnen Gemeinden bei⸗
behalten ſolle oder nicht . Sie wiſſen , eine ſolche Empfehlung
iſt herausgegeben worden . Es hat unſer Mitſynodale , Herr
Dekan Bier , mit bewegten Worten darauf hingewieſen , daß
zweimal treu und brav er dieſe zehn Pfennig dazugelegt habe ,
aber ſein Beiſpiel ſei draußen im Lande ſehr wenig befolgt
worden .

Das ſind die Dinge , die uns im einzelnen im Finanzaus⸗
ſchuß beſchäftigt haben und die ich bei dieſer Gelegenheit zum
Vortrag bringen wollte . Abſchließend zu dieſer Geſamtüber⸗
ſicht darf geſagt werden : Wir glauben , die Grundlage ge—
ſchaffen zu haben zu einer geordneten , einen ausgeglichenen
Haushalt ſichernden Steuereinnahme und Steuerveranlagung .
Es bleibt ſelbſtverſtändlich abzuwarten , wie ſich dies aus⸗
wirkt . Bei neuen Ausgaben oder erhöhten Ausgaben iſt nach
wie vor große Zurückhaltung und Vorſicht am Platze . Wir
ſind dankbar dafür , daß wir bisher dieſe vorſichtige Finanz⸗
planung hatten und wiſſen , daß dem Finanzreferenten des
Oberkirchenrats dieſe Linie — möchte ich ſagen — ins Herz
geſchrieben iſt . Wir müſſen allerdings wiſſen , daß neben der
laufenden Verwaltung der Kirche beſondere Aufgaben einfach
aufgetragen ſind für die Zukunft : Ich erinnere hier an die
Schloßſchule in Gaienhofen , ich erinnere an den Plan mit dem
Heim unſerer Evang . Akademie . Es muß gelingen , und es
muß bei unſerer Finanzplanung ſo vorgegangen werden , daß
auch für dieſe Aufgaben mit der Zeit Mittel geſchaffen ſind .

Zu der eigentlichen Vorlage ( Anlage III ) möchten wir
folgenden Antrag ſtellen :

Die Synode beſtätigt die vom Erweiterten Oberkirchen⸗
rat gemäß der Ermächtigung der früheren Synode ge⸗
troffene Verfügung , daß ab 1. Juli 1951 die im Geſetzent⸗

Ra vorgeſehenen Teuerungszulagen zur Auszahlung
amen .

Dieſe Teuerungszulagen auf der Baſis von 15 % des
Grundgehaltes und der ruhegehaltsfähigen Zulagen er⸗
fordern rund 1 Million DM Mehraufwand . Die Entwick⸗
lung des Steueraufkommens unſerer Kirche erlaubt die
Hoffnung , daß die Deckung voll geſichert iſt .

Einer Erhöhung der Teuerungszulage auf 209 kannim Augenblick noch nicht entſprochen werden , da die wei —
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tere Finanzentwicklung nicht voll zu überſehen iſt . Die
Synode ermächtigt aber den Erweiterten Evang . Ober⸗
kirchenrat , dieſe Erhöhung auf 20 % durchzuführen , wenn
folgende Vorausſetzungen gegeben ſind :
a) daß in Staat und Gemeinden die 2097 gewährt und

ausbezahlt werden ,
b) daß die kirchlichen Finanzen dieſen Satz erlauben und

die hierfür notwendigen Gelder aufgebracht werden
können .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Heute morgen iſt ein
Rundſchreiben eingegangen vom Präſidenten des Landes⸗
bezirks Baden , in dem mitgeteilt wird , daß nach dem Beſchlußdes Württ . ⸗Bad . Miniſterrats vom 6. Auguſt 1951 die Be⸗
amtengehälter eine Erhöhung von 15 auf 205 / erfahren , und
daß zu dieſem Beſchluß nunmehr auch die Genehmigung des
Württ . ⸗Bad . Landtags vorliegt . Die eine Bedingung für die
Erhöhung des Zuſchlags von 15 auf 207 iſt alſo erfüllt . Auchder Beſchluß des Miniſterrats , die Bezüge der Ruhegehalts⸗
empfänger und Witwen um 12 ) zu erhöhen , hat die Ge⸗
nehmigung des Landtags gefunden . Es wird alſo nunmehr zu
prüfen ſein , wann die wirtſchaftliche Lage der Landeskirche
die vorgeſehenen Erhöhungen erlaubt .

Abgeordneter Odenwald : Eine Senkung des Steuerfußes
für die Einkommenſteuer von 10 auf 95 wird für die Landes⸗
kirche untragbar ſein . Die Ausgaben haben ſich ſeit der Feſt⸗
ſtellung des Haushaltsplans durch die Gewährung der 15 %
und evtl . der 20igen Erhöhung geſteigert , ſo daß ein Aus⸗
gleich durch die Mehreinnahmen an Einkommenſteuerüber⸗
weiſungen nicht gegeben iſt . Ich ſchäte , daß der Fehlbetrag ſich
mindeſtens auf den gleichen Betrag beläuft , wie er nach dem
Haushalt errechnet wurde , alſo 1,3 Millionen . Denn die
Überweiſungen , die in den Monaten Juli , Auguſt und Sep⸗
tember eingegangen ſind , machen nach den Auskünften des
Herrn Oberkirchenrats Bürgy etwa 400 —500 000 DM aus ,
während die Ausgaben um mehr als 1 Million Mark ſich er⸗
höht haben . Wenn auch damit zu rechnen iſt , daß im Laufe der
nächſten Monate vielleicht eine weitere Erhöhung der Ein⸗
kommenſteuerüberweiſung eintreten wird , ſo müſſen wir auf
der anderen Seite damit rechnen , daß u. U. auch eine Senkung
eintreten könnte dadurch , daß eben durch den Kohlen⸗ und
Stahlmangel ein weſentlicher Rückgang im Beſchäftigungs⸗
ſtand unſerer Induſtrie und damit im Steueraufkommen
eintritt . Wir müſſen deswegen die allergrößte Vorſicht walten
laſſen und in der Beurteilung der Finanzlage etwas ſtarken
Peſſimismus hegen .

Die Synode möchte den Oberkirchenrat bitten , mit aller
Energie bei der Regierung dahin zu wirken , daß eine Sen⸗
kung des Einkommenſteuerfußes von 10 auf 950 unterbleibt ,
wenn nicht die Kirche einer kataſtrophalen Situation ent⸗
gegengehen ſoll .

Landesbiſchof D. Bender : Wir haben eben gehört , daß in
der Finanzkommiſſion über das Weſen und die Bedeutung
des Haushalts geſprochen worden iſt und uns noch einmal
die Wichtigkeit vor Augen geſtellt worden iſt , ja die Balance
zwiſchen Ausgaben und Einnahmen dauernd im Auge zu
behalten , und daß man , um möglichſt Grenzen zu ſetzen , zu
dem Wege gekommen iſt , den Finanzreferenten mit einem
Vetorecht auszuſtatten , ſobald es ſich um eine Ausgabe han⸗
delt , die nicht im Voranſchlag vorgeſehen iſt . Und über dieſen
Punkt möchte ich hier ein kurzes Wort ſagen .

Sie dürfen überzeugt ſein , daß wir nicht ein Intereſſe daran
haben , die Finanzen unſerer Kirche zu verwirren . Das iſt ja
auch bisher nicht geſchehen . Aber ich bitte die Synode herz⸗
lich und dringend , von dieſem Vetorecht für unſeren Finanz⸗
referenten Abſtand zu nehmen . Denn das bedeutete, daß die
ganze Struktur unſeres Oberkirchenrates zerſtört wird . Die
Beſchlüſſe des Oberkirchenrats ſind Kollegialbeſchlüſſe, d. h.
der ganze Oberkirchenrat trägt für jeden Beſchluß , der hier
gefaßt wird , insgeſamt die Verantwortung. Er trägt die Ver⸗
antwortung etwa für die Verſetzung eines Pfarrers . Da trägt
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unſer Finanzreferent genau ſo die Verantwortung mit wie
der „geiſtliche “ Referent . Und ebenſo iſt es, wenn eine Aus⸗

gabe in Frage kommt , daß der geſamte Oberkirchenrat , reſp .
auch der Erweiterte Oberkirchenrat , hier mit erwägt , bedenkt
und dann insgeſamt beſchließt . Ich kann unſerem Dr . Bürgy
das Zeugnis ausſtellen , daß er hier eiſern und konſequent
für die In⸗Ordnunghaltung des Haushalts eintritt , und
wir merken das immer an ſeinem manchmal faſt kategoriſchen
und monotonen „ich bin dagegen ! “ Nur konnten wir ihm nicht
immer folgen . Aber nicht aus Luſt an großen Ausgaben , ſon⸗
dern aus der Pflicht heraus , daß unter Umſtänden Aufgaben
vor uns hingelegt werden , die einfach angefaßt werden müſſen .
Hier kommt der Punkt , wo bei allem Reſpekt vor dem mone⸗
tären Geſichtspunkt das Leben und die Erforderniſſe des kirch⸗
lichen Lebens unter Umſtänden auch einmal ſo etwas wie
einen Schritt über die Grenze hinaus verlangen . Es kann
dann nachher Oberkirchenrat Katz zum Beiſpiel ſolche Fälle

zur Demonſtration vor Augen ſtellen , wo es gar nicht möglich
iſt , unter Umſtänden bis zur nächſten Synode zu warten .

Nehmen wir einmal an , — die Schulen ſind zum Teil noch im

Aufbau , Gewerbeſchulen , Handelsſchulen , Fortbildungs⸗
ſchulen — nun kommen die großen Anſtalten und verlangen
einen Religionslehrer . Man kann dann ſagen : dieſe Stelle iſt
nicht vorgeſehen , und wir ſagen nein . So leicht fällt uns das
Nein nicht . Es gibt augenblickliche und plötzlich auftretende
Aufgaben , die dann einfach den Mut der Verantwortung er⸗

fordern . Wenn vorhin geſagt worden iſt , man traue Dr . Bürgy
zu, daß er , wie er bisher fertig geworden iſt mit den Defiziten ,
das auch künftig tun wird , ſo folgen wir dem Finanzausſchuß
in dieſem Vertrauen reſtlos und meinen auch , die Einrichtung
etwa einer Religionslehrerſtelle oder einer neuen Seelſorge⸗
ſtelle an einem der großen Krankenhäuſer , Krankenanſtalten ,
würde nicht das Budget unſerer Kirche unbedingt in Unord⸗

nung bringen . Aber hier gehts um die Aufgabe an lebendigen
Menſchen .

Oberkirchenrat Katz : Ich darf das , was der Herr Landes⸗

biſchof geſagt hat , aus meinem Reſpiziat mit ein paar nüch⸗
ternen Zahlen und Hinweiſen unterſtreichen . Ich habe das

Schulreferat . Wie ſchon eben erwähnt , ſind die Fachſchulen
immer noch in beiden Landesteilen im Aufbau begriffen . Das

erfordert , daß jedes Jahr zum Schuljahrsbeginn eine Reihe
von neuen Stunden übernommen werden müſſen . Wir können
dem bis jetzt ſchon nicht mehr gerecht werden . Roh über⸗

ſchlagen , — ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht da —
können wir wenigſtens hundert Religionsſtunden nicht geben .
Allein z. B. in Freiburg ſind es 34 Wochenſtunden , in Offen⸗
burg ſind es meines Wiſſens 40 Wochenſtunden ; dann ſind
es noch in Raſtatt z. B. 5 Wochenſtunden , in Karlsruhe ſelbſt
ſind es ſehr viele Wochenſtunden . Die Zahl hundert iſt ſicher
zu nieder gegriffen . Ich muß ſagen , hier liegt doch ein ganz
weſentlicher Auftrag der Kirche vor , der ungetan bleiben
muß , weil wir dieſe Stellen nicht beſetzen können . In Pforz⸗
heim wird demnächſt ein hauptamtlicher Religionslehrer aus⸗
ſcheiden , der ein volles Deputat an der Gewerbeſchule gehabt
hat . Dieſe ganze Arbeit käme , wenn wir jedesmal warten
müſſen , bis die Synode zuſammentritt , einfach zum Erliegen .
Denn im Laufe des Schuljahres kann man dieſe Kräfte ſehr
ſchlecht einweiſen , weil die Direktoren ſich dann weigern , die
Stundenpläne umzuſtellen .

Ein zweiter Punkt : Zu meinem Reſpiziat gehören auch
die Gemeindehelferinnen . Daß der Vikarmangel übergroß
iſt , das braucht man ja nicht mehr auszuſprechen . Viele
Pfarrer beſchreiten den Ausweg , daß ſie um eine Gemeinde⸗
helferin bitten . Ich möchte Ihnen nur einmal die Korre⸗
ſpondenz mit einem Kirchengemeinderat vorlegen , dem wir
eine Gemeindehelferin abſchlagen mußten , weil wir keine
Stelle mehr hatten . Es wird , wenn das durchgeht , was der
Finanzausſchuß angeregt hat , die entſcheidende Aufgabe der
Evangeliumsverkündigung an die Jugend ſo gehemmt , daß ich
das innerlich nicht verantworten kann . Ich bitte deshalb zu

verſtehen , daß hier der Oberkirchenrat ,wenn er ſeine Aufgaben
erfüllen ſoll , eine Bewegungsfreiheit haben muß . Wir dürfen
wahrlich nicht allein vom Finanziellen her dieſe Dinge ent⸗

ſcheiden .
Oberkirchenrat Dr . Bürgy : Zur Klarſtellung : Ich habe

dem Finanzausſchuß gegenüber nicht meine Not geklagt .
( Abg. Schneider : Sehr richtig !l ) . Die Anregung zu dem An⸗

trag des Finanzausſchuſſes kam aus den Reihen des Finanz⸗
ausſchuſſes ſelbſt . Das iſt wichtig zu ſagen . Ich beobachte mit

Sorge , wie ſich die Ausgaben der Landeskirche ſeit dem Jahre
1937 entwickelt haben :

1937/38 betrugen die Geſamtausgaben 5 389 000 Mk.
im Jahre 1951 8 846 000 Mk.

In dieſem Betrag ſind die Erhöhungen nicht enthalten , die

ſich aus den Gehaltserhöhungen ergeben , und ſind diejenigen
Erhöhungen nicht enthalten , die im Laufe des letzten Jahres
beſchloſſen wurden .

Demgegenüber betrug das Aufkommen an Kirchenſteuer
vom Einkommen

im Rechnungsjahr 1938/39
und im Rechnungsjahr 1950/51 auf das

ſich dieſe Ausgabenerhöhung bezieht 6 534 422 DM

Sie ſehen , einer großen Vermehrung der Ausgaben ſteht
bis jetzt nicht eine entſprechende Vermehrung des Auftkommens
an Kirchenſteuer vom Einkommen gegenüber .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Vielleicht darf ich
noch kurz ergänzen : Es iſt dies nicht irgendwie der Verſuch
einer Begrenzung im übel wollenden Sinn gegenüber der

Kirchenleitung . Das iſt abſolut nicht der Fall geweſen . Es
war auch gar nicht die Abſicht , heute auf dieſe Frage zu
kommen , ſondern man iſt im Laufe des Geſprächs der Er⸗

gründung der finanziellen Situation und der Erwägung
ihrer Entwicklung dann einfach darauf gekommen , und der

Finanzausſchuß hat meines Erachtens ja die Verpflichtung ,
nicht nur Vorlagen , die ihm gegeben werden , zu beraten und

zu begutachten , ſondern er ſoll ja gerade ſelbſtändig mittragen .
Er ſoll für ſie , die Kirchenleitung , — möchte ich ſagen — das
Gremium ſein , das ergänzend zu ihrem Finanzreferenten
nun wirklich gemeinſam nach der finanziellen und der wirt⸗

ſchaftlichen Seite hin ſein Urteil abgibt . Ich glaube ſagen zu
dürfen , daß gerade das eigentlich das Merkmal unſeres
Finanzausſchuſſes iſt , daß er nicht nur der kühle Rechner iſt ,
ſondern daß er wirklich aus innerem Verſtändnis für die An⸗

liegen der Kirche und innerem Selber - mitgehen für dieſe
Dinge ja immer und immer wieder verſucht hat , hier Wege
zu finden und ſeine Beurteilung dahingehend abzugeben , daß
geholfen wurde , wo nur geholfen werden konnte . Das iſt ja
das eigene Urteil der Kirchenleitung geweſen bei den Haus⸗
haltsberatungen . Und ich muß deshalb ſagen , ich bin etwas
erſtaunt , mit welcher Präziſion nun auf dieſe — ja nun —

auf unſere Anregung von der Kirchenleitung reagiert wurde .
Wir haben nie daran gedacht , daß etwa eine Schulſtelle

nicht beſetzt werden dürfe . Hier wird m. E. auch Herr Ober⸗
kirchenrat Pr . Bürgy nie nein ſagen . Wir wollten da, wo eine
größere weſentliche Ausgabe , die nicht im Haushalt iſt , neu
herankommt und auch eine größere Zeit der Planung bedarf ,
und woer glaubt , das nicht verantworten zu können , die
Gelegenheit haben , daß wir es mitprüfen dürfen und mit
der Synode nachher beraten könnten . Es iſt auch bei der Ge⸗
meindehelferin ſo, daß im Einzelfall hier nie etwas verſagt
wird . Darum weiß jeder Stadtrat , jeder Landtagsabgeord —
nete , daß im Haushalt innerhalb vorhandener Poſitionen
kleinere Abweichungen ſein können . Wir haben ſogar daran
gedacht — es iſt von Herrn Odenwald angeregt worden —,
daß der ungefähre Bedarf , der zuwächſt , eingeſetzt werde neben
den ſchon beſetzten Planſtellen , indem wir z. B. zehn Ge⸗
meindehelferinnen mehr mit hineinnehmen . Es muß die
Ausgabe wirklich in der Planung drin ſein , ſonſt kommen
Dinge vor , die Rechtsverpflichtungen ſchaffen , die wir auf

6 154 000 Mk.
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weitere Sicht hinaus nicht halten können . Ich bitte das als
ein Anliegen unſererſeits zu betrachten , die Kirchenleitungund die Synode hierauf aufmerkſam zu machen . Wir haben es
deswegen ſo vorſichtig formuliert , daß nur in den Fällen , wo
der Finanzreferent ſeine Not über weſentliche Ausgaben emp⸗
findet , wir dann miteinander darüber ſprechen wollten . Das
iſt abſolut loyal . Und ich glaube , das hat nichts damit zu tun ,
daß wir ihm die Stellung eines Finanzbevollmächtigten un⸗
ſeligen Gedenkens verſchaffen wollten . Ich bitte deshalb , daß
ſich die Synode ruhig einmal darüber ausſpricht . Es iſt eine
Anregung von uns , wir haben ſie gemacht in dem Sinn , daßwir bei ſolchen Überſchreitungen des Haushalts wirklich mit⸗
raten und mithelfen könnten , dann auch die Synode allerdingsdie Verantwortung zu tragen hat .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Vielleicht iſt dieſes Mißver⸗
ſtändnis dadurch entſtanden , daß Herr Dr . Bürgy mit einer
beſonderen Funktion verſehen worden iſt . Ich ſelbſt war
wegen der Sitzung des Hauptausſchuſſes bei der Finanzaus⸗
ſchußſitzung nicht anweſend , bin aber derſelben Meinung wie
Freund Schneider . Ich ſehe den Sinn dieſes Antrags darin ,
daß vorausſchauend und planend gearbeitet wird und daßdie Funktion von Oberkirchenrat Dr . Bürgy noch einmal be⸗
ſonders unterſtrichen ſein ſoll . Es iſt doch nichts beſonderes ,wenn man ſagt , die Koſtenanſätze im Haushalt müßten wirk⸗lich eingehalten werden . Ich wäre dankbar , wenn einmal
Fälle erwähnt würden , bei denen das nicht möglich ſein ſoll .
Meine Meinung geht dahin , daß das , was wir jetzt gehört
haben , in einem kurzen Antrag vorgelegt wird , wobei wahr⸗
ſcheinlich keine Schwierigkeiten beim Finanzausſchuß ent⸗
ſtehen . Vielleicht iſt auch nicht einmal ein Antrag notwendig ,
ſondern nur eine Orientierung des Finanzausſchuſſes . Aber
ſo etwas ſollte mindeſtens möglich ſein . Der Finanzausſchußnimmt an, daß hier dann ein Ausrufezeichen gemacht wird :
Ohne Synode geht das eigentlich nicht . Nicht daß wir die
Initiative des Oberkirchenrats beſchneiden wollen , aber wir
wollen an ihr beteiligt werden . Es hat ſich durch alle Be⸗
ſprechungen auf dieſer Synode der Wunſch hindurchgezogen:Wir wollen wirklich Mitverantwortung tragen , ohne damit
den Oberkirchenrat zu lähmen .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Es iſt klar , daß der Haus⸗
haltsplan einer ſ großen Korporation , wie unſere Landes⸗
kirche es iſt , die mit vielen Millionen Einnahmen und Aus⸗
gaben rechnet , grundlegend für die Verwaltung ſein muß . Die
Verwaltung muß nicht nur eine geſetzmäßige , ſondern aucheine haushaltsmäßige ſein . Darüber ſind wir uns im Ober⸗
kirchenrat völlig einig und dagegen iſt nie verſtoßen worden .
Es kommt nun immer einmal vor , daß die vorgeſehenenMittel für eine beſtimmte Poſition erſchöpft ſind , die ge⸗gebenen Verhältniſſe hier aber weitere Ausgaben erfordern .In ſolchen Fällen iſt im Oberkirchenrat die Lage eingehend
beſprochen worden und , wenn der Finanzreferent erklärt hat ,
daß die Kaſſenlage im ganzen ſo iſt , daß dieſe Mehrleiſtungen
nicht bewirkt werden können , dann haben wir auch davon in
der Regel Abſtand genommen . Zur Einführung eines beſon⸗
deren Vetos dürfte hier keine Veranlaſſung ſein . Ein Bei⸗
ſpiel für das , was ich geſagt habe , bietet z. Z. die Evang .
Akademie . Soviel ich weiß , ſind keine Haushaltsmittel für ſie
vorgeſehen ( Zuruf : doch 6000 DM) . Gut alſo , es ſind 6000 DM
vorgeſehen . Es hat ſich nun aber herausgeſtellt , daß die Evang .
Akademie, ſo wie ſie bisher geführt worden iſt , nämlich von

Oberkirchenrat Dr. Heidland , nicht mehr ordnungsgemäß
weiterbetrieben werden kann . Es iſt erforderlich , einen haupt⸗

amtlichen Theologen einzuſtellen , der die ganzen Vorarbeiten
nach der inhaltlichen Seite hin leiſtet und die Tagungen leitet .
Nach längeren Erwägungen iſt dann dieſe Einſtellung auch
erfolgt, wobei nicht ohne Einfluß war die Hoffnung , daß ſich

die wirtſchaftliche Lage der Landeskirche in allernächſter Zeit
beſſern wird . Der von mir eingangs betonte Grundſatz derhaushaltmäßigen Verwaltung ſtößt nun deshalb auf gewiſſe

Schwierigkeiten, weil , wie Dr . Bürgy im Finanzausſchuß
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erklärt hat , der Aufwand für die Pfarrbeſoldung beiſpiels⸗
weiſe nicht errechnet iſt nach der Zahl der vorhandenen Pfarr⸗
ſtellen , ſondern nach dem tatſächlichen Aufwand , wie er bei
Aufſtellung des Haushaltsplanes ſich aus der Rechnung er⸗
gibt . Hier iſt natürlich die Einſtellung neuer Pfarrer über
den Beſtand , der dem Beſoldungsaufwand entſpricht , hinaus ,an ſich nicht möglich . Es wird zu prüfen ſein , ob nicht künftigder Aufwand nach der Zahl der Stellen zu berechnen iſt . Dann
wird eine größere Bewegungsmöglichkeit der Verwaltunggegeben ſein , die ſelbſtverſtändlich ihre Einſchränkungen immer
finden muß , wenn die Kaſſenlage keine gute iſt .

Abgeordneter Dürr : Wie notwendig eine unvorhergeſehene
Ausgabe ſein oder wie raſch eine unvorhergeſehene Ausgabeeintreten kann , möchte ich an einem Beiſpiel aus meinem
Bezirk darlegen . Es iſt da eine Gemeinde von über 4000
Seelen , die nur einen Pfarrer hat , einen tüchtigen Mann , der
aber in letzter Zeit immer wieder krank geworden iſt . Und ſowar es auch in den vergangenen fünf Wochen . Nun hat ihmder Arzt dringend empfohlen , ſeinen Erholungsurlaub anzu⸗
treten , den er noch nicht gehabt hat , weil es im Fahr kaum
möglich iſt , aus dieſer großen Gemeinde wegzugehen . Nach⸗dem die Gemeinde nun ſchon 5 Wochen verwaiſt iſt und von
auswärts eben nur notdürftig verſehen werden kann , weil
in der Nachbarſchaft lauter große Gemeinden ſind , in denen
auch nur ein Pfarrer tätig iſt , wird ſie noch weitere vier
Wochen ohne Pfarrer ſein . Auf unſere dringende Bitte wurde
uns eine Hilfe zugeſagt in einem Vikar , der auf 1. November
antreten ſoll . Aber wenn der Oberkirchenrat keine Möglich⸗keit hat , uns dieſen Vikar zu ſchicken , dann wird alſo weiter
die Gemeinde vier Wochen lang ohne Geiſtlichen ſein , und
nach kurzer Zeit wird der Pfarrer bei der Überlaſt ſeiner
Arbeit wieder krank werden , vielleicht gerade auf die Feiertage ,
wie es ſchon einige Male der Fall geweſen iſt . Und was wird
dann aus dieſer Gemeinde , die eine wirkliche lebendige Ge⸗
meinde iſt , wenn hier nicht ein Vikar , der nicht vorgeſehen
war , eingeſetzt werden kann .

Abgeordneter Odenwald : Die Ausführungen über dieſes
Kapitel im FA . waren keineswegs in dieſem engen Rahmen
gedacht , wie der Herr Landesbiſchof dies vorgebracht hat . Der
Finanzausſchuß war nur der Auffaſſung , daß eben größere
unvorhergeſehene Ausgaben , wie das bei Gemeinden und
Städten der Fall iſt , in einem Haushaltnachtrag der Synode
vorgelegt werden ſollen unter Nachweis der Deckungsmittel ,
die zur Beſtreitung der Ausgaben zur Verfügung ſtehen . Daß
nun über jeden einzelnen Poſten etwa Vorlage an die Synode
gemacht werden müſſe , Herr Bürgermeiſter Schneider , dieſe
Auffaſſung haben Sie doch auch nicht gehabt ? ( Abg. Schnei⸗
der : Steht ja auch nicht drin . ) Es kann ſich alſo nur um
größere Poſten handeln . Herr Oberkirchenrat Bürgy hat ja
geſagt , daß 100 Vikarſtellen vorgeſehen und auch die Mittel
dafür eingeſetzt ſind . ( Zuruf : Wieviel Vikare eingeſetzt ? —
OkK. Dr . Bürgy : Für 100 Vikare vorgeſehen . ) — Alſo wenn
Mittel für 100 Vikare vorgeſehen ſind , kann es ſich nicht
darum handeln , daß ein Vikar nicht eingeſtellt werden könnte ,
weil der Oberkirchenrat die Vollmacht dazu nicht hätte . So
ſieht der Antrag doch nicht aus . Es hat ſich nur darum ge⸗
handelt , daß eben der Haushaltplan in einem gewiſſen Rahmen
bleibt und eine weſentliche Überſchreitung — weſentlich nenne
ich 30 000, 40 000 oder 50 000 DM , die über denHaushalt⸗
plan hinausgehen — vermieden wird bzw. in dieſem Fall die
Synode durch die Vorlage eines Nachtragshaushaltes unter
Angabe der Deckungsmittel unterrichtet und ihre Zuſtimmung
eingeholt wird .

Abgeordneter Dr . Bier : Ich war ganz überraſcht, als im
Finanzausſchuß behauptet wurde , Herr Dr . Bürgy würde in
den Sitzungen des Oberkirchenrats laufend überſtimmt ! Es
ging dann in dem genannten Ausſchuß etwas humorvoll zu,
und ich glaubte damals nicht , daß dieſer Vorſchlag zu dieſen
Spannungen führen würde . Wahr iſt , daß Herr Dr . Bürgy,
den die finanzielle Lage der Kirche bedrückte , manchmal über⸗
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ſtimmt wurde . Wenn künftig von außen her ſolche Stimmen

hierher dringen , die behaupten , die Kirchenleitung tue , was

ſie will , ſo müſſen wir ſolchen Gerüchten entgegentreten . Der

Herr Landesbiſchof und ſeine Mitarbeiter prüfen die Ver⸗

hältniſſe ganz genau , ehe ſie ſich entſchließen , Geldmittel zu
fordern . Das habe ich in mancher Sitzung erlebt . Wir in den

Gemeinden wiſſen ja , wie ſchwer es iſt , von der Behörde einen

größeren Betrag zu erhalten . Das dauert manchmal jahre⸗

lang , bis ein Antrag genehmigt wird . — Ich darf doch an⸗

nehmen , daß wir nach den Ausführungen des Herrn Landes —

biſchofs die Gefahr dieſes Vetorechts erkannt haben . Nach
alledem iſt es ſelbſtverſtändlich , daß wir in unſerer Landes⸗

kirche dieſes vorgeſchlagene Vetorecht nicht dulden können .

Herr Odenwald hat ſchon geſagt , es handle ſich dabei um

größere Ausgaben von etwa 40 —50 000 DM . Solche unvor⸗

hergeſehene Ausgaben wird der Oberkirchenrat nur nach Ge⸗

nehmigung der Landesſynode beſchließen . In dieſem Zu⸗
ſammenhang möchte ich darauf hinweiſen , daß mir vor

einiger Zeit von einem Außenſtehenden , der ſcheinbar auf
die Kirchenleitung nicht gut zu ſprechen iſt , vorgeworfen
wurde , ich hätte auf der Synode einmal betont , die Syno⸗
dalen müßten zu ihrem Landesbiſchof und der Kirchenleitung
Vertrauen haben . Eine ſolche Haltung iſt für uns , meine ich,
ſelbſtverſtändlich . Darum iſt es recht merkwürdig , daß mir

dieſe Aufforderung angekreidet wurde . Ich ſagte dann zu dem

Betreffenden , ja , wenn wir nicht mehr hinter der Kirchen⸗
leitung ſtehen ſollen , dann können wir einpacken !

Nach allem , was wir nun gehört haben , möchte ich herzlich
bitten , dieſes Vetorecht zum Wohle des Herrn Dr . Bürgy und
der anderen Herren abzulehnen .

Abgeordneter Hammann : Ich möchte zu der Gefahr , auf
die eben hingewieſen worden iſt , noch folgendes ſagen : Wir

haben in den Verhandlungen , welche die ER D in ihren Aus⸗

ſchüſſen im Blick auf den vom Hilfswerk geplanten Diakonat
der Kirche geführt hat , Bedenken geäußert , ob nicht an einer

zunächſt ganz harmlos erſcheinenden Stelle doch die fi nan⸗
zielle Leitung der Kirche eines Tages ein Übergewicht
bekommen könnte gegenüber der geiſtlichen Leitung . Ich
wäre dankbar , wenn ſolche Bedenken von ſeiten des Finanz⸗
ausſchuſſes ausgeräumt werden könnten . Es könnte ja der
Fall eintreten , daß eines Tages durch ein Veto des Finanz⸗
referenten irgendwelche als kirchlich dringlich erkannten Auf⸗
gaben einfach verſchoben und gefährdet würden . Iſt es über —

haupt möglich , frage ich mich , daß die Finanzſtelle der
Kirchenleitung ohne Einſchränkung ein Vetorecht bekommen
darf ? Vielleicht müßte das eine ganz andere Stelle ſein , nicht
etwa die Stelle im Oberkirchenrat ſelbſt . Man hat doch im
Blick auf die Bedeutung , die nun eben einmal das Geld in
dieſen Jahren in der ganzen Kirche bekommen hat , hin und
wieder die Sorge laut werden laſſen müſſen , daß die „geiſt⸗
liche Bank “ doch die Entſcheidung zu treffen habe . Ich meine ,
die Synode hätte ja dann ein halbes Jahr ſpäter die Möglich⸗
keit einer Korrektur und Überprüfung , und dann würde man
ſich reiflich überlegen , welche Unternehmungen man wagen
darf und welche nicht .

Abgeordneter Dr . Schlapper : Ich möchte dringend bitten ,
von dem Vetorecht abzuſehen . Ich ſehe auch nach den Aus⸗
führungen , die eben Herr Odenwald gemacht hat , eigentlich
gar keine praktiſche Notwendigkeit . Herr Odenwald und , ſo —
weit ich auch Herrn Bürgermeiſter Schneider verſtanden
habe , hat von großen Ausgaben ab 30 000 DM und höheren
Beträgen geſprochen . Ich kann mir nur vorſtellen , daß es ſich
da um ein bauliches Vorhaben handeln würde , und ein bau⸗
liches Vorhaben geht nicht ſo ſchnell . Und ich glaube niemals ,
daß der Oberkirchenrat ein bauliches Vorhaben durchführen
wird gegen die Stimme des Finanzreferenten . Im übrigen
ſtehe ich auf dem Standpunkt , daß wir dem Oberkirchenrat
in dieſer Beziehung keinerlei Beſchränkung auferlegen , ſon⸗
dern ihm Vertrauen ſchenken ſollten , daß er wirklich nur die
Ausgaben macht , die er verantworten kann .

Abgeordneter Zitt : Es ſcheint mir notwendig , daß die

Ausſprache auf den Boden der Tatſachen zurückgeführt wird .

Es geht ja gar nicht um ein Veto des Finanzreferenten , ſon⸗
dern es handelt ſich einfach um die Frage , ob der Haushalts⸗

plan , der von der Synode beſchloſſen wird , limitierende Kraft

für die Ausgaben der Landeskirche hat . Ich bin der Auf⸗

faſſung , daß wir eben dazu den Haushaltsplan beſchließen ,

daß er dieſe limitierende Wirkung für jede Poſition der Aus⸗

gaben der Landeskirche hat . Die Beiſpiele , die angeführt
worden ſind dafür , daß dieſe Wirkung der Haushaltgeſetz⸗

gebung das Leben der Landeskirche beeinträchtigen könnte ,

ſchlagen deshalb bei mir nicht durch , weil doch jederzeit die

Möglichkeit beſteht , in etwas die Entwicklung vorauszuſehen .
Das wiſſen wir nicht erſt ſeit heute ſondern ſeit Jahren , daß
die Fachſchulen im Aufbau begriffen ſind und daß immer

mehr Kräfte für die Beſtreitung des Religionsunterrichts an

diefen Schulen gebraucht werden . Da iſt es doch ganz ſelbſt⸗

verſtändlich , daß die Kirchenleitung , ſpeziell der in Frage
kommende Reſpizient , erklärt , daß die und die Ausgaben zu
erwarten ſind , und bittet , daß ſie fürſorglich in den Haus⸗

haltsplan aufgenommen werden . Ich kann mir nach der Art ,
wie wir bisher verfahren ſind , nicht denken , daß das dann

nicht geſchehen würde . Es kann ſich alſo gar nicht darum

drehen , daß durch ein Vetorecht — um das unglückliche Wort
in den Mund zu nehmen —des Finanzreferenten das geiſt⸗
liche Leben der Kirche behindert wird . Ich muß allerdings
ſagen , um ein Beiſpiel aus dem Leben zu gebrauchen : Wenn

ich mir gerne ein beſtimmtes Buch zu meiner theologiſchen
Weiterbildung anſchaffen möchte und meine Frau mir er⸗

klärt , daß ich meine Ausgaben für Bücher einſchränken müſſe ,
dann muß ich mich dem Votum meiner Frau fügen aus dem

ſehr einfachen Grund , weil andere Ausgaben vordringlicher
ſind . Und es iſt nun ſo, daß man uns im Lande —das

ſchadet gar nichts,f wenn die Meinung des Landes hier zum
Ausdruck kommt — immer wieder vorhält : „ Ihr ſeht zu, wie
unter der Hand immer wieder Ausgaben gemacht werden

für dieſen oder jenen Zweck ; wozu beſchließt ihr einen Haus⸗
haltsplan , wenn er dann da und dort doch übergangen wird ? “
Darum geht es uns , daß die Haushaltspoſitionen für die

Ausgaben der Landeskirche unbedingt limitierende Kraft
haben .

Präſident Dr . Umhauer : Ich möchte Sie darauf aufmerk⸗
ſam machen , daß wir ſeit zwei Stunden an dem zweiten
Punkt der Tagesordnung herumreden und noch keine Mög —
lichkeit der Entſcheidung ſehen . Ich möchte Sie bitten , be—

achten Sie doch, daß wir noch ſehr viel Tagesordnungspunkte
haben und nehmen Sie mir nicht übel , wenn ich von der Be⸗

ſtimmung der Geſchäftsordnung von nun an Gebrauch mache ,
daß niemand mehr als zwei Mal zu demſelben Punkt der

Tagesordnung ſprechen darf , ohne daß es die Synode aus⸗
drücklich genehmigt . Ich bitte alſo die Herren , wenn ſie zum
Wort kommen , alles zu ſagen , was ſie zu dem Punkt zu ſagen
haben im Hinblick darauf , daß ſie ein drittes Mal nicht mehr
zum Worte kommen .

Abgeordneter Ilzhöfer : Ich möchte nochmals auf den

Haushaltsplan zurückkommen . Bei den großen Bundesbehör⸗
den iſt es ſo, daß die Planſtellen in den Haushaltsplan ſo

aufgenommen werden , wie ſie vorhanden ſind , ich meine plan⸗
mäßig vorhanden ſind und nicht ſo, wie gerade z. Z. die
Stellen beſetzt ſind . Es iſt dann ja auch die Möglichkeit ge⸗
geben , ſolange die Planſtellen nicht voll beſetzt ſind , immer

wieder zu jonglieren . Das Geld iſt ja da und kann dann auch
eingeſetzt werden . Soviel ich mich erinnern kann , hat ſich der
Finanzausſchuß auch in dieſem Sinne ausgeſprochen .

Eine andere Sache iſt , wie man die Schwierigkeiten über⸗
winden kann , von denen Herr Oberkirchenrat Dr . Friedrich
und Herr Oberkirchenrat Katz geſprochen haben . Bei den
großen Behörden ſind für ſolche Fälle im Haushaltsplan ein⸗
zelne Titel übertragbar , das heißt , daß aus dieſen Titeln Aus⸗
gaben für andere Titel aus dem gleichen Kapitel geleiſtet



werden können , bei denen die Mittel aufgebraucht ſind . Es iſt
ſo möglich , viele Nöte aus dem Wege zu ſchaffen , ſo daß z. B.
dieſer Paſſus gar nicht mehr nötig iſt .

Ich bin auch ganz und gar gegen ein Vetorecht .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich glaube , daß die Formu⸗
lierung hier etwas beigetragen hat dazu , die Dinge mißver⸗
ſtändlich und verwirrt erſcheinen zu laſſen , die es in Wirk
lichkeit gar nicht ſind . Wenn wir uns ſchon auf den Boden der
Tatſachen ſtellen wollen , dann wollen wir doch auch die Tat⸗
ſache ſehen , daß wir bei der Beratung des Haushalts not⸗
gedrungen droſſeln mußten . Wir hätten ſchon damals gerne
das Geheimnis kennen gelernt , mit dem Dr. Bürgy zu droſſeln
verſteht . Ich erinnere daran . Man ſagte : Wenn Dr. Bürgy
gedroſſelt hat , dann ging es wieder . Nun zeigt ſich, daß wir
inzwiſchen die Beklemmung , die wir gehabt haben , ein bißchen
losgeworden ſind . Es könnte ſein , daß wir beim Loswerden
dieſer Beklemmung auch wieder an die Bedürfniſſe der Evang .
Akademie denken . Man hat geſagt , länger könne es nicht
hinausgeſchoben werden . Aber das kann natürlich nicht be⸗
deuten — da ſtimme ich mit dem Finanzausſchuß überein —
daß gewiſſermaßen alles allein im Oberkirchenrat gemacht
wird , ohne Klärung der Funktion von Oberkirchenrat Bürgy .
Ich könnte mir denken , wenn wir dieſen ganzen Tatbeſtand ſo
uns vorhalten , daß ſich raſch herausſtellt , wir bejahen das
alle . Was noch zweifelhaft iſt , iſt lediglich : Soll der Verſuch
gemacht werden , die Klärung , ob eine Ausgabe über den ſehr
knappen Voranſchlag von Oſtern hinaus möglich iſt , durch den
Erweiterten Oberkirchenrat herbeizuführen unter Mitwir⸗
kung von Oberkirchenrat Dr . Bürgy , oder aber ſoll es wirk —
lich zu einem echten Synodalbeſchluß der nächſten Synode
gemacht werden . Damit würde die Funktion von Oberkirchen⸗
rat Bürgy in das Licht geſtellt werden , das dem Finanzaus⸗
ſchuß vorſchwebt . Ich glaube , daß wir gar nicht ſo ſehr ver⸗
ſchiedener Meinung ſind , wie es zunächſt ausſah .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Ich freue mich ,
daß dieſe Diskuſſion ſo lebhaft Anteil nahm an dem Vorſchlag .
Ich muß nochmals ſagen , daß im Grunde es um ein Recht der
Synode geht , Ausgaben , die außerhalb des Haushaltsplans
gemacht werden , zu genehmigen . Das hat ja auch die Regie —
rungsbank beſtätigt , Herr Oberkirchenrat Pr . Friedrich . Nun
wollten wir nicht hart ſein , ſonſt hätten wir einfach den erſten
Satz aufgenommen : „ Ausgaben , welche zuſätzlich über die im

Haushalt⸗Voranſchlag feſtgeſetzten Beträge hinausgehen , be—
dürfen grundſätzlich der vorherigen Genehmigung der Sy⸗
node . “ Das wäre eigentlich der formale grundſätzliche Stand
der Dinge . Um dieſe Härte zu vermeiden und um dieſe Aus⸗
weichmöglichkeit im Einzelfalle der geiſtlichen Betreuung
zu geben , haben wir das dann abgemildert . Wir wollten , daß
eben, wenn eine größere Ausgabe kommt und der Finanz⸗
referent glaubt , nicht zuſtimmen zu können , weil ſie eigent⸗
lich rechtmäßig außerhalb des Haushalts ſteht , er dann ſagen
kann , wir legen ' s der Synode vor . Da iſt alſo auch nicht ein

Jota einer beſonderen Heraushebung des Finanzreferenten
im Oberkirchenrat und eine Spaltung im Oberkirchenrat be⸗
abſichtigt oder irgend ſo etwas . Alles das iſt mit keinem

Gedanken erwogen worden . Wäre es möglich , ſo zu formu —
lieren :

Neu⸗ oder Mehrausgaben , bei denen der Finanzreferent
glaubt , ſelbſt nicht zuſtimmen zu können , ſollen in einer
Vorlage an die Synode gegeben werden .

Ich glaube , wir ſind jetzt an einem Punkt angelangt , wo
wir keine Möglichkeiten der Einnahmeſteigerung mehr haben ,
ſondern die Einnahmen , die wir erhoffen , werden gerade
reichen, daß wir das , was bisher das Ausgabevolumen iſt ,
erfüllen können , und wir möchten vermeiden , daß bei dieſer
Entwicklung der Ausweitung im guten Wollen , im guten

Wollen, vielleicht dann die Begrenzung oder die richtige An —
ſetzung der Mittel , die uns zur Verfügung ſtehen , verpaßt

wird . Die Geſamtentwicklung , die das Höchſtvolumen der Ein⸗
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nahmen offenbar im Laufe des nächſten Jahres erreicht hat
auf der Baſis des jetzigen Steuerfußes , bringt mit ſich, daß
wir eine planmäßige Ausgabenlenkung machen , weil wir nicht
mehr Mittel bekommen werden . In dieſem Zuſammenhang
iſt es vielleicht verſtändlich , wenn wir ſagen , nur für den Fall ,
daß der Finanzreferent glaubt , daß man die Sache doch noch
mit der Synode beſprechen und von der Synode genehmigen
laſſen ſollte , ſollte eine aufſchiebende Wirkung möglich ſein .
Alle anderen Fälle , die vielen kleinen , ſind damit ausge⸗
räumt . Was die Stellenplanung anbelangt , muß in der näch⸗
ſten Frühjahrsſynode es ſo gemacht werden , daß der zuſtändige
Referent ſagt , im Laufe dieſes Jahres werden vorausſichtlich
die und die Kandidaten kommen und die und die Stellen an⸗
gefordert werden bzw . notwendig ſein . Dann kann man das
mit einem vollen Ja oder halben Ja , wie es die Verhältniſſe
erlauben , evtl . mit einer Pauſchalſumme noch einſetzen .

Dann haben wir im Haushalt wenigſtens die ſichtbare
Grundlage , die eigentlich eben zum Weſen des Haushalts ge⸗
hört . Das iſt das , was wir von uns zu ſagen haben .

Oberkirchenrat Dr . Bürgy : Ich darf darauf hinweiſen , daß
unſere Großſtadtgemeinden ſeit der Währungsreform beim
Oberkirchenrat Anträge auf Erhöhung ihrer Anteile an dem
Aufkommen an der gemeinſamen Kirchenſteuer vom Ein⸗
kommen ſtellen . Die Verhandlungen über dieſe Anträge brach⸗
ten es mit ſich, daß ich über die Frage der Verteilung und
dabei über die geſteigerten Ausgaben des Oberkirchenrats auf
der Städtekonferenz ausführlich reden mußte , um den Groß⸗
ſtadtgemeinden klar zu machen , daß die Verteilung des Auf⸗
kommens an der gemeinſamen Kirchenſteuer in Ordnung
geht , ja , daß wenn eine neue Verteilung etwa vorgenommen
werden ſollte , ſie höchſtens zu Ungunſten der Großſtadt⸗
gemeinden ausgehen könnte . Ich mußte eingehend darauf hin⸗
weiſen , wie ſich die Ausgaben der Landeskirche ſeit der Ein⸗
führung dieſer gemeinſamen Kirchenſteuer vom Einkommen
geſtaltet und vermehrt haben . Ich mußte dabei nicht nur die
Abſchlußergebniſſe mitteilen , die ich vorhin mitgeteilt habe ,
ſondern ich mußte , weil die Kirchengemeinden das verlangten ,
ins Einzelne gehen . Und auf dieſe Weiſe glaube ich, ſind eben
die Dinge etwas ins Rollen geraten . Das ſoll meine Antwort
auf die Frage ſein : Was iſt nun letzten Endes der konkrete
Anlaß zu der Initiative , die heute im Finanzausſchuß er⸗
griffen wurde . Eine andere Erklärung vermag ich nicht zu
geben .

Profeſſor D. Hupfeld : Ich möchte einmal ganz konkret die
Frage ſtellen : Erſtens inwieweit iſt die Summe von 880 000
DM eine Überſchreitung der Haushaltsſumme , die wir be⸗
willigt haben . Meine zweite Frage : Ich muß ſagen , die Aus⸗
gabenentwicklung verwundert mich nicht . Mich beſtürzt aber
die viel geringere Einnahmeentwicklung . Die Ausgaben⸗
entwicklung iſt ja einfach ein Zeichen der faktiſchen Geldent⸗
wertung . Ich hätte erwartet , dieſe Summe ſei viel größer . Ich
hatte , als Sie von fünf Millionen anfingen , mich auf eine

ganz andere Ausgabe für 1951 gewappnet . Es iſt erſtaunlich ,
wie ſparſam offenbar die Kirche arbeitet , wenn ſie nur eine
derartig geringe Steigerung der Ausgaben nachweiſt . Aller⸗
dings iſt es natürlich übel , daß nicht auch die Einnahmen ſich
entſprechend geſteigert zu haben ſcheinen . Freilich ſehe ich hier
als völliger Laie in dieſen Dingen nicht durch . Wie kann ,
wenn die Sachen ſo liegen , dann doch geſagt werden : wir
können ohne Not doch die Gehaltserhöhungen um 20 ) be⸗

willigen . Hier muß ich meine Dummheit eingeſtehen .
Drittens : Es iſt vorhin geſagt worden , der Haushaltspoſten

der Vikarſtellen rechne mit 100 Vikarſtellen . Wieviel Vikar⸗

ſtellen haben wir ? ( Zuruf : 45) . Es ſind alſo 55 Stellen haus⸗
haltsmäßig mehr eingeſetzt . Man kann doch ohne Schwierig⸗
keit in dieſes Loch hineingreifen und evtl . Gemeindehelfe⸗
rinnen — oder einige vermehrte Religionslehrerſtellen ſchaf⸗

fen . Viertens : Es gibt eben einfach Situationen , in denen
man evtl . bei Perſönlichkeiten ſchnell zugreifen muß . Es gibt

übrigens auch auf dem Gebiete von Bauvorhaben Situa⸗
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tionen , bei denen man ſich ſchnell entſchließen muß . Es iſt eine

ſchlimme Sache , wenn man einen richtigen Zeitpunkt aus etat⸗

mäßigen Gründen verpaßt , und nachher muß viel mehr Geld

bezahlt werden , als man vorher hätte zu zahlen brauchen .
Man kann doch nicht in ſolchen Fällen ein halbes Jahr bis zur
nächſten Synode mit ſeinen Entſchlüſſen warten oder erſt alle

möglichen Finanzſachverſtändigen heranziehen . Zu welchem

Zweck hat denn die Synode ſo viele Vertreter als Erweiterten

Oberkirchenrat aggregiert , wenn nicht dazu , daß dieſe Männer
in ſolchen Fällen ſtellvertretend für die Synode ſelbſtändig
handeln . Ich muß ſagen : Angeſichts der beſonderen Entwick⸗

lung der Evang . Akademie und ihrer eminenten Aufgaben ,
die ſie augenblicklich in der ganzen Frage der Auseinander⸗

ſetzung der Kirche nicht nur mit der Welt unſerer Juriſten
und Mediziner , ſondern auch der Welt der Arbeiter hat , iſt
jede Sparſamkeit an einem ſolchen entſcheidenden Poſten ein
eminenter geiſtlicher Verluſt , den wir als Synode nicht ver⸗
antworten können .

Präſident Dr . Umhauer : Die Rednerliſte iſt erſchöpft . Wenn
keine Meldungen mehr eingehen , erkläre ich die Diskuſſion
für geſchloſſen . ( Die Berichterſtatter verzichten auf ein Schluß⸗
wort . ) Es ſind zwei Anträge vorhanden und dann die Ge⸗

ſetzesvorlage . Ich ſchlage Ihnen vor , daß wir zunächſt über die
beiden Anträge abſtimmen und dann erſt über die Geſetzes⸗
vorlage . Es erhebt ſich hiergegen kein Widerſpruch . Antrag J1
lautet :

Die Synode beſtätigt die vom Erweiterten Oberkirchen⸗
rat gemäß der Ermächtigung der Frühjahrsſynode ge⸗
troffene Verfügung , daß ab 1. Juli 1951 die im Geſetz⸗
ntwurf vorgeſehenen Teuerungszulagen zur Auszahlung

kamen .

Dieſe Teuerungszulagen auf der Baſis von 157 des

Grundgehalts und der ruhegehaltsfähigen Zulagen er⸗

fordert rund 1 Million DM Mehraufwand . Die Entwick⸗
lung des Steueraufkommens unſerer Kirche erlaubt die

Hoffnung , daß die Deckung voll geſichert iſt .
Einer Erhöhung der Teuerungszulage auf 207 kann

im Augenblick noch nicht entſprochen werden , da die wei⸗
tere Finanzentwicklung noch nicht zu überſehen iſt . Die
Synode ermächtigt aber den Erweiterten Oberkirchenrat ,
dieſe Erhöhung auf 2077 durchzuführen , wenn folgende
Vorausſetzungen gegeben ſind :
a) daß im Staat und Gemeinden die 2025 gewährt werden ,
b) daß die kirchlichen Finanzen es erlauben ,
die hierfür notwendigen ca. 300 000 DM aufzubringen .

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Nun kommt der zweite Antrag .
Ich verleſe die Formulierung , die Herr Bürgermeiſter
Schneider zum Schluß gegeben hat :

Ausgaben , welche zuſätzlich über die im Haushaltvoran⸗
ſchlag feſtgeſetzten Beträge hinausgehen , bedürfen grund⸗
ſätzlich der vorherigen Genehmigung der Synode . Mehr⸗
ausgaben , von denen der Finanzreferent glaubt , nicht
zuſtimmen zu können , ſollen zuvor der Synode vorgelegt
werden .

Der Antrag wird gegen 5 Stimmen und bei 4 Enthaltungen
abgelehnt .

Überſchrift , Einleitung und die Paragraphen des Geſetz⸗
entwurfes werden einſtimmig angenommen .

II , 3.
Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen zum nächſten Punkt

der Tagesordnung : Die Zuſatzverſicherung der
Angeſtellten der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche
Badens betr .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Schlapper : Hohe Synode !
Der Gedanke , die Rentenbezüge der Angeſtellten durch eine
Zuſatzverſicherung zu verbeſſern , iſt bereits in den dreißiger
Jahren erwogen worden , die Ausführung jedoch aus jetzt nicht
mehr zu ermittelnden Gründen ſtecken geblieben .

Es erhebt ſich zunächſt die Frage , ob eine ſolche Zuſatzver⸗
ſicherung überhaupt erforderlich iſt , da die Angeſtellten in der

Angeſtelltenverſicherung verſicherungspflichtig ſind . Dieſe
Frage hat der Verfaſſungsausſchuß unbedingt bejaht , beſon⸗
ders mit Rückſicht auf die Angeſtellten mit geringeren Be⸗

zügen , deren Rente im Alters - bzw. Invaliditätsfalle bei der

allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskoſten auch zu
einem beſcheidenen Lebensſtandard nicht ausreicht .

Bei der Beratung über die Form der Zuſatzverſicherung
hat ſich der Verfaſſungsausſchuß entſprechend den Ausfüh⸗
rungen und Erklärungen von Herrn Oberkirchenrat D. Dr.

Friedrich für den Abſchluß eines Vertrags mit der Verſor⸗
gungsanſtalt des Bundes und der Länder ausgeſprochen und

zwar aus den Erwägungen , die in dem Ihnen vorliegenden
Geſetzentwurf näher ausgeführt worden ſind .

Für die bereits Ausgeſchiedenen oder infolge ihres Alters

nicht mehr in die VBe —wie ſie kurz genannt wird — Auf⸗
genommenen wird eine Übergangsrente bezahlt , auf die aller⸗

dings ein Rechtsanſpruch nicht beſteht . Einer Eingabe des
Vertrauensrates dahingehend , auch hierfür einen Rechts⸗

anſpruch im Geſetz zu verankern , konnte nicht entſprochen
werden , da die natürliche Vorausſetzung zu einem Rechts⸗
anſpruch die Zahlung von Beiträgen iſt , die im vorliegenden
Fall nicht geleiſtet wurde .

Der Verfaſſungsausſchuß bittet lediglich , in § 4 des Geſetzes
hinter : „ Sie erhalten “ . . . das Wort „ inſofern “ einzufügen .

Die Zuſtimmung des Finanzausſchuſſes vorausgeſetzt ,
empfiehlt der Verfaſſungsausſchuß die Annahme des Geſetz⸗
entwurfs mit der ſich aus §S 4 ergebenden Anderung .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Der Finanzaus⸗
ſchuß begrüßt , daß die Landeskirche den Vorſchlag zum Ab⸗

ſchluß einer Zuſatzverſicherung für ihre Angeſtellten macht ,
um dadurch für den Fall der Invalidität oder des Ausſchei⸗
dens aus Altersgründen eine tragbare materielle Lebens⸗

grundlage ſicherzuſtellen . Die Kirche holt damit für ihre Mit⸗
arbeiter nach , was ſtaatliche und Gemeindeangeſtellte bereits

haben .
Dabei iſt ſich der Finanzausſchuß darüber im Klaren , daß

die finanzielle Mehr belaſtung von jährlich 56 800 DM

außerordentlich ſchwerwiegend iſt . Es ſoll aber dieſe ſoziale
Sicherſtellung grundſätzlich bejaht und genehmigt werden .

Betroffen werden ca. 250 Angeſtellte , darunter die etwa 110

Gemeindehelferinnen .
Wie aus der Begründung Abſchnitt IV erſichtlich , beſtehen

fünf Möglichkeiten , auf dem Wege der Verſicherung dieſe
Zuſatzverſorgung zu ordnen . Von einer Seite wurde im

Finanzausſchuß angeregt zu prüfen , ob die Kirche nicht in

eigener Regie , d. h. durch Anſammlung von Kapitalien in

Höhe der jährlichen Prämien und Selbſtzahlung an die Be⸗

rechtigten , dieſe Zuſatzverſorgung regeln könnte . Nach ein⸗

gehender Ausſprache beſchloß der Finanzausſchuß , daß der

Abſchluß einer Zuſatz - Verſicherung die beſte Regelung
ſei . Unter den fünf Vorſchlägen wird der Verſicherungsab⸗
ſchluß bei der Verſorgungsanſtalt des Bundes und der Länder
als der ſozial beſte empfohlen . Dieſe Verſicherungsanſtalt
erhebt eine Prämie von 6,990 des Verdienſtes von allen Ver⸗
ſicherten und bietet günſtige Leiſtungen . Gegen einen Abſchluß
bei der Verſorgungskaſſe für Berufsarbeiter der Inneren

Miſſion ſprach vor allem die Tatſache , daß die Tariftrennung
für männliche und weibliche Angeſtellte eine Prämien⸗Mehr⸗
belaſtung für Verheiratete und größere Familien mit ſich
bringt . Der Abſchluß der Verſicherung ſoll ab 1. 1. 1952 er⸗
folgen . Die kirchlichen Angeſtellten der einzelnen Kirchen⸗
gemeinden ſollten möglichſt in die Zuſatzverſicherung mit ein⸗
geſchloſſen werden .

Präſident Dr . Umhauer : Da der Abſchluß der Verſicherung
ab 1. Januar 1952 erfolgen ſoll , ſo ſind in den 88 1 und 4 die
Worte „1. November 1951 “ zu erſetzen durch die Worte :
„1. Januar 1952 “ . Außerdem wird auf Vorſchlag des Syno⸗



dalen D. Hupfeld in § 4 Zeile 4 zwiſchen „erhalten “ und
„auch “ das Wort „ inſoweit “ eingefügt .

UÜberſchrift , Einleitung und die Paragraphen des Geſetzent —
wurfes werden mit dieſen Abänderungen einſtimmig ange⸗
nommen .

II , 4.
Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen zu dem Antrag der

Synodalen Dr. Lampp u. a. : Die Penſionsfähigkeit der
Funktionszulage der Dekane betr . Da dieſer
Antrag noch nicht dem Finanzausſchuß überwieſen war , wird
die Beratung über dieſen Gegenſtand auf die nächſte Plenar⸗
ſitzung verſchoben .

III .
Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Schmidt : Der Verfaſ —

ſungsausſchuß hat ſich in ſeiner Sitzung am 24. Oktober mit
dem Entwurf eines kirchlichen Geſetzes , die Errichtun 9
einer Evang . Kirchengemeinde Königsfeld
betr . beſchäftigt Er iſt zu dem Ergebnis gekommen , der
Synode die Zuſtimmung zu dieſem Geſetz vorzuſchlagen und
dabei die Artikel 1 und 3 als Artikel 1 und 4 zu übernehmen ,
während der Artikel 2 eine neue Faſſung erhalten und in zwei
Artikel getrennt werden ſoll . Artikel 2 würde lauten :

Während der Dauer des zwiſchen der Brüderunität und
der Landeskirche beſtehenden Vertrags auf Bedienung der
Kirchengemeinde Königsfeld nimmt der Prediger der
Brüdergemeine Königsfeld die Aufgaben des Gemeinde —
pfarrers der Kirchengemeinde Königsfeld wahr .

Artikel 3 würde lauten :
Die Amtszeit der zu wählenden Alteſten dauert nur bis
zur allgemeinen Beendigung der Amtszeit der zur Zeit
im Amte befindlichen Alteſten der Gemeinden der Landes⸗
kirche.

Abgeordneter Frank : Die Aufgabe der Synode als Synode
beſchränkt ſich nicht darauf , lediglich einen vorgelegten Geſetz⸗
entwurf — wie er uns jetzt vorliegt — zu ſanktionieren . Ein
ſolches Geſetz hat eine innere Vorgeſchichte , über die auf der
Synode etwas zu hören wertvoll wäre . Zur Orientierung der
Synodalen und um auch im Lande draußen Rede und Ant⸗
wort ſtehen zu können . In der Begründung zu dem Geſetz iſt
auf Seite 2 der Vorlage von einer „gewiſſen Diſtanzierung “
die Rede. Iſt damit ein inneres Spannungsverhältnis zwi⸗
ſchen der Landeskirche bzw. der Kirchengemeinde Königsfeld
und der Brüdergemeine vorſichtig umſchrieben , zu dem es im
Laufe der Jahrzehnte — beſonders in unſeren Tagen — ge⸗
kommen iſt ? Drückt ſich in dem Verlaſſen eines gemeinſamen

Weges wie z. B. bei der Feier des heiligen Abendmahls ein
gewiſſer Konfeſſionalismus aus ? Wir haben im Oberland
—in der Reichweite von Königsfeld — Stimmen gehört , die
indieſe Richtung weiſen . Es war für uns Synodale ſchmerz⸗
lich, inder erſten Plenarſitzung am Montag zu hören , daß in

Langenſteinbach von der Leitung der Gemeinſchaft her eine

Tür zur Landeskirche zugeſchloſſen wurde . Soll ſich nun in
Königsfeld etwas ähnliches von ſeiten einer landeskirchlichen
Gemeinde vollziehen ? Zwar bürgt die Perſon des derzeitigen
Predigers der Brüdergemeine dafür , daß eine innere

Klammerzwiſchen Brüdergemeine und Landeskirche bleibt .
Andererſeits dürfte es aber wohl am Platze ſein , den Glie⸗
dern der Landeskirche in Königsfeld , von denen der Anſtoß

zur Neuordnung ausgeht , — ſoviel ich weiß — zu ſagen :
Suchet und ſehet nicht ſtur auf den eigenen Weg , ſondernbleibt offen für die Gemeinſamkeit unſeres evangeliſchen

Glaubens und ſeid bereit für den Dienſt an den Brüdern und
Schweſtern ohne Anſehen der Perſon . In einer Zeit , in der

Peer der Welt auseinanderzubrechen droht , tut es not ,
hotelenigen, die mit Ernſt Chriſten ſein wollen , beieinander⸗

bleiben in der Bindung an Jeſus Chriſtus , den einen Herrn
ſeinerGemeinde in aller Welt .

D. Bender : Ich glaube , ich könnte alle Sor⸗

85
is

demWort von Bruder Frank herausklingen, ob
icht irgendwie ein Spaltgeiſt aufgetreten ſei , einfach da⸗
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durch zerſtreuen , daß ich den Brief von Lic . Renkewitz , dem
Direktor der Brüderunität , mit dem wir in perſönlicher Ver⸗
handlung die ganze Sache beſprochen haben , — ich habe den

—5 im Augenblick nicht da — einfach vorleſe . Das , was in
Königsfeld geſchehen iſt , iſt in gewiſſer Weiſe ein ganz natür⸗
lich zu verſtehender Vorgang , der von uns nicht aufgehalten
werden konnte . Tatſache iſt , daß die Zahl der Mitglieder der

Landeskirchein Königsfeld heute bereits größer iſt als die

Zahl der Mitglieder der Brüdergemeine . In dem Augen⸗
blick, wo die Glieder der Landeskirche kamen und ſagten , wir
wollen in unſerer landeskirchlichen Weiſe das heilige Abend⸗
mahl dargereicht haben — das heilige Abendmahl kennt
die Brüdergemeine nicht , ſie hat nur das Brudermahl —,war die Landeskirche vor die Frage geſtellt , ob ſie dieſe
Bitte ablehnen darf — und dazu fühlen wir uns nicht
berechtigt . Wir haben die Frage in einer für Chriſten —
wie ich glaube — vorbildlichen Weiſe mit der Brüder⸗
gemeine zum Auſtrag gebracht und ſind überraſcht , welche
Opfer die Brüdergemeine bei dieſer Regelung gebracht hat .
So wird der Pfarrer der Brüdergemeine jeden vierten Sonn⸗
tag den Gottesdienſt der Brüdergemeine nach der Weiſe
unſerer Landeskirche halten , und bei der Konfirmation die
Kinder unſerer Landeskirche auf ihre Kirche verpflichten . Daß
das in dieſer Weiſe geht , iſt ein einzigartiger ökumeniſcher
Vorgang , für den wir nur dankbar ſein können . Daß da die
eine oder andere Stimme da iſt , die viel ſtärker auf eine voll⸗
ſtändige Verſelbſtändigung der landeskirchlichen Gemeinde
drängt , das haben wir auch gemerkt . Dem haben wir wider⸗
ſtanden und haben in einer Verſammlung unſerer Gemeinde⸗
glieder darüber eine völlige Einigung erzielt , ſo daß auch die
Stimmen , die urſprünglich an eine weitergehende Verſelb⸗
ſtändigung gedacht haben , davon Abſtand genommen haben
um der beſonderen Lage und der geſchichtlichen Situation der
evangeliſchen Kirchengemeinde innerhalb der Brüdergemeine
in Königsfeld . Ich glaube , Bruder Frank , es liegt kein Anlaß
zu einer Sorge vor .

Abgeordneter Dr . Schmidt : Ich habe dem Wort des Herrn
Landesbiſchofs nur wenig hinzuzufügen . In den Beſpre⸗
chungen , die ſeinerzeit in Königsfeld ſtattgefunden haben ,
habe ich mehrfach Gelegenheit gehabt , mit Angehörigen der
Brüdergemeine und der Landeskirche über die damals er⸗
folgte Einigung zu ſprechen . Ich muß freudigen Herzens ſagen ,
daß dieſe Vereinbarung mit vollen Herzen bejaht worden iſt .
Und wir dürfen wohl ſagen , daß Landeskirche und Brüder⸗
gemeine ſich als eine Kirche Jeſu Chriſti fühlen .

Profeſſor D. Hupfeld : Ein Analogon iſt in Bad Boll ſchon
da, wo alle 14 Tage der Leiter der Evang . Akademie Dr. Eber⸗

hard Müller im Raum der Kirche der Brüdergemeine ab⸗

wechſelnd in württembergiſcher Weiſe predigt und evtl . auch
das heilige Abendmahl hält , aber nur für die Nichtbrüder⸗
gemeindler . Das Abendmahl für die Brüdergemeine wird
bei einem Brüdergemeinegottesdienſt eine halbe Stunde

nach dem Hauptgottesdienſt als eigenes Mahl gehalten . Und
das geht auch ganz wundervoll , und das am Sitz der Unität .

Abgeordneter Meyer : Bei der erſten Leſung des Geſetz⸗
entwurfs beſchlichen mich einige Sorgen . Abernach reiflicher
Überlegung muß ich doch ſagen , daß ich jetzt die Errichtung
einer landeskirchlichen Gemeinde in Königsfeld begrüße: bei

der Zahl von 800 Gliedern der ev. Landeskirche iſt das ſchon

wichtig und richtig , und ich bin überzeugt , daß bei dem be⸗

kannten Bruderſinn der Brüdergemeine auch volles Ver⸗
ſtändnis auf beiden Seiten vorausgeſetzt werden kann . Ich
bin überzeugt , daß auch weiterhin Herz und Herz vereint
bleiben werden . Ich möchte Ihnen ſagen , daß ich zu der Brü⸗
dergemeine nicht in einem gebundenen , wohl aber in einem
ſehr ſtarken inneren Verhältnis ſtehe. Ich habe immer die

größte Freude gehabt an der brüderlichen Geſinnung zwiſchen
der Brüderunität und den anderen Landeskirchen , beſonders
in der Nähe des Zentrums Herrnhut , das ich aus perſönlicher
Anſchauung gut kenne . Ich bin auch immer dankbar für die
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Lieder , die uns Graf Zinzendorf und ſein Sohn geſchenkt

haben . Ich bin dankbar für das Loſungsbüchlein , und wir

dürfen auch dankbar ſein für die Internatsſchule , die uns die

Bruderunität geſchenkt hat und die weit über die Grenzen

Deutſchlands einen großen Ruf hat . Ich möchte ſagen aus

allen dieſen Gründen : Für die Brüderunität all my love ,

meine ganze Liebe !
Aber nun hatte ich doch Bedenken gegen den urſprünglichen

Geſetzentwurf . Auf den erſten Blick zeigt mir der Artikel von
der Perſonalunion des Predigers der Brüdergemeine mit
dem Pfarrer , dem landeskirchlichen Pfarrer , das Bild einer
wundervollen Zuſammenarbeit . Aber ich konnte mir nicht
helfen , mich zu fragen , ob das in der Praxis auch ſo bleiben
wird auf die Dauer und ſo bleiben kann , wenn man ſo viele

Erfahrungen geſammelt hat — und gerade auf kirchlichem
Gebiet habe ich immer ſchmerzliche Erfahrungen geſammelt —

inſofern , als mir wiederholt Schwierigkeiten der Kirche be⸗

gegnet ſind , die herausgewachſen ſind aus unklaren Entſchei⸗
dungen der Kirche . Ich denke da an eine Kirchenſtiftung von

ſehr ſehr viel Geld , wie durch eine unklare Entſcheidung der

Kirchengemeinde ſie um den ganzen Genuß gekommen iſt . Ich
denke da an ein Vereinshaus , das nur aus Spenden der
Glieder der Kirchengemeinde gebaut wurde , und auch wieder

durch eine unklare Stellungnahme dann im Laufe der Zeit
einfach der Kirche entſchwunden , unter den Händen weg —
genommen wurde . Und ich denke auch an Kindergärten . Ich
hatte Bedenken bei dem Geſetzesentwurf , daß doch vielleicht
ſpäter Schwierigkeiten entſtehen können . Ich freue mich , daß
der neue Geſetzentwurf — glaube ich — dieſe Bedenken zer⸗
ſtreut in der Faſſung , wie wir ihn jetzt vor uns liegen haben .
Ich möchte alſo meine kurzen Worte ſchließen mit der Mah⸗
nung , auch in dieſem Punkte der Kirche nahezulegen , einer
klaren Entſcheidung nicht auszuweichen und bei ſolchen Ver⸗
hältniſſen Nüchternheit zu bewahren .

Der vom Verfaſſungsausſchuß neu ausgearbeitete Entwurf
dieſes Geſetzes wird in der Abſtimmung über die einzelnen
Paragraphen und in der Abſtimmung über das ganze Geſetz
einſtimmig angenommen .

18
Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen nun zu den Berich⸗

ten des Verfaſſungs⸗ und Hauptausſchuſſes , zunächſt über den
Antrag der Bezirksſynode Lörrach betr . Wiederein⸗
führung des Kirchengemeindeausſchuſſes .

Berichterſtatter Dr . Schmidt : Der Antrag der außerordent⸗
lichen Bezirksſynode Lörrach an die Landesſynode lautet :

Die Bezirksſynode Lörrach ſtellt bei der Landesſynode den
Antrag , den Kirchengemeindeausſchuß wieder einzuführen .
gez. Wettmann , Eiſinger , Ruſer .

Zum Antrag der Bezirksſynode Lörrach , den Kirchen⸗
gemeindeausſchuß wieder einzuführen , empfiehlt der Ver⸗
faſſungsausſchuß , dieſen Antrag von Lörrach dem Kleinen
Verfaſſungsausſchuß als Material für die Beratung der
neuen Grundordnung zuzuleiten . Der Verfaſſungsausſchuß
iſt einſtimmig der Auffaſſung , daß die Verwaltung und Ver⸗
tretung allein bei dem Kirchengemeinderat bleiben ſoll , der
ſich aber durch die Gemeindeverſammlung in enger Fühlung
mit der Gemeinde halten ſoll ( ſiehe Erläuterung zur Wahl⸗
ordnung ) .

Abgeordneter Schneider : In dem Bericht wird eine dritte
Stelle mit eingeführt , nur daß keine Verwechſlungen ent⸗
ſtehen , die Gemeindeverſammlung . Wenn ich recht verſtanden
habe , iſt der Wille des Ausſchuſſes : Kirchengemeinderat und
als bevollmächtigendes Organ Kirchengemeindeverſammlung .
Ich möchte ſagen auch als Informationsorgan , ſo daß eigent⸗
lich in Ihrer Stellungnahme eine Ablehnung des Antrags
auf Wiedereinführung des Kirchengemeindeausſchuſſes , wie
es früher hieß , liegt . Ich meine , ich wollte das mit unter⸗
ſtreichen , ob wir nicht mit der Synode hier zu dem klaren
Wort kommen können , daß wir die Kirchenausſchüſſe für nicht

zweckmäßig erachten . Wir haben einmal die Frage bei uns in

Konſtanz beſprochen und uns überlegt , ob wir auf Grund der

letzten Relationsziffern — ich glaube auf 100 Gemeinde⸗

glieder ſoll ein Kirchenausſchußmitglied gekommen ſein —

auswählen ſollen . Dann brauchen wir 114 oder 116 Leute .
Wir haben dann überlegt , ob wir 114 oder 116 Menſchen aus
den Gemeinden überhaupt bekämen , die nun wirklich da wären
—denn nur dann hätte ein ſolcher Ausſchuß einen Sinn —

und an einer lebendigen Mitarbeit und Beratung auch mit⸗

helfen könnten . Ich ſelber kann nur warnen , daß Kirchen⸗
ausſchüſſe eingeführt werden .

Landesbiſchof D. Bender : Ich ſtimme ganz dem zu, was

Freund Schneider geſagt hat . Nur eins macht mir Sorge bei
der Beobachtung der Auswirkung des neuen Pfarrſtellen⸗
beſetzungsgeſetzes , nämlich , daß es in erſchreckend viel Fällen
der Kirchengemeinderat offenbar nicht wagt , für die Beſtellung
des Pfarrers die Verantwortung zu übernehmen . Das iſt ja
nicht der Sinn des Pfarrſtellenbeſetzungsgeſetzes , daß — ſagen
wir mal —in 70 oder 80 ? ) Fällen die Gemeinde auf ihr
Wahlrecht verzichtet und die Kirchenleitung bittet , die Be⸗

ſetzung vorzunehmen . Das iſt eine Beobachtung , die wir zur
Kenntnis nehmen müſſen . Vielleicht können wir im Frühjahr
einmal zahlenmäßig zeigen , wie bisher dieſes Pfarrſtellen⸗
beſetzungsgeſetz praktiziert worden iſt . Und dann müſſen wir
uns mit dieſer Erſcheinung nocheinmal auseinanderſetzen und
uns fragen , ob wir dieſen Kirchengemeinderäten , die ſich nicht
ſtark genug fühlen , eine Rückenſtärkung geben müßten . Dann
wird es die Frage ſein , ob das durch die Wiedereinführung
der Kirchengemeindeausſchüſſe zu geſchehen hätte .

Abgeordneter Schneider : Ich glaube , daß der Kirchen⸗
gemeindeausſchuß oder die Kirchengemeindeverſammlung es
auch nicht auf ſich nehmen möchte , bin aber durchaus der Mei⸗

nung , daß der Kirchengemeinderat die ihm übertragene Ver⸗
antwortung übernehmen ſoll , die im Geſetz feſtgeſetzt iſt .

Landesbiſchof D. Bender : Nun es nützt nichts , daß wir das
feſtſetzen , wenn wir ſehen , daß in ſo großem Umfang der
Kirchengemeinderat dieſer Aufgabe ſich nicht gewachſen fühlt .

Oberkirchenrat Dürr : Der Wunſch nach Wiedereinführung
des Kirchengemeindeausſchuſſes wird da und dort laut . Bei
beiden Kirchenviſitationen , die ich gehalten habe , wurde die⸗
ſer Wunſch in der Gemeindeverſammlung geäußert . Aber ich
weiß nicht , ob diejenigen , die dieſen Wunſch äußern , ſich er⸗
innern an die Zeit , wo die Kirchengemeindeausſchüſſe be⸗
ſtanden haben . Diejenigen , die mit einem ſolchen zuſammen⸗
arbeiten mußten , werden ihn kaum zurückwünſchen . Denn ſie
haben die Erfahrung gemacht , die Herr Bürgermeiſter Schnei⸗
der ſchon zm Ausdruck gebracht hat , daß es ſehr ſchwierig war ,
in manchen Gemeinden überhaupt einen beſchlußfähigen
Ausſchuß zuſammenzubringen , ſo daß dann eine zweite
Sitzung anberaumt werden mußte . Man mußte fortgehen ,
die Leute holen , um endlich den Kirchenſteuervoranſchlag ver⸗
abſchieden zu können . Ich habe nirgends erfahren , daß durch
den Kirchengemeindeausſchuß etwas zur Verlebendigung der
Kirchengemeinde beigetragen worden wäre . Vielleicht das
Gegenteil könnte man eher beweiſen .

Abgeordneter Frank : Was der Herr Landesbiſchof ausge⸗
führt hat über das Verſagen , namentlich das Ausweichen des
Kirchengemeinderats vor der Verantwortung , iſt genau das ,
was ich ſeinerzeit auf der Synode , als über dieſe Frage ge⸗
ſprochen wurde , geſagt habe von einer Befürchtung , daß man
vier Alteſten draußen , vor allem in den Landgemeinden zu
viel zumutet , wenn man ihnen die ganze Verantwortung
auferlegt . Und es war damals die merkwürdige Erſcheinung ,
daß gerade die Laienſynodalen ſehr ſtark dafür geſprochen
haben , daß man es bei der getroffenen Beſtimmung belaſſen
ſoll . Ich möchte das heute nur einmal feſtſtellen .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Darauf gleich die Antwort , die
die Situation zu erfordern ſcheint . Ich bin der Meinung , daß
hier nicht der Verfaſſungsausſchuß , der ſich mit der Wahl⸗
ordnung befaßt hat , oder die Synode , die den Vorſchlag des



NVerfaſſungsausſchuſſes , dem ich ſ. Z. angehörte , angenommen
hat , ſchuldig gemacht hat , ſondern ich bin der Meinung , daß
in der Tat das , was uns veranlaßt hat , die neue Ordnung
zu ſchaffen , von uns in ſeiner Bedeutung und ſeinem Gewicht
wohl erkannt war , nämlich daß es nun darauf ankommt ,
Männer zu finden , die wirklich körperlich und geiſtig für ihr
bedeutungsvolles Amt fähig und der Verantwortung , die ſie
übernehmen müſſen , gewachſen ſind . Sollen wir der Meinung
beitreten , daß wir uns im Kirchengemeinderat Alteſte wün
ſchen, die dieſer Verantwortung nicht gewachſen ſind ? Wir
müſſen im Gegenteil ſagen , der Mangel , der ſich hier zeigt , der
muß vielleicht allmählich dahin führen , daß unſere Gemein
den ſich eben ihre Alteſten beſſer wählen und zwar insbeſon
dere auf dem Lande . Da haben wir das Honoratiorentum ,
Alteſte , die die 80 überſchritten haben , ſind in das Amt ge⸗
kommen . Da haben wir die unbedingte Bindung an das , was
wir bisher hatten , völliges Fehlen des Verſtändniſſes da⸗
für , daß wir nicht einfach Kirchengeſchichte machen können im
Rückwärtsblicken , ſondern daß es ſich darum handelt , daß wir
nun neu bauen . Und die Aufgabe liegt alſo darin , daß erſtens
die Pfarrer , die ja gewiß Einfluß haben auf die Wahl der
Alteſten , hier ihre Aufgabe klarer ſehen , und zweitens , daßdie Alteſten , die nun gewählt werden , ihre Aufgabe und Ver —
antwortung klarer ſehen . Ich glaube nicht , daß die Wahl⸗
ordnung hier falſch iſt , ſondern ich glaube , ſie funktioniert
deswegen jetzt noch nicht , weil die Männer , die die Verant⸗
wortung übernehmen ſollen , dieſe Verantwortung eben nicht
tragen wollen und vielleicht auch nicht dazu fähig ſind . Wir
müſſen alſo hier einſetzen .
„ Der Antrag des Verfaſſungsausſchuſſes wird mit dem Zu⸗
ſatz: „ Die Wiedereinführung der Kirchengemeindeausſchüſſe
wird nicht für ratſam gehalten “ gegen eine Stimme von der
Synode angenommen .

IV, 2.
Präſident Dr . Umhauer : Der nächſte Punkt der Tagesord —⸗

nung betrifft den Antrag der Bezirksſynode Lörrach über die
Sonntagsheiligung .
Berichterſtatter Abgeordneter Rücklin : Die außerordent —

liche Bezirksſynode Lörrach hat folgenden Antrag eingereicht :
Die Bezirksſynode Lörrach bittet die Landesſynode , bei

der Landesregierung dahingehend vorſtellig zu werden , daß
den beſtehenden Geſetzen zur Sonntagsheiligung von
ſeiten der Landrats⸗ und Bezirksämter ſtärkere Beachtunggeſchenkt wird .

Der Verfaſſungsausſchuß hat ſich eingehend mit der uns
allen am Herzen liegenden Frage des Schutzes der Sonn - und
Feiertage befaßt . Die geſetzlichen Beſtimmungen ſind in den
beiden Landesteilen nicht völlig gleich . So iſt in Südbaden
der Buß⸗ und Bettag geſchützt , während wir in Nordbaden

ſeit drei Jahren auf eine entſprechende Regelung warten . Wie
— mitgeteilt wurde , hat inzwiſchen die Württembergiſche
Landeskirche auf den Schutz ihres beſonderen Bußtages ver⸗
zichtet und feiert ebenfalls am Mittwoch vor dem letzten
gonntag des Kirchenjahres . ( Landesbiſchof D. Bender : Die
Kirche verzichtet nicht auf den erſten Bußtag , ſondern nur
auf den gefetzlichen Schutz . ) Wie uns mitgeteilt wurde , iſt der

eſetzentwurf betr . den Buß⸗ und Bettag im Landtag inI. und 2. Leſung verabſchiedet . Die dritte Leſung ſoll am30. Oktober ſtattfinden , ſo daß es für den diesjährigen Buß⸗
und Bettag noch reichen könnte .
Es wurde die Frage aufgeworfen , was zum Beiſpiel unter

einer öffentlichen ſportlichen Veranſtaltung zu verſtehen ſei ,wie ſie während der Zeit des Hauptgottesdienſtes nicht ſtatt⸗
inden dürfe Iſt es eine öffentliche Veranſtaltung , wenn ein

nem Sonntag morgen Tennisſpielen, oder iſt nur
fi 115 7 55 eine öffentlicheVeranſtaltung? Offentlich

ö
on je ermann geſehen werden kann. Mithin iſt cuch

8
ſolches Tennisſpiel öffentlich und während der Zeit des

Hauptgottesdienſtes alſo verboten .
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Eine Eingabe allgemeiner Art an die Landesregierungen—denn es handelt ſich in dieſem Falle um die beiden Landes⸗
regierungen —verſpricht keinen weſentlichen Erfolg . Hier
muß mit hieb⸗ und ſtichfeſtem Beweismaterial über vor⸗
handene Mißſtände vorgegangen werden . Die Dekanate ſollenbei vorkommenden Verſtößen ſich an die Landratsämter und
Bürgermeiſterämter wenden und Abhilfe verlangen . Fallskeine Abhilfe geſchaffen wird , ſoll der Fall dem Oberkirchen⸗rat unterbreitet werden .

Der Verfaſſungsausſchuß empfiehlt , den Antrag der Be⸗
zirksſynode Lörrach dem Oberkirchenrat zu überweiſen , der
Material für eine etwaige Eingabe an die Landesregierungen
zu erheben hat . Der Hauptausſchuß ſchließt ſich dieſer Emp⸗
fehlung an und bittet außerdem , daß ein Wort der Synode zur
Sonntagsheiligung den Pfarrämtern zugeleitet wird . DieſesWort der Synode ſoll durch die Kommiſſion für Lebensord⸗
nung ausgearbeitet werden .

Der Antrag des Ausſchuſſes wird einſtimmig angenommen .

I.
Berichterſtatter Hammann : Hohe Synode ! Die Bezirks⸗

ſynode Oberheidelberg hat folgenden Antrag an die Landes⸗
ſynode gerichtet : Schon vor Erſcheinen einer Lebensordnung
ſollen den Geiſtlichen Richtlinien über die B ehandlung
der Trauung Geſchiedener in die Hand gegeben
werden .

Zur Begründung dieſes Antrages wurde von immer mehr
ſich häufenden Fällen geſprochen , in welchen Geſchiedene die
kirchliche Trauung begehren . Dadurch ſeien die Geiſtlichen vor
ſehr ſchwere Entſcheidungen geſtellt , insbeſondere dann , wenn
dem Geſchiedenen die alleinige Schuld zugeſprochen ſei . Man
verſuchte im Hauptausſchuß , ſich zunächſt darüber klar zu
werden , welches etwa der Inhalt ſolcher „Richtlinien “ ſein
müßte oder könnte . Hier ergab ſich ſchon eine Reihe ernſter
Probleme . Und im Laufe der Ausſprache wurde mehr und
mehr deutlich , eine wie große Verantwortung gerade in dieſer
Sache auf der Entſcheidung des Pfarrers liegt . Es mußte
deshalb das Anliegen des Hauptausſchuſſes ſein , den geſamten
Fragenkomplex auf dem immer chaotiſcher werdenden Hinter⸗
grund unſerer Zeit nach mehreren Seiten hin zu beleuchten .

Der Vorſitzende der Kommiſſion zur Schaffung einer
Lebensordnung , Herr Profeſſor D. Hupfeld , wies zunächſt auf
folgende Schwierigkeiten hin : Die Einſichtnahme in die
Scheidungsakten gibt unter Umſtänden heute kein Bild der
Wirklichkeit mehr ; da für die Gerichte der Ehebruch immer
noch der durchſchlagendſte Grund iſt , wird häufig dieſe An⸗
gabe gemacht , ohne daß ſie den Tatbeſtand trifft . Oft iſt über⸗
haupt nicht mehr ein eindeutiges „ſchuldig geſchieden “ in den
Akten zu leſen . Deshalb muß erſt noch zu dem eigentlichen
Scheidungsgrund vorgeſtoßen werden . Und ſomit können die
Scheidungsakten für das kirchliche Urteil nicht entſcheidend
ſein . Außerdem hat ſich die ſtaatliche Eheſcheidungspraxis
immer mehr von dem Standpunkt der Kirche entfernt . Die
Frage wird weithin gar nicht mehr geſehen , daß auch dann
noch die eheliche Verantwortung gegeneinander beſteht , wenn
Ehegatten ſich getrennt haben .

5Eine Vorkommiſſion des Ausſchuſſes für die Lebensord⸗

nung iſt von der grundſätzlichen Vorausſetzung ausgegangen,
man könne heute dieſe Frage nicht auf die re ch t L̟ ich eSeite
hinſchieben , ſondern im Grunde bleibe es eine ſeelſorgerliche
Frage . Der Entwurf , den die Vorkommiſſion erarbeitet hat ,
ieht folgendes vor :

W335 ein für ſchuldig erklärter Ehegatte, deſſen frühere
Ehe wegen Ehebruchs geſchieden iſt , diejenige Perſon ehe⸗
lichen will , mit der er die Ehe gebrochen hat, iſt im Lichte des
Wortes Gottes , das Gericht und Gnade iſt , die Entſcheidung
zu treffen , ob die Trauung gehalten werden darf . Eine ſolche
Prüfung muß aber auch vorgenommen werden, wenn ein
Ehegatte durch ſchwere ſittliche Vergehen zur Scheidung ſeiner
früheren Ehe beigetragen hat . Um in dieſen Fällen Klarheit
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zu empfangen , iſt durch das ſeelſorgerliche Geſpräch feſtzu⸗

ſtellen , ob die dereinſt Geſchiedenen um ihre Schuld vor Gott

wiſſen , ſie offen eingeſtehen und nach der Vergebung Gottes

und der Abſolution Verlangen tragen . Es kann in ſolchen
Fällen von der üblichen Form der kirchlichen Trauung ab⸗

gewichen und eine ſchlichtere Form gewählt werden , bei der

alles äußere Gepränge wegfällt , dem Wort Gottes aber voller
Raum gegeben wird .

In jedem Fall der Trauverſagung iſt der Kirchengemeinde⸗
rat bzw. der Sprengelrat zu hören . Falls keine Übereinſtim⸗

mung erzielt wird , entſcheidet der Oberkirchenrat . Wenn der

Pfarrer die Trauung verſagt , hat er darauf aufmerkſam zu
machen , daß den Brautleuten das Beſchwerderecht beim Ober⸗

kirchenrat zuſteht .
Soweit die Feſtſtellung der Vorkommiſſion des Ausſchuſſes

für die Lebensordnung .

Hier iſt alſo entſcheidender Wert darauf gelegt , daß ein

Geſpräch mit den die Trauung Begehrenden geführt wer⸗
den muß . In dieſem Geſpräch ſoll nicht einfach eine Geſetz⸗
lichkeit aufgerichtet werden , ſondern es ſoll das Gericht Gottes
über den Ehebruch , zugleich aber auch Gottes Erbarmen be⸗

zeugt werden . Dadurch könnte es geſchehen , daß die Braut⸗
leute daraufhin nach der Abſolution Verlangen tragen . —

Die ungeheure Kriſis , in die der heutige Menſch geraten iſt ,
wird bei der Behandlung dieſer Frage deutlich . Es ſind ja auch
die Fälle zu beachten , in denen heute eine Ehe wegen ſonſtiger
Zerrüttung geſchieden wird . Wir dürfen uns nicht nur auf die

Fälle des Ehebruchs beziehen . Und ferner wird zu beachten
ſein : Liegt hier nicht ein Verſäumnis der Predigt unſerer
Kirche vor ? Die ganze Sexualethik iſt ein noli me tangere
im Unterricht und in der Predigt geweſen . In einer Lebens⸗

ordnung müßte vor allem der poſitive Sinn der ehelichen
Gemeinſchaft ins Licht gerückt , die Herrlichkeit der Ehe auf⸗
gezeigt werden . Nach dieſer Seite hin bedarf es vor allem
einer neuen Ausrichtung unſerer Verkündigung . Mit allein

negativen Maßnahmen kommen wir faſt zu ſpät . Wir ſollten
nicht nur von Grenzen und Zäunen reden , die Gottes Wort

aufrichtet , ſondern das Evangelium von der Ehe freudig be⸗

zeugen .
Wie der Antrag der Bezirksſynode Oberheidelberg an⸗

deutet , möchten unſere Pfarrer aber Richtlinien haben , mit
deren Hilfe ſie wohl raſcher aus Gewiſſensnöten heraus⸗
kommen wollen . Die Vorſchläge der Vorkommiſſion können
und wollen aber dieſem Wunſch nicht gerecht werden . Man
kam in dieſem Kreis immer mehr darauf , daß unſere Lebens⸗
ordnung keine Kaſuiſtik bieten kann , kein neues jus canonicum
ſein kann , ſondern mehr aus der ſeelſorgerlichen Situation
heraus verſtanden und angewendet werden ſollte . Damit
ſtehen wir aber vor der ſehr ſchweren prinzipiellen Frage , die
im Blick auf die ganze Lebensordnung zuerſt geprüft werden
muß . Welchen Weg wollen wir gehen ? Den hier angedeute⸗
ten Weg der Gewiſſensentſcheidung des einzelnen Pfarrers
auf Grund eines Geſprächs ? Oder den normierten Geſetzes⸗
weg , etwa in der Art , daß beſtimmt würde , daß die Ehe Ge⸗
ſchiedener kirchlich nicht eingeſegnet werden könne . Ob aber im
letzteren Fall noch das ganze Evangelium verkündet werden
könnte ?

Wenn darum jetzt ſchon dem Wunſch der Oberheidelberger
Bezirksſynode ſtattgegeben würde , ſo hieße das , eine Vor⸗
entſcheidung treffen . Eine ſolche kann aber nur getroffen
werden , wenn die Synode ſich jetzt ſchon darüber klar werden
kann , was ſie damit entſcheidet . — Soweit die eine Seite der
Verlautbarungen im Hauptausſchuß .

Nun wurde demgegenüber ebenfalls im Verlauf der Aus⸗
ſprache beſonders aus den Worten unſeren Herrn Landes⸗
biſchofs deutlich , daß ernſte Zweifel beſtehen , ob dieſer
von der Vorkommiſſion vorgeſehene Weg beſchritten werden
darf . Kann dieſe Dialektik von Geſetz und Evangelium voll⸗
zogen werden ? Hat nicht alle Dialektik ihre Grenze da, wo ein
klarer und geoffenbarter Gotteswille vorliegt ? Es müßte ge⸗

prüft werden , gibt es dieſen klaren und geoffenbarten Gottes⸗

willen , vor dem alle menſchlichen Diskuſſionen einzuhalten
haben ? Haben Menſchen ihre Ehe nicht gehalten , ſo wäre zu
fragen : Iſt es geſchehen bei Menſchen , die den Willen Gottes

achten wollen , oder bei ſolchen , die keine Achtung mehr haben ?
Im letzteren Fall iſt nur zu ihnen zu ſagen : Ihr habt gegen
Gottes Willen gehandelt . Man wird dabei freilich viel Ver⸗

ſtändnis haben , daß ein ſolcher Menſch wahrſcheinlich den

Verſuchungen gegen das 6. Gebot kaum ſtandhalten kann .
Aber kann man ſich auf Grund der Worte Jeſu dazu verſtehen ,
eine ſolche Ehe dann zuſammen zu geben unter Anrufung des

dreieinigen Namens Gottes ? Nach der Bergpredigt ſoll auch
der ſchuldlos Geſchiedene nicht wieder heiraten . Er ſoll die

Möglichkeit der Rückkehr und des Sich - wieder⸗zuſammenfin⸗
dens noch geben . Wollen wir unſere ſeelſorgerliche Aufgabe an

dieſen Menſchen nicht verſäumen , ſo muß eben Gottes Gebot

ſo vor ſie hingeſtellt werden , wie es lautet . Und da es für
dieſen Punkt ja ein Gotteswort gibt , kann nur aus der Ein⸗

falt gegenüber dieſem Gotteswort bezeugt werden , daß dies

nicht auf der Seite derer ſteht , die die kirchliche Trauung be⸗

gehren .
Noch ſchwieriger , noch ernſter geſtaltet ſich die Lage und die

Frage , wie Geſetz und Evangelium auszuteilen ſei , wenn ein

ſolches Paar ſpäter unter der Wirkung des Wortes Gottes

zur Erkenntnis ſeiner Schuld kommt ; nun ſieht man , daß man
in den Banden einer zweiten Ehe gefeſſelt iſt , die man aber

nicht mehr erträgt ! — Und wie erſt , wenn die beiden zum
heiligen Abendmahl kommen ohne Bekenntnis oder mit Er⸗
kenntnis ihrer Schuld . In ſolchen Fällen muß ein ſeelſorger⸗
liches Geſpräch geführt werden .

Was wird aber ſchon , ſo wurde geſagt , aus einem ſolchen
ſeelſorgerlichen Geſpräch herauskommen ? Der Pfarrer wird
in ſolchen Fällen ja doch als „ Kultusbeamter “ oder „ Medizin⸗
mann “ von weiten Kreiſen der Bevölkerung angeſehen . —

Hier wird die Not der Volkskirche berührt . Dieſe darf aber
nie ein eigenes Prinzip darſtellen wollen und die entſcheiden⸗
den Ausſagen der Kirche beſtimmen , gleichſam in Konkurrenz
mit Worten der Schrift . Sonſt käme es dahin , daß eine

Gruppe in der Kirche dem Prinzip der Volkskirchlichkeit folgt ,
während die andere Gruppe in der heutigen Verworrenheit
der Begriffe nach dem Willen Gottes zu handeln bemüht iſt .
In der Volkskirche werden ja immer noch weithin kirchliche
Handlungen unter dem Geſichtspunkt von Ehrenhandlungen
angeſehen . Wenn es gelingt , dies einmal abzuſtellen , könnte
man es für möglich halten , daß man es in einer Volkskirche
ertrüge und alſo ein chriſtliches Paar die Trauung begehrt
und die Ehe chriſtlich zu führen verſucht , während daneben
ſolche wären , die nicht aus dem Wort Gottes zu leben ſcheinen ,
ihre Ehe nicht halten zu können meinen und eine Ehe ein⸗
gehen , die eben nur vor dem Standesbeamten geſchloſſen wird .

Vorausſetzung hierzu wäre aber , daß man gegenſeitig dieſen
Zuſtand ertrüge , frei von allem Phariſäismus .

Feſtzuhalten iſt , ſo wurde geſagt , daß Gottes Wille nicht
gebeugt werden darf . Die Sünde bleibt der Leute Verderben .
Sie richtete großes Elend an , aber dieſes Elend kann nicht
unſer Handeln diktieren . Wir können unſere Entſcheidungen
uns nicht von Pſychiatern und Pſychologen diktieren laſſen ,
zu welchen Ergebniſſen dieſe auch kommen mögen . — Wir
haben aber auch den Staat mit ſeiner religiöſen Indifferenz
nicht zu tadeln , er kann nicht anders .

Es muß deshalb ein ernſtes Anliegen werden , daß allen
kirchlichen Kreiſen , vorab auch den Kirchengemeinderäten , der
Blick für die Schwierigkeit dieſer Fragen wieder geklärt wird .
Es haben heute allzuviele „ Erweichungen “ Platz gegriffen . Es
muß der Gefahr der Umklammerung der Kirche und der Über⸗
lagerung von ſeiten ſäkularer Begrifflichkeiten und Vorſtellun⸗
gen im Raum der Kirche eindeutig begegnet werden . Die

Kirche muß in ſolchen Fällen ſagen : Was ihr tut , iſt gegen
Gottes Wort ! Deshalb kann eure Ehe nicht eingeſegnet wer⸗
den ! — Soweit die Außerungen der anderen Seite .
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Im weiteren Verlauf der Ausſprache des Hauptausſchuſſes
wurde nach Schilderung mehrerer erſchütternder Beiſpiele , in
welchen nach allen Seiten hin die Schwierigkeit des Pro
blems erneut aufgewieſen wurde , immer deutlicher , daß ein
klärendes und verbindliches Wort an die Pfarrer und Ge
meinden gerichtet werden ſollte . Es kann nicht lange zu
gewartet werden , gegen die andrängende Flut der Ehenöte
müſſen Dämme aufgeworfen werden . Iſt es nicht jetzt an der
Zeit , ſo wurde geſagt , ein Zeichen aufzurichten und es aus
zuſprechen : Die Trauung Geſchiedener , gleich ob ſchuldig oder
unſchuldig Geſchiedener , kommt nicht in Frage ? Wenn die
Entſcheidung von der Schuldfrage abhängig gemacht werden
ſollte , bliebe ja doch viel Unklarheit und Fehlerhaftigkeit in
einer ſolchen Entſcheidung . — Kann aber dieſe ſchematiſche
Löſung wiederum in Einzelfällen nicht ungeahnte neue Pro
bleme entſtehen laſſen ? Ein ſolches Zeigen kann auch zur
Gefahr werden . Kämen wir dann am Ende zu einem gewag
ten geſetzlichen Verſtändnis der Bergpredigt ?

Wie ſoll darum die Lebensordnung geſtaltet werden ? Ent
weder als Rechtsſatz ? Oder als eine Ausſtrahlung der im
Weſen der einzelnen kirchlichen Inſtitutionen liegenden Kraft ,
die dann zwar keine Rechtsverpflichtung darſtellt , wohl aber
den Geiſtlichen inſtandſetzt , aus dieſen Sätzen heraus zu
erkennen , in welcher Richtung und vor welchen Schwierig
keiten er ſeine evangeliums⸗ und gewiſſensgebundene Ent
ſcheidung zu treffen hat ?

Nach Würdigung dieſer beiden in den Hauptlinien nun vor⸗
getragenen Auffaſſungen feſtigte ſich ſchließlich im HA. di

Erkenntnis, daß die ganze Frage zu einer Entſcheidung in der
Synode noch nicht reif ſei . Zuerſt müſſen auch die Bezirks⸗
ſynoden gehört werden . In jedem Fall iſt ein vorſichtiges
behutſames Vorgehen geboten . Jedoch muß in Richtung eines
abſoluten Beſchluſſes alles reiflichſt erwogen werden , wie
man auch andererſeits von der lauen Praxis , die in dieſer
Frage vielfach geübt wird , loskommen muß ! Die Synode
darf nicht mehr ruhen , bis man zu einem Entſchluß ge—kommen iſt .

5

In Einmütigkeit ſchlägt deshalb der HA. der Synode fol⸗
gendes zur Annahme vor :

Das Protokoll über die im HA. erfolgte Ausſprache über
den Antrag der Bezirksſynode Oberheidelberg , Wieder⸗
trauung Geſchiedener betr . , ſoll dem OK übergeben wer⸗
den mit der Bitte , daß dieſes Protokoll als Material für
einen informierenden Bericht an Pfarrer , Kirchen —
gemeinderäte und Bezirksſynoden zur Beſprechung ge⸗geben werde .

„Einen weiteren Antrag ſchlägt der HA. einſtimmig der
Synode zur Annahme vor :

3 dem ſpeziellen Fall , der zum Antrag der Oberheidel —

Piurre hubeſonrde fübnee erklärte ein Rechtsanwalt , der

5 8 —.
—

kein Recht, die Trauung Geſchiedener zu

Wardeskirge eeen Rechtsſatz in derBadiſchen
. d . —5

—
Der Rechtsreferent, Herr Oberkirchen⸗

Full rich, beſtätigte zunächſt , daß für einen ſolchen
dre 9 immung in unſerer Landeskirche vorliege. Manſe dieſe Lage zwar auf die Dauer nicht beſtehen laſſen .

andererſeits auch nicht zu ängſtlich ſein und
75 Wufſtel

man mit der Aufrichtung eines Zeichens, mit

kuhelifterendeCgewiſſer Normen ſofort in kanoniſierende ,

gen nicht
e

gerate. Rechtliche Normen ge⸗

Einzelfall 5195 17 zur Wirkung, wenn man ſie auf den

ihr Vorhande
endet, ſondern ſie wirken ſchon einfach durch

ſammenkünften der 3. B. wenn ſolche Normen in den Zu⸗

den. Es it desh 15 Gemeinden gelegentlich verkündigt wer⸗
cbensorbnun alb nur

zu wünſchen , daß die Kommiſſion die
3 Vehandl

in aller Bälde dem Oberkirchenrat zur wei⸗
miſiion 110 —— vorlegen kann. Hierbei wird die Kom⸗
ganze Leh

as Problem zu klären haben , ob erſt eine
ebensordnung bearbeitet werden und dann heraus⸗
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gegeben werden ſoll , oder ob man abſchnittsweiſe entſprechenddem Vorgehen anderer Kirchengebiete Veröffentlichungen
herausgeben ſoll .

Um aber in der beſonders brennenden Situation der Frage
der Trauung Geſchiedener unſeren Pfarrern eine vorläufige
Hilfe geben zu können , ſchlägt der Hauptausſchuß der Synode
vor , ſich folgenden Beſchluß zu eigen zu machen , der allerdings
nur eine Aufgabe haben kann , über unzutreffende Auf⸗
faſſungen der rechtlichen Stellung des Pfarrers Klarheit zu
ſchaffen :

Die Synode beſtätigt den Geiſtlichen der Landeskirchedas Recht , das ſich aus ihrem Ordinationsgelübde her⸗
leitet , aus ſchwerwiegenden Gründen nach gewiſſenhafter
Prüfung eine Trauung in erſter Linie zum Beiſpiel im
Fall geſchiedener Ehen , zu verſagen .

Mit dieſer Formulierung darf und will aber nicht der Ein⸗
druck erweckt werden , als ſei durch dieſe Außerung bereits
feſtgelegt und entſchieden , daß auch in Zukunft die Trauung
Geſchiedener möglich bleibe .

Profeſſor D. Hupfeld : Wir können ja wohl nicht jetzt in die
materielle Erörterung über dieſes nur zitierte „vorläufige
Wort “ der Vorkommiſſion eintreten , nicht wahr ! Man müßte
alſo die Frage ſtellen , könnte man nicht den Schluß weglaſſen ,
damit daraus nicht eine große Debatte entſteht . Es handelt
ſich darum , daß hier zitiert worden iſt , was von unſerer Vor⸗
kommiſſion vorläufig formuliert worden war . Da war am
Schluß geſagt worden — und dagegen wendet ſich, ſoviel ich
weiß , Herr Dekan Dürr —daß in jedem Fall der Trauver⸗
ſagung der Kirchengemeinderat bzw. der Sprengelrat zu hören
iſt . Dieſe Beſtimmung war übernommen , ſoviel ich mich er⸗
innere , aus dem urſprünglichen Entwurf , den Herr Kirchen⸗
präſident Wurth ſchon zu dieſer Sache gemacht hatte . Ich habe
mich in ſtarkem Maß an dieſen Entwurf angeſchloſſen . Übri⸗
gens bezieht er ſich zum Teil auch auf Vorgänge in anderen
Lebensordnungen . Aber ich würde es nicht für praktiſch halten ,
daß man überhaupt dieſen Satz mit hineinnimmt , denn es
handelt ſich ja jetzt nicht um die Frage , daß in dieſem Expoſe
deutlich werden ſoll , was unſere Vorkommiſſion etwa ſchon
beſchloſſen hat , ſondern nur um die Problematik , die beſteht
und die im Hauptausſchuß zur Geltung gekommen iſt da⸗
durch , daß ich auf der einen Seite dieſe Stellungnahme der

Vorkommiſſion vorgetragen habe , und auf der anderen Seite
der Herr Landesbiſchof und ſehr viele andere eine ganz andere
Stellungnahme demgegenüber geltend gemacht haben . Wir
könnten uns aber darauf einigen , daß wir dieſen Satz ſtrei⸗
chen , weil er für das uns gegenwärtig beſchäftigende Problem
ohne jede Bedeutung iſt . Sind Sie damit einverſtanden , Herr
Pfarrer Hammann ? ( Pfarrer Hammann: Jawohl ! ) Hier
ſteht zur Debatte , ob die Synode damit den Vorſchlag des

Hauptausſchuſſes billigt , daß ſowohl den Pfarrern , wie auch
den Kirchengemeinderäten die im Hauptausſchuß nicht zu
klarer Entſcheidung gebrachte Problematik zu eigener Er⸗
wägung vorgelegt werden ſoll , das heißt , ob die beiden im

Hauptausſchuß vertretenen Standpunkte ihnen dargelegt
werden ſollen . Dabei könnte und ſollte aber von vornherein
eins feſtgeſtellt werden : ganz abgeſehen von der Verſchieden⸗
heit der beiden Standpunkte ſteht ſchon eins feſt : 99 0
iſt es ſo, daß auf Grund ſeines Ordinationsgelübdes 1
Pfarrer berechtigt iſt , die Trauung z. B im Falle, daß es ſich

um Geſchiedene handelt , zu verſagen. Und es erſcheint 5
Hauptausſchuß für wichtig , daß etwas derartiges geſagt 58 „
weil tatſächlich der abnorme Fall in unſerer 1

805
vorliegt , daß über die Frage der Verſagung der 55
ſchiedener noch nie ein Wort geſagt worden ift . Sie 8585
von der Verſagung von Ehrenprädikaten oder auch der er⸗

ſagung der Trauung in anderen Fällen geſprochen , abernoch
niemals zu dieſer Frage Stellung genommen. Es iſt daher
notwendig , daß ſich die Landesſynode zudieſer Frage G
Sie iſt aber momentan noch nicht in der Lage , ſich auf Einzel⸗
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heiten feſtzulegen , weil die Meinungen über den Sinn und
die Geſtalt der Lebensordnung im ganzen noch nicht geklärt

ſind .

Natürlich würde der Lebensordnungsausſchuß , vielmehr
genau genommen die kleine Vorkommiſſion , die eine Vor⸗
arbeit auf dieſem Gebiet macht , ſehr dankbar dafür ſein ,

wenn auch die grundſätzliche Frage hier einmal erwogen

würde . Aber ich glaube nicht , daß das auf dieſer Synode

geſchehen kann . Das würde eine ſehr lange Debatte geben.
Ich würde mir durchaus wünſchen , daß wir uns auf der näch⸗
ſten Synode grundſätzlich über die Frage ausſprechen , um die

es hier geht .

Immerhin darf vielleicht , damit keine Mißverſtändniſſe

entſtehen , ſchon ſo viel geſagt werden : Es iſt nicht ganz

richtig , wenn man ſo tut , als ob in der Lebensordnungs —⸗

kommiſſion das Geſetz nicht recht zur Geltung gekommen wäre .

Es handelt ſich überhaupt nicht um das Problem : Geſetz und

Evangelium , ſondern darum : ſoll eine Lebensordnung unter

dem Geſichtspunkt eines jus canonicum oder einer cura pasto -
ralis ſtehen , ſoll ſie Recht ſetzen oder unter dem Geſichtspunkt
ſeelſorgerlicher Verantwortung angewandt werden . Auch

dieſer letztere Geſichtspunkt ſchließt die Beziehung auf Gottes
Gebot ein . Aber wir müſſen unterſcheiden zwiſchen einer
inneren Bindung an Gottes Gebot und der Schaffung von

Rechtsſätzen , die dann formal angewandt werden . Eine Le⸗

bensordnung , die den Pfarrern in die Hand gegeben wird ,
ſollte nach meiner Meinung nicht juriſtiſche Sätze enthalten ,
vielmehr ſollten ſie durch ſie für ihre ſeelſorgerliche Verant⸗

wortung und Ausrichtung bei allen möglichen Fragen , bei

Fragen der Erziehung , der Sonntagsfrage z. B. auch auf
Gottes Gebot hingewieſen werden . Selbſtverſtändlich gehört
das mit hinein in eine ſolche Ordnung . Dieſer Hinweis ſteht
auch in keinem Gegenſatz dazu , daß der Pfarrer Verkündiger
des Evangeliums iſt . Denn Gottes Gebot iſt in gewiſſer Weiſe
auch Evangelium . Es iſt wunderbar , daß Matth . 19 und

Epheſer 5 gerade die Ehefrage nicht unter den negativen Ge—
ſichtspunkt der Scheidung ſtellen , ſondern zunächſt einmal
den poſitiven Sinn der Ehe als einer gnädigen Inſtitution
Gottes für uns herausſtellen . Und das iſt im Grunde bei
allen Geboten Gottes der Fall . Auch der Sonntag ſoll für uns
keine Plage ſein , ſondern iſt uns von Gott als eine Gabe für
uns geſchenkt . Und ich meine , das ſei ein zu beachtender Ge—
ſichtspunkt , damit wir nicht in eine falſche Problematik hinein⸗
kommen . Es könnte nach dem vom Hauptausſchuß vorgelegten
Bericht ſo ſcheinen , als ob auf der einen Seite für das Geſetz
eingetreten würde , auf der anderen Seite für das Evangelium .
Das würde auch der Auffaſſung des Herrn Landesbiſchofs
nicht entſprechen . Auch nach der Auffaſſung des Herrn Landes
biſchofs ſollte das Evangelium zur Geltung kommen , er
wollte nur auch das Gebot Jeſu berückſichtigt wiſſen . Das
wollen wir , die wir zur Lebensordnungskommiſſion gehören ,
auch zu tun verſuchen . Aber wir ſind uns über das „ Wie “
offenbar noch nicht einig . Man kann eine Lebensordnung

ganz verſchieden geſtalten ; man kann ſie als eine Sammlung
vonlauter kleinen nebeneinander geſtellten Rechtsſätzen ſich
denken. glaube , daß die Unwirkſamkeit aller bisher ent⸗

8 Lebensordnungen darin begründet iſt , daß man
dieſen Weg gegangen iſt. Deshalb haben wir verſucht , den

den ſeelſorgerlichen Weg zu gehen . Auch eine für
beſtimmte Lebensordnung dürfte unſerer

ihre zanderen Weg gehen ſie müßte ihnen

lergerli
ingfür ihr häusliches undkirchliches Leben

ugerlicher Weiſe zum Bewußtſein bringen . Das iſt
nach unſerer Meinung der Sinn einer Lebensordnung .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Die Frage , die uns hier be

ſchäftigt , iſt m. E eine der dringlichſten Fragen , die in unſerer

0ge0un wer deale e
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abſolut keine Weiſung vorliegt wie hier . Es iſt das eine

große Unbarmherzigkeit gegenüber den heutigen erotiſch
und ſexuell enorm verwirrten Menſchen unſerer Kirche . Ich
würde deshalb auch meinen , man ſollte nicht warten , bis die

geſamte Lebensordnung ausgearbeitet iſt und von der Synode
verabſchiedet werden kann , ſondern man ſollte dieſe Aufgaben
bereits ſtückweiſe nun bald in Angriff nehmen .

Profeſſor D. Hupfeld : An und für ſich iſt mein Vorſchlag
fertig . Aber dieſer muß von einer ſynodalen Kommiſſion —

das nächſte Mal — oder vom Hauptausſchuß vorberaten und

vorgelegt werden .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Allerdings , es muß eine Ord⸗

nung geſchaffen werden . Ordnung bedeutet wahrhaftig mehr
als nur eine ſeelſorgerliche Ausrichtung des einzelnen
Pfarrers . Es muß eine geſamte kirchliche Ordnung ge⸗
ſchaffen werden . Denn ſonſt wird der Verwirrung nicht

geſteuert , und es geſchieht ſo, wie es mir vor 1 / Jahren

paſſiert iſt , als jemand , der geſchieden war , und eine ge⸗
ſchiedene Frau heiraten wollte , und ich ſagte , bitte , verſchaffen
Sie mir die Akten Ihrer Scheidung und bringen Sie mir

die Braut und ſagen Sie mir , wer die beiden geſchiedenen

Partner ſind . Nun , das war anſcheinend zu umſtändlich , und

ſie gingen zum nächſten Pfarrer in Heidelberg und wurden

binnen fünf Tagen getraut , ohne irgendwelche Rüctfragen ,

obgleich der Pfarrer wußte , daß er und ſeine Frau geſchieden
waren . Und als ich den Pfarrer fragte , ſagte er, wir haben

hier keine Ordnung , und war erſtaunt , daß man hier Be⸗

denken haben könnte . Das kann nicht der Entſcheidung des

einzelnen überlaſſen bleiben .
Der neuteſtamentliche Tatbeſtand darf nicht erſchüttert

werden . Und wenn man ſieht , wie heute — ganz abgeſehen
von der römiſchen Kirche — andere Kirchen ſich darum be⸗

nühen , dieſen neuteſtamentlichen Tatbeſtand und zwar aus

Liebe zu den gefährdeten Menſchen in ihren Ordnungen
wieder zur Geltung zu bringen , ſo meine ich, dürften wir

uns da nicht ausſchließen , und müßten unter Umſtänden auch

ein Argernis riskieren . Wir dürfen nicht zwei Dinge ver⸗
mengen : Natürlich iſt die Ehe als Gnadengabe zu predigen ,
aber das diſpenſiert nicht davon , die gefährdete Ehe zu ſchützen,
indem mit aller Deutlichkeit erklärt wird , eine Wiederver⸗
heiratung von Geſchiedenen iſt normalerweiſe nicht der Be⸗
ginn einer chriſtlichen Ehe . Das muß mit aller Deutlichteit
herauskommen . Im Neuen Teſtament ſind Scheidungen eine

Ausnahme . Man kann ſich dann vollends überlegen , wie vom

Neuen Teſtament her — damals gab es nicht das Trauungs
problem — eine Trauung Geſchiedener zu ordnen iſt. Ich
glaube nicht , daß ſie in jedem Falle auszuſchließen iſt , daß
ſie aber ſeltene Ausnahmefälle ſein ſollen , wenn man mi

ganz das Gefälle der neuteſtamentlichen Ausſagen verlaſſen
will . Ich glaube , daß , wenn wir vom Neuen Teſtament aus

denken , die Richtung ſo iſt , daß grundſätzlich allen Pfarrernt
verboten iſt , Geſchiedene zu trauen . Wenn aber Menſchen
darauf Wert legen , können ſie über den Pfarrer einen Antrag
ſtellen an eine übergeordnete Stelle , die dann verbindlich
für alle Pfarrer wäre und entſcheidet . Und der Pfarrer mag
auf Grund des ſeelſorgerlichen Geſprächs mit denBeteiligten
und auf Grund ſeiner Einſicht in die Arten dieſen Antrag
befürworten oder ablehnen . Man hat in der reformatoriſchen
Zeit dieſe Eheſachen ſehr ernſt genommen . Es iſt jedenfalls
unbedingt nötig , zu einer Ordnung zu kommen , die R
Pfarrer verpflichtend iſt . Es gibt immer ſolche Freiſchärler
unter den Pfarrern , die ſich dadurch Popularität zu 11
ſchaffen ſuchen , und großzügig und weich , das als die
Liebe und wahre Barmherzigkeit auffaſſen , daß ſie
über alle kirchliche Ordnung und bibliſche Zucht
ſetzen . Und derjenige , der die bibliſchen Gebote ergft
ſteht als der Dumme und Engherzige da. Das iſt einer 1
Gründe , warum kaum ein Pfarrer wagt , Kirchenzucht
üben . Wenn er z. B. einen Konfirmanden herausſchmei
nimmt ihn ein anderer auf . ( Zuruf : in der Großſtadt!)
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Ich würde es für unmöglich halten , den letzten Beſchluß zu
faſſen , der uns hier vorgeſchlagen worden iſt , daß nämlich den

Pfarrern das Recht beſtätigt wird , Trauungen Geſchiedener

zu verweigern . Denn das iſt die Sache genau auf den Kopf

geſtellt . Daß ein Pfarrer eine Trauung Geſchiedener vor
nehmen kann , das iſt doch etwas ganz ungewöhnliches . Das

müßte — wenn man das überhaupt zuſammenfaſſend ſagen
kann — ausgeſprochen werden . Aber das Recht , dem Pfarrer

zu beſtätigen , Geſchiedene nicht zu trauen , ich muß wirklich

ſagen, das iſt eine völlige Verwirrung der Begriffe . Den
das Selbſtverſtändliche iſt , daß Geſchiedene nicht getraut wer
den können , kirchlich . Und im übrigen , was beſagt de

läufige Hilfe “. Das hat keinerlei verbindliche Kraft ſchon für
den nächſten Pfarrer . Da bleibt das ganze Chaos wie bisher
Und es führt nicht einen Schritt weiter . Ich glaube , wenn
man hier etwas ſagt und Material für die weitere Bearbei

tung geben will , muß man dieſes heiße Eiſen wirklich an
faſſen , auch auf die Gefahr hin , einige Brandblaſen zu be
kommen.

Nach längerer
Profeſſor D. Dr.
nommen :

Angeſichts der Selbſtverſtändlichkeit , mit der das evan
geliſche Kirchenvolk heute von den Pfarrern auch in höchſt
problematiſchen Fällen Amtshandlungen erwartet , wird

darauf hingewieſen , daß jeder Pfarrer das Recht hat ,
Kaſualien , die ſeinem durch die Ordination an die Schrift

gebundenen Gewiſſen widerſtreiten , z. B. Trauung von

Geſchiedenen , abzulehnen . Eine Ordnung für die Landes
kirche iſt in Vorbereitung .

Präſident Dr. Umhauer : Damit ſind alſo die beiden An
träge, die in dem Kommiſſionsbericht ſtehen , erledigt . Denn
der erſte Antrag iſt zurückgenommen , und an die Stelle des
zweiten iſt der Antrag von Profeſſor D. Schlink getreten .

8 „vor18 „vor

Ausſprache wird folgender Antrag von
Schlink von der Synode einſtimmig ange⸗

V2

Präſident Dr. Umhauer : Wir kommen jetzt zu dem Bericht

des Abgeordneten Hammann über den Antrag des Pfarrers
Schweikhart betr . kirchli che Baſare .

Berichterſtatter Abgeordneter Hammann : Ein Schreiben
unſeres Konſynodalen Schweikhart an den Evang . Ober —

lirchenrat wurde dem Hauptausſchuß zur Behandlung zu
geleitet. Darin iſt die Rede davon , daß die Ausgeſtaltung

lirchlicher Baſare je länger je mehr ernſte Sorgen bereite .

8 unterſcheiden ſich in nichts mehr von weltlichen Feiern .
Die Kirchenleitung und die Landesſynode möchten ein

richtungweiſendes Wort an Gemeinden und Pfarrer richten .

im Hauptausſchuß beſtätigte das ſehr not

* 3 — in ſolchen Veranſtaltungen wahrzu⸗
ſind 1 6

— vergißt oft, daß es kirchliche Veranſtaltungen
lich

Vie Erböhung der Einnahmen geht auf Koſten des kirch⸗
en Geiſtes ! Auswüchſe nehmen da und dort überhand .

Fernermachte die Ausſprache die Unechtheit der ge⸗

cin deutlich , in welche die Kirche gerade mit

hungen gekommen iſt : Normal wäre es, daß die

füann 5 5 kirchlichen Liebeswerken die Summen zur Ver⸗

fübren u 8 te. die ſie inſtandſetzen, ihre Aufaabe durchzu⸗

Fürbitt
nd ihre Liebeswerke zu erhalten . Liebe , Opfer und

05 der Gemeinde ſollten Träger dieſer Werke ſein !

ſich 165 reichen die Opfergaben nicht mehr aus . Man hat

Werke A einen Weg begeben , wo Hinz und Kunz ſolche

erk inanzieren ſollen — durch möglichſt geſchickt und
üerene⸗ dem Geſchmack und den Wünſchen einer

8 en weithin verwahrloſten Geſamt⸗
Die er Zugaben von Veranſtaltungen !

A 5
zen die früher ſolche Baſare noch hatten , werden da

8
ort nicht mehr eingehalten .

die 38
von einigen bezweifelt, ob ein kurzes Wort an

meinden von größerer Wirkung ſein könne . Jedoch
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ſollten die verantwortlichen Gremien der Kirchengemeinden
doch auf dieſen Notſtand ernſtlich hingewieſen werden . Des⸗
halb beſchloß der Hauptausſchuß , mit 9 gegen 5 Stimmen

daß ein Wort an die Gemeinden ausgearbeitet werde . Dieſes
Wort wurde gefertigt . Der Hauptausſchuß hat dem Wort⸗
laut einmütig Zuſtimmung erteilt und ſchlägt der Synode
vor , dieſes Wort zu beſchließen mit folgendem Wortlaut :

Angeſichts der Entartung vieler Baſare in den Gemein⸗

den landauf — landab ſieht ſich die Landesſynode genötigt ,
folgendes Wort an Pfarrer und Gemeinden zu richten:

Es iſt ſchmerzlich feſtſtellen zu müſſen , daß die unter der

Predigt des Wortes Gottes geweckte Glaubenskraft heute
nicht ausreicht , die Werke der Liebe finanziell zu tragen .

Aus dieſem Grund ſind die Baſare , wenn ſie auch den
Gemeinden die Möglichkeit geben , weitere Geldmittel für
ihre Zwecke zu mobiliſieren , als ein Notſtand anzuſehen .

Deshalb iſt beſonders darauf zu achten , daß bei den
Baſaren die Spekulation auf das Geld nicht der beherr⸗
ſchende Geſichtspunkt wird , ſondern das Geld ſeinen
Dienſtcharakter behält .

Es iſt darauf zu achten , daß die Veranſtaltung eines
Baſars nicht zu einem Vergnügen wird , bei dem Alkohol
und Tanz den Charakter beſtimmen .

Unſere Gemeindefeſte müſſen unter der Zucht des Hei⸗
ligen Geiſtes ſtehen und unſere Freude ſollte ſo ſein , daß
wir Gott dafür danken können . Auch ein Baſar muß unter
der Weiſung ſtehen : „Alles iſt euer ; ihr aber ſeid Chriſti . “

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

W3
Berichterſtatter Abgeordneter Hammann : Die Bezirks⸗

ſynode Lörrach hat folgenden Antrag an die Landesſynode
gerichtet : Sie ſehe ſich gezwungen , den vorgelegten Ent⸗
wurf einer neuen Kirchengeſchichte für Schule
und Haus abzulehnen . Sie ſtellt den Antrag , einen anderen ,
völlig neuen Entwurf herauszugeben , und ſchlägt vor , für
die beſte Vorarbeit einen Preis anzuſetzen .

Im Hauptausſchuß wurden die Vorausſetzungen
geprüft , unter denen dieſer Antrag überhaupt behandelt wer⸗

den könnte . Wir befinden uns in dieſer Woche noch in der

Lage , daß erſt einige Bezirksſynoden getagt und Beſchluß

gefaßt haben , während andere noch bevorſtehen . In einem

längeren Geſpräch wurde manches zu dem Entwurf unver⸗

bindlich geäußert . Aber der Hauptausſchuß ſah ſich auf Grund

des vorläufigen Charakters , den jedes Geſpräch jetzt noch

tragen müßte , nicht in der Lage , zu dem Lörracher Antrag

Stellung zu nehmen .

In Einmütigkeit ſchlägt deshalb der Hauptausſchuß der

Synode vor , folgenden Beſchluß zu faſſen :

Die Synode ſieht ſich außerſtande , zu dem Antrag der

Bezirksſynode Lörrach jetzt ſchon Stellung zu nehmen , da

dies ein Eingreifen in die noch laufende Befragung der

Bezirksſynoden bedeuten würde . Zuerſt muß die Stellung⸗
nahme ſämtlicher Bezirksſynoden abgewartet werden.

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Ich möchte mir eine Frage

erlauben . Es iſt zu erwarten , daß mancherlei Bedenken gegen⸗
über dieſem Entwurf kommen werden . Ich perſönlich müßte

auf Grund meiner Durchſicht dieſes Entwurfes auch auf der

Synode ſchwere Bedenken anmelden . Ich möchte fragen , ob

man planmäßig geſammelt hat , was an Kirchengeſchichtslehr⸗

büchern in Deutſchland in den letzten Jahren in Gebrauch

genommen worden iſt . Es iſt nicht unbedingt nötig , daß jede

Landeskirche da ein eigenes Buch produziert . Es genügt unter

Umſtänden ein badiſcher Anhang , wo die Beſonderheiten , die
noch zu berückſichtigen ſind , hinzugefügt und eingearbeitet

werden . Iſt eine ſolche Überſicht da, war die vorhanden ge⸗

weſen , bevor man ſich entſchloß , ein beſonderes Werk in Auf⸗
trag zu geben ? Falls das nicht geſchehen iſt , würde ich es für
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ſehr wichtig halten , daß ein ſolcher Überblick beſorgt würde ,

bevor das auf der nächſten Synode zur Beratung käme .

Oberkirchenrat Katz : Als wir die Frage erörterten , auf

welche Weiſe am beſten ein neues Kirchengeſchichtsbuch für

unſere Volksſchulen zu beſchaffen ſei , waren , ſoweit ich einen

Uberblick habe , noch keine Bücher herausgekommen , die dieſem

Bedürfnis hätten Rechnung tragen können . Es waren nur

einige ſehr viel größere und für den Gebrauch an Höheren

Lehranſtalten beſtimmte Kirchengeſchichtsbücher da. Die Vor⸗

arbeit zu dieſem Entwurf geht ja ſchon einige Jahre zurück .

Zuerſt haben wir ſehr lange nach einem Mann geſucht , der

die Arbeit machen konnte . Wir haben Profeſſor von Campen⸗

hauſen und Profeſſor Heinrich Bornkamm angefragt . Beide

haben abgelehnt . Auch von anderen badiſchen Pfarrern , von

denen wir annahmen , daß ſie geeignet ſeien , haben wir Ab⸗

ſagen erhalten . Dann ſind wir an einen Emeritus , unſeren
Amtsbruder Kobe , herangetreten , weil er neben guten hiſto⸗

riſchen Kenntniſſen Zeit für dieſe Arbeit hatte . Den erſten

Entwurf , den Kirchenrat Kobe fertigte , haben wir wieder

zurückgegeben , weil er nicht brauchbar war . Er hat daraufhin
ſelbſt eine Befragung von zwei anderen kompetenten Leuten

durchgeführt und gleiche Urteile erhalten . Daraufhin iſt er
an die völlige Neubearbeitung ſeines Entwurfs gegangen . In
der Zwiſchenzeit ſind eine Reihe Lehrbücher herausgekommen .
Aber nachdem der Auftrag einmal erteilt war , konnten wir

ihn nicht wieder zurücknehmen .

Der Antrag des Hauptausſchuſſes wird einſtimmig an⸗

genommen .
VI .

Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen nun zu der Er⸗
klärung des Finanzausſchuſſes zum Bericht des Prü⸗
fungsausſchuſſes für die Rechnung vom
1. 4. 1948 — 1. 4. 1949 .

Berichterſtatter Abg . Schneider : Der Finanzausſchuß hat von

dem Prüfungsbericht Kenntnis genommen . Sein erſter Teil
iſt ja bereits vorgeleſen worden bei der erſten Plenarſitzung ,
bevor dieſer Prüfungsbericht uns überwieſen wurde . Wir

haben in der Beſprechung über den Prüfungsbericht den deut⸗
lichen Eindruck bekommen , daß jener Zeitraum vom Stichtag
der Währungsreform 21. 6. 1948 — 31. 3. 1949 eigentlich die

Aufſtellung eines abſolut gültigen Haushaltplanes noch un⸗
möglich gemacht hat . Es ſind deshalb verſchiedene Überſchrei —
tungen , Mehreinnahmen , Wenigereinnahmen , Mehrausgaben
und Wenigerausgaben mit zum Teil erheblichen Beträgen
nicht unter dem für normale Zeiten gültigen Geſichtspunkt
zu beurteilen. Die Prüfung durch die beſondere Prüfungs⸗

kommiſſion ſelbſt hat ergeben , daß der Prüfungsausſchuß der
Synode empfiehlt , dem Evangel . Oberkirchenrat für die
Rechnung der Evang . Landeskirchenkaſſe per 1. 4. 1948 bis
31. 3. 1949 die Entlaſtung zu erteilen .

Präſident Dr. Umhauer : Ich eröffne die Ausſprache . — Es
meldet ſich niemand zum Wort . Ich darf daraus ſchließen ,
daß alle Mitglieder der Synode mit dieſem Antrag einver⸗
ſtanden ſind .

Nun hab
VII .

Nun haben wir den Punkt VII , 1 bereits erledi i
25

5 fehlt nur noch der Punkt VII , 2: Um ſtelkung 115
ine auf maſchinellen

Berichterſtatter Abg . Schneider : Zu dem Prüfungsberi
war mitgeteilt worden : Die 15 der ö
1948/49 umfaßt nahezu 2660 handſchriftlich geſchriebene Sei⸗
ten und wurde erſt am 10. Oktober 1950 abgeſchloſſen . Man
iſt derAuffaſſung , daß die Währungsumſtellung ohne Zweifel
erhebliche Schwierigkeiten gebracht hat , und den Jahresab .
ſchluß verzögerte. Es ſei aber immerhin erſtaunlich , daß die

noch nicht auf maſchinelle Buchhaltung umgeſtellt
lei⸗

Nach dem Urteil eines erfahrenen Praktikers könnte die
Buchhaltung der Landeskirchenkaſſe in dem angegebenen Um⸗

fange von einem Inſpektor und zwei Angeſtellten beſorgt und
die Rechnung weſentlich früher fertiggeſtellt und abgeſchloſſen
werden . Weiterhin bietet die maſchinelle Buchführung ein

ſicheres Kontrollrecht gegenüber der Kaſſe .
Es wird vorgeſchlagen , die Buchführung maſchinell auf

1. 4. 1952 , ſpäteſtens aber auf 1. 4. 1953 einzurichten . Der

Koſtenpunkt beträgt 30000 DM . Es wird behauptet , daß in

wenigen Jahren dies durch Perſonaleinſparung ausgeglichen
werden könnte . Die Ausſprache hat ergeben , daß in allen

größeren Verwaltungskaſſen die maſchinelle Buchhaltung ein⸗

geführt worden iſt . Man war ſich auf der anderen Seite eben
darüber klar , daß eine ſolche Umſtellung Zeit braucht , und

deshalb haben wir einen Antrag geſtellt , der wie folgt lautet :
Der Oberkirchenrat wird gebeten zu prüfen , ob und in

welcher Weiſe die Umſtellung der Verwaltungsbuchhaltung
auf maſchinellen Betrieb erfolgen ſoll , und darüber auf
der Frühjahrsſynode 1952 zu berichten . Es wird befür⸗
wortet , über dieſe Frage mit anderen Kirchenverwaltungen
Fühlung zu nehmen .

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Ich möchte noch
einmal zurückkommen auf die Ermächtigung des Erweiterten

Oberkirchenrats betr . die Erhöhung von 15 auf 205 ,

Teuerungszuſchläge . Es iſt von mir vergeſſen worden , daß
im Finanzausſchuß einſtimmig der Auffaſſung Ausdruck ge⸗

geben worden iſt , daß rückwirkend Erhöhungen nicht in Frage
kommen ſollten . Das wollte ich ergänzend hier vortragen ,
und bitte , in dieſem Sinne unſeren vorherigen Beſchluß aus⸗

werten zu wollen .
Wir haben vorhin von der Wiederaufbauwoche berichtet .

Ich habe dort ausgeführt , daß wir erſtens beſchließen müſſen ,
ob grundſätzlich die Synode die Beibehaltung der Wiederauf⸗

bauwoche für das Jahr 1952 wünſcht und zweitens habe ich

inzwiſchen nachgewieſen aus den Verhandlungen der Früh⸗

jahrsſynode April 1951 , was wir damals über dieſen Punkt
miteinander beſprochen und beſchloſſen haben . Hier ſteht aus⸗

drücklich auf Seite 34 unter b) : „ Das Ergebnis der Landes⸗
ſammlung ohne die vier Großſtadtgemeinden wird auf dieſe

vier Gemeinden nach dem Verhältnis der Schadensquote ver⸗

teilt . “ Wir müßten dieſen Beſchluß der Frühjahrsſynode ,
wenn man dem Rechnung tragen will , wie ich vorhin aus⸗

geführt habe , daß den im Bereich unſerer Landeskirche auch
kriegszerſtörten Gemeinden außer den vier Großſtadtgemein⸗
den geholfen werden müſſe , dahingehend abändern , daß die
Kommiſſion , die die Verteilung vornehmen ſoll , dann für dieſe
Erträgniſſe aus dem Land einen Schlüſſel zu finden hat ,bei
dem die vier Großſtadtgemeinden plus die kleineren Gemein⸗

den zu berückſichtigen wären . Damit das rechtlich in Ordnung

iſt , muß hier eine Anderung des Frühjahrsbeſchluſſes durch⸗
geführt werden . Der erſte Beſchluß wäre , grundſätzlich der

Wiederaufbauwoche für 1952 zuzuſtimmen .
Oberkirchenrat Pr . Bürgy : Darf ich zu dieſem Punkt die

Anregung geben , daß die Synode doch prüft , ob nicht auch ſo⸗
fort beſchloſſen wird , daß die Wiederaufbauwoche auch

im

Jahre 1953 und folgende erfolgen kann , damit wir durch
einen einengenden Beſchluß nicht zu ſehr bei der Behandlung
der Anträge an die ſtaatlichen Stellen gehemmt ſind ; dent
wenn die Synode beſchließt , daß die Wiederaufbauwoche 1952

durchgeführt werden ſoll , dann könnten , wenn die Spnode
nicht rechtzeitig den weiteren Beſchluß faßt , auch 1953 die

Wiederaufbauwoche zu veranſtalten , wir gehindert ſein , recht,

zeitig Anträge an die beiden Innenminiſterien zu ſtellen auf

Genehmigung dieſer Sammlung .
Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Wir würden den

Beſchluß ſo faſſen , daß „bis auf weiteres “ die Wiederaufban⸗
woche einmal jährlich durchgeführt werden ſoll . Dann iſ

allem Rechnung getragen . t
Präfident Dr . Umhauer : Es meldet ſich niemand zum Wor

Daraus ſchließe ich, daß Sie mit dem Antrag des Ausſchuſſes

einverſtanden ſind .



Abgeordneter Schneider : Dann müßte der Beſchluß gefaßt
werden , daß in Abänderung des Beſchluſſes der Frühjahrs —
ſynode das Ergebnis der Landesſammlung ohne die vier Groß —

ſtadtgemeinden auf dieſe und weitere kriegsgeſchädigte Ge
meinden der Badiſchen Landeskirche verteilt werden kann .

Präſident Dr . Umhauer : Wünſcht jemand hierzu das Wort ?
—Das iſt nicht der Fall . Ich ſtelle feſt , daß auch dies an⸗

genommen iſt .
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Abgeordneter Dr . Schmechel : Es iſt noch nötig , einen Aus⸗
ſchuß zu bilden , der die Verteilung der Mittel aus der Wieder⸗
aufbauwoche vornimmt .

Durch Zuruf werden in dieſen Ausſchuß gewählt : Ober⸗
kirchenrat Dr . Bürgy , die Synodalen Dr. Schmechel , Oden⸗
wald , Zitt , Dr . Bier , Rücklin und Frank .

Das Schlußgebet ſpricht Abgeordneter Günther .

Dritte öffentliche Sitzung

Herrenalb , Donnerstag ,den 25 . Oktober 1951 , 9. 30 Uhr

Tagesordnung .

1

Berichte des Haupt⸗ und des Verfaſſungsausſchuſſes über
den Entwurf eines kirchlichen Geſetzes , die Vorausſetzungen
für die Erlangung eines geiſtlichen Amtes in der Vereinig⸗
ten Evang . ⸗proteſtantiſchen Landeskirche Badens betr .

Berichterſtatter : Pfarrer Hammann ,
Pfarrer Eiſinger ,
Dekan Dürr ,
Oberamtsrichter Kley .

II .
Berichte des Verfaſſungs⸗ und des Hauptausſchuſſes über

den Antrag der Bezirksſynode Hornberg betr . Remilitari⸗

ſierung .
Berichterſtatter : Bürgermeiſter Schneider .

8
Berichte des Verfaſſungs⸗ und des Finanzausſchuſſes über

den Antrag der Synodalen Dr . Lampp u. a. betr . die Pen⸗
ſionsfähigkeit der Funktionszulage der Dekane .

Berichterſtatter : Dr . Schlapper ,
Bürgermeiſter Schneider .

N .

4Bericht über Erweiterungspläne bezüglich der Evang

Akademie und eines Synodentagungsortes .
Berichterſtatter : Bürgermeiſter Schneider .

V.

Vort des Herrn Landesbiſchofs zu den Ausführungen von
Profeſſor Dr. Hahn über die Reform des Theologieſtudiums .

VI .
Antrag wegen des neuen Geſangbuches .

Berichterſtatter : Abgeordneter Frank .

VII .

Antrag wegen Offenhaltung der evangeliſchen Kirchen .
Berichterſtatter : Studienrat Rücklin .

*

bert Dr . Umhauer eröffnet die Sitzung .
lbgeordneter Hauß ſpricht das Eingangsgebet .

I.

„Berichterſtatter Abgeordneter Hommann : Hohe Synode !

55 Hauptausſchuß hatte ſich mit der Vorlage des Erwei⸗
Geier Evang. Oberkirchenrats , den Entwurf eines kirchlichen

5 die Vorausſetzung für die Erlangung
ines geiſtlichen Amtes in der Vereinigten Evang . ⸗

irhe Badens betr . , zu befaſſen . Dieſe Vorlage
als Anlage 1 in Ihren Händen . Im engen Zuſammen⸗

ang damit ſteht der Entwurf einer kirchlichen Verordnung ,
die Studien⸗ und Prüfungsordnung der Ver⸗

einigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens betr . , in der Vor⸗

lage als „ Zu Anlage 1“ bezeichnet . Sie iſt ebenfalls in
Ihren Händen .

Die Berichterſtatter des Hauptausſchuſſes können mangels
Zeit nur in der Reihenfolge berichten , wie der Hauptaus⸗
ſchuß die Fragen erarbeitet hat . Es wird deshalb zuerſt eine

Ausführung zu machen ſein über die grundſätzlichen
Fragen , die ſich ergaben . Und darnach werden die Be⸗

richterſtatter über die Einzelheiten der Studien⸗
und Prüfungsordnung zu berichten haben , um

darnach in einem dritten Teil noch einmal auf einige prin⸗

zipielle Ausführungen zu kommen , die am Schluß des Ge⸗

ſprächs des Hauptausſchuſſes aufgezeigt wurden .

I . Zum Grundſätzlichen .

Die Landesſynode hat in ihrer diesjährigen Frühjahrs⸗

tagung die Bitte an den Erweiterten Evang . Oberkirchen⸗
rat gerichtet , im Herbſt den Entwurf zu einem Geſetz vor⸗

legen zu wollen , durch welches der Erw . Evang . Oberkirchenrat

zum Erlaß einer Studien⸗ und Prüfungsordnung ermäch⸗

tigt werden könnte . Dieſem Wunſch wurde mit dieſer Vor⸗

lage entſprochen . Gleichzeitig wurde der Entwurf der zu er⸗

laſſenden Studien⸗ und Prüfungsordnung der Landes⸗

ſynode zur Kenntnis gegeben . Die Landesſynode ſollte die

Möglichkeit haben , Anregungen und Vorſchläge für die Aus⸗

geſtaltung dieſer Verordnung im einzelnen zu geben , die
darnach in geeigneter Weiſe verwendet werden könnten . Es
waren deshalb dieſe beiden Teile der Vorlage durchzuſprechen .

Für den Hauptausſchuß war dabei die in der Begründung
des Entwurfs genannte Tatſache beſtimmend , daß die Prü⸗

fungsordnung ohne Zweifel eine ſogenannte Rechtsverord⸗

nung darſtellt , die vom Erweiterten Evang . Oberkirchenrat
nur erlaſſen werden kann , wenn ein Geſetz d. h. , eine von

der Landesſynode ordnungsmäßig beſchloſſene Rechtsvor⸗

ſchrift hierzu die Ermächtigung erteilt . Es beſtand im Haupt⸗

ausſchuß Übereinſtimmung darüber , daß das Erlaſſen einer

Studien⸗ und Prüfungsordnung in die Kompetenz des Er⸗
weiterten Evang . Oberkirchenrats gehöre .

Wie ſollte nun der Hauptausſchuß in der Sachbearbeitung
vorgehen ? Sollte zuerſt das Geſetz behandelt werden ? Oder

ſollte von der neuen Prüfungsordnung ausgegangen werden?
Immer wieder entzündete ſich an dieſer Verfahrensfrage im

Geſpräch des Ausſchuſſes das Verlangen , zahlreicheprinzi⸗
pielle Fragen aufzuwerfen . Wenn auch dann ſchließlich als

Ergebnis der ſich über zwei Tage hinziehenden Ausſprachen
zuſtandekam , daß man zuerſt zur Beſprechung der Studien⸗

und Prüfungsordnung ſchritt und ſo lange die Behandlung
des Geſetzentwurfs zurückſtellte , ſo konnte immerhin die ein⸗

leitende Stellungnahme zu der Geſamtvorlage ſchon manches

Weſentliche klären , was zur weiteren Behandlung des

Stoffes von Bedeutung war .

Vorlage des Geſetzentwurfs zeigt die Abſicht , nur die

äußeren Vorausſetzungen feſtzulegen , die zur Erlangung des
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geiſtlichen Amtes in unſerer Landeskirche gefordert werden
müſſen . Man beſchränkt ſich auf die notwendigen juriſtiſchen

Begriffe in der Auffaſſung , daß darüber hinausgehende

Definitionen , etwa unter vielem anderen hinſichtlich des Be⸗

kenntniſſes und ſeine Ausſagen über das Amt in der Kirche ,
oder eines dann zu regelnden Lehrzuchtverfahrens , in einem

ſolchen kurzen Geſetz nicht erſchöpfend untergebracht werden

können . Dies alles müßte etwa in eine Verlautbarung des

Herrn Landesbiſchofs und der Synode aufgenommen wer
den . Auch eine kurze Präambel könnte nicht befriedigen . Ein

Geſetz kann nur äußere Dinge regeln , es kann aber nicht
die inneren Vorausſetzungen feſtlegen , die zu einem geiſt⸗—
lichen Amt notwendig ſind .

Es wurden demgegenüber aber doch zahlreiche Stimmen

laut , die ſich dahingehend ausſprachen , die theologiſche
Grundlage in dieſem Geſetzentwurf trete allzuſehr zurück .
Es ſei kaum etwas davon darin wahrzunehmen , was etwa

Schrift und Bekenntnis der Kirche zu dieſem Amt ſagen lab⸗

geſehen von §S 3 d, wo die Ordination erwähnt iſt ). Immer
wieder brachen bei näherer Betrachtung des Stoffes weitere

wichtige Fragen für unſere Kirche auf , ſo daß viele im

Hauptausſchuß unter dem Eindruck ſtanden , man könne nicht
ohne weiteres dem Erweiterten Evang . Oberkirchenrat alle
dieſe Probleme zur alleinigen Bearbeitung übertragen , ſon —
dern die Synode müſſe hierzu Stellung nehmen .

Der Hauptausſchuß nahm an dieſer Stelle des Geſprächs
Kenntnis von einem Expoſé des Herrn Profeſſor Dr . Hahn
über „ Die Reform des theologiſchen Studiums “ . Hier ſeien
nur einige Grundgedanken ſeines dankbar begrüßten Referats
feſtgehalten , auf Grund deren die Ausſprache fortgeſetzt
wurde .

Profeſſor Dr . Hahn führte aus : Die Notwendigkeit einer
Reform des theologiſchen Studiums wird heute von keinem
Einſichtigen beſtritten , ſondern vielmehr von ſeiten der Ge
meinden und Kirchenleitungen anerkannt und gefordert .
Denn die Pfarrer ſind den Anforderungen , die heute an ſie
geſtellt werden , vielfach nicht gewachſen . Es fehlt oft
geiſtlicher Erkenntnis und Weite des cks. Die Refor m
wird auch von ſeiten der Studenten erwartet . Eine mangelnde
Bezogenheit von Pfarramt und Studium iſt zu konſtatieren .
Auch die Fakultäten wünſchen die Reform .
Daneben ſteht die Not , daß der Theologieſtudent , vielfach

allzuſehr auf ſich ſelbſt geſtellt , der helfenden Gemeinſchaft
und Beratung entbehrt . Dies hat zur Folge einen tief ein⸗3
gefleiſchten Individualismus der Studenten, bzw. ein mangel
haftes Verarbeiten der Probleme des Studiums .

Der Weg zum Spezialiſtentum , wie andere Fakultäten
beſchritten haben , iſt dem Theologen verwehrt . Er muß ſich

mit der Ganzheit des chriſtlichen Glaubens au inander⸗
ſetzen . Von hier aus ergibt ſich die Forderung für die Neu⸗
ordnung des Theologieſtudiums .

Theologieſtudium und Kirche ſind enger aufeinander zu
beziehen . Schon im Studium muß die Bezogenheit der Theo⸗
logie auf das Leben der Kirche deut icher werden. Damit

nicht eine einſeitige weitere Belaſtung für den Studierenden
eintritt , ſind drei Forderungen zu erheben :

1. Neufeſtſetzung des Stoffes .
8 Zeitliche Befreiung für ſelbſtändiges Forſchen und

3. Ausbau des im Ausland bewährten Tutorenſyſtems wo
auf etwa fünf Studenten ein Lehrer kommt .

5

känn Lerſchieden gedacht werden .
ch aber bleibt, daß das Studium ſeiner wiſſenſchaft⸗lichen , kirchlichen und kirchlich pädagogiſchen Aufgabe e⸗rechter als bisher werden kann !

Soweitdie Gedanken des Expoſeés .

SaußtausſchußEinmütigteit darüber vor⸗
n

„daß dieS udien⸗ und Früfungsordnung einer raſchen
Erneuerung bedarf. Aber gerade auf Grund dieſes Expoſ

— ſich bei einigen Mitgliedern des Hauptausſchuffer Eindruck , daß momentan nichts Endgültiges , ſondern
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nur etwas Vorläufiges geſchaffen werden dürfte . Man
könne die eigentliche Debatte über die Studien⸗ und Prü⸗
fungsreform ſolange hinausſchieben , bis die im Expoſs be⸗
handelten Fragen allgemein von Fakultät und Kirche , etwa
der EKiD , in Angriff genommen würden . Deshalb erübrige
ſich auch die Herausgabe eines Geſetzes . Der Oberkirchenrat
ſolle und könne nichts anderes tun als die bisherige Ubung
weiterführen , und dazu bedürfe es aber keines Geſetzes .

Soll nun der Entwurf der neuen Studien⸗ und Prüfungs⸗
ordnung im Verordnungsweg entſprechend den bis⸗
herigen Gepflogenheiten bei Ergänzungen oder Neufaſſungen
oder auf dem Wege des Geſetzes eingeführt werden ?
Die Meinungen gingen auch hier ſtändig auseinander . Es
wurde die Befürchtung ausgeſprochen , man werde kaum mehr
zu einem entſcheidenden neuen Schritt in abſehbarer Zeit
kommen können , wenn gleichſam eine „verbeſſerte “ alte Stu⸗
dienordnung angenommen würde . Die „ Ermächtigung “ des

weiterten Evang . Oberkirchenrats könnte ſich ja darauf
chränken , daß eine Durchführung der hier vorgeſchlagenen

zu empfehlen ſei . Es ſollte auch beachtet werden , daß
elung der Badiſchen Kirche nicht aus dem Rahmen

b der EKiD möglichen oder vorgeſehenen Reform⸗
herausfalle .

te der Auffaſſung ſprach ſich mehr für die Vor⸗
ler Maßnahmen aus , die heute an dieſer Stelle

zu treffen ſeien .
Allerdings ſei es ſchon nötig , daß die Synode doch eine

Willensäußerung finde zu ſagen : Es muß anders werden !

Für die einzelnen zu ordnenden Gebiete aber könnte eine

Kommiſſion beauftragt werden , an der weiteren Vorberei⸗
tung einer Studienordnung zu arbeiten .

Hauptausſchuß nahm dankbar die Erklärung des Herrn
Landesbiſchofs entgegen , daß für den Fall , daß die Ermäch⸗
igung gegeben werde , ſich der Erweiterte Evang . Oberkirchen⸗
at nicht über das hinwegſetzen werde , was die Synode hierzu

im einzelnen geäußert habe . Allen Beteiligten ſei klar , daß
die hier vorgelegte Ordnung nichts Endgültiges ſei. Nur

ſe
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eien wir verpflichtet , den Studenten jetzt zu ſagen , was

iotwendig iſt . Und dieſer „Zwiſchenbeſcheid “ müſſe nach der

Ordnung geſchehen und rechtsverbindlich ſein können . Des⸗

halb ſei jetzt ein Geſetz auf dieſem Weg nicht zu umgehen .
Soweit die grundſätzlichen Ausführungen .

II . Einzelheiten zu der Studien⸗ und Prüfungsordnung .

Folgende Anregungen und Empfehlungen an den Erwei⸗

terten Evang . Oberkirchenrat wurden im einzelnen gegeben :
Zu § 1: Es wird angeregt , ob nicht aus §7 Ziff . 4a leine

pfarramtliche Beſcheinigung der Taufe und der Konfirmation )
bereits hier am Anfang eingefügt werden ſollte . Jedoch han⸗
delt es ſich in §S 7 um eine feſtere Bindung des Theologie⸗
ſtudenten . Deshalb wird dieſe Überlegung zuerſt weiter an⸗

geſtellt werden müſſen .
Eine einfache Begründung könnte gegeben werden , warum

der Theologieſtudent bereits in die Liſte der Studierenden
aufgenommen werden muß , etwa derart , weil er ſich bereits

in ſeinem Studium auf das geiſtliche Amt der Kirche vorzu⸗
bereiten hat . 1

Zu Abſ . 4 des §1 ergab ſich eine längere Ausſprache . 5
wurden Bedenken laut , ob dieſe Formulierung , welche 5
intellektuellen Fähigkeiten ſo ſehr betone , in Ordnung ſei . Es

wurde aber verſichert , daß dieſer Abſatz aus einer betrüblichen

Notwendigkeit und Erfahrung heraus aufgenommen wurde .
Das Theologieſtudium ſoll nicht Zufluchtsort für Minder⸗

begabte werden . Die Formulierung „ in der Regel “ deute an,

daß in jedem Fall eine ernſtliche Prüfung ſtattfinde . Gegen

den Ausdruck „Durchſchnitt “ wurden auch Bedenken erhoben .
Andere Vorſchläge wurden hierfür gemacht , etwa „Abiturſen⸗
ten , deren ſchuliſche Leiſtungen “ oder „deren geiſtige Fähig⸗
keiten “. Der tiefſte Sinn aber an dieſer Stelle , ſo wurde 5
ſagt , ſei der , daß der Abiturient zum erſten Mal einen Ra

2



ſeiner Kirche bekommt , entweder ein Ja zu ſeinem Vorhaben ,
oder eben das Bedenken . Sehr ausſchlaggebend bei der end

gültigen Beurteilung des Abiturienten ſei das pfarramtliche
Zeugnis des Heimatpfarrers .

Im weſentlichen ſtimmte der Hauptausſchuß dem §1 zu.
Redaktionelle Anderungen werden dem Erweiterten Evang .
Oberkirchenrat überlaſſen .

Zu § 2: Es wurde die Auffaſſung vertr
gewiſſe Karenzzeit immer noch beobacht
denen, die unter den Kriegs⸗ und Nach
eines nicht normalen Schulunterrichts zu leiden ten . Man
rechne zur Zeit erſt mit drei Jahren normalem Unter
richt. Deshalb habe die Jugend gerade im Hinblick auf die
Sprachkenntniſſe große Benachteiligung erfahren .

Demgegenüber aber wurde betont , daß um d
einanderſetzung willen , in der wir uns heute hinſick
Schulſyſtems befinden , die Formel

iſtiſ

eten , daß man eine
n ſollte gegenüber
ri

e

kriegsauswirkungen

im erſten Abſatz beibehalten werden ſt rd ·
geſchlagen , im Abſatz zwei , linke i n
unten vor dem Wort „für“ ein Ko d ir
in der letzten Zeile das Wort „ genügt “ z Dadurch
erhält die „ Ergänzungsprüfung “ im Griechiſchen eine ſtärkere
Bewertung .

Im übrigen wurde die For
ausſchuß einſtimmig angenomm

Zu § 3: Zu Abſatz 1 wäre zu überlegen , ob wir nicht wie
andere Landeskirchen ſtatt bisher ſieben nunmehr acht Se
meſter verlangen ſollten . Die Mehrzahl der jetzt Studierenden
ſtudiert ohnehin ſchon länger .

Zu Abſatz 2 wird auf die
wieſen, denen heute viele Studierende unterwor
deshalb der Antrag geſtellt , die Zahl ſechs auf

herabzuſetzen. Die Abſtimmung des Hauptausſchuſſes ergab
aber, daß 8 Stimmen für belaſſen der bisherigen ſprac
teien Semeſterzahl ſich ausſprachen , bei 3Z Stimmen dagegen
undz ſich enthielten .

IZu Abſatz 3. Es wurde gefragt , warum der Beſuch einer

fremdſprachigen Hochſchule ſo ſehr eingeſchränkt ſei , daß nur
ein Semeſter angerechnet werden ſoll . Das ſei doch heute ge

wünſchenswert. Es wurde entgegnet , daß ein längeres
im fremdſprachigen Ausland ſich nicht recht in die

Belange der deutſchen Fakultäten und Wiſſensgebiete ein
reihenlaſſe. Im allgemeinen ſei es richtiger , erſt nach dem
erſten Examen dieſe einzufügen . Zudem ſollten die Theologie⸗
ſtudenten auch ihre Heimatkirche , die EKi D mit ihren Frage⸗

ſtellungen , genügend kennenlernen . Hinſichtlich der deutſch —
Prachigen Hochſchulen im Ausland , 3. B. Baſel , werden auch
Ausnahmen gemacht .

cl in allgemeinen : Einige Stimmen ſpra⸗

Suffgebietes Aufrechterhaltung des im Entwurf genannten

ind
8 vertraten die Auffaſſung , einiges

55
werden ; z. B. ſolle erwogen wer⸗

Wheologie fta t in Ziff . Ia aa u nd bb Einleitung u nd

nicht Einleitung oder Theologie . Ferner , ob es
5 der wäre , ſtatt der Geſchichte der Philoſophie

g0hl 05 — Kus der Philoſophie zu ermöglichen. Ob die
un ren nicht reduziert werden könnte .

en sbert , 035 nicht mehr möglich , daß derStudierende
könne. Es —. ſich für eine Seminararbeit frei machen

Und Mu tum ! Non multa !
0 en Abſ. E In längeren ieen

de borgeſchla „mindeſtens beanſtandet. Mit Mehrheit
Durchführun 5 85 formulieren: „Als Richtlinie für die

in ogiſchen Studiums gilt“ — für Abſatz
es ſo zu 755 5 ſprachen ſich wieder dafür aus ,

oſ 2 .
Die Erwägung en erRebi 0 lweitergegebe

werden. Im 5
geiner ? eduzierung ſo weitergegeben

ſah man ſich im Hauptausſchuß nicht
für die Feſtlegung der Zahl an .

rung des §S 2 vom Haupt

*
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Zu Abſ . 3: Es ſollte erwogen werden , ob nicht anſtelle der
Geſchichte der Pädagogik aus Gründen der Zeitnot des Stu⸗

enden eine Vorleſung über „ angewandte Pädagogik“
zenommen werden könnte . Oft genug fehlt gerade die

)e und didaktiſche Unterweiſung . Im allgemeinen
aber Angelegenheit der praktiſchen Ubungen ſein .

ollte hier noch das Gebiet der Soziologie aufgenom⸗
werden . Ziff . 3 wurde zugeſtimmt .
atz 4 wurde allgemeine Zuſtimmung erteilt .
atz 5: In Bezug auf den Wert der befohlenen Stimm⸗

urſe war die Meinung geteilt , ob nicht ein Kurs
Sieben Stimmen ſprachen ſich dafür aus , es ſolle

tliert werden : Die Teilnahme an Stimmbildungskurſen
erwünſcht . Sechs Stimmen waren für die Formu⸗

Die Teilnahme iſt erforderlich .
lbſatz 6 hängt davon ab, wie die endgültige Formu⸗

lierung des 1. Satzes in Abſatz 1 bzw. die Beſtimmung der
anderen Ziffern und Abſätze ausfallen wird .

Zuſammenfaſſend wurde noch feſtgeſtellt , es ſollte auch er⸗
wogen werden , ob nicht ſtatt des Abſatzes 6, der ſich nur in
ſeinem Inhalt auf den Abſatz 1 bezieht , eine Erweiterung in
der Richtung erfolgen ſollte , daß „ in begründeten Fällen
von einzelnen Beſtimmungen der in den anderen Abſätzen
genannten Stoffgebiete Abſtand genommen werden könnte “ .

ims wurde von der Kirchenleitung damit begründet ,
Erfahrung gelehrt hat , daß nicht wenige Theologie⸗

ihre Bibel nur ſehr dürftig kennen . Sie haben wohl
Vorleſungen gehört und wiſſen über einzelne Ein⸗

ragen Beſcheid ; aber es fehlen ihnen oft die primi⸗
ſten Kenntniſſe über den Inhalt der wichtigſten bibliſchen

und deren Platz im Kanon .
Das Kolloquium ſoll weniger ein Druckmittel als vielmehr

eine Hilfe für die Studierenden ſein . Es ſei darum auch dieſe
Form und nicht die Form einer Prüfung gewählt worden ,
von der ſich das Kolloquium einmal in der Atmoſphäre , zum
andern in dem, was dabei verlangt wird , unterſcheide . Es

verlaufe mehr in der Form einer Unterhaltung . Dabei inter⸗

eſſiere es die Kirchenleitung auch , geſprächsweiſe zu erfahren ,
vas die Studierenden von den bisher gehörten Vorleſungen

behalten haben . In der Ziff . 5 von 8§5 wird , da es ſich nicht
um eine Prüfung handelt , das Wort „Leiſtung “ durch das

Wort „ Kenntnis “ zu erſetzen ſein .

Zu 8 6: §8 6 Ziff . 1 wird gutgeheißen , allerdings mit der

Unterſtreichung des Hinweiſes , daß durch den Einſatz in den

kirchlichen Werken das Studium nicht notleiden dürfe . Denen ,
die hier faſt bis zur Selbſtaufopferung mitarbeiten , ſei gerade

von dem Pfarrer der betreffenden Gemeinde zu ſagen : „ Den⸗

ken Sie daran , daß Sie auch zu ſtudieren und ein Examen zu

machen haben ! “ In den letzten Semeſtern vor dem Examen
komme eine zeitraubende Mitarbeit in der Gemeinde nicht

mehr in Frage .

Zu Ziff . 2: Auf die Frage , ob die Formulierung von Ziff. 2

„ Teilnahme an Freizeiten erwünſcht “ genüge , um Einſeiter

und Außenſeiter herbeizuziehen , wurde von einer allzu ſtarken

Reglementierung und Gängelung gewarnt .

Zu Ziff . 3 ging das Votum des Herrn Landesbiſchofs da⸗
hin , der Student ſoll vor ſeiner Ordination grundſätzlich nicht

—

predigen . Nicht nur weil „ gut Ding Weile haben will “, ſon⸗

dern weil es auch der urchriſtlichen Linie entſpreche , daß

Neophyten ſich zurückhalten ſollen . Es ſei bedenklich, wenn der

junge Menſch allzu leicht die Kanzel beſteige. In dringenden
Notfällen könne der Student als Lektor eingeſetzt werden . In

der Ausſprache wurde darauf hingewieſen , daß auch den

Pfarrern das Gewiſſen zu ſchärfen ſei . Es ſei vorgekommen ,
daß ein Pfarrer einem Studenten ſogar eine Trauung über⸗

tragen wollte oder ein anderer einen CVSMer im Talar den

Gemeindegottesdienſt halten ließ .
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Von anderer Seite wurde gebeten , darüber kein ſtarres Ge⸗
ſetz aufzurichten . Kandidaten ſollten nach Vorlage der Predigt
beim Direktor des praktiſch⸗theologiſchen Seminars oder bei

den Dekanen und mit deren Erlaubnis in dringenden Fällen
predigen dürfen . Ahnlich ſei es früher ſchon im praktiſch⸗
theologiſchen Seminar gehalten worden . Profeſſor Bauer
habe die Kandidaten zum Predigen auf die Dörfer geſchickt.
Auch heute ſei dies im praktiſch⸗theologiſchen Seminar nicht
zu umgehen , da die Kandidaten ſonſt nicht zum Predigen
kommen . Es ſei auch durchaus poſitiv zu werten , wenn die

Kandidaten erfahren , daß die Predigt , die ihnen und den Zu⸗
hörern gefällt , noch lange nicht dem Profeſſor des Seminars

gefällt . Es ſei — ſo wurde ferner bemerkt —nicht wünſchens⸗
wert , wenn der Kandidat bei ſeiner Ordination zum erſten
Mal durch die Situation hindurch muß , vor einer Gemeinde

zu predigen .
Es wurde beſchloſſen , in Ziffer 3 das Wort „ſollen “ durch

„ dürfen “ zu erſetzen : „ Zur Abhaltung von Gottesdienſten
dürfen Studenten nicht herangezogen werden . “ Das an⸗

dere , unter welchen Bedingungen Ausnahmen möglich ſein
ſollen , wird dem Evang . Oberkirchenrat mit der Bitte um
Aufnahme in die Kandidatenordnung überwieſen .

Zu Ziff . 4 wurde geſagt , es ſei eine mindeſtens ſechs⸗
monatige zuſammenhängende Fabrikarbeit nötig —alſo ſtatt
drei Monate — und zwar unter normalen Arbeitsbedingun⸗
gen ( nicht „Arbeitsverhältniſſen “ ) . Der Pfarrer werde nach
ſechsmonatiger Fabrikarbeit die Sprache des Arbeiters beſſer
verſtehen und ſprechen können . Er könne auch nicht mehr ſo
leicht angelogen werden z. B. in Fürſorgeangelegenheiten . Es
ſei notwendig , daß die Kirchenleitung ſich mit der Leitung der
Fabriken in Verbindung ſetzt , damit die Studenten in die
richtige Arbeit , etwa am Montageband , und nicht z. B. im
Lohnbüro eingeſetzt werden . Auch von anderer Seite wurde
eine möglichſt ſechsmonatige Fabrikarbeit gefordert . Bei den
techniſchen Berufen ſei ſie auch üblich und habe ſich gut be⸗
währt . Gerade für Söhne , die aus bürgerlich behüteter Fa⸗
milie kommen , ſei ein Einblick in ein ganz anderes Milieu
äußerſt wichtig . Von ſeiten der Kirchenleitung wurde darauf
hingewieſen , daß man nur Fabrikarbeit deshalb vorgeſehen
habe und nicht etwa auch Arbeit in der Landwirtſchaft , weil
der Arbeiter in einer beſonders kritiſchen Diſtanz zur Kirche
ſtehe . In der Fabrik könne man auch den Charakter der
Studenten beſſer kennenlernen als ſonſtwo .

Andere freilich warnten vor einer Überbewertung der
Fabrikarbeit . Sowohl vom Studenten wie auch vom Arbeiter
aus geſehen ſei es ein großer Unterſchied , ob ich drei oder
ſechs Monate in einer Fabrik arbeite , um dann wieder zu

gehen, oder ob ich Fahre und Jahrzehnte die ganze Laſt dieſer
Arbeit zu tragen habe . Es ſei auch zu bedenken , daß ſechs
Monate Fabrikarbeit plus ſechs Monate Lehrzeit bei einem

Pfarrer die Zeit des Studiums um ein ganzes Jahr ver⸗
längern würden .

Ein anderes Votum ſah in der erzwungenen Tätigkeit in
einer Fabrik keinen umfaſſenden Beitrag zur Ausbildung des

Pfarrers und erblickte in der Forderung der Ziffer 4 mehr
eine Faſſade , die eine gewiſſe Volksverbundenheit dokumen⸗
tieren ſoll, und eine Konzeſſion an die gegenwärtigen Zeit⸗
verhältniſſe bedeute . Die Fabrikarbeit des Werkſtudenten ſeianders zu bewerten als die durch eine Prüfungsordnung er⸗
zwungene . Wenn ſchon praktiſche Arbeit , dann auch beim
Bauern oder in anderen Berufen , noch beſſer aber im Dienſt

mit der blauen Schürze oder in der Fürſorgearbeit . Denn die
Fabrikarbeit läge weit mehr außerhalb der Arbeit , die nun
einmal einemPfarrer aufgetragen iſt . Die Dinge lägen alſo

hier anders als bei den techniſchen Berufen . Heute gäbe es
keine „behüteten bürgerlichen Berufe “ mehr . So weltfremd
ſei Gott ſei Dank die heutige Jugend nicht mehr , wie es offen⸗

bar manche noch meinen . Entſcheidend ſei zuletzt , ob einer die
Fähigkeit hat , etwas zu ſehen , mit dem Herzen dabei zu ſeinund mit dem Herzen dahinein zu reden . Die Abſtimmung

ergab 8 Stimmen dafür , daß in irgendeiner Form eine Ar⸗
beitsdienſtzeit gefordert wird , 4 Stimmen für eine nur in
der Fabrikarbeit beſtehende Arbeitsdienſtzeit , 8 Stimmen für
eine Arbeitsdienſtzeit in verſchiedenen Berufen und 11 Stim⸗
men für eine Begrenzung der Arbeitsdienſtzeit auf drei
Monate , —wie hier vorgeſehen .

Ziff . 5: Dem erſten und zweiten Satz von Ziff . 5 ( Ge⸗
nehmigung der Verehelichung ) wurde zugeſtimmt . Dagegen
löſte der letzte Satz , der einer Formulierung der Nachwuchs⸗
referenten der Landeskirchen entſtammt , eine eingehende Dis⸗
kuſſion aus . Während die einen die perſönliche Freiheit ver⸗
teidigten , die es nicht zulaſſe , die Verlobung von Studenten

zu verbieten oder zu erſchweren , wenn ſie gewiß auch nicht
gerade erwünſcht ſei , waren andere der Meinung , man könne
ſehr wohl zwanzigjährigen jungen Leuten ſagen : „ Geht nicht
ſo früh auf die Brautſchau ! “ Eine frühe Verlobung bedinge
für Studenten eine mehrjährige Verlobungszeit , was nicht
gut ſei und eine nicht geringe Zumutung für die Braut be⸗
deute . Nachdem die außerordentlichen Verhältniſſe der Kriegs⸗
und Nachkriegszeit nun vorüber ſeien , könne man von jungen
Leuten wohl erwarten , daß ſie ſich in der Frage der Ver⸗

lobung zurückhalten . Von ſeiten der Kirchenleitung wurde

darauf hingewieſen , welche Erſchwerung des Einſatzes es be⸗

deute , wenn Vikare verheiratet ſind ( Höhe der Umzugskoſten ,
Wohnungsſchwierigkeiten und anderes mehr ) . Auch aus die⸗

ſem Grunde , um des Dienſtes willen , zu dem er berufen iſt ,
müſſe man , nachdem wir wieder geordnete Verhältniſſe haben ,
von einem jungen Theologen verlangen , daß er als Soldat

Jeſu Chriſti auch in dieſem Stück Selbſtbeherrſchung und

Zurückhaltung übe .
Die Ausſprache führte zu dem Ergebnis , daß der letzte Satz

von Ziff . 5 geſtrichen und durch den folgenden Satz erſetzt

werde , den der Herr Landesbiſchof vorgeſchlagen hat :
„ Der Student ſoll ſich verpflichtet fühlen , ſich nicht vor

Abſchluß ſeines Studiums zu verloben . “
Dieſe Formulierung wurde mit 12 Stimmen des Haupt⸗

ausſchuſſes gutgeheißen .
Der Antrag , den letzten Satz von Ziff . 5 durch den Satz zu

erſetzen : „ Die Verlobung iſt dem Oberkirchenrat anzuzeigen“
wurde gegen die Stimme des Antragſtellers verworfen .

Bei § 7 wurde davor gewarnt , zu viele Beſcheinigungen
zu verlangen , desgleichen vor allzuviel Gängelei und Kinder⸗

gartenbetreuung . Ein Student könne Gründe haben , weshalb
er im kirchlichen Leben nicht mitarbeite , z. B. wiſſenſchaft⸗
liche Arbeit . Es gäbe auch Pfarrer , die die Mitarbeit eines

Studenten nicht wünſchen . Es wurde vorgeſchlagen , in 87

Ziff . 4f . nur ein verſchloſſenes pfarramtliches Zeugnis zu
fordern , in dem die kirchliche Mitarbeit nicht noch beſonders
zu erwähnen ſei . Andere Vorſchläge gingen dahin , über die
kirchliche Mitarbeit von dem betreffenden Studenten ſelbſt
ſich eine Erklärung vorlegen zu laſſen . Auch über die Teil⸗

nahme an Freizeiten ſolle eine Angabe nicht gefordert
werden .

Demgegenüber wurde jedoch darauf hingewieſen , daßdie
Mitarbeit am kirchlichen Leben und der Beſuch von Frei⸗

zeiten keine Zwangsmaßnahmen , ſondern Hilfen ſein ſollten .
Man habe deswegen den Beſuch von Freigzeiten nicht zur Ver⸗

pflichtung gemacht , wie dies in anderen Landeskirchen der

Fall ſei ; man werde auch einen Studenten , der am kirchlichen

Leben nicht mitgearbeitet hat , deswegen allein nicht von der
Prüfung ausſchließen . Es müſſe jedoch den Studenten , die
noch keineswegs in jedem Fall ihres Glaubens gewiß ſeien,

geſagt werden : „ Den Glauben findet ihr nur in
der Ge⸗

meinde und im Leben mit der Gemeinde . “ Wer ſich R
Mitarbeit in der Gemeinde und gegen die TeilnahmeanFrei⸗
zeiten ſträubt , der ſteckt noch in dem alten Individnalismes .
Er ſchließt ſich aus der Gemeinde und Bruderſchaft aus . Ner
aber Diener der Gemeinde ſein will , der muß in der 901
meinde leben . Pfarrer , die nicht beten , die nicht m
Brüdern leben , ſind fehl am Platz . Wir müſſen einem Sin⸗
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denten ſagen können : Wenn du nicht mit der Gemeinde lebſt ,
dann kannſt du nicht Pfarrer werden .

In dieſem Zuſammenhang wurde auch darauf hingewieſen ,
daß es eine betrübende Tatſache ſei , daß die Studenten nicht

durch ihre theologiſchen Lehrer zum Glauben kommen , ſondern
nur im Leben mit der Kirche . Von hier aus beſtehen auch
Bedenken gegen Univerſitätslehrer wie etwa

mann, durch den z. B. ein Student , der mit großer Freudig
keit ſein Studium begonen habe , ſo weit gekommen ſei , daß
er nicht mehr beten konnte und an allem irre wurde .

Demgegenüber wurde erklärt :

Profeſſoren käme nicht der Glaube ; meinen Sie de r
Glaube käme durch eine Reglementierung des theologiſchen
Studiums ? Dieſen Weg ſind die Jeſuiten gegan
iſt nicht der Weg der evangeliſchen Kirche . “

Am Schluß der Debatte über den §S7 wurde mit 10 gegen

3.Stimmen vorgeſchlagen , ſtatt eines pfarramtlichen Zeug
niſſes über die Mitarbeit am kirchlichen Leben ein
Bericht des Kandidaten ſelbſt über ſeine kirchliche Mitarbeit
zu verlangen .

Zu § 8 wurde zunächſt nicht Stellung genommen , da hierzu
zuerſt das Expoſe von Herrn Profeſſor Ha

ſollte.
§ 9 wurde einſtimmig angenommen mit dem Zuſatz , daß

entgegen der bisherigen badiſchen Übung auch die Einzelnoten
des Prüfungsergebniſſes eröffnet werden

ſ

§ 10: Der Gedanke an eine praktiſche Lehrzeit von 6 Mo⸗

naten bei einem Pfarrer iſt bei der Fakultät entſtanden , da

0 Cäſur zwiſchen dem bisherigen Studentenleben und dem

Leben imKonvikt zu groß ſei . Unſere Vikare ſeien außerdem

einfachüberfordert , wenn ſie ſofort nach dem 2. Examen bis

20 Schulſtunden halten und den übrigen von ihnen geforder
ten Dienſt verſehen ſollen . Die überlaſteten Stadtpfarrer
hätten einfach nicht die Zeit , ihnen dabei hilfreich zur Seite
zu ſtehen .

Gegen eine Lehrzeit bei einem Pfarrer wurde eingewendet ,
daß es ſchwer ſein werde , die geeigneten Lehrpfarrer zu fin⸗
den, daß wir uns die Einführung dieſer Lehrzeit bei dem

gegenwärtigen Mangel an Vikaren einfach nicht leiſten
können, daß es langweilig für den Kandidaten ſei , wenn er

nur zu hoſpitieren hätte . Predigen lerne man nur durch Pre⸗

digen und Unterrichten nur durch Unterrichten .
„Schließlich wurde gefragt , ob es ratſam ſei , den 8 10 jetzt

en aufzunehmen, da er ja in den

39 — 8 nicht realiſierbar ſei.
An 90 gegen 6Stimmen wurde empohlen, die Einführung

er Lehrzeit bei einem Pfarrer zu verſchieben .
Kil wurde —dieſem Vorſchlag entſprechend modifiziert —

angenommen. Damit iſt es für einen Kandidaten in Zukunft

anderswo als in Heidelberg das Pr iſch⸗
badiſcher

zu beſuchen. Ein wichtiges Kapitel

ire engeſchichte iſt damit geſtrichen .

5 Bei Ziff. 3 von 8 12 wurde das Für und Wider einer

e bei einem Pfarrer nochmals erörtert ,
85 Veiſpiel d

ere en wurde, wieviele Vikare
33 Wele Mann wie Henhöfer geiſtliche För⸗

daß noch zu 5105
hätten. Man kam jedoch zu der Uberzeugung,

dgenz 35 Fragen Aekkänden
und die Sache noch

dieſen 88 0 ſei , daß die praktiſcheLehrzeit jetzt ſchon in

nächſten Jahre werden könnte , zumal ſie in den

edächtnisſtü ber ſei . Sie als bloße

unnöti
z für en Oberkirchenrat hereinzunehmen , ſei

5
ig und untunlich .

die e ſprach ſich daher mit 11 Stimmen für
den 88 12 8 10 und der entſprechenden Stellen in

holtang. aus . 2 Stimmen waren dagegen , eine Ent⸗

Werdnun der g. 10 würde —ſoll als 2. Abſatz
Gel er cht

e erden : „ Für die Ausbildung während dieſer
geht eine beſondere Anordnung “ .

Profeſſor Bult

„ Sie haben geſagt , von
doDe

n, aber das

ſollten .

Sitzung 25

§ 14: Dieſem Paragraphen wurde zugeſtimmt . Bei Buch⸗
ſtabe 5 Ziff . 1 wurde gefragt , ob die Worte „einſchließlich

der Geſchichte der Lutherbibel “ nicht fortfallen können , da

„Geſchichte der Lutherbibel “ in den letzten Jahren nicht mehr
geprüft wurde . Die Frage wurde bejaht . Bedauert wurde ,
daß über die „Geſchichte des badiſchen Voltsſchulweſens “ nicht
mehr geleſen werden könne , da der geeignete Mann dafür
fehle .

Der Gedanke , unter die in B3 genannten Fächer noch „ Ge⸗

ſchichte der Pädagogik “ und „Pſychologie “ aufzunehmen ,
wurde fallengelaſſen . Man wollte den Stoff nicht noch weiter
vermehren undvermeiden , daß ſich nun der Kandidat womög⸗
lich veranlaßt ſieht , große Bücher zu wälzen über Pfychologie ,

deren oft phantaſievollen menſchlichen Theorien für die pfarr⸗
amtliche Praxis nichts eintragen .

Zur Examensangſt der Prüfungskandidaten , die wie eine
anſteckende Krankheit graſſiere , wurde geſagt , daß ſolide Ar⸗
beit noch immer die beſte Vorausſetzung für ein erfolgreiches
Examen ſei .

In 8 17, 1 ſoll ſtatt „ Frühjahr 1953 “ „ Spätjahr 1953 “ und
in Ziff . 2 ſtatt „ Spätjahr 1952 “ „ Frühjahr 1953 “ eingeſetzt
werden .

Schließlich wurde mit 14 gegen 1 Stimme der Vorſchlag
von Herrn Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich angenommen , die

Geltungsdauer der vorliegenden Studien⸗ und Prüfungs⸗

ordnung bis 1. Oktober 1954 zu befriſten .
chterſtatter Abgeordneter Dürr : Nachdem die vorge⸗Beri

legte Studien⸗ und Prüfungsordnung als ganzes zur Ab⸗

ſtimmung geſtellt und vom Ausſchuß einſtimmig angenommen

war , trat man nun in die Beratung des vorgelegten Geſetz⸗

entwurfes ein . Der Hauptausſchuß beſchloß , folgende Ande⸗

rung vorzuſchlagen : Die Überſchrift ſoll heißen : „ Die recht⸗

lichen Vorausſetzungen für die Erlangung einer Pfarr⸗ und

Religionslehrerſtelle “ , um damit zum Ausdruck zu bringen ,

daß es hier nur um die in Paragraphen faßbaren äußeren

Vorausſetzungen geht , und um konkret zu zeigen , was unter

„ dem geiſtlichen Amt “ hier zu verſtehen iſt . Damit erübrigt

ſich der vom Rechtsausſchuß vorgeſchlagene Einſchub : „als

Diener des Predigtamtes “ hinter dem erſten Wort des § 1:

„ Wer
Beim 8 3 wurde beanſtandet , daß von der Ordination nur

unter einer Ziffer dieſes Paragraphen geredet wird . Sie

müßte in einem beſonderen Paragraphen ſtärker hervorge⸗

hoben werden . Dieſer ſoll als § 4 heißen : „ In eine der in §8 1

genannten Stellen kann nur berufen werden , wem durch die

Ordination das Predigtamt in der Kirche übertragen wurde.

§ 4, der alſo 8 5 wäre , ſoll unverändert bleiben . §S 5 wird

zu § 6.
Bei der Behandlung dieſes Paragraphen entſpann ſich eine

längere Ausſprache über den vom Rechtsausſchußvorgeſchla⸗
genen Zuſatz „ im Benehmen mit der Landesſynode “ , der

hinter das Wort „ ermächtigt “ eingeſchoben werden ſoll . Der
Herr Landesbiſchof bat , den Zuſatz wegzulaſſen , da ſieben
Mitglieder der Landesſynode an und für ſich demErweiterten
Evang . Oberkirchenrat angehören und da die Arbeit des
Oberkirchenrats dadurch erſchwert werde , und ſchließlich ja

das Ermächtigungsgeſetz dadurch illuſoriſch würde.
Die Mehrheit des Hauptausſchuſſes ſieht in dieſemZuſatz

nicht einen Ausdruck des Mißtrauens dem Erweiterten Ober⸗

kirchenrat gegenüber , ſondern glaubt , daß dieBeteiligung der

Landesſynode an der Geſtaltung der Studien⸗ und Prüfungs⸗
ordnung dieſe nur fördern könne , und erweiterte deshalbdie⸗

ſen Zuſatz noch dahin , daß es in ihm heißt: im Benehmen
mit der Landesſynode und der Evang. ⸗theologiſchenFakultät
der Univerſität Heidelberg “ . Mit den vorgeſchlagenen Ande⸗

rungen empfiehlt der Hauptausſchuß der Synode die An⸗

nahme dieſes Geſetzes . 8
Berichterſtatter Abgeordneter Kley : Hohe Synode! Da

Hauptausſchuß und Verfaſſungsausſchuß nicht gemeinſam
tagten , konnten die beiden Berichte nicht aufeinander abge⸗
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ſtimmt werden . Wiederholungen deſſen , was bereits in den
Berichterſtattungen der Abgeordneten Hammann und Dürr

enthalten ſind , ſind daher unvermeidbar , auch Abweichungen.
Ich halte mich aber für ermächtigt zu ſagen , daß die Vor⸗

ſchläge des Hauptausſchuſſes , die Herr Dekan Dürr vorge⸗
tragen hat , wohl auch vom Verfaſſungsausſchuß ohne weiteres

gebilligt werden .
Der Verfaſſungsausſchuß war einſtimmig der Auffaſſung ,

daß eine Rechtsgrundlage geſchaffen werden muß , die es dem
Erweiterten Evang . Oberkirchenrat ermöglicht , eine Studien⸗

und Prüfungsordnung zu erlaſſen . Dieſe Rechtsgrundlage
kann nur ein von der Landesſynode erlaſſenes Geſetz ſein .

Der Verfaſſungsausſchuß war ferner einſtimmig der Auf⸗

faſſung , daß in dem zu erlaſſenden Geſetz auch gewiſſe Grund⸗

vorausſetzungen für die Erlangung eines geiſtlichen Amtes

enthalten ſein müſſen . Die übrigen Vorausſetzungen können

dann in der Studien⸗ und Prüfungsordnung im einzelnen

geregelt werden .
Den in den Beratungen des Hauptausſchuſſes zum Aus⸗

druck gekommenen Wünſchen , dem Geſetz auch einen Hinweis

auf die Bedeutung des geiſtlichen Amtes mitzugeben , trug
der Verfaſſungsausſchuß dadurch Rechnung , daß er im 8 1

Zeile 1 zwiſchen die Worte „ wer “ und „ auf “ einfügte : „als
Diener am Predigtamt “ , im Blick auf Art . 5 der Confeſſio
Auguſtana . Eine weitergehende Umſchreibung des geiſtlichen
Amtes in dieſem , im weſentlichen der Feſtlegung der äußeren
Vorausſetzungen zur Erlangung eines geiſtlichen Amtes
dienenden Geſetze ſchien dem Verfaſſungsausſchuß nicht an⸗

gebracht . Es ſollte dies einem etwa noch zu erlaſſenden
Pfarrergeſetz vorbehalten bleiben .

In Zeile 3 und 4 des § 1 muß es ſprachlich richtig heißen :
„einer theologiſchen “. § 1 lautet ſodann :

„ Wer als Diener am Predigtamt auf eine Gemeinde —
oder landeskirchliche Pfarrſtelle oder auf eine kirchliche
oder ſtaatliche Religionslehrerſtelle , deren Inhaber einer

theologiſchen Vorbildung bedarf , berufen werden will ,
muß die nachſtehenden Vorausſetzungen erfüllen . “

Der Verfaſſungsausſchuß hielt es für erforderlich , daß in
§ 2a zur Frage der Berufung von Frauen auf geiſtliche
Stellen ſchon inſoweit eine Vorentſcheidung zu treffen iſt , als
grundſätzlich der Bewerber männlichen Geſchlechts ſein muß .
Da aber das Vikarinnengeſetz , auf das § 4 verweiſt , in ge⸗
wiſſem Umfange auch für Frauen die Berufung auf eine
geiſtliche Stelle vorſieht , fügte der Verfaſſungsausſchuß hinter
a) vor das Wort „ männlichen “ das Wort „grundſätzlich “ ein .
§ 2a lautet alſo :

„ Der Bewerber muß
a) grundſätzlich männlichen Geſchlechts ſein . “

Der Verfaſſungsausſchuß hielt es für geboten , daß in § Za
und b grundſätzlich zu ſagen iſt , daß das Reifezeugnis eines

humaniſtiſchen Gymnaſiums und ein 7ſemeſtriges Studium
an einer deutſchen ſtaatlichen Hochſchule erforderlich ſind . Die
Ausnahmen hiervon ſollen nach §S 5 in der Studien⸗ und
Prüfungsordnung geregelt werden .

§ 3dd enthält als ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung , daß der
Bewerber ordiniert ſein muß . Die Ordination erſcheint nur
deshalb am Ende , weil ſich dies aus dem zeitlichen Aufbau

dieſes Paragraphen ergibt . Keineswegs bedeutet dies ein
Zurücktreten der Bedeutung der Ordination hinter die übri⸗
gen Vorausſetzungen .

§ 5 enthält ſodann die allgemeine Ermächtigung des Er⸗
weiterten Evang . Oberkirchenrats zum Erlaß der Studien⸗
und Prüfungsordnung . Der Verfaſſungsausſchuß hat in § 5

Zeile 2 zwiſchen die Worte „ermächtigt “ und „ durch “ die
Vorte eingefügt : „ im Benehmen mit der Landesſynode “ . Es

ſoll dadurch zum Ausdruck gebracht werden , daß nicht nur die
letzt zu erlaſſende Studien⸗ und Prüfungsordnung — wie
dies tatſächlich geſchehen iſt — im Benehmen mit der Landes⸗

8 Wlez. ſondern daß auch künftige Anderungen ,
Sinne einer Reform der Ausbildung , im Benehmen
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mit der Landesſynode erfolgen ſollen . In welcher Weiſe dies

geſchehen ſoll , alſo entweder durch eine Stellungnahme des
Plenums der Synode oder nur einer von der Synode zu
beſtellenden kleinen Kommiſſion , kann von Fall zu Fall ent⸗

ſchieden werden .

§5 Abſ . 2 ſieht vor , daß von dem in 83 verankerten Grund⸗

ſatz , daß nur Perſonen , die eine theologiſche Univerſitätsvor⸗
bildung haben , in ein geiſtliches Amt berufen werden können,
nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen abgewichen werden

darf . Gedacht iſt etwa an den Fall , daß z. B. ein Miſſionar ,
der eine gute Vorbildung hat und durch ſeine bisherige Tätig⸗
keit die Gewähr bietet , den Anforderungen des geiſtlichen
Amtes gewachſen zu ſein , in ein ſolches Amt berufen werden
kann .

Präſident Dr . Umhauer : Es wird wohl notwendig ſein,
daß wir die Anträge des Verfaſſungs - und des Hauptaus⸗
ſchuſſes koordinieren . Soweit ich ſehen kann , beſtehen Diffe⸗

renzen in folgenden Punkten :
Der Verfaſſungsausſchuß hat den 8 1 geändert — wenn ich

recht verſtanden habe —lediglich im Hinblick auf die in dem

Hauptausſchuß geltend gemachten Bedenken . Wenn nun der

Hauptausſchuß ſeine Bedenken ſelbſt dadurch behebt , daß er
die überſchrift des Geſetzes ändert und dann den § 1 unver⸗

ändert läßt , ſo, glaube ich, dürfte der Verfaſſungsausſchuß
dem zuſtimmen .

Berichterſtatter Abgeordneter Kley : Ja , dann würden wir

den Antrag hinſichtlich §S 1 zurücknehmen .

Präſident Dr . Umhauer : Dann ſehe ich noch 8 2, 2a. Da

ſchlägt der Verfaſſungsausſchuß vor , „grundſätzlich männ⸗

lichen Geſchlechts “ , um die Möglichkeit einer Ausnahme des

weiblichen Geſchlechts offen zu laſſen . Der Hauptausſchuß hat

hierzu keinen Anderungsantrag geſtellt .
Ich frage den Hauptausſchuß , ob er ſich dieſem Vorſchlag

des Verfaſſungsausſchuſſes anſchließen will .

Abgeordneter Profeſſor Dr . Hahn : Der Hauptausſchuß hat
über das „grundſätzlich “ geſprochen und es abgelehnt .

Präſident Dr . Umhauer : Darüber müßte verhandelt wer⸗
den , wenn der Verfaſſungsausſchuß nicht etwa auf ſeinen

Vorſchlag verzichten ſollte .
Berichterſtatter Abgeordneter Kley : Der Antrag wird zu⸗

rückgenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Der Verfaſſungsausſchuß nimmt
ſeinen Antrag zurück . Somit bleibt § 2 nach dem Vorſchlag

des Hauptausſchuſſes unverändert . 3
Dann iſt noch § 3d ; das iſt ja im Hauptausſchuß beſonders

hervorgehoben und in einen neuen § 4 gerückt . Nach meinem

Dafürhalten iſt der Verfaſſungsausſchuß damit einverſtan⸗
den . ( Berichterſtatter Kley : Jal ) Er bejaht ja die grundſätz⸗
liche beſondere Bedeutung dieſes Artikels .

Dann kommt § 5, die Frage der Ermächtigung Abgeord⸗
neter Schneider : Das iſt jetzt §S 6) . Da wünſcht der Ver⸗

faſſungsausſchuß lediglich die Erwähnung der Mitwirkung
der Landesſynode , während der Hauptausſchuß auch noch die

Evang . ⸗theologiſche Fakultät der Univerſität Heidelberg er⸗
wähnt . Das iſt eine Frage , über die wir nachher , glaube ich,
abſtimmen müſſen , ob überhaupt dieſes Benehmen erforder⸗

lich und hereinzunehmen iſt , und wenn ja , ob das Benehmen
mit der Landesſynode und der Theol . Fakultät oder nur mit
der Landesſynode aufgenommen werden ſoll . Ich möchte dieſe

Frage zurückſtellen bis zur Einzelberatung , wenn die Synode
damit einverſtanden iſt .

Es herrſcht alſo Klarheit über die beiden Anträge der Aus⸗

ſchüſſe . Ich eröffne nun die Ausſprache .

Abgeordneter Bernlehr : Ich bin dankbar , daß diebeiden
Ausſchüſſe meinen Wünſchen Rechnung getragen haben,
nicht nur meine Wünſche waren , ſondern auch die Wünſ 5
der Pfarrkonvente von Lahr und von Emmendingen . 1
hätten doch Mißverſtändniſſe entſtehen können , wenn

Überſchrift geblieben wäre : „ Die Vorausſetzungen für die



Erlangung eines geiſtlichen Amtes . “ Wenn meinerſeits ge
wünſcht wurde , daß ein Hinweis auf das geiſtliche Amt in

dieſem Geſetz erfolgen ſollte , dann ſollte das nicht bedeuten ,

daß nun eine Lehre über das Amt in extenſo gefordert worden

wäre, ſondern nur ein Hinweis auf die Köſtlichkeit des Amtes .

—Ich bin auch dankbar , daß die Ordination beſonders heraus

geſtellt worden iſt und kann auch dem Vorſchlag der beiden

Ausſchüſſe nunmehr zuſtimmen .
Abgeordneter Dürr : Bei einem ähnlichen Fall in unſerem

Bezirk wurde immer wieder gefragt , was iſt zu verſtehen
unter dem Ausdruck „ im Benehmen mit “ . Das hat uns dort
immer wieder große Schwierigkeiten bereitet . Es heißt in
einem Geſetz : „ Der Kirchengemeinderat ernennt den Chor
leier im Benehmen mit dem Kirchenchor “ .

Präſident Dr. Umhauer : Darf ich das gleich klarſtellen : Es
iſt eine ſprachliche Gepflogenheit im Geſetzestext , die üblich iſt .
„ Im Benehmen mit “ heißt : Der andere wird angehört . Es
kommt nicht darauf an, ob die Auffaſſung beider überein

ſtimmt . „ Im Einverſtändnis mit “ heißt , der andere muß
zuſtimmen , muß dieſelbe Meinung haben .

Abgeordneter Schneider : Darf ich dazu ſagen , daß ich
glaube , daß es ein Zwiſchenglied gibt zwiſchen Anhören und
Einverſtändnis . Das „ im Benehmen “ heißt doch, daß mit
einander gerungen wird darum , um zu einer Meinung zi
kommen, während Anhören lediglich ein Hören iſt darauf ,
was der andere will , das aber keinen Einfluß auf die eigene

Entſcheidung zu haben braucht .

Dr. Umhauer: Das iſt an und für ſich richtig ,
Anhören ändert nichts an der eigenen Entſcheidung .

Abgeordneter Schneider : Dann aber bin ich der Meinung ,
hier ſollte betont werden , daß es ein gemeinſames Erringen
und Erarbeiten ſein ſoll und nicht nur ein Anhören und dann
tun, was man ſelber will .

Präſident Dr. Umhauer : Das iſt nicht gehauen und nicht

geſtochen, Herr Bürgermeiſter ! Es gibt nur entweder über⸗

einſtimmen oder eben nicht übereinſtimmen .
Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : „ Anhören “ heißt : Ich höre

den anderen an und nachher entſcheide ich. „ Im Benehmen “

heißt: Ich höre den anderen an , ſtelle ihm meine Meinung

gegenüber, wir reden darüber und verſuchen , zu einer gemein⸗
ſamen Entſcheidung zu kommen . Kommt das nicht zuſtande ,
dann werde ich entſcheiden . „ Im Einverſtändnis “ heißt : So —
lange reden, bis wir einig ſind . Sind wir nicht einig , dann
könnenwir keine Entſcheidung treffen .

„FPräſident Dr. Umhauer : Wir kommen zur Einzelberatung .
Ich rufe auf : Überſchrift und Einleitung . Der Ausſchuß be⸗

antragt folgende Überſchrift :
Die rechtlichen Vorausſetzungen für die Erlangung einer

Pfarr⸗ oder Religionslehrerſtelle in der Vereinigten Ev. ⸗

D proteſtantiſchen Landeskirche Badens betr .

ert wird einſtimmig angenommen . Am Schluß

der Debatte wird die Überſchrift geändert und erhält folgende
Faſſung :

Die rechtlichen Vorausſetzungen für die Erlangung einer

Pfarrſtelle oder einer Stelle eines Religionslehrers mit

theologiſcher Vorbildung in der Vereinigten . .
Abgeordneter Schweikhart verlieſt 8S1 des Entwurfes :

81

r auf eine Gemeinde⸗ oder landeskirchliche Pfarrſtelle
8 uf eine kirchliche oder ſtaatliche Religionslehrerſtelle ,

werd Inhaber einer theologiſchen Vorbildung bedarf , berufen
rden ſoll, muß die nachſtehenden Vorausſetzungen erfüllen .

5 wird einſtimmig angenommen .
bgeordneter Schweikhart verlieſt 8 2 des Entwurfs :

Der Bewerber muß
5

männlichen Geſchlechts ſein ,
geiſtig geſund und an der Verwaltung der Stelle durch

körperliche Leiden nicht behindert ſein ,
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o) der Landeskirche angehören und bereit ſein , ihr beizu⸗
treten ,

d) die deutſche Staatsangehörigkeit beſitzen oder erwerben .
§2 wird einſtimmig angenommen .
Abgeordneter Schweikhart verlieſt §S 3 des Entwurfs :

83
Der Bewerber muß weiter
a) im Beſitze des Reifezeugniſſes eines humaniſtiſchen

Gymnaſiums ſein ,
nach einem mindeſtens ſiebenſemeſtrigen Studium an
einer deutſchen ſtaatlichen Hochſchule die erſte theol.
Prüfung mit Erfolg abgelegt haben ,
nach einem weiteren , mindeſtens zweiſemeſtrigen Stu⸗
dium am Praktiſch⸗theologiſchen Seminar in Heidelberg
die zweite theol . Prüfung mit Erfolg abgelegt haben .

§ 3 wird einſtimmig angenommen .
Abgeordneter Schweikhart verlieſt § 4 des Entwurfs ( in der

neuen Faſſung ) .

—8

b —

—40

84
In eine der in 8 1 genannten Stellen kann nur berufen

werden , wem durch die Ordination das Predigtamt in der

Kirche übertragen iſt . Wer in einer anderen Landeskirche
ordiniert iſt , muß den Bekenntnisſtand der Landeskirche an⸗
erkennen .

Abgeordneter Schneider : Iſt das ſo, daß ein Religionslehrer
ordiniert ſein muß ?

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Die ſtaatlichen Religions⸗

lehrer mit theologiſcher Vorbildung ſind alle ordiniert . Im

übrigen beruft der Staat keinen Religionslehrer , der nicht

von uns vorgeſchlagen iſt .
Abgeordneter Schneider : Ich weiß aus der Zeit zwiſchen

dem erſten und zweiten Krieg , daß Theologen vielfach , um ſich

nicht direkt nach dem Examen ordinieren zu laſſen , aus guter
innerer Hemmung heraus zunächſt eine Religionslehrer⸗

ſtelle übernommen haben oder ſogar in den Wohlfahrtsdienſt
der Kirche gegangen ſind und die Ordination erſt ſpäter nach⸗

geholt haben . Aus dieſem Grunde habe ich die Frage geſtellt .
Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Künftighin ſoll das an⸗

ders werden , unter allen Umſtänden .

Abgeordneter Schneider : Das wollte ich nur abgeklärt
wiſſen .

Abgeordneter Dr . Kuhn : Darf ich um eine kleine Auf⸗

klärung bitten : Gibt es Religionslehrerſtellen , die alſo keiner

theologiſchen Vorbildung bedürfen . Ich denke an eine Stelle ,
die früher von der Lehrerin Helene Reiß in Mannheim be⸗

kleidet wurde ( OK. Katz : Fallen hier nicht drunter ! .

Oberkirchenrat Katz : Darf ich nur zur Klärung folgendes

ſagen : Wir haben ſog . Schmalſpurtheologenin Religions⸗
lehrerſtellen , die nicht ordiniert ſind . Darüber iſt nichts geſagt
in dem Entwurf , weil ich der Meinung bin , dieſes Geſetz gilt

für die Zukunft und nicht für die rückliegende Zeit
Abgeordneter Schneider : Alſo ſoll es keine rückwirkende

Auswirkung haben auf diejenigen , die jetzt in Religions⸗

lehrerſtellen ſind ohne Ordination .

Der 2. Satz dieſes Paragraphen erhält folgende Faſſung :
Wer in einer anderen Landeskirche ordiniert iſt , muß den
Bekenntnisſtand der Vereinigten Evang. ⸗proteſtantiſchen
Landeskirche Badens anerkennen .

§4 wird mit dieſer Anderung einſtimmig angenommen .

Abgeordneter Schweikhart verlieſt 8 5 des Entwurfs :

8 5

in kirchliche oder ke

deren Bekleidung theol . Vorbildung erfordert , berufen wer⸗

den können , ſich nach kirchlichem Recht, insbeſondere
dem Geſetz , die Vikarinnnen betr . , vom 14. 3. 1944/4 . 3. 1948

( VBl . 1944 S. 10/1948 S. 6f. ).

§ 5 wird einſtimmig angenommen .

Abgeordneter Schweikhart verlieſt § 6 des Entwurfs :

Inwieweit Frauer



8 6

1. Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat wird ermächtigt,
im Benehmen mit der Landesſynode durch Verordnung eine
Studien⸗ und Prüfungsordnung zu erlaſſen . Dieſe Studien⸗

und Prüfungsordnung hat im einzelnen die Vorausſetzungen
und Erforderniſſe des theologiſchen Studiums , die Bedingun⸗

gen für die Zulaſſung und das Beſtehen der beiden theolo
giſchen Prüfungen zu regeln und Anordnungen über die
praktiſch⸗theologiſche Ausbildung , insbeſondere über die Ein⸗
richtung und den Beſuch eines Kandidaten⸗Konvikts der Lan

deskirche zu treffen . In dieſe Studien⸗ und Prüfungsordnung

ſind auch Beſtimmungen darüber aufzunehmen , wie das

Reifezeugnis einer nichthumaniſtiſchen Anſtalt zu ergänzen

iſt (§ Za) , inwieweit das Studium an nichtdeutſchen und

kirchlichen Hochſchulen anerkannt wird (§ 3b) , und ob die erſte

theologiſche Prüfung nur vor der kirchlichen Prüfungs

kommiſſion oder auch an einer theologiſchen Fakultät abgelegt
werden kann .

2. Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat wird ermächtigt, .
im Benehmen mit der Landesſynode und der Evang . ⸗theolo⸗
giſchen Fakultät der Univerſität Heidelberg in ganz beſond
deren Ausnahmefällen in Abweichung von den Beſtimmungen
der 88 2 und 3 Berufungen in ein geiſtliches Amt vorzu
nehmen .

Präſident Dr . Umhauer : Hier iſt alſo zunächſt die Frage
zu prüfen , ob wir überhaupt ein „ Benehmen “ vorſchreiben
ſollen und zweitens , wenn ja , ob das Benehmen mit der
Landesſynode genügt oder ob auch das Benehmen mit der

Evang . ⸗theologiſchen Fakultät der Univerſität Heidelberg er⸗
forderlich iſt .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Liebe Brüder ! Ich muß zunächſt
einmal an dieſer Stelle ſagen , daß ich verurteilen muß , daß
die Synode insbeſondere bei der Beratung der Studienord⸗
nung und auch mit der Formulierung des Paſſus „ im Be⸗
nehmen mit der Landesſynode und mit der Fakultät “ der
Gefahr nicht immer entgangen iſt , in ein fremdes Amt ein⸗
zugreifen . Das iſt , ſo wie ich es ausſpreche , für mich — ich
ſtelle mich ſelber darunter — eine ſehr ernſte Sache . Ich darf
nur ſagen , im Kirchenkampf war ja der Vorwurf , daß die
DC⸗Leute vom Bekenntnis der Kirche abgewichen ſind , an
einem weſentlichen Punkt geſtützt auf den Vorwurf , daß ſie
in ein fremdes Amt eingreifen . Nun möchte ich ausführen .
warum . Der Oberkirchenrat bzw. der Erweiterte Evang . Ober⸗
kirchenrat haben die Aufgabe , die Kirche in den laufenden
Angelegenheiten zu leiten . Die Synode hat im weſentlichen
hier und im Verhältnis zum Oberkirchenrat die Aufgabe der
Geſetzgebung . Daß eine Gewaltentrennung im Sinne libe⸗
raler , demokratiſcher Gewaltentrennung in der Kirche nicht
Platz greift , das iſt klar . Es heißt in der Kirche daß wir

brüderlich zuſammenzuarbeiten haben , wirklich geiſtlich zu⸗
ſammenzuarbeiten , im Gehorſam zum Herrn der Kirche . Wir
haben allein die Aufgabe , jeder für ſich das zu tun , was ſein
Amtes iſt . Der Oberkirchenrat bzw. der Erw . OK. hat die Auf⸗
gabe alſo, konkret geſprochen ,diePrüfungsordnung zu erlaſſen .
Eine Prüfungsordnung durch ein Geſetz zu erlaſſen , das heißt

alſo, ſie von der Synode beſtimmen zu laſſen , das iſt nach
meiner Meinung ein Irrweg. Nicht ein juriſtiſcher Irrweg ,

ſondern geiſtlich geredet ein Irrweg . Die Synode iſt ausgiebig
zu Gehör gekommen , und ich muß ſagen , im Ausſchuß waren

335 eben manchmal in Gefahr , in die Rolle des Geſetzgebers
zu verfallen, wo wir dieſe Rolle nicht zu ſpielen hatten , ſon⸗
dern wo wir die Aufgabe hatten , den Brüdern in der Kirchen

leitung, ich meine damit den Erweiterten Oberkirchenrat , zu
agen, was wir von einer Prüfungsordnung halten , welche

an eine Prüfungsordnung ſtellen , welche

richtig Halten Erlaſſung einer Prüfungsordnung für
„ Dig halten. Wenn wir aber um einzelne Formulierungen
kämpften und andere dafür vortrugen , ſo iſt das oft nicht
mehr im Rahmen deſſen geblieben , — ich * ich ſelbſ

ich beziehe mich ſelbſt
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mit ein — was uns als Beratenden zugefallen wäre , ſondern
wir haben uns in die Rolle des Geſetzgebers drängen laſſen .
der nun natürlich einem Geſetz einen ganz beſtimmten Leib
des Ausdrucks , der Worte geben muß . Und ich halte dieſen
Weg für gefährlich . Das wirkt ſich aus bei den Worten „ im
Benehmen mit der Landesſynode und mit der Fakultät “. Es
handelt ſich nicht darum , daß ich jetzt ſage , da kommt ein Miß⸗
trauen zum Ausdruck . Es wird niemand annehmen , daß ich
etwa ein Mißtrauen hege . Das kommt nicht zum Ausdruck .
Und iſt möchte auch bei denen , denen manes vielleicht letzt⸗
lich vorgeworfen hat , annehmen , es war nicht Mißtrauen ,
ſondern es war das Bedürfnis , ſeinen Standpunkt hier zum
Ausdruck zu bringen und durchzuſetzen . Aber es ſind hier
Grenzen , und ich bin gegen die Formulierung : „ im Beneh⸗
men mit der Landesſynode und mit der Fakultät “ deswegen ,
weil hier im konkreten Fall eine ausführliche Auseinander⸗

ſetzung geſchaffen worden iſt . Man kann ſogar ſagen , die

Kirchenleitung , der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat könnte

erklären , wir handeln im Einvernehmen mit der Synode .
Aber es geht jetzt nicht um die Begriffe Benehmen oder Ein⸗

vernehmen . Wir müſſen nach meiner Meinung darauf ver⸗

zichten , dieſen Ausdruck hier nochmals ins Geſetz zu ſchreiben ,

„ im Benehmen “ , denn die Verantwortung für die Studien⸗

ordnung muß der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat über⸗

nehmen und tragen , und er muß dabei ſo handeln , daß er der

Überzeugung iſt , die Synode und die Fakultät haben erheb⸗
liche Widerſprüche nicht anzumelden . Der Erweiterte Evang
Oberkirchenrat kann in einer ſolchen Verwaltungsangelegen⸗
heit — und das iſt es : es iſt keine geſetzgeberiſche , ſondern es

iſt Verwaltungsarbeit — nicht anders arbeiten als — ja —

ſo daß er ſich bemüht feſtzuſtellen , wo abweichende Meinungen
vorhanden ſind . Er hat das im ſpeziellen Fall reichlich getan ,
und nun muß er entſcheiden . Der Exweiterte Evang . Ober⸗

kirchenrat hat da die ſechs Mitglieder , die aus der Synode
heraus gewählt werden in den Erweiterten Oberkirchenrat ,
—der Herr Präſident iſt gewiſſermaßen geborenes Mitglied :

geborenes Mitglied iſt auch der Vertreter der Evang⸗theol .
Fakältut der Univerſität , ſo daß alſo ſieben Mitglieder der

Synode im Erweiterten Evang . Oberkirchenrat ſind .

Man wird wohl ſagen müſſen : Allein dadurch , daß Fakultät
und Synode im Erweiterten Oberkirchenrat Sitz und Stimme

haben , iſt erfüllt , was hier durch den Ausdruck „ im Benehmen
mit der Landesſynode und der Fakultät “ gefordert werden

ſoll . Es iſt ſchon erfüllt nach meiner Meinung . Und darum

müßten wir , um den Oberkirchenrat , den Erweiterten Ober⸗

kirchenrat , in die Lage zu verſetzen , im Notfalle raſch zu han⸗

deln , auf viele Punkte verzichten . Es geht alſo nicht nur um

eine Vertrauensſache ſondern darum , daß wir als Synode
unſeren Dienſt richtig auffaſſen . Wir haben den Dienſt , mit

unſerer Überzeugung den Brüdern im Oberkirchenrat , dem

Erweiterten Oberkirchenrat zu dienen , und ſie haben dieAuf⸗
gabe , auf dieſe Außerungen zu achten . Ich glaube , es würde

wenn wir die Bemerkung , gegen die ich mich gewendet habe,
aufnehmen , der Eindruck entſtehen können , als ob an dieſer
richtigen Ordnung der Dinge , an der richtigen Übung der
Amter , nicht feſtgehalten worden wäre . Ich möchte vor allem

den Eindruck vermeiden , als ob die Synode in ein fremdes
Amt greifen wollte .

Abgeordneter Bernlehr : Ich möchte einen Vorſchlag machen

mit dem Erfolg , daß beide Seiten ihn annehmen können , un

zwar bitte ich ſo zu formulieren : „ Der Erweiterte Evang .
Oberkirchenrat wird ermächtigt , durch Verordnung eine
Studien⸗ und Prüfungsordnung zu erlaſſen . Die Ausarbei⸗

tung derſelben geſchieht im Benehmen mit der Synode und der

Univerſität, “ Meines Erachtens würde durch dieſe Formu⸗
lierung jedem gegeben , was das Seine iſt . Es wirdnicht
gegriffen in ein fremdes Amt . Dann iſt die Zuſtändigkeit des

Erweiterten Oberkirchenrats gewahrt , und die Were
wird dem Tatbeſtand Rechnung tragen , der auch jetzt 1
zum Ausdruck gekommen iſt , daß die Ausarbeitung der



Studien⸗ und Prüfungsordnung geſchieht im Benehmen mit
der Landesſynode und mit der Fakultät .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich halte die Frage „ im Be⸗

nehmen “ oder „nicht im Benehmen “ nicht für ſo wichtig , daß
man hier von einem Hineingreifen in ein fremdes Amt reden

darf , ſondern ich bin für das „ Benehmen “ aus einem beſon
deren Grunde , indem ich nämlich kurz eingehe auf eine Ge—

dankenzuſammenfaſſung eines Pforzheimer Kreiſes von
Vikaren . Dieſe Denkſchrift iſt dem Oberkirchenrat zugegangen
als Material für die Beratungen der Landesſynode . Dieſe
Arbeit iſt äeingegangen mit einer Empfehlung von Profeſſor
Dr. E. Schlink , der u. a. ſchreibt : „ Mir ſchien es für die an
der Beratung der neuen Ordnung Beteiligten nicht unwichtig
zu ſein, die Stimme der älteren Nachkriegsgeneration unſerer

jungen Theologen zu hören , wobei ich hinzufüge , daß mir
dieſer Pforzheimer Kreis beſonders qualifiziert zu ſein
ſcheint . “ DDas ſchicke ich voraus , um klar zu machen , warum
ich nun einen kurzen Abſchnitt in dieſem Stadium hier für
die Beratung vorbringe . Dieſe Denkſchrift iſt leider der Sy⸗
node oder dem Hauptausſchuß — wahrſcheinlich , weil ſie zu
ſpät eingetroffen iſt — nicht zugeleitet worden . Dieſe Arbeit
ſcheint mir wert , daß ſie bei unſerer Ausſprache erwähnt wird .
Und zu der Frage , um die es hier augenblicklich geht , ſagen
dieſe Vikare in einer beſonderen Ziffer : „ Der Theologie⸗
ſtudent ſteht in einem Verhältnis zu ſeiner Kirchenleitung . “
—Dieſen Abſchnitt will ich im Auszug vorleſen : „ Hier glaub⸗
ten wir im Entwurf eine Tendenz feſtſtellen zu müſſen , die
—beabſichtigt oder unbeabſichtigt — die rechtlichen Zuſtändig⸗
keiten des Oberkirchenrats bis in Einzelheiten des ſtuden⸗
tiſchen Bildungsganges erweitert . “ — „ Daß es auch in der
Kirche Funktionen der Leitung und ihnen geſchuldeten Ge
horſam geben muß , folgt ſowohl aus der Gottesdienſtordnung
als auch aus der Stellung der Gemeinde Chriſti in der Welt . “
Das Zitat geht weiter : „ Aber es kann ſolche Leitung immer

nur weiſenden, ordnenden , mahnenden Charakter haben . “
Dann heißt es weiter : „ Es wäre zu wünſchen , daß der Ober⸗

lirchenrat die rechtlichen Zuſtändigkeiten möglichſt im Rahmen
der ſachlichen Zuſtändigkeiten beließe und ſich dabei lieber
beſchränkte als entſchränkte . Im einzelnen würden wir uns

lreuen, wenn in der neuen Prüfungsordnung der Behörden⸗
ſtil vermieden und das behördliche Geheimhaltungsbeſtreben

hinſichtlich der Einzelzenſierung ausgeſchloſſen werde . “
Ich führe das nur an, um zu erläutern , warum ich Wert

lege auf das „ Benehmen “ . Ich bin weit davon entfernt , dem

Oberkirchenrat oder gar dem Erweiterten Oberkirchenrat zu
beſtreiten , daß er die Aufgabe oder die Möglichkeit einer Ver⸗
ordnung hat . Wir haben in der letzten Synode es auch ſo
gefaßt , und was hier jetzt vor ſich geht , iſt eigentlich ein Ent⸗
gegenkommen des Oberkirchenrats . Das ſollten wir durchaus
feſthalten und ſollten nicht meinen , der Oberkirchenrat ſei
überhaupt verpflichtet dazu geweſen . Es war ein Entgegen —
kommenvon ihm. Dennoch bin ich heute der Meinung , daß es
Weckmäßig iſt , wenn nicht lediglich eine Verordnung des
Oberkir 5 8Oberkirchenrats oder auch des Erweiterten Oberkirchenrats
für die ganze Frage ausſchlaggebend iſt .

Abgeordneter Frank : Ich bin gegen den Ausdruck „ im Be⸗
nehmen “ der ein abgegriffener , blaſſer Begriff iſt . Ich möchte
ähnlich wie Bruder Bernlehr folgende andere Formulierung

dorſchlagen : Den erſten Satz ſtehen zu laſſen : „ Der Erweiterte
vang . Oberkirchenrat wird ermächtigt . . . “ uſw . und als

zweiten Satz einzufügen : „ Es iſt erwünſcht , daß zuvor eine
Ausſprache über dieſen Gegenſtand in der Synode und mit

der theologiſchen Fakultät ſtattfindet . “ Das „ im Benehmen “
hat ſo,wie ich es verſtehen kann , —ich laſſe mich gern von den

5 eines anderen belehren —keine juriſtiſch verpflich⸗

305 Kraft . Das „im Benehmen “ iſt zu ſtreichen. Und

feht 95
0 wenn wirklich ein Vertrauensverhältnis be⸗

11
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eit ollen, der Kirche zu dienen , ſo wird auch die Kirchen —
ung auf die Anliegen der Synode hören , auf ſie eingehen
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und dieſe berückſichtigen . Beſteht dieſes Vertrauensverhältnis
nicht, ſo wird eine Kirchenleitung ſo oder ſo autoritär
regieren . Alſo kann man es weglaſſen .

Abgeordneter Dr . Hahn : Ich glaube , es handelt ſich bei
dieſer Frage , ob wir dieſe zwei Worte „ im Benehmen “ ein⸗
fügen , ſo klein und nebenſächlich ſie auf den erſten Blick er⸗
ſcheint , um eine ſehr tiefgreifende und grundſätzliche Frage .
Es geht letztlich um die Ausbildung unſerer Theologen . Wir
werden uns darüber klar ſein , daß bei der Ausbildung der
Theologen die Zukunft unſerer Kirche auf dem Spiele ſteht .
Ich bin dem Herrn Landesbiſchof dafür dankbar , daß er das
ausgeſprochen hat , als er den Antrag eingereicht hat , der ſich
hinter mein Expoſs ſtellte . Es handelt ſich um eine Frage ,
die nicht nur eine badiſche iſt , ſondern die weit über dieſen
Rahmen hinausgeht ; denn die Frage , wie die zukünftigen
Pfarrer ausſehen , wie die Ausrichtung zum Amte ausſieht ,
entſcheidet darüber , ob in Zukunft in Vollmacht das Wort
Gottes in unſerer Mitte verkündet und die Sakramente in
rechter Weiſe verwaltet werden . Wir dürfen das gerade in
dieſem Augenblick nicht bagatelliſieren .

Eine wichtige Frage hängt damit zuſammen . Es kommt
mir wieder der Gedanke auf , als läge hier ein Mißtrauen der
Synode vor und als wollten wir deshalb die Einfügung dieſer
Worte in den Text des Geſetzes . Davon kann keine Rede ſein .
Wir legen Wert auf die Worte „ im Benehmen “ , weil die
Herren Referenten im Oberkirchenrat vor der praktiſchen
Notwendigkeit ſtehen , die nötigen Vikare im nächſten Augen⸗
blick zu haben , ſie einzuweiſen . Sie ſind gezwungen , ſich mit
den Schwierigkeiten in den Gemeinden auseinanderzuſetzen .
Unwillkürlich iſt der Blick des Oberkirchenrats deswegen auf
die praktiſchen Erforderniſſe des Tages gerichtet . Die große
Linie geht ſehr leicht darüber verloren . Wir beſtreiten keines⸗

wegs dem Oberkirchenrat , daß er ſie ſieht und auch jetzt ſieht .
Aber wir meinen , daß der Oberkirchenrat aus der ernſten
Verantwortung für die Kirche hier in einer großen inneren

Spannung ſteht und ſind der Überzeugung , daß wir als

Synode unſere Verantwortung verleugnen würden , wenn wir
in einer ſo entſcheidenden Frage nicht dem Oberkirchenrat
Impulſe geben würden . Was iſt eigentlich die große Not der

Entwicklung nach 1945 in der Kirche ? Die Not der Entwick⸗

lung iſt die , daß im allgemeinen alle Impulſe von oben er⸗
wartet werden , und jeder meint , ſie müßten von oben kommen
und ſich möglichſt dabei beruhigt . In einer geſunden Kirche
kommen die Impulſe möglichſt aus der Gemeinde . Sie tragen
die Leitung und helfen der Leitung . Das ſind keine Kompetenz⸗

fragen , um die es hier geht . Wenn wir dieſe in den Vorder⸗

grund ſchieben , dann hat es keinen Zweck darüber zu ſprechen .
Es geht nicht um eine Vertrauensfrage , ſondern es geht darum :

Wie kommen wir am weiteſten in dieſer Entſcheidungsfrage
der Kirche . Nun entſpricht das Wort „ im Benehmen “ durch⸗

aus dem Tatbeſtand . Es heißt eben , daß der Oberkirchenrat

die Impulſe empfängt , die von den beiden Stellen ausgehen,
die doch entſcheidend an der Ausbildungsfrage intereſſiert
ſind : einerſeits der Evang . ⸗theologiſchen Fakultät , der die

Verantwortung übertragen iſt , im Rahmen der Badiſchen
Landeskirche die Ausbildung der Theologen durchzuführen ,

und andererſeits die Synode , die aus den Gemeinden kommt,
die großen Wert darauf legen müſſen , daß die große Linie ge⸗

ehen wird .

5 Geſetzentwurf iſt ſo wichtig , weil es in ihm um die

Prüfungsordnung geht . Die Prüfungsordnung, die uns vor⸗

liegt , iſt eine Erneuerung der Prüfungsordnung aus dem

Jahre 1936 . Es iſt mit aller Sorgfalt zuſammengeſtellt wor⸗

den , was an Verbeſſerungsvorſchlägen zuſammengekommen
iſt . Und von dieſem Standpunkt aus können wir dieſer Prü⸗
fungsordnung für dieſen Augenblick zuſtimmen. Wir haben
noch nichts beſſeres . Aber wir ſind uns darüber im klaren —

und ich bin dankbar , daß das die Synode auch deutlich aus⸗
geſprochen hat — daß dieſe Prüfungsordnung nicht 8
reicht , um den großen Unzulänglichkeiten , die auf dem Gebie
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der Pfarrerausbildung beſtehen , abzuhelfen , und daß hier im

Grundſätzlichen eingegriffen und vom Weſen des geiſtlichen
Amtes und vom Weſen des Theologieſtudiums aus geſehen
ein neuer Weg geſucht und beſchritten werden muß. Für dieſen

großen Schritt , den wir tun müſſen , brauchen wir nicht nur

die Kräfte des Oberkirchenrats . Dafür brauchen wir alle

Kräfte , die daran beteiligt ſind . Daran ſind auch unſere Ge⸗

meinden zu beteiligen und vor allem auch die Evang⸗theol .

Fakultät in Heidelberg , die ihrerſeits mit den anderen Fakul⸗
täten hierüber in Verbindung treten wird . Beweiſen Sie

Ihre Mitverantwortung an dieſer Sache darin , daß Sie dem

Paſſus „ im Benehmen ſowohl mit der Fakultät Heidelberg
wie auch im Benehmen mit der Synode “ zuſtimmen , zumal
das Wort „ im Benehmen “ , ſo wie es uns vom Oberkirchen⸗
rat Dr . Friedrich definiert worden iſt , gerade das ausſpricht ,
was wir wollen . Wir wollen nur miteinander ringen , ſo daß
der Oberkirchenrat Impulſe empfängt und dann der Ober⸗

kirchenrat auf Grund dieſes Ringens entſcheidet . Wenn wir

ein Mitbeſtimmungsrecht wollten , dann würden wir etwas
anderes verlangen als nur das Wort „ im Benehmen “ .

Abgeordneter Meyer : Bei aller Würdigung der tiefgehen⸗
den Ausführungen , die wir eben gehört haben , muß ich doch
meiner Überzeugung Ausdruck geben , daß ich in der veränder⸗

ten Vorlage , alſo in dieſem Zuſatz , alle Wünſche der Herren
Vorredner erfüllt ſehe . Ich möchte alſo kurz ſagen , ich bin

gegen den Zuſatz „ im Benehmen “ uſw . aus folgenden
Gründen : erſtens wird dadurch die Arbeit des Erweiterten

Evang . Oberkirchenrats weſentlich erſchwert ; zweitens , ſo⸗
wohl die Synode als auch die Fakultät ſind ja durch die Zu⸗
ſammenſetzung des Erweiterten Evang . Oberkirchenrats im

Evang . Oberkirchenrat vertreten , und drittens , weil eine

engere Bindung an die Fakultät als einer ſtaatlichen Ein⸗
richtung doch zu großen Schwierigkeiten führen kann . Die
Erinnerung an die Vorgänge , an die Veränderung der Fakul⸗
täten im Dritten Reich von heute auf morgen , haben uns da
ein anſchauliches Beiſpiel gegeben . Ich bin alſo dagegen , daß
dieſer Zuſatz eingefügt wird .

Abgeordneter Odenwald : Es iſt eigentlich alles geſagt , was
ich ſagen wollte . Noch beſonders darf ich unterſtreichen , daß
eine große Anzahl der Synodalen gegen dieſen Zuſatz iſt . Sie
haben das Vertrauen zum Oberkirchenrat , daß er ſchon weiß ,
wie die einzelnen Sachen zu regeln ſind , und es ſind ja auch
die Vertreter der Synode ſo zahlreich im Oberkirchenrat ver⸗
treten , daß wir ihnen Kraft und Verantwortung zutrauen ,
daß ſie da ſchon dem Oberkirchenrat einen Rat geben könnten ,
wenn es notwendig wäre . Alſo ich glaube , ein großer Teil iſt
gegen dieſe Einſchiebung .

Abgeordneter Kley : Ich bitte doch alle dieſe Dinge nicht
immer unter der Frage der Zuſtändigkeit und der Frage des

Vertrauens oder Mißtrauens zu ſehen , ſondern in dem, was
hier geſchieht , auch zu ſehen die freudige Bereitſchaft der Ge
ſamtſynode , ſich für dieſe Dinge verantwortlich zu fühlen .

Abgeordneter Dr . Uhrig . Ich möchte ſagen , die zweimalige
Bezeichnung meines Anliegens als Kompetenzkonflikt — ich

habe das Wort nicht gebraucht — hat mich geſchmerzt . Es iſt
nicht das , was ich gemeint habe . Es geht um etwas anderes .
Es geht mir darum , und ich muß ſagen , ſelbſt eine Studien⸗
ordnung ſcheint mir nicht ſo entſcheidend zu ſein für das geiſt⸗

liche Leben der Kirche , wie gerade das , ob das Leben der

Kirche und zwar der wenigen maßgebenden Körperſchaften
ſich richtig vollzieht . Ich möchte unter keinen Umſtänden etwa

die Bedeutung der Studienordnung unterſchätzen , ich bin weit
davon entfernt . Ich weiß ſelber , was Ordnung auf dieſem

Gebiet bedeutet . Aber es iſt ja etwas ganz anderes , wodurch
das geiſtlicheLeben in unſerer Kirche nun wirklich geweckt
wird . Es iſt nicht ein anderes , ſondern ein Anderer , der es
weckt. Und es kommt nun lediglich darauf an, da 5 deſſer
Stimme hören.
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5 85 An iſt entſcheidend —ich ſage es noch
werden Ichbin in Dinge in der richtigen Weiſe gehandhabt

— mmer noch gegen das „ Benehmen “ !

Landesbiſchof D. Bender : Dies iſt meine Frage an die

Synode : Iſt der Erweiterte Oberkirchenrat , wenn er vielleicht
in 14 Tagen zur Beſchlußfaſſung über den Erlaß der Studien⸗

ordnung zuſammentritt , einfach an die Mehrheit der hier ge⸗
äußerten Stimmen gebunden , oder will die Synode , daß der

Erweiterte Oberkirchenrat dann eine eigene Entſcheidung
trifft ? Es iſt freilich die Frage , ob die Synode dem Erweiter⸗

ten Oberkirchenrat zutraut , daß er bei ſeiner Entſcheidung
die Meinungsäußerung der Synode ſorgſam bedenkt . Wenn

dem ſo iſt , hätte ich keine Bedenken gegen die Beſtimmung

„ im Benehmen “ .
Der Antrag des Abgeordneten D. Hupfeld auf Schluß der

Debatte wird einſtimmig angenommen .
Der Ausdruck „ im Benehmen mit “ wird mit 25 Stimmen

bei 10 Gegenſtimmen und 2 Enthaltungen angenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Es iſt nun noch darüber zu ent⸗

ſcheiden , ob es heißen ſoll : „ im Benehmen mit der Landes⸗

ſynode “ oder : „ im Benehmen mit der Landesſynode und der

Fakultät “ .
In der Abſtimmung erklärt ſich die Mehrheit für die

weitere Faſſung ( 4 dagegen , 1 Enthaltung ) .
Präſident Dr . Umhauer : Es iſt ſomit beſchloſſen , daß im

erſten Satz des Paragraphen 6 eingefügt wird : „ Der Er⸗
weiterte Oberkirchenrat wird ermächtigt , im Benehmen mit
der Landesſynode und der Evang⸗⸗theologiſchen Fakultät
Heidelberg durch Verordnung . . . “ Damit ſind die Abände⸗

rungs⸗ oder Vermittlungsanträge der Abgeordneten Bernlehr
und Frank erledigt .

Auf Anregung des Abgeordneten Kley werden im zweiten
Abſatz die Worte „ in ein geiſtliches Amt “ erſetzt durch die
Worte : „ in eine der in §S 1 genannten Stellen “ .

Abgeordneter Bernlehr : Darf ich allgemein noch etwas

ſagen : Der Pfarrkonvent Emmendingen iſt dankbar , daß
dieſer Abſchnitt 2 im Geſetz drin ſteht . Der normale Weg zur
Erlangung eines Pfarramtes iſt und muß bleiben die theolo⸗

giſche Ausbildung an der Univerſität bzw. an einer kirchlichen
Hochſchule . Aber gerade im Emmendinger Pfarrkreis iſt aus⸗

geſprochen worden , daß es eben Ausnahmefälle gibt , wenn

nämlich Männer , etwa Mitarbeiter im kirchlichen Jugend⸗
werk oder im kirchlichen Männerwerk ſich bewährt haben —

oder in der Volksmiſſion — und durchaus die Eignung für
das Pfarramt beſitzen , daß dann auch von dieſem Abſchnitt2

Gebrauch gemacht werden möge .
Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich ſtelle dann den Antrag ,

daß das Wort „ ganz “ geſtrichen wird .

Landesbiſchof Dr . Bender : Ich weiß , daß hinter dieſem
Antrag die echte Sorge ſteht , es möchte ein beſtimmter Aus⸗
bildungsgang zur alleinigen Vorausſetzung für das kirchliche
Amt gemacht werden und die Gnadengaben , die Gott ſeiner
Gemeinde je und je verleiht , verdrängt werden . Trotzdem ich

den Ernſt dieſer Sorge anerkenne und teile , möchte ich doch

auf Grund der Erfahrungen der Kirchenleitungen darum

bitten , von der einſchränkenden Formel : „ in ganz beſonderen
Fällen “ nicht abzugehen . Es iſt eine Tatſache , daß eine noch ſo

ernſtgemeinte geiſtliche Rede auf die Dauer eine Gemeinde
nicht „ erbaut “ ( aufbaut ) , wenn ſie nicht herauswächſt aus

dem Einblick in die Führungen und Erfahrungen , die Gott
ſeiner ganzen Kirche in ihrem irdiſchen Gang hat angedeihen
laſſen . Es hängt zuletzt an den Gaben des Hl. Geiſtes , aber
dieſe verbieten nicht , ſondern fordern das eindringende 115
dium der Hl. Schrift , der Kirchengeſchichte , auch der Geiſtes⸗
geſchichte . Es iſt ja auch nicht ſo, daß die Geiſtesgaben , die doch
ebenſo verſchieden wie reich ſind , auch in ihrer Abſtufung , nur
im kirchlichen Amte zur Auswirkung kommen könnten. Wir
ſtehen in unſerer bis zum Rand mit geiſtlicher Schwärmerei

erfüllten Zeit eher in Gefahr , die nüchternen Vorausſetzungen

für das kirchliche Amt zu überſehen als die geiſtlichen .
Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich kann die Ausführungen

des Herrn Landesbiſchofs nur unterſtreichen . Ich wollte, mit
der Bitte , das „ ganz “ zu ſtreichen , nicht etwa „beſondere Aus⸗
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nahmefälle “, nur etwas Beſtimmtes verhindern . Dieſer Satz 2
war nämlich in dem urſprünglichen Entwurf nicht drin . Er
iſt auf meine Anregung im Erweiterten Oberkirchenrat
hineingekommen . Ich erinnere mich nicht mehr genau . Da
mals hieß es „in ganz beſonderen Ausnahmefällen “ . Ich fand
ihn heute hier wieder , und nun wollte ich nur folgendes ver⸗
hindern : Ich ſelber habe vorgeſchlagen „ Berufungen in ein
geiſtliches Amt durch den Erweiterten Oberkirchenrat “ . Es
iſt ausgeſchloſſen , daß hier Leute irgendwie Ausſicht haben ,
angenommen zu werden , die ſich drängen . Es dreht ſich um
eine Berufung von ſeiten des Oberkirchenrats , des Erwei —
terten Oberkirchenrats , d. h. das Verfahren kann nur vom
Oberkirchenrat ſelber ausgehen . Und nun möchte ich ver —
hindern , daß dieſe für mich etwas komiſche Ausdrucksweiſe
feſtgelegt wird . Dieſer Mißſtand , den der Herr Landesbiſchof
ganz mit Recht gekennzeichnet hat , tritt hier nach meiner An⸗
ſicht nicht zu. Ich bitte trotz ſeiner Ausführungen das „ ganz “
zu ſtreichen .

Der Antrag wird abgelehnt ( 14 dafür , 22 dagegen ) .
Abgeordneter Kley : Darf ich in dieſem Zuſammenhang die

Anregung geben , daß der Herr Landesbiſchof ein Wort an die
Pfarrer in Erwägung zieht , das auf die genaue Einhaltung
deſſen hinweiſt . Es ſind mir zwei Fälle vor Augen , in denen
ein Pfarrer einen Laien mit der Abhaltung von Gottes⸗
dienſten mit freier Predigt beauftragte , und ein Fall , in dem
ein anderer Pfarrer einen dieſer Laien zu einer Evangeli⸗
ſation herangezogen hat . ( Zuruf : Dagegen iſt nichts einzu⸗
wenden ! ) — Im erſteren Fall aber !

Profeſſor D. Hupfeld : Das iſt ein ſchwieriger Fall . Wenn
ein Evangeliſt kommt , iſt es ſehr häufig Sitte , daß er auch im
Hauptgottesdienſt predigt , auch wenn er das theologiſche
Examen nicht gemacht hat . Ich glaube , das kann man eigent⸗
lich in ſolchen Ausnahmefällen durchaus zugeſtehen , falls es
ſich um einen ordentlichen Mann handelt , für den der Pfarrer
oder kirchlich zuverläſſige Kreiſe aus der Gemeinde die Ver⸗
antwortung übernommen haben ( Zuruf : Ohne Talar ) .
Landesbiſchof D. Bender : Ich ſchlage vor , daß wir uns auf

einer der kommenden Synoden einmal Zeit nehmen , über die

Geiſtesgaben und die Ordnungen der Kirche nachzudenken .
Die Ordnungen begegnen heute in unſerer Kirche nur ſelten
dem Verſtändnis , das notwendig iſt .

Wenn für die Zulaſſung nichtordinierter Kräfte zur ord⸗
nungsgemäßen Predigt eingetreten wird , ſo verbirgt ſich

hinter dieſer Tendenz wohl weniger die Überzeugung , daß der
Hl. Geiſt nicht an Talarträger gebunden iſt , als das Intereſſe
mancher Pfarrer an jederzeit verfügbarer Vertretung . Wenn
dann der Vertreter im Talar erſcheint , wird es der Gemeinde
nicht augenfällig , daß es ſich um eine nichtgewöhnliche Ver⸗
tretung durch einen benachbarten Pfarrer handelt . Daß wir

ſolchen Erſcheinungen gegenüber in aller Beſcheidenheit aber
auch Entſchiedenheit auf die in der Ordination gelobte Ein⸗
haltung der kirchlichen Ordnung hinweiſen , hat wirklich nichts
mit einem Widerſtreben gegen den Hl. Geiſt zu tun , der weht ,
wo er will . Vielleicht iſt es gut , noch daran zu erinnern , daß

die Ordnungen der Kirche nicht von der Willkür der Kirchen⸗
leitung ſondern von der Synode , als dem Organ der Geſamt⸗
lirche , beſtimmt ſind .
Abgeordneter Günther : Ich würde mich dem anſchließen ,

was Prof . D. Hupfeld ſagte . Der Evangeliſt ſoll ruhig pre⸗
digendürfen, aber ohne Talar . Dafür möchte ich eintreten .

Präſident Dr. Umhauer : Es iſt keine Abänderung des § 6
beantragt . Ich darf daraus ſchließen , daß der Paragraph , ſo

wie er uns vorliegt , angenommen iſt .
Wir kommen zu § 7. Er lautet :

Ein Theologe, der in einer anderen deutſchen oder ehe⸗
mals deutſchen Landeskirche die Befähigung zum geiſt⸗

lichen Amt erworben hat , kann auf eine der in 8 1 auf⸗
geführten Stellen berufen werden , wenn die allgemeinen

brausſetzungen des § 2 erfüllt ſind und Vorbildung und
abgelegte Prüfungen den in dieſem Geſetz und der Stu⸗
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dien⸗ und Prüfungsordnung aufgeſtellten Erforderniſſen
im weſentlichen entſprechen .

Wird hierzu das Wort gewünſcht ? — Das iſt nicht der Fall .
Ich ſchließe daraus , daß dieſe Faſſung angenommen wird .
„ Damit wären wir am Schluß der Spezialberatung , und ich
ſtelle nun den geſamten Wortlaut des Geſetzes nochmals zur
Abſtimmung .

Das Geſetz wird einſtimmig angenommen .
Präſident Dr . Umhauer : Wir gehen nun über zu dem Ent⸗

wurf der kirchlichen Verordnung über die Studien⸗ und
Prüfungsordnung . Ich rufe die einzelnen Beſtimmungen auf
und bitte , diejenigen Herren , die dazu noch ausnahmsweiſe
etwas bemerken wollen , was zur Ergänzung deſſen dienen
ſoll , was im Ausſchuß geſagt worden iſt , ſich zu melden .

Abgeordneter Profeſſor D. Dr . Schlink : In 81 Abſ . 1 heißt
es : „ Mit der Aufnahme in die Liſte der badiſchen Theologie⸗
ſtudenten übernimmt die Landeskirche keine Verpflichtung zur
ſpäteren Verwendung dieſer Studenten im badiſchen Kirchen⸗
dienſt . “ In dem Gutachten der Vikare , auf das Herr Schmechel
ſchon hingewieſen hat , iſt meines Erachtens mit Recht zum
Ausdruck gebracht , daß doch vielleicht die gegenſeitige Bin⸗
dung zwiſchen Kirchenleitung und Student hier zum Aus⸗
druck gebracht werden könnte . Denn dieſer Satz , der ſozuſagen
in Kanzleiton geſchrieben iſt , iſt ja ſehr einſeitig : Die Kirchen⸗
leitung verlangt allerhand vom Studenten , aber die Kirchen⸗
leitung ſelbſt ſagt , ich verpflichte mich zu gar nichts . Vielleicht
könnte man hinzufügen : „ Sie weiß ſich aber zur Beratung
und Hilfe ihm gegenüber verpflichtet . “

Abgeordneter Zitt : Ich bitte , daß die Synode Anlaß be⸗
kommt , ſich darüber auszuſprechen , ob man den Abſatz 4 in
dieſer Beſtimmtheit formuliert , daß „Abiturienten , deren
Durchſchnittsleiſtung zu Bedenken Anlaß gibt , in der
Regel nicht in die Liſte der badiſchen Theologieſtudenten
aufgenommen “ werden . Ich habe eine andere Formulierung
im Ausſchuß vorgetragen , die ich doch zu begutachten bitte :
„ Abiturienten , deren Schulleiſtungen in den geiſteswiſſen⸗
ſchaftlichen Fächern zu Bedenken Anlaß geben , können von
der Aufnahme in die Liſte der badiſchen Theologieſtudenten
ausgeſchloſſen werden . “

Abgeordneter Dr . Hahn : Der Ausſchuß hat ſich lange mit
der Frage beſchäftigt und dazu entſchloſſen , „Schulleiſtung“
zu ſagen . Man hat bewußt von dem Ausdruck „geiſtige Fähig⸗
keiten “ — davon war auch die Rede —abgeſehen , um nicht
etwa deshalb ablehnen zu müſſen oder die Betreffenden
minder zu bewerten . Ich glaube , daß „Schulleiſtung “ deut⸗

lich macht , daß wir die Beſten rufen .

Präſident Dr . Umhauer : Wird Abſtimmung darüber ge⸗
wünſcht ? — Das iſt nicht der Fall . Der Antrag wird alſo
zurückgezogen .

Ich rufe auf : § 2. Hierzu liegt ein Antrag Schneider ,
Dr . Lampp , Dr . Schmechel vor , der lautett :

Angeſichts der Tatſache , daß für Abiturienten nicht

humaniſtiſcher Lehranſtalten unverſchuldet beſondere

Schwierigkeiten bei der Erlernung der alten Sprachen
als Kriegs⸗ und Nachkriegsfolge entſtanden ſind , bean⸗
tragen wir , daß bei Abiturienten mit Reifeprüfungen , die

bis 1950 abgelegt wurden , folgende Ausnahmen gemacht

werden:
a) Als Ergänzungsprüfung im Lateiniſchen gilt das ſo⸗

genannte kleine 05 5Das wäre zu 82 2 —und dan

b) das iſt zu 8 3 A 2 —ſtatt der Zahl 6 iſt die Zahl 5

etzen . 8Gis beiſ von den 81 F00 nünf nach Abſchluß ſämtlicher Sprachprüfung gen .11 Wa Antragſteller , ob ſie zur Begründung

etwas ausführen wollen .

Wd d Schneider : Ich möchte nur darauf A
daß wir ja bei der Beratung im Hauptausſchuß gerade von
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Vertretern der Mittelſchule , die praktiſch dort in der Arbeit

ſtehen , es beſtätigt bekommen haben , daß ganz beſondere Ver⸗

hältniſſe vorlagen . Es iſt ferner bei der Beſprechung auch zum

Ausdruck gekommen , daß es ſich relativ nur um wenige Leute
handelt , die in Frage kämen , weil wir dies für ſolche Abi⸗

turienten annehmen , die vor 1950 ihr Abitur abgelegt haben .

Abgeordneter Dr . Lampp : Wie ſchon im Hauptausſchuß
von mir betont , können die Lehrer der Höheren Schulenerſt

ſeit der Reifeprüfung 1950 von einigermaßen normalen Schul⸗

leiſtungen ſprechen . Das gilt beſonders auch für das Fach

Latein an den Realgymnaſien . Gerade an dieſer Schulart

machte ſich beſonders vor 1950 der große Mangel an Alt⸗

philologen recht nachteilig bemerkbar . Deshalb muß meines

Erachtens auf die Abiturienten dieſer Schulen mehr Rückſicht

genommen werden , da es für ſie nicht ganz einfach ſein dürfte ,

in verhältnismäßig kurzer Zeit eine „ Ergänzungsreifeprü⸗

fung “ in Latein abzulegen . Aus dieſem Grunde kann ich den

Antrag Schneider nur unterſtützen .

Abgeordneter Kley : Ich ſtelle mich hinter dieſen Antrag .

Ich möchte darüber hinausgehend auch den Blick darauf wen⸗

den , daß ſehr viele Eltern eben durch den Mangel an huma⸗

niſtiſchen Gymnaſien , die nur in den Großſtädten ſind , nicht
in der Lage ſind , ihre Kinder in ein humaniſtiſches Gym⸗

naſium zu ſchicken , und daß für ſolche jungen Menſchen die

Nachholung der alten Sprachfächer eine bedeutende Erſchwe⸗

rung des Theologieſtudiums bedeutet , ſo daß es möglich iſt ,

daß manche junge Menſchen , die gern Theologie ſtudieren
würden , dadurch abgehalten werden , dies zu tun .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Ich möchte dafür eintreten , daß
die Erleichterungen für dieſe jungen Leute nicht in der Ver⸗

ordnung erſcheinen , ſondern in der Verwaltungspraxis des

Oberkirchenrats geübt werden , und darum bitte ich, den An⸗

trag abzulehnen .
Abgeordneter Schneider : Es geht uns gar nicht darum , daß

dies in die Verordnung kommt , weil es eine Ausnahme ſein
will , und es wird niemand in zwei oder drei Jahren , wenn

dieſe Ausnahme keinen praktiſchen Sinn mehr haben wird ,
Wert darauf legen , daß ſie noch einmal im Geſetz nachgeſehen
werden kann . Es ſoll bei dieſer Gelegenheit eine Art Willens⸗

kundgebung der Synode an den Oberkirchenrat erfolgen , daß
er in dieſem Sinne intern die Dinge regelt . Das ſteht im

Antrag ja gar nicht , daß es eingefügt werden ſoll , ſondern er

iſt eine Auslegung für dieſe beſonderen Fälle .
Landesbiſchof D. Bender : Bruder Kley hat auf eine ſehr

große Not hingewieſen , die dadurch erwächſt , daß vor allem

in Südbaden , wo die humaniſtiſchen Gymnaſien ſtark um⸗
kämpft worden ſind , aber auch in Nordbaden eigentlich nur
diejenigen , die in Großſtädten wohnen , die Möglichkeit einer
normalen Vorbildung für das Theologieſtudium haben und
weite Kreiſe , die abſeits leben , davon ausgeſchloſſen ſind . Aber
ich glaube , daß wir dieſem Notſtand nicht dadurch abhelfen ,
daß wir die Vorbildung für dieſes Studium herabſetzen , ſon⸗

dern daß wir Möglichkeiten ſchaffen , daß jene jungen Leute ,

die gern auf das theologiſche Studium zugehen , die Möglich⸗
keit haben , in unſere Schülerheime , in die Nähe von Gym⸗
naſien zu kommen , um die rechte Vorbildung zu erhalten . Es

wäre dann die zweite Frage , ob die Eltern den Beſuch der

Schülerheime finanziell ermöglichen können . Hier müßte eine

Kirche, die doch ganz von dem Nachwuchs abhängt , das Opfer
bringen , begabten jungen Leuten , von denen man annehmen
kann, daß ſie einmal rechte Pfarrer werden , finanziell weit⸗
hin entgegenzukommen . Das wäre meine Überzeugung .

Abgeordneter Frank : Eine kurze Frage in dieſem Zuſam⸗
menhang : Kann an einem humaniſtiſchen Gymnaſium ver⸗
langt werden , daß Hebräiſch erteilt wird , wenn nur ein oder
zwei Schüler da ſind für dieſes Fach ?

Abgeordneter Dr . Uhrig : Die Regierungen können ſich auf
ein oder zwei Teilnehmer nicht einlaſſen . Das iſt zu wenig
und koſtet zu viel . Die Zahl drei , die mir unverbindlich und
privat aus Freiburg genannt worden iſt , und die dem Hebrä⸗

iſchkurs an meiner Anſtalt zugrundeliegt , iſt ja wohl ein

Minimum , gegen das von der Kirche aus wohl kaum etwas

erinnert werden kann in Bezug auf die Koſten , die damit ver⸗

bunden ſind . Selbſtverſtändlich , die Kirche hätte den Wunſch ,

daß wir einen jungen angehenden Theologen in Hebräiſch

unterrichten könnten auf dem Gymnaſium . Aber natürlich ,
Sie können das nicht erwarten .

Oberkirchenrat Dr . Heidland : Ich wollte nur noch hinzu⸗

fügen , daß man auf perſönlichem Wege und durch Abſprache

ſicherlich eine Abhilfe ſchaffen kann . Ich kann mir nicht denken ,

daß ein vollſtändig theologiſch ausgebildeter Lehrer es ab⸗

lehnt , Hebräiſch zu geben . Wenn niemand an der Anſtalt iſt ,

iſt es natürlich nicht möglich .

Präſident Dr . Umhauer : Wenn ich den Antrag richtig ver⸗

ſtehe , will er keine Abänderung der Studienordnung . Er will

nur eine Richtlinie geben für die Behandlung der Ergän⸗

zungsprüfungen in den nächſten Jahren ( Zurufe : Jawohl ! ) .

Ich laſſe alſo in dieſem Sinne über den Antrag abſtimmen .
Der Antrag wird bei 1 Enthaltung angenommen .

Präſident Dr . Umhauer : Abänderungsanträge zu 82 ſind

im übrigen nicht geſtellt worden . Ich ſtelle feſt , daß der Para⸗

graph 2 angenommen iſt .

Abgeordneter Schweikhart verlieſt § 3:

§83
( 1) Das theologiſche Studium umfaßt bis zur erſten

Prüfung mindeſtens ſieben Semeſter an der Evang. ⸗theol .

Fakultät einer deutſchen Hochſchule .
(2) Von dieſen ſollen mindeſtens ſechs nach Abſchluß

ſämtlicher Sprachprüfungen liegen .
( 3) Zum Beſuch kirchlicher und deutſchſprachiger aus⸗

ländiſcher Hochſchulen iſt vorher beim Oberkirchenrat eine
Genehmigung einzuholen . In der Regel werden nur zwei
der an dieſen Hochſchulen verbrachten Semeſter angerech⸗
net . Der Beſuch fremdſprachiger Hochſchulen kann für ein

Semeſter angerechnet werden .

(4) Ob und in welchem Umfang die an anderen Fakul⸗
täten vor Beginn des theologiſchen Studiums auf Univer⸗

ſitäten verbrachten Semeſter angerechnet werden , ent⸗
ſcheidet der Oberkirchenrat .

Präſident Dr . Umhauer : Abgeſehen von der vorhin ſchon
erwähnten Auslegung , vorübergehenden Auslegung zuAbſ. 2,
ſind Anderungsanträge nicht geſtellt . Ich darf daraus ſchlie⸗
ßen , daß Sie mit dem Paragraphen einverſtanden ſind .

Abgeordneter Schweikhart verlieſt den 1. Satz des §4.
Durch Zwiſchenrufe wird darauf hingewieſen , daß dieſer

Satz geändert wurde in : „ Als Richtlinie für die bis zur erſten
theologiſchen Prüfung zu belegenden Vorleſungen gilt folgen⸗
der Plan “ .

Abgeordneter Hammann : Im Ausſchuß wurde in § 4, 1a

unter aa) und bö) vorgeſchlagen : „ Einleitung oder Theo⸗

logie “ ſtatt : „ Einleitung und Theologie “ .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Meines Erachtens geht es

nicht , an dieſer Stelle ein „ oder “ zu ſagen ; das ſind zwei ver⸗
ſchiedene Vorleſungen , von denen keine entbehrt werden kann.

Profeſſor D. Hupfeld : Da es „Richtlinien “ heißt , können
wir das „ oder “ weglaſſen . Eine Richtlinie iſt kein Befehl .

Wenn ſie nicht hören können , hilft es nichts .

Oberkirchenrat Dr . Heidland : Ich habe mich ſelbſt darüber
unterrichten laſſen von Studenten und Vorleſungsverzeich⸗
niſſe durchgeſehen . Es iſt ſehr ſchwer , ſowohl altteſtamentliche
Theologie und altteſtamentliche Einleitung zu hören im

Rahmen eines ſiebenſemeſtrigen Studiums .

Landesbiſchof D. Bender : Ich möchte es doch einmal
unſeren Theologieprofeſſoren hier ausſprechen , daß mir

Fach „ Einleitung “ Sorgen bereitet und zwar deswegen , wei
—das ſehen wir bei unſeren Prüfungen — die Kenntniſſe
und die Beſchäftigungen mit den Einleitungsfragen in keinem

Verhältnis ſtehen zu der Beſchäftigung mit dem Inhalt der

Hl. Schrift ſelbſt . So kommt das Studium in eine falſche

K
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Richtung . Mir wäre es lieber , man würde ganz auf die ſog.
Einleitung verzichten , denn die Einleitung muß in jeder rech
ten exegetiſchen Vorleſung eingeſchloſſen ſein . Wenn unſere
Theologieſtudenten z. B. über die Einleitungsfragen des
Epheſerbriefes Beſcheid wiſſen , aber wiſſen nicht , was in dem
Epheſerbrief ſelbſt ſteht , ſo muß uns dieſe Beobachtung Sorge
machen.

In der Abſtimmung entſcheidet ſich die Mehrheit für „oder “ .
Profeſſor D. Hupfeld : Bei ſyſtematiſcher Theologie iſt hin

zuzufügen „Geſchichte der neueren Theologie “ bei o) .
Abgeordneter Rücklin : Zur Geſchäftsordnung ! Wir ſollen

hier abſtimmen über Dinge , von denen zum mindeſten ich
bekennen muß , da verſtehe ich nichts davon . Ich kann mich an
der Abſtimmung nicht beteiligen , das ſind für mich keine
Begriffe .

Präſident Dr . Umhauer : Wer glaubt , daß ihm die nötigen
Unterlagen fehlen , der enthält ſich der Stimme .

Abgeordneter Zitt : Ich mache den Vorſchlag , daß ſich die
Synode mit der ausführlichen Beſprechung im Hauptaus⸗
ſchuß, bei der ja faſt die ganze Synode zugegen war und zu
Worte kam, zufriedengibt und wir nicht einzelne Formulie⸗
rungen nocheinmal erörtern . Wir haben doch feſtgeſtellt , daß
das, was hier beſprochen worden iſt — die Auffaſſungen ſind
wirklich zum Austrag gekommen im Ausſchuß — dem Ober⸗
kirchenrat anheimgegeben wird zu einer letzten Herzens - und
Gewiſſensentſcheidung . ( Lebhafte Zuſtimmung . )
Präſident Dr. Umhauer : Ihr Beifall , meine Herren Kon—⸗
ſynodalen , deutet darauf hin , daß Sie mit dem Vorſchlag des
Herrn Pfarrer Zitt einverſtanden ſind . Ich darf auf meinen
Vorſchlag vom Eingang zurückkommen , daß ich bitten darf , zu
jedem Paragraphen nur diejenigen Ausführungen zu machen ,
die in Ergänzung der Ausſchußverhandlung für unbedingt
notwendig erachtet werden .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Ich wollte kurz etwas ſagen
zu § 3. In der Pforzheimer Denkſchrift wird unter Erläute⸗
rung zu (3) Geſchichte der Philoſophie geſagt :

Geſchichte der Philoſophie und ſyſtematiſche Philoſophie
werden nicht überall beſonders geleſen . Die Kenntnis der
Geſchichte der Philoſophie erwächſt aus der Beſchäftigung
mit der Problematik einzelner Philoſophen . Die vor⸗
liegende Formulierung ( des alten Entwurfs ) verleitet
den Studenten , ſich ein kompendienhaftes philoſophiſches
Allgemeinwiſſen anzueignen .

Deswegen wurde hier vorgeſchlagen den Ausdruck „Geſchichte
derPhiloſophie “ nicht zu verwenden . Ich erwähne das , weil
Uns die Sache beſchäftigt und wir die Stimme der jungen

Generation zu Worte kommen laſſen wollten .
Präfident Dr. Umhauer : Ich darf darauf hinweiſen , daß

es heißt: „möglichſt Geſchichte der Philoſophie “ . Es ſchadet
nichts , wenn die fehlt .
„Abgeordneter Bernlehr : Zu Abſchnitt 4 in § 6 möchte ich
die Synode bitten , doch der Mehrheit der Mitglieder im Aus⸗
ſchuß zu folgen und auch die Arbeit in einem bäuerlichen

Betriebmit zu berückſichtigen . Jüngſt , bei der Tagung der
Dorfpfarrer in der Akademie hier in Herrenalb , iſt dieſer
Wunſch zum Ausdruck gebracht worden . Es wurde bei jener

Fagung ausgeſprochen , daß man in der Kirche die großen
Nöte der Landwirtſchaft ſehen müſſe ! Wenn ein Theologie —ſtudent für einige Monate in einen bäuerlichen Betrieb
kommt, kann damit die Anteilnahme der Kirche an den heu —

Nöten der Landwirtſchaft zum Ausdruck kommen !
Abgeordneter Henrich : Ich möchte nochmals , erhärtet durch

Erfahrungen in meinem Werktag und erhärtet durch die
kfahrungen auf der Evang . Akademie und in der Männer⸗

s darauf hinweiſen , daß es nicht darauf ankommt , daßin
Student manuell arbeitet . Vielmehr kommt es darauf
daß er in der Umgebung , in der Mißtrauen , Unwahr⸗

155 und Entperſönlichung zu Hauſe ſind , ſich bewährt
dal auptet. Aus dieſem Grund bitte ich die Herren Syno —⸗

en, die Fabrikarbeit vorzuſchreiben .
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Der Gemeindepfarrer in der Dorfgemeinde hat in ſeiner
Pfarrgemeinde immer die Möglichkeit , in die bäuerliche

Tatigkeit und in den bäuerlichen Betrieb Einblick zu nehmen .Da dies der Großſtadtpfarrer nicht kann , müſſen wir in der
Zukunft damit rechnen , Fabrikſeelſorge in der Induſtrie zu
treiben . Deshalb halte ich die Fabrikarbeit für den künftigen
Pfarrer für ein unbedingtes Erfordernis .

Abgeordneter Meyer : Ich wollte zu Ziffer 5 etwas ſagen ,alſo § 6 Ziff . 5. Da hat uns doch der letzte Satz , der Satz von
der Verlobung , ſo ungeheure Schwierigkeiten gemacht . Das
erlöſende Wort in dieſen Schwierigkeiten hat dann der Herr
Landesbiſchof gegeben durch den Satz , dem ich natürlich auch
zuſtimmen werde . Ich möchte nur noch eine Bemerkung
machen : Als Lehrer an einer gemiſcht⸗geſchlechtlichen Anſtalt ,
alſo wo Knaben und Mädchen ſind , habe ich doch beobachten
können , daß ſich ſchon in der Schule , alſo in den Primen , —
ob vorher , das weiß ich nicht — Beziehungen angebahnt haben
fürs ganze Leben . Infolgedeſſen möchte ich den Oberkirchenrat
bitten , vielleicht auf irgendeine Weiſe die Religionslehrer an
ſolchen Schulen darauf aufmerkſam zu machen , wenn ſie mer⸗
ken, daß ein Junge den theologiſchen Bildungsgang einſchlagen
will , daß ſie dann ſchon in der Schule auf dieſen Jungen ein
beſonderes Augenmerk haben und vielleicht ſchon in dieſer
Beziehung auf ihn einwirken , daß er eben nicht ſo früh ſich
in ſolche Bindungen einläßt .

Abgeordneter Günther : Ich möchte dem widerſprechen , was
Herr Pfarrer Bernlehr ſagte , daß unſere Studenten auch in
der Landwirtſchaft Verwendung finden ſollen . Ich weiß , es
gibt einſichtige Landwirte , die wiſſen , was ſie von den Stu⸗
denten verlangen dürfen . Es gibt aber auch andere , wo ſie
körperlich zugrunde gehen . Ich kam irgendwo im Ausland mit
deutſchen Studenten zuſammen , ſie haben ſehr geklagt , wie
ſie ausgenützt werden und wie ſie unter der großen Arbeits⸗
laſt ſeufzten , ja faſt zuſammenbrechen . Dies ſollte doch auch
in Erwägung gezogen werden . Wir finden ſolche Stellen im
In⸗ und Ausland . Darum wäre ich dagegen , wenn verlangt
würde , daß die Studenten in einem landwirtſchaftlichen Be⸗
trieb die vorgeſchriebene Zeit verbringen müßten .

Abgeordneter Zitt : Ich möchte den Erweiterten Ober⸗
kirchenrat bitten , daß er nicht nach Mehrheits - oder Minder⸗
heitsentſcheidung im Ausſchuß fragt , ſondern ſehr ernſthaft
das Gewicht der Gründe prüft in der Hinſicht , was überhaupt
mit der Fabrikarbeit gewollt iſt . Ich meine , daß das , was hier
gewollt iſt , eben nur durch die Fabrikarbeit erreicht wird .
Zwiſchen landwirtſchaftlichem Betrieb und landwirtſchaft⸗
lichem Betrieb iſt ein ſehr viel größerer Unterſchied als
zwiſchen Fabrik und Fabrik . Wenn ich Student wäre und
wollte den leichteren Weg gehen , dann würde ich mich bei
Bruder Ritz melden , um dort meine landwirtſchaftliche Arbeit
zu abſolvieren . Wenn ich aber den ſchwereren Weg gehen
wollte , dann würde ich mich eben zu einer Arbeit in einer
Fabrik melden . Und wir wünſchen ja gerade das , daß unſere
Studenten durch Monate hindurch eine harte Schule mit⸗

machen , wie wir ſie als Männer mitten aus dem Amt heraus
in der Rekrutenzeit durchgeſtanden haben .

Abgeordneter Ritz : Fabrikarbeit oder Landwirtſchaft? Ich
will nichts weiter ausführen . Ich habe den Eindruck gewonnen
in der letzten Zeit , in der wir hier beieinander waren , Ober⸗
kirchenrat , Pfarrer und andere Berufe, daß es notwendig
wäre , daß auch die zukünftigen Pfarrer in der Landwirtſchaft
mehr Beſcheid wüßten , gerade in Bezug auf die heutige Not
in der Landwirtſchaft . Ich ſtehe ja im allgemeinen als weißer
Rabe hier , aber ich glaube , daß derAufenthalt der zukünftigen
Theologen in der Landwirtſchaft gut wäre. Aber das 5

ſchwierig . Es iſt geredet worden vom Ausnützen in der Land⸗
wirtſchaft . Das hört man nicht gern , wenn man Baueriſt ,
weil es in vielen Fällen nicht zutrifft . Es kommt tatſächlich

manchmal vor , aber man ſoll ſolche Fälle nicht verallge⸗

meinern . Was das andere angeht , die Fabrikarbeit, ſo glaube

ich ſchon , daß es dort geregelter zugeht und daß auch dort mehr
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das erreicht wird , was gerade in dieſem Fall erreicht werden

ſoll . Ich meine zwar , man ſollte ſchon jedem Pfarrkandidaten
anraten , die Landwirtſchaft kennenzulernen , um gerade dieſen
Beruf zu verſtehen und zu ſehen , mit welcher Not heute vor

allem die Kleinbauern zu kämpfen haben , aber in unſerem Fall

möchte ich doch vorſchlagen , die Fabrikarbeit für die zukünj⸗

tigen Pfarrer vorzuziehen .

Präſident Dr . Umhauer : Wir haben ja alle die Auffaſſung

derer , die zum Wort gekommen ſind , im ſtenographiſchen

Protokoll feſtgehalten . Ich möchte den Vorſchlag machen , daß

wir davon abſehen , irgendeine Abſtimmung durchzuführen ,
die dahin geht , es ſoll das Wort Fabrikarbeit allgemein durch

„ Arbeit “ oder „landwirtſchaftliche Arbeit “ erſetzt werden .

Es iſt alles ein Votum , da wiegen die Stimmen doch auch

einzeln ſo viel wie die Mehrheit .
Die Synode iſt damit einverſtanden .
Wir fahren in der Beſprechung fort und kommen zu 87 .

Abgeordneter Dr . Schmechel . In der mehrfach erwähnten

Denkſchrift von Vikaren eines Pforzheimer Kreiſes heißt es

in einem Abſchnitt , der ſich auf die Teilnahme am Leben der

Kirche bezieht :
Der Studierende wird ſich als zukünftiger Pfarrer am

gottesdienſtlichen Leben ſeiner Heimatgemeinde und der

Studentengemeinde beteiligen , und — ſoweit es ſeine

wiſſenſchaftliche Arbeit zuläßt — in den kirchlichen Werken

eine Zeitlang mitarbeiten .

Dieſe Formulierung iſt nicht der Grund , weshalb ich Ihnen
das vorleſe , ſondern ich richte Ihr Augenmerk auf die bei⸗

gegebene Erläuterung , in der es heißt :

Während wir den Abſatz 1 des § 8 im alten Entwurf
nur neu formuliert haben , möchten wir den Abſatz 2 völlig
ſtreichen . Die Arbeitsgemeinſchaft badiſcher Theologie⸗
ſtudenten ſoll unter allen Umſtänden auf die völlige Frei⸗
willigkeit der Studierenden angewieſen bleiben , von der

Kirchenbehörde unabhängig beſtehen und nicht in einem

kirchenrechtlichen Zuſammenhang erwähnt werden .

Ich gebe das wieder als eine Illuſtration zu der allgemeinen
Ausſprache , die wir am Anfang hatten .

Präſident Dr . Umhauer : Wir fahren weiter . § 8 : Es meldet

ſich niemand zum Wort . § 9: Auch niemand . ( D. Hupfeld : Das

iſt die Geſchichte mit den Einzelnoten , das ſteht ja drin ! )
Hier iſt die praktiſche Lehrzeit von 6 Monaten feſtgelegt .

( Zurufe : Das iſt geſtrichen . — Weiterer Zuruf : Wir hatten
§ 11 zu § 10 gemacht . ) — Das iſt aus dem Bericht des Aus⸗
ſchuſſes erſichtlich , § 10 iſt geſtrichen und ſtatt deſſen §8 11 mit
einem Zuſatz verſehen worden . Iſt die Synode mit dieſem
Vorſchlag des Ausſchuſſes einverſtanden ? ( Zurufe : Jawohl ! )

§ 12: ( Ich rufe nach den alten Paragraphen auf . )

Abgeordneter Dr . Schmechel : Darf ich vorleſen , was in der
Denkſchrift über die praktiſche Lehrzeit geſagt iſt ?

Wir halten die ſechs Monate Lehrzeit bei einem Pfarrer
(ogl . § 11 des alten Entwurfs ) für unnötig . Dieſe Zeit
ſollte beſſer dem Studium vor der erſten Prüfung nutzbar
gemacht werden . Wir halten das um ſo eher für möglich,
da die Pfarrkandidatenordnung vom 27. 3. 1922 ( 8 4Abſ. 1)
die Verwendung der Pfarrkandidaten beim Eintritt in den
Kirchendienſt auf minder ſchwierige Stellen vorſieht . Dieſe
Beſtimmung ſollte allerdings unter allen Umſtänden ein⸗
gehalten werden .

An einer anderen Stelle wird in der Denkſchrift bei der

fühtk.
der praktiſch⸗theologiſchen Ausbildung weiter ausge⸗

ührt :
Den an dieſer Stelle ſtehenden § 11 des alten Entwurfes

haben wir geſtrichen . Wir meinen : dieſe Lehrzeit wird ge⸗
bildet durch das erſte Vikarsjahr , dem ſtärker als in der
gegenwärtigen Praxis der Charakter eines Lehrvikariates
gegeben werden muß . Die praktiſchen Vorausſetzungen für
eine fruchtbare „Lehrzeit“ des Kandidaten bei einem
Pfarrer beſitzt der Studierende ja erſt nach den zwei Se⸗

Sitzung

meſtern am praktiſch⸗theologiſchen Seminar . Es muß ver⸗
mieden werden , daß der „ Pfarrlehrling “ entweder falſch
ausgenützt oder nur unvollkommen beſchäftigt wird .

Präſident Dr . Umhauer : § 13: Es meldet ſich niemand zum
Wort .

§ 14: Da war die Frage in B 1: „ Bibelkunde einſchließlich
der Geſchichte der Lutherbibel “ .

Ich nehme auch hier an , daß die Auffaſſung des Ausſchuſſes
gebilligt wird .

§ 15: Es meldet ſich niemand zum Wort .

§ 16/17 : Es ſoll in §S 17 ( 1) ſtatt „ Frühjahr 1953 “ „ Spät⸗
jahr 1953 “ und in (2) ſtatt „ Spätjahr 1952 “ „ Frühjahr 1953 “

eingeſetzt werden . In ( 3) da kann die Zeit wohl bleiben ! —

Es werden keine Bedenken laut .

Landesbiſchof D. Bender : Abſ . 5: „ Über Beginn und Durch⸗
führung der praktiſchen Lehrzeit ( § 10) und des Kandidaten⸗
konvikts (§S 11) . . . “ uſw . fällt weg .

Präſident Dr . Umhauer : Ja ! — Dann iſt noch die Be⸗

friſtung der vorliegenden Studien - und Prüfungsordnung
bis 1. 10. 1954 angeregt in einem Abſ . 6, der vorgeſehen
werden ſoll .

Abgeordneter Dr . Uhrig : Ich möchte den Antrag ſtellen ,
dieſe Beſtimmung aus der Prüfungs⸗ und Studienordnung
herauszunehmen und als Geſetz der Synode zu beſchließen
Ich möchte ſagen : Ich halte es für unglücklich , daß gerade
eine Studien⸗ und Prüfungsordnung als ſolche befriſtet iſt .
Die Studenten werden 1952 ſchon anfangen zu fragen —

1953 erſt recht — was ſollen wir jetzt machen , die wir jetzt
anfangen . Darum möchte ich ſagen : Wir bezeichnen dieſe
Studien⸗ und Prüfungsordnung , die jetzt kommen ſoll , einfach
als vorläufig . Sie dauert nur ſo und ſo lange und iſt durch
eine neue zu erſetzen . Aber wir wollen das nicht in der

Studien⸗ und Prüfungsordnung zum Ausdruck bringen , ſon⸗
dern in einer beſonderen Reſolution oder einem Geſetz .

Abgeordneter Prof . Dr . Hahn : Wir haben uns im Aus⸗

ſchuß ſtundenlang über dieſe Frage unterhalten und ſind nach

dieſen ſtundenlangen Erörterungen zu der Überzeugung ge⸗
kommen , uns hierauf einigen zu wollen . Wir können dieſe

ganze Frage von neuem beginnen hier . Es frägt ſich, ob die

Synode auf die Dauer daran intereſſiert iſt .

Präſident Dr . Umhauer : Ich meine , die Synode ſoll es

dem Oberkirchenrat überlaſſen , in welcher Form er dieſe Be⸗

friſtung zum Ausdruck bringt . — Iſt die Synode damit ein⸗

verſtanden ? — ( Zurufe : Fawohl ! ) Die Meinung iſt ge⸗

äußert in dem Beſchluß des Ausſchuſſes . Damit weiß der

Oberkirchenrat Beſcheid . — Damit wären wir mit dieſem

Punkt der Tagesordnung zu Ende .

II .
Der Bericht des Verfaſſungs⸗ und Hauptausſchuſſes über

den Antrag der Bezirksſynode Hornberg betr . Remili⸗
tariſierung wird auf einen ſpäteren Zeitpunkt zurück⸗

geſtellt .
III .

Präſident Dr . Unihauer : Wir kommen zu dem Bericht des

Verfaſſungs⸗ und Finanzausſchuſſes über den Antrag der

Synodalen Dr . Lampp u. a. betr . der Penſionsfähigkeit der

Funktionszulage der Dekane .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Schlapper : Hohe Synode !
Dem Antrag liegt ein Einzelfall zugrunde . Ein Großſtadt⸗

pfarrer erhielt in ſeiner bisherigen Stelle eine Stellenzulage
von 1000, — DM jährlich , die auf die Penſion angerechnet
wird . Durch die Ernennung zum Dekan mit dem Sitz in einer

zahlenmäßig kleineren Gemeinde reduziert ſich die Stellen⸗
zulage auf 500, — Dm jährlich , während für die zuſötzliche
Arbeit als Dekan eine Funktionszulage von 600 DM tritt ,

die aber nicht penſionsfähig iſt . Im Penſionierungsfalle hat

alſo der nicht zum Dekan ernannte Pfarrer inſofern einen

Vorteil , als ſeine Stellenzulage in Höhe von 1000, . — DM

jährlich penſionsfähig iſt , während dem zum Dekan ernann⸗



ten Pfarrer nur 500, — DM Stellenzulage bei der Errechnung
der Penſion zugrunde gelegt werden .

Der Verfaſſungsausſchuß ſieht darin eine unbillige Härte
und iſt zu folgendem Beſchluß gekommen :

Die Zuſtimmung des FA. vorausgeſetzt empfiehlt der
VA. , die Vorlage dem Oberkirchenrat zu überweiſen mit
der Bitte , der nächſten Tagung der Synode einen Geſetz
entwurf des Inhalts vorzulegen , daß die den Dekanen
gewährte Funktionszulage nach Ablauf von zwei Amts
perioden penſionsfähig wird .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Der Finanzaus
ſchuß hat über dieſen Antrag heute nachmittag beraten . Bei
dieſem Geſpräch über dieſe Funktionszulage und ihre Ruhe
gehaltsfähigkeit wurde uns ſeitens des Oberkirchenrats die
Mitteilung gemacht , daß an ſich noch dieſe Funktionszulage
ein — ich möchte ſagen — altes Reſervat der Kürzung auf
ſich laſten hat , in dem es wohl die einzige Vergütung inner
halb der Kirche iſt , welche heute noch um 2597 gekürzt iſt , auf
Grund einer Maßnahme , die im Jahre 1933 — glaube ich —
ergriffen worden iſt . Wir waren im Ausſchuß der Auffaſſung ,
daß zunächſt einmal bei den aktiven Dekanen , die die Arbeit
leiſten , dieſe Kürzung aufgehoben werden ſollte . Es macht
dies einen Betrag von etwa 5600 DM eaus. Wir möchten die
Synode bitten , daß ſie dieſen Beſchluß faßt , damit der Ober⸗
kirchenrat zu dem ihm gegebenen Zeitpunkt — es wurde der
1. Dezember genannt —die ungekürzte Dekanatszulage be⸗
zahlen kann ( D. Hupfeld : Wie hoch ſind ſie ?) —Vielleicht
darf ich bitten , die entſprechenden Zahlen zu nennen .

Oberkirchenrat B. Dr . Friedrich : Kleine Dekanate 800 DM ,
große Dekanate 1000 DM .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Die waren bisher
gekürzt auf 600 bzw. 750 DM .

Zu der Frage der Penſionsfähigkeit der Funktionszulage
haben wir ebenfalls Stellung genommen und haben im Ge⸗
ſpräch erarbeitet , daß eigentlich eine Ungerechtigkeit vorläge ,
wenn die anderen Stellenzulagen allgemein penſionsfäh
ſind. Etwa die eines Großſtadtpfarrers , auf die Bezug ge⸗
nommen wird , die er ja auch für ſeine in der Großſtadt zu
leiſtende Mehrarbeit bekommt . Der Dekan aber , der ja auch
die Zulage nicht umſonſt , ſondern für die Mehrarbeit be⸗
kommt, wäre dadurch benachteiligt , daß dieſe Funktionszulage
nicht penſionsfähig iſt . Wir möchten uns aber dem Antrag
es Verfaſſungsausſchuſſes anſchließen , daß die Frage noch
einmal gründlich überprüft wird und eben auf der Früh
jahrsſynode durch ein Geſetz endgültig bereinigt werden kann .

Landesbiſchof D. Bender : Ich will doch zu bedenken geben ,
ob man bei der Beſtimmung bleiben ſoll , die der Verfaſſungs⸗
dusſchuß , wenn ich recht gehört habe , feſtgeſetzt hat , nämlich
daß, wenn das Geſetz endgültig beſchloſſen wird , die Funk⸗

Zonszulage dann gewährt wird , wenn ſich die Arbeit des
Dekans über zwei Perioden erſtreckt , und daß ſie dann pen
ſionsfähig iſt , wenn der Dekan zwei Perioden , alſo 12 Jahre ,
lätig iſt . Anund für ſich widerſpricht das dem urſprünglichen

Sinn, nämlich den Dekan nicht ſchlechter zu ſtellen als den
Pfarrer einer Großſtadtgemeinde . Wenn nun die Penſions⸗
fähigkeit an den Umſtand geknüpft wird , daß er zweimal Dekan
lein muß, dann wäre ein Mann , der in einem verhältnis⸗

mäßigſpäten Alter zum Dekan ernannt wird und infolge⸗
Ausſicht hat, eine zweite Periode als Dekan zu

benachteiligt. Und zum andern: Wenn
0 daß die Kirchenleitung nach Ablauf

durchführen 5 dieWiederbeauftragung eines Dekans nicht
ben

Urde , dann wäre es ſehr ſchmerzlich für dieſen

10 91 nun zu der an und für ſich nicht leichten Er⸗
Mamzieile 5 3 5 beſtimmt zu werden, auch noch die

ich von mir
eeinträchtigung zu tragen hätte. Deshalb möchte

iu laſſen
vorſchlagen , die einſchränkende Klauſel fallen

Dekans einfach zu ſagen, daß die Funktionszulage des
grundſätzlich penſionsfähig iſt .
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Abgeordneter Schneider :
Gedanken äußern ?

Dieſe Funktionszulage ſoll ja eine Anerkennung der zuleiſtenden Arbeit ſein , und es ſoll nun dieſe Anerkennung da⸗
durch, möchte ich ſagen , bis zum Lebensende wirkſam und
ſichtbar werden , daß wir dieſe Funktionszulage auch pen⸗
ſionsfähig machen . Wenn aber die Kirchenleitung der Auf⸗
faſſung iſt , einen Dekan nach Ablauf der erſten Amtsperiode
nicht mehr beſtätigen zu können , dann iſt das doch wohl ein
Zeichen dafür , daß —ja , wir wollen einmal ſo ſagen —die
Vorausſetzung der Funktionszulage nicht funktioniert hat.
Ich will nicht bitter werden darin , aber ich meine , man darf
nicht eine Anerkennung der Arbeit auch noch geben , wenn die
Leiſtung der Arbeit nicht dem entſprochen hat , was man er⸗
wartet hatte . Darum würde ich das dann wieder für eine Un⸗
billigkeit halten demgegenüber , der nun ſein Dekanat vor⸗
bildlich geführt hat .

Landesbiſchof D. Bender : Das iſt natürlich ein Grenzfall ,
von dem ich hoffe und faſt glaube , daß er in dieſer Form nicht
eintritt , denn dann müßten wir uns ſagen , daß wir uns in
der Wahl des Dekans vergriffen haben . Aber es könnte ſein ,
daß der Mann geſundheitlich nicht mehr fähig iſt , die große
Laſt des Dekanats zu tragen , und daß deswegen die Kirchen⸗
leitung mit ihm d' accord wird und ihm ſagt : Es iſt beſſer ,
du machſt einem Manne Platz , der über eine ungebrochene
Kraft verfügt . Dann braucht es durchaus nicht zu heißen , daß
er verſagt hat . Wir müſſen viel nüchterner denken lernen .
Daß wir blamiert werden könnten uſw . ſolche Geſichtspunkte
ſollten ausſcheiden ; denn ſolche Geſichtspunkte hemmt die
Kirche zu tun , was notwendig iſt . Wir ſollten uns gefallen
laſſen , wenn man uns etwa auf den Mangel an äußerer Kraft
hinweiſt und das nicht als Vorwurf der Unfähigkeit anſehen
oder als Rüge auffaſſen .

Präſident Dr . Umhauer : Ich möchte den Vorſchlag machen ,
den Antrag etwas allgemeiner zu faſſen und nicht dieſe eine
Vorausſetzung der zwei Amtsperioden hineinzunehmen , ſon⸗
dern der Entſchließung des Oberkirchenrats nach Stellung⸗
nahme der Synode zur Vorlage es zu überlaſſen , unter
welchen Vorausſetzungen die Penſionsfähigkeit eintreten
ſoll . Die Sache hat nämlich noch einen anderen Haken , der
nicht überlegt iſt : Wenn der bisherige Dekan aufhört , Dekan
zu ſein und als Pfarrer verſetzt wird in eine andere Ge⸗
meinde , ſoll er dann die Dekanatszulage weiter erhalten oder
nicht ? ( Zurufe : Nein ! ) — Dann iſt es nur ſo, wenn er ſpäter
in den Ruheſtand tritt , daß er dann eine Penſion errechnet
bekommt aus ſeinem letzten Gehalt , nicht aber aus der

früheren Dekanatszulage . Das ſind Sachen , die nicht in einer
Minute oder in zwei entſchieden werden können . Wir ſollten
uns hüten davor , dem Oberkirchenrat und uns ſelbſt bereits

Richtlinien zu geben für die Geſtaltung des Geſetzes ſelbſt .

Ich würde vorſchlagen , daß der Antrag des Verfaſſungs⸗
ausſchuſſes etwa ſo geſtaltet wird ( Abg. Schneider : Es heißt

ja „empfiehlt “ ) — ja , er empfiehlt , uns empfiehlt er , die Vor⸗

lage dem Oberkirchenrat zu überweiſen . Alſo der Antrag , der

neue Antrag , würde lauten :
Der Ausſchuß empfiehlt der Synode , die Vorlage dem

Oberkirchenrat zu überweiſen mit der Bitte , bei dernäch⸗
ſten Tagung der Synode einen Geſetzesentwurf über die

Penſionsfähigkeit der Funktionszulage der Dekane vor⸗

zulegen .

Abgeordneter Schneider : Darüber ſprechen wir dann auf
der nächſten Frühjahrsſynode . Ich glaube⸗ auch namens des

Verfaſſungsausſchuſſes dieſe Erklärung abgeben zu können .

Abgeordneter Kley : Der Verfaſſungsausſchuß hat gegen

dieſes Vorgehen keine Bedenken .

Präſident Dr . Umhauer : Erheben ſich Bedenken gegen dieſe
Anderung ? —Das iſt nicht der Fall . Ich darf annehmen,
daß der Antrag des Verfaſſungs⸗ und des Finanzausſchuſſes

mit dieſer Faſſung angenommen wird .

Darf ich zu dem letzteren einen
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Abgeordneter Dr . Lampp : Wie ſteht es dann mit der Auf⸗

hebung der Kürzungen ?

Präſident Dr . Umhauer : Darüber müſſen wir jetzt noch

Beſchluß faſſen . Es iſt weiter beantragt :
Die Synode wolle beſchließen , daß die Kürzungen der

Dekanzulagen , die zufolge der Finanzmaßnahmen ein⸗

getreten ſind , aufgehoben werden mit ſofortiger Wirkung ,

ſo daß alſo jetzt die Dekane kleinerer Dekanate 800 DM

und die großen Dekanate 1000 DM Funktionszulage er⸗

halten .
Hierzu müßten wir natürlich erſt die Anſicht des Ober⸗

kirchenrats hören .

Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Dieſe Anregung iſt vom

Oberkirchenrat ausgegangen und iſt dann in den Beratungen
im Finanzausſchuß behandelt und empfohlen worden . Auch

der Finanzreferent hat dem zugeſtimmt .

Präſident Dr . Umhauer : Darnach können wir alſo jetzt uns

dazu Gedanken machen . Ich bitte um Wortmeldung .

Abgeordneter Schneider : Ich habe eine Frage an Ober⸗

kirchenrat Dr . Friedrich : Die Einteilung in kleine und große
Dekanate ſtammt wohl auch aus der Zeit vor 1933 . Wäre es

nicht ratſam , bei der jetzigen Neuordnung , wie wir ſie wollen ,
auch das mit zu überlegen . Offenbar ging es nach der Seelen⸗

zahl ?
Oberkirchenrat D. Dr . Friedrich : Nein , die Zahl der Ge⸗

meinden und Pfarreien war maßgeblich .

Abgeordneter Schneider : Gut ! Wir bitten aber zu prüfen ,
ob da nicht auch eine Korrektur notwendig iſt , wenn auch nicht
von oben nach unten , aber von unten nach oben .

Der Antrag könnte dahin formuliert werden :

Die Landesſynode ermächtigt den Erweiterten Evang .
Oberkirchenrat ,
1. die Funktionszulage der Dekane auf die urſprüngliche

Höhe hinaufzuſetzen ,
2. ſie bittet den Oberkirchenrat , die Einteilung in kleine

und große Dekanate nach dem heutigen Stand einer

Nachprüfung zu unterziehen .
Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

IV.
Präſident Dr . Umhauer : Es folgt der Bericht über Er⸗

weiterungspläne bezgl . der Evang . Akade⸗
mie und eines Synodentagungsortes .

Berichterſtatter Abgeordneter Schneider : Liebe Brüder !
Es iſt ja ſchon angedeutet worden , daß zwei Sorgen wegen
der räumlichen Unterbringung , einerſeits der Akademie ,
andererſeits der Synode zur Zeit die verantwortlichen Sach⸗
bearbeiter in der Kirchenleitung bewegen . Wir haben gehört ,
daß die Akademie einen erfreulichen Aufſchwung genommen
hat , und ich darf vielleicht in dieſem Zuſammenhang ſagen ,
daß man ja nicht nur in den Kreiſen unſerer Kirche und un⸗
ſerer Gemeinden von den Evang . Akademien ſpricht , ſondern
daß dieſelben bereits in der breiten Sffentlichkeit beachtet
werden und man ihnen Gehör ſchenkt . Ich glaube , wir dürfen ,
nachdem dieſes Werk in ſeiner jetzigen Entwicklung , die von
einem erſten größeren Anfang über eine rückläufige Be⸗

wegung zu einer jetzt im laufenden Jahr erfreulichen Aus⸗

weitung geführt hat , — das in dieſer Entwicklung liegende
Ja zu dieſer Arbeit nicht überhören . Jeder von uns ſpürt es

ia ſelbſt an ſich , daß zu einer Tagung auch eine gewiſſe äußere
Form, auch eine gewiſſe Behaglichkeit in der Unterbringung
notwendig iſt . So ſehr es uns etwa hier in Herrenalb gefällt,
wir ſpüren es, daß wir hier in dieſem Raum nicht das haben,
was eigentlich notwendig iſt zu einer richtigen Behandlung
der Dinge . Es ſtören die Pfeiler , es ſtört die Hitze , die Enge
und dergleichen mehr . Man muß für eine ſolche Arbeit auch
das Entſprechende in den äußeren Dingen haben . Darum
muß ein Ja zu der Frage der Erweiterung der Akademie
geſprochen werden .
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Die zweite Frage iſt die , wie wir für unſere Synode nun

auch eine Unterkunftsſtätte finden ſollen . Ich habe ſchon ein⸗
mal kurz erwähnt , daß ich den Gedanken , in die Städte zu
gehen , grundſätzlich ablehne , weil wir dort unter dem Fluidum
der Haſt und der Zerriſſenheit , die nun einmal mit dem Wech⸗

ſel von Quartier , Eſſensraum und Tagungsraum vielleicht

gegeben iſt , leiden würden . Wir wollen , was gemeinſchafts⸗
bildend gewirkt hat , dieſe Form der Synode , wie wir ſie Gott

ſei Dank in unſerer Kirche jetzt haben , unter allen Umſtänden

beibehalten können . Ein anderer Ort wäre vielleicht da und

dort zu finden . Nachdem aber gleichzeitig nun dieſe beiden

Anliegen vor uns ſtehen , das der Akademie und das durch die

Ablehnung der Aufnahme der Synode in Langenſteinbach , iſt
es doch wohl gegeben , daß wir dieſe beiden Anliegen zuſam⸗
men löſen , und zwar hier ſelbſt löſen . Es ſind die erſten Pläne

angefertigt und dem Finanzausſchuß auch vorgelegt worden .

Sie wurden gemacht im Blick darauf , daß man verſucht hat ,
aus amerikaniſchen Quellen etwa einen Beitrag zu erhalten .

Deshalb ſind dieſe Pläne nicht das Letztdurchdachte , und es

ſind auch die Kalkulationen über die Höhe des notwendigen

Kapitals für dieſen Bau nicht die peinlichſt genau Durch⸗

gerechneten , ſondern es ſind Annahmen und Schätzungen , die

entſprechend dem Vorhaben nun einmal — ja , wie man ſo

ſagt — über den Daumen gepeilt ſind , und die ſich als erſte

Schätzung ergeben haben . Wir ſind uns klar darüber , daß
wenn dieſer Bau —vielleicht kann uns Freund Schmechel
darüber berichten — der Akademie und der Synode dienen

ſoll , wir nicht nur die Räume für das Zuſammenſein ſchaffen

müſſen , ſondern daß möglichſt im Hauſe auch aus Gründen

der Rentabilität nun eine Anzahl von Zimmern mit rund

30 Betten mit in die Planung einbezogen werden muß , im

Anſchluß an das Gebäude , das drüben ſteht . Die Bauſumme

dürfte ſich auf rund 150 600 DM belaufen nach dem Stand

der jetzt zu überſehenden Baukoſten , wobei wir alle wiſſen ,

daß bis zum nächſten Frühjahr ein Regulativ nach dieſer
oder jener Seite hin erfolgen kann . Für die Inneneinrichtung
wird wohl noch mit weiteren 50 000 DM zu rechnen ſein , ſo

daß wir gut daran tun , wenn wir uns auf eine Geſamtbau⸗
ſumme von 200 000 DM einſtellen . Es müßte möglich ſein ,
von dieſer Bauſumme durch freiwillige Spenden etwas herein⸗

zuholen bei Leuten , die ja mit der Akademie in einer gewiſſen

Verbindung ſtehen und ihre Arbeit ſchätzen . Wenn dieſe Bitte

um die Spenden von hoher und höchſter Stelle ausgeſprochen

wird , kann vielleicht ſo rechnen wir — mit 50000 DM

Aufkommen aus anderen Quellen als denen der Kirche ge⸗

rechnet werden . Aber die 150 000 DM werden uns ſelbſt

treffen müſſen , wenn wir das Haus ſo ausbauen , daß es nach⸗

her ein befriedigendes Heim für dieſe Synode und für die

Akademietagungen und auch — wie wir hoffen — für Ta⸗

gungen unſerer kirchlichen Verbände werden kann . Aus den

Haushaltsmitteln iſt dieſe Summe ſelbſtverſtändlich nicht
aufzubringen , denn ſie muß ja — wenn man als Bauabſchnitt
annimmt vom nächſten Frühjahr bis zum Herbſt —verfügbar

ſein , um die Handwerker zu bezahlen . Es muß alſo eine Dar⸗
lehensaufnahme ſtattfinden . Ich glaube , daß es möglich ſein

wird . in dieſer Höhe ein Darlehen zu bekommen . Wir haben
allerdings im Finanzausſchuß — ich möchte das auch hier

betont ſagen — darauf hingewieſen , daß dieſe Gelder für den
Bau der Akademie unter keinen Umſtänden irgendwie die

Mittel , die für die kirchlichen Bauten kriegszerſtörter Ge⸗
meinden vorgeſehen ſind , ſchmälern dürfen . Es berührt mich

beſonders angenehm feſtzuſtellen , daß gerade Herr Ober⸗

kirchenrat Dr . Heidland , dem die Akademie beſonders am

Herzen liegt , erklärte , es wäre für ihn eine innere Be⸗
drückung , wenn er wiſſen müßte , daß dadurch gerade der Bau⸗
fortgang oder Neubau von Kirchengebäuden und anderer

kirchlicher Gebäude tangiert würde . Ich möchte ſagen , daß

wir in der Finanzkommiſſion die Freudigkeit haben , zu einem
ſolchen Schritt ja zu ſagen , und daß wir der Synode empfehlen

möchten , daß ſie ſolches beſchließt :



1. Die Synode iſt damit einverſtanden , daß ihr Tagungs⸗
ort Herrenalb ſei und bleibe .

2. Um das zu ermöglichen , ſoll in Verbindung mit dem
Ausbau der Akademie auch der Synode ihr Heim dort
geſchaffen werden .

3. Daß bis zu einem Betrage von —wie wir ihn heute
überſehen — 150 000 DM der Oberkirchenrat ermächtigt
wird , Darlehen zu dieſem Zweck aufzunehmen .

4. Daß evtl . — das überlaſſen wir dem Oberkirchenrat
—darüber verhandelt wird , daß , ſo wie die Kirche es für
notwendig erachtet , das Heim aus den Händen der Inneren
Miſſion in den Beſitz der Kirche übergeht , daß ſie Haus⸗
herr iſt und Hausherr bleibt , wobei eine Verpachtung an
die Innere Miſſion für den Betrieb des Hauſes abſolut
im Bereich der Möglichkeit läge . Bei dieſer Lage der Dinge
müßte allerdings — und das wird möglich ſein — bei der
Inneren Miſſion für den Kaufpreis eine langfriſtige Til⸗
gung vereinbart werden .

Unter dieſen vier Geſichtspunkten , die wir vorſchlagen , und
die wir Sie zu bejahen bitten , glauben wir , daß wir es wagen
ſollten , dieſen Schritt zu tun . Wir hoffen damit äußerlich
nicht nur für uns ſondern für die ſegensreichen Arbeiten der
Kirche das Heim und den Raum zu ſchaffen , wo ſie — ſoweit
es an Menſchen liegt — gedeihen können .

Abgeordneter Lindenbach : Zu der Finanzierung des Bau⸗
vorhabens möchte ich den Vorſchlag machen , aus den Wal⸗
dungen der Kirche oder ihrer Verbände einen außerordent⸗
lichen Holzhieb vorzunehmen , damit wir erſtens auholz für
das Bauvorhaben bekommen und zweitens einen ganz an⸗
nehmbaren Erlös aus dem Verkauf von Nutz⸗ und Brennholz
erzielen . Nach fachmänniſchen Vorausſagen können wir damit
rechnen, daß wir in dieſem Herbſt ganz annehmbare Preiſe
für das Holz bekommen : denn die Holzpreiſe ſind z. Z. noch
im Steigen begriffen , während damit gerechnet wird , daß im
nächſten Frühjahr ein Preisrückgang zu verzeichnen ſein wird .
Wir bekämen auf dieſe Weiſe Bauholz und einen ganz an⸗
ſehnlichen Zuſchuß zu unſeren Baukoſten .

Der Antrag des Finanzausſchuſſes wird bei 3 Enthaltungen
angenommen .

V.
Präſident Dr. Umhauer : Wir kommen nun noch zu ſprechen

auf das Wemorandum von Herrn Profeſſor
Dr. Hahn und eines Wortes hierzu , das der Herr Landes —
biſchof für wünſchenswert hält .

Landesbiſchof D. Bender : Das von mir vorgeſchlagene
Vort lautet :

Die in Herrenalb vom 21 . —25 . Oktober verſammelte
Synode der Landeskirche hat die Ausführungen von Pro⸗
feſſor Dr. Hahn über die Reform des theologiſchen Stu⸗
diums zur Kenntnis genommen . Die Synode bejaht nicht
nur die Ausrichtung des geſamten theologiſchen Studiums
auf das kirchliche Amt hin , ſondern bittet den Evang .
Oberkirchenrat und die theologiſche Fakultät , womöglich
in Zuſammenarbeit mit der EKiD , die Reform des

Theologieſtudiums vorwärtszutreiben . Der Nachdruck muß
auf eine Beſchränkung des Stoffes , auf ſtärkeren Ausbau
der Seminare , auf Schaffung von Möglichkeiten zu indi⸗

viduellerer Anleitung der Theologieſtudenten zu wiſſen⸗
ſchaftlichen Arbeiten gelegt , vor allem aber die geſamte
Ausbildung unter den Geſichtspunkt der Zubereitung zum
braktiſchen Amt der Kirche geſtellt werden .

Präſident Dr. Umhauer : Ich eröffne die Ausſprache über
eſen Antrag . —Es meldet ſich niemand zum Wort . — Wer

dafür iſt , daß dieſes Wort Beſchluß der Synode werde , den
bitte ich, die Hand zu erheben . — Wer enthält ſich der
Stimme ? — Niemand . — Er iſt einſtimmig angenommen .

VI .
Präſident Dr. Umhauer : Wir kommen zur Beratung

Wortes zur Einführung des Evangeliſchen8 irchengefangbuches .
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Berichterſtatter Abgeordneter Frank : Auf der ordentlichen
Tagung der Landesſynode im April d. J . wurde die Ein⸗

führung eines neuen Kirchengeſangbuches beſchloſſen . AlsTermin für die Herausgabe wurde Weihnachten 1951 ins
Auge gefaßt . Ich möchte eine kurze perſönliche Bemerkungeinſchalten . Als ich nach Herrenalb fuhr , war es meine heim⸗
lich gehegte Hoffnung , daß der Synode vielleicht die erſten
Exemplare des neuen Kirchengeſangbuches vorgelegt werden
könnten und wir die Frucht der großen Arbeit der Frühjahrs⸗
ſynode 1951 vor Augen haben würden . Noch iſt es nicht ganzſo weit . Aber das neue Geſangbuch iſt erfreulicherweiſe nahevor der Türe . Wie uns der Evang . Preßverband mitteilte , iſtdamit zu rechnen , das Ende November /Anfang Dezember mit
der Ausgabe des neuen Geſangbuches begonnen werden kann .
Vielleicht kann Pfarrer Meerwein nachher noch etwas über
die Drucklegung und Herausgabe des Geſangbuches ſagen .

Es war der Wunſch und Beſchluß der Landesſynode auf der
Frühjahrstagung 1951 , daß die Einführung des neuen Kir⸗
chengeſangbuches in den Gemeinden in rechter Weiſe vor⸗
bereitet würde . Dabei möchte auch das Wort mithelfen , das
der Synode heute hier von Pfarrer Meerwein via Hauptaus⸗
ſchuß vorgelegt wird . Es wäre zu begrüßen , wenn ſich die
Synode dieſes Wort zu eigen machen könnte und dieſes Wort
dann als Wort in die Gemeinden hinausginge . Dieſes Wort
könnte etwa in einem Feſtgottesdienſt oder in einer Gemeinde⸗
verſammlung anläßlich der Einführung des neuen Geſang⸗
buches nach einem Vortrag des Geiſtlichen über das Geſang⸗
buch verleſen und außerdem in allen Kirchenblättern ver⸗
öffentlicht werden . Auf eine rechte Vorbereitung der Ge⸗
meinde bei der Einführung des neuen Kirchengeſangbuches
kommt es jedenfalls entſcheidend an.

Das vorgelegte Wort lautet :

Die Landesſynode hat im April dieſes Jahres beſchloſſen ,
das Evangeliſche Kirchengeſangbuch , das bereits in vielen
anderen Landeskirchen Deutſchlands in Gebrauch iſt , auch
in unſerer Landeskirche einzuführen . Wenn nun das neue
Geſangbuch in dieſen Tagen ausgegeben wird , dann richtet
die Landesſynode an alle Gemeinden und ihre Glieder
die herzliche Bitte : Nehmt das Geſangbuch freudig
auf und helft mit , daß aus dieſen Liedern ein reiner Lob⸗
geſang der Gemeinde zu Gottes Preis und Ehre erklingen
kann .

Unſer bisheriges badiſches Geſangbuch iſt nahezu
ſieben Fahrzehnte hindurch in Gebrauch geweſen, und
vielen unter uns war es ein treuer Begleiter . Wir ſind
gewiß , daß auch das neue Geſangbuch unſeren Gemeinden
dieſen Dienſt leiſten wird und ſind dafür dankbar , daß
uns eine ſorgſame Auswahl von Lobgeſängen und Troſt⸗
liedern aus allen Jahrhunderten der chriſtlichen Kirche
geſchenkt iſt . Wir wollen uns freuen , daß wir in dem neuen

Geſangbuch ein geiſtiges Band haben , das alle evange⸗
liſchen Chriſten in Oſt und Weſt unſeres Vaterlandes ver⸗
bindet und daß wir im gemeinſamen Lied Gott danken
und loben dürfen .

„ Singet dem Herrn ein neues Lied ! “ — ſo ruft uns

Gottes Wort zu, und deshalb wollen wir als eine ſingende
Gemeinde in alten und neuen Liedern Gottes Güte prei⸗
ſen . Wir wollen die Mühe nicht ſcheuen , neben den vielen

uns vertrauten Liedern , die wir in dem neuen Geſangbuch
wieder finden werden , auch neue Lieder undMelodien zu
lernen . Wir wollen im Gottesdienſt und in Bibelſtunden
und Gemeindekreiſen , in Schule und in.Hausandachten
uns in den Reichtum unſeres Kirchenliedes einführen
laſſen . Unſer tägliches Gebet im ſtillen Kämmerlein 5
im Kreis unſerer Familie ſoll durch den Gebetsteil des
Geſangbuches angeleitet 0 unſere Anliegen in Bitte

d Dankſagung vor Gott zu ringen .
Wos 185 in dieſem Buch aufklingt von der

keit unſeres Glaubens , von der Freude der Erlöſung un
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von dem Troſt in Leid und Todesnot , das will bei uns
einen Widerhall finden und uns helfen zu dem Bekenntnis :

Ich will ſingen von der Gnade des Herrn ewiglich und

ſeine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für und

für .

Präſident Dr . Umhauer : Vielleicht hat Herr Oberkirchen⸗
rat Dürr die Freundlichkeit , uns Mitteilung zu machen über

den Stand der Arbeiten am Geſangbuch .

Oberkirchenrat Dürr : Die Synode hatte zum Abſchluß zwei

Kommiſſionen beauftragt , unſer neu beſchloſſenes badiſches

Geſangbuch für den Druck fertig zu machen . Die erſte Kom⸗
miſſion war beauftragt , das Geſangbuch noch einmal einer

gründlichen redaktionellen Durchſicht zu unterziehen . Das iſt
in drei ganztägigen Sitzungen geſchehen . Wir haben jedes
Lied durchgeſprochen , durchgeleſen und haben eine ganze Fülle

von zum Teil interpunktionellen , zum Teil anderen Korrek⸗

turen angebracht , ſo daß die ſächſiſche Ausgabe dieſes Geſang⸗

buches , das wir uns zu eigen gemacht haben , nunmehr einen

weſentlichen Teil der dort noch beſtehenden Unvollkommen⸗

heiten verloren hat . Daneben hatte die Synode eine weitere
Kommiſſion beauftragt , den Gebetsanhang ganz neu zu be⸗

arbeiten . Dieſe Kommiſſion hat vier Tage , in vier Sitzungen

je einen Tag , gearbeitet , nachdem die einzelnen Mitglieder
dieſer Kommiſſion zuvor ſchon auf Anweiſung Vorarbeiten
geleiſtet hatten . Wir haben als Kommiſſion den Eindruck , daß

die Arbeit in der Tat eine Verbeſſerung darſtellt gegenüber
dem der Synode zum Beſchluß vorgelegten Entwurf und

hoffen , daß die Benützer des Gebetsanhanges denſelben Ein⸗

druck haben werden .

Es ſind folgende weſentliche Neuerungen zur Durchführung

gekommen : Wir haben erſtens in dem 1. Abſchnitt der Wochen⸗

gebete für jeden Morgen und jeden Abend ein Pſalmgebet

vorausgeſchickt und dann als Tagesgebet noch einmal zwei
Gebete angefügt , von denen das eine in den meiſten Fällen ,

zum Teil ſtark umgearbeitet , dem urſprünglichen Entwurf
des Gebetsanhanges entnommen iſt . Wir haben ebenſo den

Feſttagsgebeten jeweils ein Pſalmgebet vorausſchickt . Für
die Wochengebete hat ſich dadurch nach unſerem Empfinden
die Verbeſſerung ergeben , daß es immerhin möglich iſt , zwei ,
drei verſchiedene Ordnungen des täglichen Gebets in den Mor⸗

gen⸗ und Abendandachten zu wählen , ſo daß nicht das ganze
Jahr hindurch an den einzelnen Wochentagen immer das⸗

ſelbe gebetet werden muß . An dieſen Gebeten ſind ja , wie ſich
die Synode erinnern wird , die ſtärkſten Beanſtandungen er⸗

hoben worden , und wir glauben , nachdem das alles in einer

rechten Weiſe beobachtet worden iſt , ſo daß wir nun ein Ge⸗

betbuch bekommen , aus dem unſere Gemeinden dankbar beten
können . Die anderen Kapitel unſeres Gebetanhanges wie

Schulgebete und Tiſchgebete , die ebenfalls einer ſtarken Um⸗

arbeitung unterworfen worden ſind , beſonders in dem Kapitel
Schulgebete , haben wir durch eine ganze Anzahl von Gebeten
ausgewechſelt . Der letzte Teil der Gebete , Gebete aus beſon⸗
deren Anläſſen , iſt ebenfalls völlig umgearbeitet worden .

Wir haben nun freilich durch dieſe ſtarke Ausweitung un⸗
ſeres Gebetanhanges , ſoweit wir bis jetzt beobachten können ,
den umfangreichſten Gebetsanhang im Vergleich zu dem

Gebetsanhang der anderen Landeskirchen . Wir waren aber
mit der Synode der Meinung , daß gerade dieſer Teil des Ge⸗
ſangbuches ein weſentliches Stück des Geſangbuches ſein muß ,
zumal der Mangel an brauchbaren Gebetbüchern in unſeren
Gemeinden außerordentlich empfunden wird und die Arbeit

der Pfarrer und Mitarbeiter in der lebendigen Gemeinde , die

einzelne Familie zum Gebetsleben hinzuführen , durch dieſen
Mangel an brauchbaren Gebetbüchern bisher außerordent⸗
lich erſchwert geweſen iſt .

Noch ein Wort zur Tertfaſſung unſerer Lieder . Die Synode
hat ja in etwa 17 —18 Fällen entgegen dem vorgelegten Ent⸗
wurf beſchloſſen , bei Liedern , die wir aus dem bisherigen
badiſchen Geſangbuch übernommen haben , wieder auf die
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Textfaſſung unſeres ſeitherigen Geſangbuches zurückzugehen .
In einer ganzen Anzahl von Liedern haben wir uns den Text⸗
formen angeglichen , die auch in den Anhängen anderer

Landeskirchen , die dieſelben Lieder haben , aufgenommen ſind .
Es hat ſich nach der Synode durch Mitteilungen und Auf⸗
ſtellungen , die wir uns noch verſchaffen konnten , gezeigt , daß
ein großer Teil der von uns in den Anhang aufgenommenen
Lieder auch in den Anhängen anderer Landeskirchen erſcheint .
Wir haben Lieder , die zwiſchen 4 bis 10 andere Landeskirchen

auch haben , ſo daß alſo auch in den landeskirchlichen Anhängen

ſich ſchon jetzt eine ſtarke Annäherung zeigt , die die ſpätere

Entwicklung des Geſangbuches , des Einheitsgeſangbuches in

Deutſchland , zweifellos befruchten wird .

Vielleicht noch ein letztes Wort über die Möglichkeit der

gleichzeitigen Benützung des bisherigen badiſchen und des

neuen Geſangbuches . Ich hatte ſchon während der Frühjahrs⸗

ſynode gelegentlich darauf hingewieſen , daß bei einer nicht

geringen Anzahl von Liedern des neuen Geſangbuches , die

auch ſchon im alten Geſangbuch ſtehen , erhebliche Textände⸗

rungen vorliegen , ſo daß in manchen Fällen die gleichzeitige

Benützung beider Geſangbücher trotz der gleichen Lieder auf

einige Schwierigkeiten ſtoßen wird . Das heißt , es wird nötig

ſein , daß in dieſen Fällen nur einzelne Verſe , die einigermaßen

gleichartig ſind , geſungen werden können . Das würde zur
Folge haben , daß man in allen Kirchen ſich dazu verſtehen

muß , neue Liedertafeln zu beſchaffen . Ich komme immer noch
in viele Landgemeinden , in denen noch Liedertafeln ſind , die

wahrſcheinlich ebenſo alt ſind wie unſer Geſangbuch und wo

keine Möglichkeit beſteht , einzelne Strophen aufzuſtecken . Das

wird künftig anders werden müſſen . Wertvoll iſt es, wenn

damit jetzt ſchon angefangen wird , da es ſicherlich , auch wenn

wir nur noch aus dem neuen Geſangbuch ſingen , ebenfalls

notwendig wird , daß man eine Auswahl von Strophen eines

beſtimmten Liedes und nicht immer nur die erſten drei

Strophen ſingt .
Das von mir geplante und zugeſagte Heft zur Einführung

des neuen Geſangbuches konnte leider noch nicht fertiggeſtellt
werden . Ich will aber alles verſuchen , um es nicht allzu ſpät

nach dem Erſcheinen des neuen Geſangbuches auch in die

Hände der Pfarrer und Organiſten zu geben . Dieſes Heft ſoll
einmal helfen , in der Übergangszeit das alte und neue Ge⸗

ſangbuch miteinander gebrauchen zu können . Und zweitens
ſoll es Anregungen geben , wie die Melodien und überhaupt
der Geſang dieſer Lieder in unſeren Gemeinden lebendig ge⸗

macht werden können . Dazu werden eine Anzahl von Re⸗

giſtern gegeben , die es ermöglichen feſtzuſtellen , welche Lieder

in beiden Geſangbüchern enthalten ſind . Eine weitere Bitte
iſt dies , es mögen doch die Gemeinden die Anregungen , die

in beiden Kirchenblättern ſeit einigen Monaten erſcheinen ,
auch wirklich benützen und die dort angegebenen Lieder ſofort
in ihren verſchiedenen Gemeindekreiſen einüben , damit man

ſchon auf eine beſtimmte Anzahl von gemeinſam bekannten

Liedern zurückgreifen kann . Um die Gemeinden nicht zu er⸗

müden , wird es ſo gemacht werden müſſen , daß man nicht
zu oft mit dem Lernen neuer Lieder wechſelt , ſondern ein

zunächſt in den Kreiſen 14 Tage hindurch geübtes Lied in jedem

Gottesdienſt ſingt . Ich habe , als wir auf dieſe Synode kamen ,
zunächſt auch gehofft , wir würden in dieſer Synode ein klein
wenig fortſetzen können , was wir auf der erſten „Singe—
ſynode “ unſerer Landeskirche gemacht haben . Es war uns dies

leider nicht möglich . Ich hatte die Hoffnung , ich würde zu
einem freiwilligen Nachmittagsſingen auffordern können . Wit
hatten die neuen Geſangbücher , wenigſtens den Stamm , hier
ſchön in unſerem Büro aufliegen . Aber bis zur nächſten Früh⸗
jahrsſynode —ſo Gott will — werden wir das neue Geſang⸗
buch hier aufliegen haben , und dann — da der Frühling
wahrſcheinlich noch mehr zum Singen anreizen wird als die
Jahreszeit der welken Blätter — hoffe ich, daß wir zu einer

ſangesfröhlichen Synode kommen , aus der wir manche neue



Lieder mit in unſere Gemeinden hineinnehmen , und damit
etwas von dem zu tun , was vorhin verleſen worden iſt , und
was wir unſeren Gemeinden ans Herz legen wollen .

Abgeordneter Dr . Lampp : Ich möchte an den Oberkirchen
rat die Frage richten , ob die Möglichkeit beſteht , die neue
Gottesdienſtordnung dieſem Geſangbuch beizugeben , und wenn
das nicht der Fall iſt , ob wieder Sonderdrucke zur Verfügung
ſtehen . Wir halten das für außerordentlich wichtig , daß jedes
einzelne Gemeindemitglied einen ſolchen Druck in der Hand
hat.

Oberkirchenrat Dürr : Wir haben beſchloſſen , daß die
Gottesdienſtordnung ins Geſangbuch kommt .

Abgeordneter Frank : Zu dem, was über die Handreichung
geſagt wurde , möchte ich auch hier unterſtreichen , daß es ſehr
wichtig und wertvoll ſein wird , daß eine ſolche Handreichung
doch bald herauskommt ; denn wie ſoll die Einführung des
Geſangbuches recht anlaufen , wenn alle diejenigen , in deſſen
Hände ſie gelegt ſein wird , Pfarrer , Organiſten , Kirchenchor⸗
leiter nicht dafür vorbereitet ſind und keine Hilfe in Händen
haben . Ich perſönlich ſtelle mir die Einführung des Geſang⸗
buches gar nicht leicht vor . Unſere Pfarrer , Kirchenchorleiter
müſſen unbedingt etwas in die Hand bekommen .

Abgeordneter Dr . Schmidt : Ich möchte fragen wegen der
Notenausgabe für die vierſtimmigen Choräle .

Oberkirchenrat Dürr : Das Choralbuch iſt ebenfalls in Be⸗
arbeitung , und zwar haben wir beſchloſſen , die Ausgabe zu
nehmen , die Merſeburger herſtellt . Das Eigentümliche dieſes
Choralbuches iſt , daß es für jeden Choral des Stammes außerdem vierſtimmigen Begleitſatz auch einen dreiſtimmigen Satz
bietet , der in vielen Fällen gleichzeitig als Präludium geſpielt
werden kann, aber auch als Satz für einen dreiſtimmigen
Chor, der im Wechſel mit der Gemeinde ſingt , gebraucht wer
den kann. Entſprechend enthält auch der badiſche Anhangdrei⸗ und vierſtimmige Sätze . Das neue Choralbuch wird

＋ 57, das ſind 294 Melodien , faſtalſo enthalten : 237
reimal ſoviel wie das alte Choralbuch . Der Preis

iſt im Ganzen erſtaunlich niedrig . Wir werden unſer
badiſches Choralbuch mit dem Anhang für 16, . — DM
bekommen. Es wird freilich noch zu empfehlen ſein , neben der
Merſeburger⸗Ausgabedes Choralbuches , in dem auch unſere
badiſchen Melodien enthalten ſind , das Bärenreiter - Choral⸗
buch zu beſchaffen, das für den Stamm 14,50 DM koſtet . Dort
ſind manche Sätze noch etwas einfacher , ſo daß Organiſten ,die noch nicht die nötige Fertigkeit haben , hier leichter zu

ande kommen . Im übrigen haben wir in Beſprechungen
zwiſchen Profeſſor Poppen und Profeſſor Grabner , der die
Choralſätze in der Merſeburger Stammausgabe geſchaffen
hat, eine Veränderung einiger dieſer Choralſätze nach den

Wünſchen und Anregungen unſerer Kommiſſion bekommen .
Das Choralbuch wird Anfang des nächſten Jahres vorliegen .
Nas Choralbuch enthält auch die Orgelſätze für die litur⸗
giſchen Stücke. Es iſt bis heute in manchen Kirchen , ſoweitdie erweiterte Gottesdienſtordnung verwendet wird , eine
Not, daß die melodiſchen Kunſtſtücke unſerer Organiſten nicht
inmer ſo ſind , daß wir ohne Ohrenſchmerzen in der erweiter⸗ten Liturgie mitſingen können .

Das Geſangbuch koſtet ,80 D in der einfachſten Aus⸗
gabe; dazu kommen verſchiedene beſſere Ausgaben mit Leder⸗

einband. Darüber kann nachher Pfarrer Meerwein nähereAuskunft geben . Es werden vor Weihnachten 10 000 Stückvon dieſer beſſeren Ausgabe da ſein , und im ganzen vor Weih⸗nachten 45 000 Geſangbücher zur Verfügung ſtehen . Das
khoralbuch koſtet 16 DiR . Das iſt ein niedriger Preis für die
über 500 Charalſätze . Das Choralbuch für den Stamm , dasim Bärenreiter⸗Verlag herauskommt , koſtet 14,50 DM . ( Zu⸗
ruf: Muß man beide haben ? ) Notwendig iſt das Merſeburger
mit unſerem badiſchen Anhang , und das andere anzuſchaffenwird empfohlen .

Der Antrag des Ausſchuſſes wird einſtimmig angenommen .
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VII .
Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen nun noch zu dem
Antrag des Synodalen Zitt u. a. betr . Offenhaltungder evangeliſchen Kirchen .

Der Antrag lautet :
Die Landesſynode bittet die Gemeinden unſerer Kirche ,

da, wo es nach den örtlichen Verhältniſſen möglich iſt , die
Kirchen zu ſtiller Andacht offen zu halten .

gez. Zitt , Frank , Hauß .
Oberkirchenrat Dürr : Ich möchte wünſchen , daß alle

Kirchengemeinden ſich dieſem Wunſch endlich erſchließen . Die
Kirchengemeinderäte ſollten ſich überlegen , in welcher Weiſe
ſie denen , die ſich in die Kirche zum ſtillen Gebet zurückziehen
wollen , zum rechten Beten verhelfen . Die Kirchengemeinden
werden den Dienſt der Offenhaltung der Kirchen erſt dann
voll verwirklichen , wenn ſie auch entſprechende Anweiſungen
für den Aufenthalt in der Kirche geben . Es wäre vielleicht
wertvoll , wenn man hier verſchiedene Verſuche , die bereits
gemacht worden ſind , einmal zur Kenntnis nimmt und unter
Umſtänden von der Landeskirche aus einige oder ein beſtimm⸗
tes Exemplar zur Verfügung ſtellt . Ich denke hier beſonders
an ein ſehr ſympatiſch aufgemachtes und inhaltlich für mein
Empfinden wertvolles Hilfsmittel , das der Stadtprälat von
Stuttgart für die Leonhardskirche verfaßt hat , die nun ſeit
vielen Monaten geöffnet wird zum Gebet . Ohne dieſe Hilfe
werden unſere geöffneten Kirchen noch nicht den Zweck er⸗
füllen , für den wir ſie offenhalten .

Präſident Dr . Umhauer : Im Zuſammenhang damit ſteht
auch eine Eingabe der Frau oder Fräulein Krankengymnaſtin
Neiheiſer , die ich bei unſerer erſten Sitzung verleſen habe .
Dieſe Eingabe iſt dem Hauptausſchuß zugegangen . Herr
Pfarrer Hauß , haben Sie ſie bei ſich, können Sie daruͤber
berichten ?

Abgeordneter Hauß : Sie iſt erledigt durch dieſen ( eben ver⸗
leſenen ) Antrag .

Präſident Dr . Umhauer : Sie können berichten namens des
Hauptausſchuſſes , daß durch dieſen Antrag die Eingabe der
Fräulein Neiheiſer erledigt ſei .

Abgeordneter Schneider : Ich möchte nur berichten , daß wir
in Konſtanz nach Wiederherſtellung der Lutherkirche den Ver⸗
ſuch gemacht haben , die Lutherkirche offenzuhalten . Wir
machten die Wahrnehmung , daß verhältnismäßig wenig Leute
zum ſtillen Gebet hereinkommen , ſondern daß bei uns —das
mag nun in der Natur des großen Fremdenplatzes mit dem
ſtarken Durchgangsverkehr liegen — viele, ſo wie ſie ins
Münſten laufen , eben auch in die evangeliſche Kirche gehen
und ſie anſehen . Damit iſt eine gewiſſe Unruhe verbunden.
Alſo das mag nun bei uns beſonders kraß zum Vorſchein
kommen .

Dazu kommt , daß wir leider die Erfahrung machen mußten ,
daß etwa zwei oder drei Monate nach Offenhaltung der Kirche
eine Kirchenſchändung vorgekommen iſt und zwar durch Ver⸗

unreinigung der Kirche und des Altarraums . Wir haben
daraufhin einen Hilfsdienſt eingerichtet . Das muß organiſiert
werden nach meiner Auffaſſung in den Städten . Und es

finden ſich ja doch gerne Leute bereit , die das mit übernehmen .
Wir ſollten aus der praktiſchen Erfahrung auf die Notwendig⸗
keit des Hilfsdienſtes hinweiſen .

Abgeordneter Meyer : Vielleicht ganz im Sinne des An⸗

trags ſteht ein Verſuch , den wir in Weinheim nun ſeit einem

Jahr machen durch Einführung einer täglichen Morgen⸗
andacht . Wir rufen die Leute um 758 Uhr zur Kirche , und
dann findet von 7 —948 Uhr eine kurze Morgenandacht ſtatt
nach einem ganz beſtimmten Plan . Dieſe Morgenandacht hat
bis jetzt nicht nur die Schüler , für die ſie in erſter Linie be⸗
ſtimmt war , angezogen , ſondern auch Erwachſene, 1

auch ältere Frauen . Die ſehr gerne und möchten dieſe
Mor idacht nicht mehr miſſen .I 5 5 nur zur Kenntnis gegeben . 5
nicht ganz dem Antrag , aber dieſe Art vermeidet alle dieſe
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Gefahren , die ſich durch die dauernde Offenhaltung der Kirchen

notwendigerweiſe ergeben .

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Die Sitzung wird auf 25 Minuten unterbrochen .

Präfident Dr . Umhauer : Der Grund zur Unterbrechung
unſerer Sitzung iſt der Eingang eines anonymen Briefes , der

mir vor etwa 5“ Stunde zugegangen iſt mit der Poſt . Er hat
mir Anlaß gegeben , den Alteſtenrat zur Beratung zuſammen⸗
zurufen ; Herr Vizepräſident Schneider wird den Beſchluß des

Alteſtenrates bekannt geben .

Vizepräſident Schneider : Der Brief enthält unwahre , be—

dauerliche Behauptungen gegenüber führenden Leuten un⸗

ſerer Kirche , unſerer Synode . Er iſt anonym . Das allein
würde wohl das Recht geben , den Weg , den man ſonſt für

anonyme Schreiben geht , auch in dieſem Falle zu beſchreiten .
Da aber in dieſem Brief angedeutet wird , daß , wenn dieſes
Schriftſtück , wie es hier heißt , unterſchlagen würde , eine

andere Inſtanz , die bereits einen Durchſchlag erhalten habe ,

ſich damit beſchäftigen würde , iſt der Alteſtenrat zu dem Ent⸗
ſchluß gekommen , daß wir zwar eine Behandlung dieſes

Schreibens grundſätzlich ablehnen , beſonders aus dem Grund
der Anonymität , daß wir es aber zu den Akten des Präſiden⸗

ten der Landesſynode vorläufig geben , um damit die Unter⸗

lagen zu haben , falls in irgendeiner Weiſe dieſe unglaubliche
und verabſcheuungswürdige Art , über Perſönlichkeiten un⸗

ſerer Kirche zu ſprechen , nun vielleicht doch weiterverfolgt
werden könnte . Wir bitten die Synode , mit dieſem Beſchluß

einverſtanden zu ſein .

Iſt jemand hier , der gegen dieſen Standpunkt oder gegen

dieſen Vorſchlag , dieſen Beſchluß des Alteſtenrats ſtimmen

möchte , den bitte ich, die Hand zu erheben . — Das iſt nicht
der Fall .

Ich danke Ihnen dafür , daß wir dieſe Erledigung finden
können .

II .

Präſident Dr . Umhauer : Wir kommen zum letzten Punkt

unſerer Tagesordnung : Bericht des Verfaſſungs⸗ und Haupt⸗
ausſchuſſes über den Antrag der Bezirksſynode Hornberg betr .

Remilitariſierung .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Sehr verehrte , liebe Herren
Brüder ! Der kleine Ausſchuß , der heute morgen im Anſchluß
an die Beſprechung dieſer Frage eingeſetzt worden iſt , hat
heute mittag getagt ; allerdings haben die Herren Synodalen
Schmechel und Schneider nicht daran teilnehmen können ,
weil ſie gleichzeitig eine Finanzausſchußſitzung — glaube ich —

hatten , ſo daß wir nur zu drei zuſammen waren , der Herr
Landesbiſchof , Herr Kreisdekan Maas und ich. Wir wurden
uns darüber einig , daß es wohl nicht möglich ſei , angeſichts
auch der Kürze der Zeit und der mangelnden Vorbereitung
dieſes ganzen Problems , daß die Synode an die badiſche
Kirche als ganze oder gar an unſer Volk ein Wort richten
könne , ſondern daß es ſich nur darum handeln könne , der Be —
zirksſynode Hornberg zu antworten , und zwar ſpeziell ſo zu
antworten , daß den Pfarrern eine Antwort gegeben wird

darüber , wie ſie nun dieſes Problem in der Verkündigung
in den Gemeinden zu beantworten haben . Ich bin dann be⸗
auftragt worden , einen Verſuch der Formulierung zu wagen ,
und werde ihn auch gleich vorleſen . Ich habe ihn bisher nur
dem Herrn Landesbiſchof vorleſen können , der der Meinung
war , daß ich dieſen Entwurf nun hier im Plenum vorleſen

ſollte . Ich wage nicht zu behaupten , daß dieſer Entwurf allen
Bedürfniſſen entſpricht , aber ich kann Ihnen verſichern , daß

ich mich redlich bemühte , ſo zu formulieren , daß Sie nach

Möglichkeit alle Ihre Anliegen darin berückſichtigt finden .
Ich leſe vor :

Auf die Bitte der Hornberger Bezirksſynode um ein Wort
zur Frage der Remilitariſierung antwortet die S
folgt:

9 wortet die Synode wie
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Die Frage einer Beteiligung Weſtdeutſchlands am Auf⸗
bau einer militäriſchen Verteidigung iſt eine politiſche
Frage , die nicht unmittelbar und eindeutig vom Wert der

Schrift her beantwortet werden kann .

Dieſer Satz iſt aus dem uns vorliegenden Entwurf
unſeres Herrn Landesbiſchofs entnommen . Sie wer⸗
den auch ſpäter noch gelegentliche Sätze finden , die ich
von daher übernommen habe .

Wie aber auch immer dieſe Frage beantwortet wird , eine

jede Entſcheidung wird ſo tief in das Leben unſeres Volkes
und in die Zukunft eines jeden einzelnen eingreifen , daß
die Kirche verpflichtet iſt , durch ihre Verkündigung un⸗

ſerem Volk zu helfen , zur Klarheit zu kommen . Dies hat
auf dreifache Weiſe zu geſchehen :

1. Die Kirche muß durch ihre Verkündigung die unge⸗
heuer gefährdete geiſtige Situation unſeres Volkes er⸗

hellen :
a) Sie muß auf das Entſchiedenſte warnen vor dem neu⸗

entſtehenden deutſchen Nationalismus , vor dem Ver⸗

harmloſen der nationalſozialiſtiſchen Vergangenheit ,
vor dem Umlügen der Schuld des dritten Reiches in

Selbſtrechtfertigung und vor dem Gedanken an eine

kriegeriſche Revanche .
Sie muß ebenſo entſchieden brandmarken die egoiſtiſche

Geſinnung , die weithin hinter dem Schlagwort „ohne

mich “ ſteht . Kein Volk kann beſtehen ohne die Bereit⸗

ſchaft zum Opfer . Ein Volk , das beanſprucht , von an⸗

deren Völkern ernährt , verteidigt und ausgehalten zu

werden , verliert notwendig ſeine Würde und ſeine

Exiſtenz .
c) Die kirchliche Verkündigung muß die Nebel der poli⸗

tiſchen Propaganda , die über unſerem Volke liegen ,

zerreißen und die Unwahrhaftigkeiten demagogiſchen

Menſchenfanges aufdecken , ſei es, daß ſie von inner⸗

deutſchen Parteien oder von öſtlichen oder weſtlichen

Mächten ausgehen .
Sie muß den Chriſten einſchärfen , daß ſie ein jeder
vor Gott eine politiſche Verantwortung haben , von der

ſie kein Menſch entbinden kann . Sie muß die Chriſten
daran erinnern , daß ſie durch ein Überſehen ihrer poli⸗

tiſchen Verantwortung weithin mitſchuldig geworden

ſind an dem Aufkommen und an den Verbrechen des

nationalſozialiſtiſchen Reiches .
Wenn die Kirche dieſe Verkündigungsaufgabe heute

ernſt nimmt , iſt zu hoffen , daß eine Atmoſphäre entſteht,
in der die politiſche Frage der Remilitariſierung mit einer

geiſtlichen und politiſchen Nüchternheit behandelt wird ,

die ein Auseinanderbrechen unſeres Volkes und der Kirche

über dieſer Frage unmöglich macht .
2. Die Kirche hat mit höchſtem Nachdruck jedermann zu

verkündigen , daß Gott in Jeſus Chriſtus dieſer Erde den

Frieden gebracht hat und durch ſein Wort gebietet , daß
wir dem Frieden nachjagen . 1

Darin beſteht wohl in unſerem ganzen Volk Einmütig⸗
keit , daß es den Frieden , keinesfalls aber den Krieg
wünſcht . Aber in der Frage , wie es den Frieden erhält

bzw. erlangt , beſteht auch unter den Chriſten im Augen⸗
blick keine Übereinſtimmung . Die einen ſind davon über⸗
zeugt , daß die Beteiligung Weſtdeutſchlands am Aufbau
einer militäriſchen Verteidigung die Kriegsgefahr erhöhe

und eine Wiedervereinigung Geſamtdeutſchlands auf un⸗
abſehbare Zeit unmöglich macht . Die anderen ſind im

Gegenteil davon überzeugt , daß allein eine Beteiligung
Weſtdeutſchlands am militäriſchen Schutz Europas öſtliche
Aggreſſoren abhalten könne und die Sowjetrepublik zu
einer Räumung Oſtdeutſchlands veranlaſſen könne , wäh⸗
rend ein „ Neutralismus “ von den Weltmächten weder des

Weſtens noch des Oſtens erlaubt werde und nur die ver⸗

hängnisvolle Wirkung eines politiſchen Sogs zur Folge
haben könne .

d



—Dieſe beiden Sätze ſind wieder aus dem Entwurf . —
Es iſt von entſcheidender Bedeutung , daß die Verkündi

gung der Kirche keine der beiden obigen , gekennzeichneten
politiſchen Überzeugungen als die kirchlichen approbiert .
Wenn kirchliche Amtsträger in dieſer Frage das Wort er
greifen , dann ſollen ſie, welche Meinung ſie auch vertreten ,
ausdrücklich betonen , daß ſie als einzelne reden und ſchrei —
ben, nicht aber als Lehrer der Kirche . Denn eine Antwort
auf dieſe politiſche Frage kann nicht direkt , unmittelbar
und eindeutig aus dem Wort der Schrift abgeleitet wer⸗
den, ſondern kann nur in nüchterner und ſachkundiger
Prüfung aller politiſchen und geiſtigen Vorausſetzungen
in perſönlicher Verantwortung gegeben werden .

3. Die Kirche darf keinen Zweifel darüber aufkommen
laſſen , daß ſie, wie auch immer die Entſcheidung der ver⸗
faſſungsmäßig bevollmächtigten Regierungsorgane un⸗
ſeres Volkes ausfallen wird , einem jeden Glied unſeres
Volkes ſich zum Dienſt verpflichtet weiß , — ſei es denen ,
die im militäriſchen Dienſte dem Frieden dienen , ſei es
denen, die wirklich um des Gewiſſens willen den Militär⸗
dienſt verweigern .

Abgeordneter Schneider : Wir ſtehen vor der gleichen
Schwierigkeit wie heute morgen oder vielmehr geſtern , nach⸗
demwir nun das gehört haben . Wer von uns hat den ganzen
Umfang deſſen , was im Leſen im allgemeinen nun verſtanden

Vierte Sitzung

wurde , nun jetzt ſo in ich, da ie i ür di
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Ich muß ſagen oder fragen : Iſt es nicht möglich , daß nundoch wenigſtens einige Durchſchläge dieſer Entſchließung ge⸗
macht werden . Und wäre es nicht klug , ſo ſehr ich ſonſt gegenNachtſitzungen bin , daß wir heute um 20 Uhr direkt anſchlie⸗

ßend an das Abendeſſen darüber ſprechen . Lieber jetzt eine
Stunde Freizeit , wo vielleicht das , was wir gehört haben , der
eine oder andere durchſprechen kann , aber dann nachher wirk⸗

lich noch eine gründliche Arbeit zu tun iſt . Ich ſelber glaube
daß die Linie wirklich gefunden iſt , daß das geſagt wird , was
vielleicht auch von uns nun geſagt werden könnte . Das eine

iſt allerdings offen : Kann nun der Pfarrer , an den es ge⸗
richtet iſt , aus dieſem Wort einen konkreten Rat geben ? Ich
ſtelle dieſe Frage .

Abgeordneter Dr . Schmechel : Der Grund , warum ich dem
Vorſchlage unſeres Freundes Schneider zuſtimmen möchte ,
nun doch in eine Beratung und auch dann wohl in eine Ver⸗
abſchiedung des Wortes einzutreten , liegt für mich darin , daß
ich wirklich glaube , daß wir hier eine brauchbare Grundlage
für eine Entſchließung haben .

Da aus der Synode heraus die Beſchlußfähigkeit
angezweifelt wird , ſchließt Präſident Dr . Umhauer
nach kurzer Geſchäftsordnungsdebatte dieſe Sitzung .

Vierte öffentliche Sitzung

Herrenalb , Donnerstag , den 25 . Oktober 1951 , 1900 Uhr⸗

Tagesordnung .

U
Bericht des Verfaſſungs⸗ und Hauptausſchuſſes über den

Antrag der Bezirksſynode Hornberg betr . Remilitariſierung
*

Präſident Dr. Umhauer : Ich eröffne die 4. Plenarſitzung
mit der Tagesordnung: Bericht des Verfaſſungs⸗ und Haupt⸗

dusſchuſſes über den Antrag der Bezirksſynode Hornberg betr .
Remilitariſieru ng . Herr Profeſſor D. Schlink hat
bereits ſein Referat erſtattet ; es liegt Ihnen in Abſchrift vor .
Icheröffne die Ausſprache über dieſes Referat .

In der nun folgenden Diskuſſion wird in freier Rede und
Gegenrede von ſeiten der Synodalen zu dem Entwurf Stel⸗

lung genommen und verſchiedene Anderungen im Wortlaut

33 vorgenommen . Zu dem Entwurf als ganzem

f
Kreisdekan D. Maas: Darf ich mit großem Dank ſagen , wie

dieſer Entwurf mich gepackt hat , und wie er mich darum ſo
hr befriedigt hat , nachdem ich mit großen Zweifeln an dieſeSache herangegangen bin , weil er in der Antwort nicht etwa
as Wiſſen der Frageſteller bereichern will , oder ihnen eine

dolttiſche Theologie beibringen will , ſondern ihnen in jedem
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einen ganz beſtimmten Auftrag und zwar den einzigen

denPfarrer gegeben werden kann , gibt, nämlich
Unterabtendidungsauftrag.Der ganze erſte Teil mit den vier

uin
etlungen redet von der Verkündigung und zeigt an

greiſen
geheuer ernſten Punkten , wie die Verkündigung ein⸗

entſchedenſt, wie ſie es ganz entſcheidend tun muß , auf das

Propd 05warnen, brandmarken , die Nebel der politiſchen
rt zerreißen muß . Man nehme nur einmal die

5 0che Wucht ſie in ſich tragen ! Wir ſpüren es förm⸗

lündi
Innen uns dem nicht entziehen , wenn wir die Ver⸗

gungsaufgabe ernſt nehmen .

Kirch
der

zweite Teil redet von der Verkündigung . Die
ehat mit höchſtem Nachdruck auch hier wieder ein Wort ,

das mit Kraft geladen iſt , zu ſagen , nämlich daß in der Tat
in Chriſtus dieſer Welt der Frieden gebracht wurde . Was
nachher geſagt iſt , ſieht wohl wie eine Art Belehrung aus , aber
dieſe ganze Belehrung iſt doch hineingefügt in die Aufgabe
der Verkündigung . Und da ſteht dann ein Wort , das noch ein⸗
mal außerordentlich wirkungsvoll und überzeugend iſt , näm⸗
lich daß die Lehrer der Kirche als ſolche in dieſer Sache keinen
beſonderen Auftrag haben , wie das am Anfang ſteht , wenn es
da heißt : vom Wort der Schrift her kann hier nichts beant⸗
wortet werden . Die Kirche hat wohl zwei Aufgaben , eine Lehr⸗
aufgabe ( aber dieſe Lehraufgabe kann eben hier nicht ein⸗

ſetzen ) und die Verkündigung des Evangeliums . Das iſt die

prophetiſche Aufgabe . Nicht daß jeder Pfarrer , wenn er das

Evangelium verkündet , ein Prophet wird , aber er hat tat⸗

ſächlich einen prophetiſchen Auftrag zu erfüllen , prophetiſch in

dem Sinn der Verkündigung des Wortes Gottes und nicht
in dem Sinne der Weisſagung . Er weiß nicht , wie alles ein⸗
mal gehen wird .

Im dritten Teil wird nochmals eine beſondere Aufgabe der

Verkündigung herausgeſtellt , die zum Dienſt verpflichtet iſt
an denen , die im Militärdienſt ſtehen , als auch an denen , die

um des Gewiſſens willen den Militärdienſt verweigern und

vielleicht leiden müſſen . Auch ihnen haben wir den Troſt des

Evangeliums zu bringen und von da her ihnen zu helfen , daß

ſie getröſtet werden .

So ſcheint mir , daß wir an dieſem Entwurf beſonders eines
rühmen müſſen , daß die eine Linie durchgeht ,die unzweifel⸗
haft jedem , der ihn lieſt , Gemeindeglieder und Pfarrer , die
dieſe Frage geſtellt haben , in die Augen fällt und ſie vor eine
Aufgabe ſtellt , die ſie erfüllen können. Wenn ſie vor eine

politiſche Aufgabe geſtellt worden wären , könnten ſie ſie doch

nicht erfüllen .

Ein zweites Wort wäre zu ſagen über die vier Punkte des

erſten Teiles , im einzelnen . Ich möchte das jetzt noch nicht tun

und wollte nur etwas über das Ganze ſagen .
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Zur Frage der Kriegsdienſtverweigerung ,
im letzten Abſchnitt des Entwurfes angeſchnitten wird , ſpricht

Landesbiſchof D. Bender : Die ſchwerſteFrage, die mir über

dieſem Wort entſteht — ich kann es eigentlich jetzt im Augen⸗
blick nicht ſagen und muß es doch ſagen für alle Fälle und

für ſpäter einmal — beſteht für mich im allerletzten Ab⸗
ſchnitt , wo alſo geſagt wird , „die Kirche darf keinen Zweifel
darüber aufkommen laſſen , daß ſie, wie auch immer die Ent⸗

ſcheidung der verfaſſungsmäßig bevollmächtigten Regierungs⸗
organe unſeres Volkes fallen wird , ſich einem jeden Glied un⸗

ſeres Volkes zum Dienſte verpflichtet und mit einem jeden
Glied der Kirche in Glaubensgemeinſchaft verbunden weiß ,

—ſeien es ſolche , die im militäriſchen Dienſt dem Frieden
dienen wollen , ſeien es ſolche , die um des Gewiſſens willen den

Militärdienſt verweigern “ . Ich weiß , was damit gemeint iſt ,
und bejahe es auch . Ich will nur darauf hinweiſen , daß , wenn
jene konkrete Frage entſteht , ſie ſich nicht ſo einfach uns präſen —
tieren wird , wie das heute ausſieht . Wir müſſen uns das

ganz konkret vorſtellen : Eines Tages wird der Militärdienſt
verlangt , womöglich ſogar , was Gott verhüten möge , der
Einſatz . Und nun wird hier von der Kommuniſtiſchen Partei
die Propaganda ausgegeben , wir beteiligen uns um des Ge—
wiſſens willen nicht an der Militärpflicht .

Erſtens die Frage : Was heißt in einem totalen Krieg zivil⸗
und kriegsbezogen ? Würde zur Kriegsdienſtverweigerung
auch gehören , daß ein Mann nicht in einer Fabrik arbeitet ,
die z. B. militäriſche Ausrüſtungen herſtellt oder in einer
Munitionsfabrik , wo Zünder gedreht werden . Das Weſen des
totalen Kriegs iſt es ja , daß es faktiſch keine Tätigkeit mehr
gibt , die nicht irgendwie dem Krieg dient und daß dabei dann
die Linie zwiſchen Kriegsdienſt und Nichtkriegsdienſt ſehr ſehr
dünn wird , faſt unſichtbar dünn wird .

Zweitens : wie kann die Kirche dann die notwendige Unter⸗
ſcheidung durchführen zwiſchen denen , die wirklich — wirklich
aus Gewiſſensgründen — den Kriegsdienſt verweigern , und
den andern , die es aus politiſcher Oppoſition oder aus per⸗
ſönlicher Feigheit oder aus anderen nicht gerade Gewiſſens⸗
gründen tun . Ich fürchte , daß dann eine Situation entſteht ,
in der die Kirche in Anſpruch genommen wird von ſolchen ,

bei denen man nicht gerade ein gutes Gewiſſen haben kann ,weil man nicht weiß , iſt ihre Haltung auf Gottes Wort be⸗
zogen oder irgendwie anders . Das iſt eine ſchwierige Unter —
ſcheidung . Ich mache darauf aufmerkſam , daß die Kirche vor
ſchwere Aufgaben geſtellt wird , wenn der Staat erklärt , was
er ſehr wahrſcheinlich muß . So einfach geht es nicht , daß in
dem Augenblick , wo ein Volk ſich ſeiner Haut wehren muß ,die einen ſagen, ja , wir nehmen das Opfer auf uns , und die
anderen ſich auf ihr Gewiſſen zurückziehen , und , daß dann die
Kirche daran erinnert wird , daß ſie auf beiden Seiten Auf⸗
gaben hat und ſich auch den Kriegsdienſtverweigerern eben⸗

falls verpflichtet weiß . Ich könnte mir vorſtellen , daß der
Dienſt der Kirche dann darin beſteht , daß wir denjenigen , diein ihrem Gewiſſen gebunden ſind , ſagen : Liebe Brüder wir

reſpektieren euer Gewiſſen und Gott tröſte euch, aber ihr müßt
auf euch nehmen , was der Staat dann unter Umſtänden über
Kriegsdienſtverweigerer verhängt.

Ich will das nur andeuten , um zu zeigen , in welche ſchwie⸗
rige Situation wir dann geraten , und daß es ſehr ſchwer iſtjetzt ſchon Worte zu formulieren , bei denen wir ſpäter ver⸗haftet werden, aber in einer Weiſe , an die wir heute noch gar
nicht gedacht haben . Klar iſt , daß jeder Chriſt , wenn er ſagtich kann nicht zum Kriegsdienſt und ich bin auch bereit , die

Konſequenzen zu tragen , die volle chriſtliche Gemeinſchafthaben ſoll. Aber noch einmal : Ich mußte dieſes Wort ſagenum mein Herz zu erleichtern , weil ich die Dinge durchdenke
undmir konkret vorzuſtellen verſuche , wie das ſein wird , und

3 ich ſchon erlebt habe, daß man unbedacht ein Wort geſagthat, bei dem man ſpäter in einer Situation , die nicht zu über⸗
ſehen war , verhaftet worden iſt
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Vizepräſident Schneider : Wäre es dann nicht gut , wenn
man dem Wort „ Dienſt “ irgendeine ſinnfällige Erklärung
gäbe , entweder „zur Seelſorge “ oder „ zum inneren Dienſt “.
Das muß doch klar ſein , daß einen Schutz gegenüber der Ord⸗

nung und dem Geſetz des Staates , um dies aufzuheben , die
Kirche nie geben kann . Darum meine ich, müßte das geſagt
werden , daß hier zum . . ( Zuruf : Seelſorgedienſt — Prof .
Dr . Schlink : Dann iſt in etwa eine Abgrenzung erfolgt ) . —
Wie denken Sie , Herr Profeſſor ?

Abgeordneter D. Dr . Schlink :Im Augenblick iſt ja die Kriegs⸗
dienſtverweigerung verfaſſungsmäßig geſchützt , und wir haben
bei unſerem Reden im Augenblick an die gegenwärtige recht⸗
liche Lage primär zu denken . Bei dem „Dienſt “ habe ich nicht
nur gedacht an Seelſorgedienſt , ſondern auch daran , daß die

Gemeinſchaft unter den Gliedern der Kirche nicht daran zer⸗
bricht , daß der eine ſo, der andere ſo entſcheidet . Nun, das iſt
hier nicht genügend klar ausgedrückt . Es kommt mir haupt⸗
ſächlich darauf an , daß die Gemeinſchaft nicht zerbricht , auch
wenn unter Chriſten verſchiedene Entſcheidungen in dieſem

Punkte fallen .
Vizepräſident Schneider : Ja , dann müßte es irgendwie

noch ausgedrückt werden . Denn ſonſt könnte auch bei dieſem
Abſchnitt der , der den Kriegsdienſt verweigert , tatſächlich
daran denken : ja , da gibt es einen Schutz gegenüber dem

Staat .
Kreisdekan D. Maas : Wenn man nur ſagen würde , wie

eben Herr Profeſſor Schlink ſagte , „damit die Gemeinde
Chriſti darüber nicht zerbreche “. Dann iſt nämlich auch jeder

andere Kriegsdienſtverweigerer ausgeſchloſſen. Dann iſt deut⸗

lich , daß derjenige gemeint iſt , der aus chriſtlichen Gewiſſens⸗

gründen den Kriegsdienſt verweigert .

Landesbiſchof D. Bender : Obwohl das in konkreto ſehr
ſchwer iſt , das kann ich einem Menſchen nicht anſehen oder
auf den Kopf zuſagen , wen ich für echt und für nicht echt

halten muß . In konkreto iſt das nicht ganz einfach , ja un⸗

möglich . 5
Oberkirchenrat Dürr : Zunächſt einmal wirdmit dieſem

Satz geſagt , daß die Kirche ſich verpflichtet weiß zum Dienſt

an beiden , denen , die den Kriegsdienſt als ihnen geboten , und

denen , die die Verweigerung des Kriegsdienſtes um des Ge⸗

wiſſens willen als ihnen geboten wiſſen . Daß etwa dadurch,
daß der Staat ein Geſetz wegen Kriegsdienſtverweſgeren
hätte , bei einigen verhindert wird , daß ſie ſehr notvolle , ent⸗

behrungsreiche , genau ſo ihr Leben gefährdende Dienſte 1
dieſer Zeit dem Volke leiſten müſſen wie die, die an der
ſind , das iſt nicht gemeint . Sondern es handelt ſich ausdrück⸗

lich um Leute , die um des Gewiſſens willen keineWeffh
die Hand nehmen und nicht töten wollen. Wenn

etwa 111
Drückeberger wären , die ſich auf ihr Gewiſſen
von allem ausgehalten zu werden , dann iſt das nicht die 11
nung der Kirche bei dieſem Satz . Aber eins iſt deutlich,
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können den Begriff nicht ſo eng faſſen , daß wir uns
Gliedern unſerer Kirche verpflichtet wiſſen , daß die W1 5
Gemeinſchaft nicht zerbricht zwiſchen denen, die den 920
dienſt bejahen und denen , die ihn verweigern .

Die
i

würde jede wirklich echte Gewiffensentſcheidung auh
ei

anderen reſpektieren , ſich alſo dafür einſetzen , daß Piaee
mit unrechtem Maß gemeſſen wird ; ſie muß dafür eru

daß Kriegsdienſtverweigerer nicht einfach der
preisgegeben werden . Das ſind Dinge , für die ſich die

11
einſetzen muß , wobei damit zu rechnen iſt , daß Wie das
unechte Kriegsdienſtverweigerer dabei unterſchlüpf 1010
im einzelnen vom Staat gehandhabt wird , wiſſen

Gewiſſens
Aber das wiſſen wir , wenn ein Menſch um des

1
willen dieſe Entſcheidung trifft , daß er dann 11 Wort
Gemeinſchaft der chriſtlichen Kirche , ſondern auch
der chriſtlichen Gemeinſchaft für ſich hat .

Oberkirchenrat Katz : Ich möchte nur fragen

alles klar , wenn wir in der 4. Zeile von Punkt
3

ſtatt „ unferes Volkes “ — „unſerer Kirche “, ſo

Wäre nicht
ürden

ſagen würde.
daß es heißt:



„ ſich einem jeden Glied unſerer Kirche zum Dienſt ver —
pflichtet weiß “ . Dann iſt das klar , daß das ein umfaſſender
Dienſt iſt .

Abgeordneter D. Dr . Schlink : Ich möchte folgenden Vor⸗
ſchlag machen und nehme damit etwas auf von dem , was
Bruder Katz da meint . Ich würde folgendes zur Erwägung
geben :

„ . . ſich einem jeden Glied unſeres Volkes zum Dienſt
verpflichtet und damit mit einem jeden Glied der Kirche
in Glaubensgemeinſchaft verbunden weiß —ſeien es
ſolche, die im militäriſchen Dienſt dem Frieden dienen
wollen , ſeien es ſolche , die um des Gewiſſens willen den
Militärdienſt verweigern . “

( Zuruf : Landesbiſchof D. Bender : Jal ) — Damit iſt die
Verweigerung enger mit dem Chriſtentum in Zuſammenhang
gebracht !

Am Schluß der Sitzung wird das neu formulierte Wort
der Synode zur Frage der Remilitariſierung nochmals ver⸗
leſen. Die Erklärung hat folgenden Wortlaut :

Auf die Bitte einer Bezirksſynode um ein Wort zur
Frage der Remilitariſierung antwortet die Synode wie
folgt :

Die Frage einer Beteiligung Weſtdeutſchlands am Auf⸗
bau einer militäriſchen Verteidigung iſt eine politiſche
Frage , die nicht unmittelbar und eindeutig vom Wort der
Schrift her beantwortet werden kann . Wie aber auch immer
dieſe Frage beantwortet werden wird , eine jede Entſchei⸗
dung wird ſo tief in das Leben unſeres Volkes und in die
Zukunft eines jeden einzelnen eingreifen , daß die Kirche
verpflichtet iſt , durch ihre Verkündigung unſerem Volk zu
helfen , zur Klarheit zu kommen . Dies hat auf dreifache
Weiſe zu geſchehen :

1. Die Kirche muß durch ihre Verkündigung die unge⸗
heuer gefährdete geiſtige Situation unſeres Volkes er⸗
hellen :

a) Sie muß auf das entſchiedenſte warnen vor dem neu
entſtehenden deutſchen Nationalismus , vor einem
Verharmloſen der nationalſozialiſtiſchen Vergangen⸗
heit , vor dem Umlügen der Schuld des Dritten Reiches
in Selbſtrechtfertigung und vor dem Gedanken an
eine kriegeriſche Revanche .

b) Sie muß ebenſo entſchieden brandmarken die ego⸗
iſtiſche Geſinnung , die weithin hinter dem Schlag⸗
wort „ohne mich “ ſteht . Wer beanſprucht , von an⸗
deren Völkern ernährt , verteidigt und ausgehalten zu
werden , gefährdet damit notwendig Würde und Exi⸗
ſtenz ſeines Volkes . Kein Volk kann beſtehen ohne die
Bereitſchaft zum Opfer .

e) Die kirchliche Verkündigung muß die Nebel der poli⸗
tiſchen Propaganda , die über unſerem Volke liegen ,
zerreißen und die Unwahrhaftigkeiten demagogiſchen
Menſchenfanges aufdecken , ſei es, daß ſie von inner⸗
deutſchen Parteien , ſei es, daß ſie von öſtlichen oder
weſtlichen Mächten ausgehen .

c) Sie muß den Chriſten einſchärfen , daß ein jeder vor
Gott eine politiſche Verantwortung hat , von der ihn

kein Menſch entbinden kann . Sie muß die Chriſten
daran erinnern , daß ſie durch ein Überſehen ihrer
politiſchen Verantwortung weithin mitſchuldig ge⸗
worden ſind an dem Aufkommen und an den Ver⸗
brechen des nationalſozialiſtiſchen Regimes .

Wenn die Kirche dieſe Verkündigungsaufgabe heute
ernſt nimmt , iſt zu hoffen , daß eine Atmoſphäre entſteht ,

in der die politiſche Frage der Remilitariſierung mit poli⸗
tiſcher und geiſtlicher Nüchternheit behandelt und ein Aus⸗
einanderbrechen unſeres Volkes und der Kirche über dieſerFrage verhindert wird .

5 Kirche hat mit höchſtem Nachdruck jedermann zu
erkündigen , daß Gott in Jeſus Chriſtus dieſer Erde ſeinen
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Frieden gebracht hat und durch ſein Wort gebietet , daßwir dem Frieden nachjagen .
Darin beſteht wohl in unſerem ganzen Volk Einmütig⸗

keit, daß es Frieden, keinesfalls aber Krieg wünſcht . Aber
in der Frage , wie es den irdiſchen Frieden erhält , bzw .
erlangt , beſteht auch unter den Chriſten im Augenblickkeine Übereinſtimmung . Die einen ſind davon überzeugt ,
daß die Beteiligung Weſtdeutſchlands am Aufbau einer

militäriſchen Verteidigung die Kriegsgefahr erhöht und
eine Wiedervereinigung Geſamtdeutſchlands auf unabſeh⸗
bare Zeit unmöglich macht . Die andern ſind im Gegenteil
davon überzeugt , daß allein eine Beteiligung Weſtdeutſch⸗
lands am militäriſchen Europa dem Frieden dient und die
Vorausſetzungen zur Wiedervereinigung Deutſchlands auf
friedlichem Wege ſchafft , während ein „ Neutralismus “
von den Weltmächten weder des Weſtens noch des Oſtens
erlaubt werde und nur die verhängnisvolle Wirkung eines
politiſchen Sogs zur Folge haben könne .

Es iſt von entſcheidender Bedeutung , daß die Verkündi⸗
gung keine der beiden gekennzeichneten politiſchen Über⸗
zeugungen als kirchlich approbiert . Wenn kirchliche Amts⸗
träger zu dieſer Frage das Wort ergreifen , dann ſollen ſie ,
welche Meinung ſie auch vertreten , ausdrücklich betonen ,
daß ſie als einzelne reden und ſchreiben , nicht aber als
Lehrer der Kirche . Denn eine Antwort auf dieſe politiſche
Frage kann nicht unmittelbar und eindeutig aus dem
Wort der Schrift abgeleitet werden , ſondern kann nur in
nüchterner und ſachkundiger Prüfung aller politiſchen
und geiſtigen Vorausſetzungen in perſönlicher Verant⸗
wortung gegeben werden .

3. Die Kirche darf keinen Zweifel darüber aufkommen
laſſen , daß ſie , wie auch immer die Entſcheidung der ver⸗
faſſungsmäßig bevollmächtigten Regierungsorgane un⸗
ſeres Volkes fallen wird , ſich einem jeden Glied unſeres
Volkes zum Dienſt verpflichtet und mit einem jeden Glied
der Kirche in Glaubensgemeinſchaft verbunden weiß —
ſeien es ſolche , die in militäriſchen Dienſten dem Frieden
dienen wollen , ſeien es ſolche , die um des Gewiſſens willen
den Militärdienſt verweigern .

Die Synode genehmigt einſtimmig dieſe Entſchließung , die
in den kirchlichen Blättern und im Verordnungsblatt ver⸗

öffentlicht werden ſoll .

Vizepräſident Schneider : Nun iſt vorgeſehen , daß der Herr
Landesbiſchof noch ein Wort an uns richtet und dann ſelbſt
die Synode mit Gebet ſchließt . Damit jener Schluß dann der

Ausklang ſei , möchte ich hiermit den materiellen Teil unſerer
Arbeit zum Abſchluß bringen .

Unſere Herbſtſynode hat zu Beginn nicht ſo ausgeſehen , als
ob ſo tiefgehende Probleme hier uns zur Entſcheidung vor⸗

lägen wie dieſes letzte , die Frage des Verteidigungsbeitrags ,
wie auch jene , die bei der Ausbildung unſeres Pfarrernach⸗
wuchſes uns bewegt haben . Was ſind da für Fragen aufge⸗
taucht , die den ganzen Ernſt der Situation auch unſerer Kirche

gezeigt haben und die tief ins Menſchliche hineingriffen , ſo
daß wir manchmal doch etwas erſchüttert waren ob dem, was
auch da vor uns liegt . Es iſt wohl für uns alle immer wieder

ein Geſchenk , wenn wir ſelbſt durch unſer Amt in der Synode
gezwungen ſind , über ſolche Dinge nachzudenken und gemein⸗
ſam darum zu ringen , daß wir einen Ausblick, wenn möglich

Beſchluß finden . Das iſt ein ſtiller , geheimerSegen, der auch
bei dieſer Arbeit immer wieder 5 den zurückfällt , der ſeinen

Dienſt ehrlich und freudig tun will .
5 — 15 ſo wie es hier namentlich bei den letzten

Problemen mir ſelbſt gegangen iſt , uns allen es ſo geſchenkt
wurde . Ich möchte Ihnen allen danken für die Mitarbeit,
danken für die brüderliche Verbundenheit und den guten Geiſt ,

in dem wir beieinander waren , danken auch für die Offen⸗

heit , mit der wir etwaige Meinungsverſchiedenheiten gegen⸗
ſeitig ausgetragen haben . Wenn irgendwo dann muß ia ge⸗

rade auch das Letztere in aller Brüderlichkeit unter Chriſten
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möglich ſein . Das iſt etwas von dem, was wir in der Welt

draußen ſo ſehr vermiſſen , und darum wollte ich beſonders
darauf hingewieſen haben , daß wir das mitnehmen als ein

Geſchenk , mitnehmen auch als ein Vorbild , wenn wir als
Partner im Leben nicht den Bruder neben uns haben , aber

ſelbſt verpflichtet ſind , das dem andern gegenüber zu ſein .
Ich möchte damit offiziell unſere Synode zum Abſchluß

bringen und bitte nun den Herrn Landesbiſchof um ſein Wort .

Landesbiſchof D. Bender : Es iſt mir auch bei dieſer Synode

gegangen wie bei allen , die ich miterleben durfte , daß ich am

Schluß ſtaunen muß , wie Gott uns hindurchgebracht hat . Das

iſt nicht ſelbſtverſtändlich und noch nicht allein dadurch ge

währleiſtet , daß wir uns als Chriſten bezeichnen oder fühlen ,

ſondern das hat ſeine einzige Erklärung für jeden , der die

Welt , die Struktur der Welt ſehen gelernt hat , darin , daß
Gott ſeine ſtarke Hand ſehr ſpürbar über uns gehalten hat .
Wir haben auch auf dieſer Synode gearbeitet und , wie eben

Freund Schneider geſagt hat , ſind wir zu erheblichen Fragen

gekommen , und hatten doch gemeint , es ſei eine Synode , die

ſich mit Fragen zu beſchäftigen hätte , die im Leben der Kirche

auch ihr Gewicht haben und die ebenſo wie die großen Dinge
mit aller Treue und aller Gewiſſenhaftigkeit erledigt werden

müſſen . Es iſt ja auch ein Glück , daß ſich auch in der Kirche
nicht eine ſchwierige Frage an die andere reiht und Gott auch

Atempauſen gibt und zwiſchen den ſchweren Arbeiten auch
leichtere einſchiebt .

Synoden ſind Höhepunkte im kirchlichen Leben , und dieſe

Synode war es auch für mich wieder . Aber da, wo Gott ſeiner
Kirche Höhepunkte beſchert , da geſchieht es nie ſo, daß nicht
auch der Feind wenigſtens verſucht , das Werk Gottes zu ſtören .
Und es iſt auch über unſerer Synode in dieſen Tagen der
Schatten des Diabolos , des Durcheinanderwerfers , gehuſcht ;
aber Gott war gut und gnädig und hat es nicht zugelaſſen ,
daß er ſich hat bei uns und unter uns einniſten dürfen , ſondern
daß , wo da ſo ein Flämmlein aufgeflackert iſt aus dem un⸗
heimlichen Grund , es mit ſeiner Hilfe ausgetreten werden
konnte . Auch das , liebe Brüder , iſt durchaus normal , daß wir

nicht in allen Dingen einerlei Meinung ſind . Es gibt eine
übergeiſtliche Anſicht vom Leben der Kirche und der Chriſten ,

als ob da nun alles in ewigem Gleichklang und Einklang vor
ſich gehen müßte . Aber das iſt eine unnüchterne Anſicht und

Hoffnung. Wenn man in einem Dom ſteht , deſſen Gewölbe

ſich ſtill und ſchweigend über uns in der Höhe zuſammen⸗
ſchließt , dann ahnt man nicht , wieviel Spannungen durch

dieſen ruhigen Raum zittern ; denn ein Gewölbe kann ja nur
ſo gehalten werden , daß die Steine des Gewölbes dauernd den

Druck der Nachbarſteine aushalten . Und ebenſo geht es auch
im Hauſe Gottes . Auch im Hauſe Gottes ſind diefe Spannun⸗
gen da, —aber ſie ſind nicht negativ ſondern ſie ſind poſitiv .

Sie führen nicht dazu , daß das Haus ſchließlich Riſſe und

Sprünge bekommt und eines Tages auseinanderberſtet , ſon⸗
dern ſie dienen dazu , das Haus beieinanderzuhalten und das

Gleichgewicht des Baues zu gewährleiſten . Erſt wenn ein
Stein den Druck des Nachbarſteines nicht mehr aushält und
aushalten will , dann bricht ' s . Und darum wollen wir gar
nicht ſo bekümmert ſein , wenn wir das bei jeder Synode und
auch bei dieſer Synode gemerkt haben , daß da — nun ſage
ich —

ganz natürliche Spannungen da ſind. Ich will nur auf
eine hinweiſen, das iſt die zwiſchen der Kirchenleitung und der
Synode , die iſt und muß ſein und iſt ſolange recht und ge⸗
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als es nicht zu Sprüngen führt , ſondern ſo, daß eines
as andere hält , und das geht nicht ohne Druck , und daß nur

ſo das Haus bleibt und wächſt und ſeine Mauern gerade
ſtehen .

Mich hat , wenn ich den Gang der Synode bedenke, immer
wieder das Wort des 91. Pſalms gepackt : „ Wer unter dem
Schirm des Höchſten ſitzt und im Schatten des Allmächtigen
bleibt “; was iſt das doch köſtlich , dafür ein Auge zu bekom⸗
men , daß wir in dieſem Schatten ſitzen durften und dürfen ,
und daß wir unter dem Schutz des Allmächtigen geborgen
waren , des Allmächtigen , der fertig wird auch mit allen un⸗

ſeren Unzulänglichkeiten , mit der Beſchränktheit unſeres Blicks
und der Einſeitigkeit unſerer Meinungen und unſeres Inter⸗

eſſes . Und der es macht , daß der Feind , der da immer zwiſchen⸗
durch huſcht , weichen muß . Es iſt einfach eine unbändige
Freude , wieder einmal Zeuge dafür geworden zu ſein, wie
Gott mit ſeinen Leuten umgeht , und , wie Freund Schneider

vorhin geſagt hat , daß wir das ja nicht für ſelbſtverſtändlich
nehmen , ſondern das geht uns auf , wenn wir in die „Welt “
hineintreten , wo es ſo etwas ähnliches einfach nicht gibt. Und

darum möchte ich zum Schluß Gott danken , daß er uns wieder

einen Anſchauungsunterricht gegeben hat dafür , was Er

fertig bringt , und wie Er ſeine Leute , ſeine ſehr merkwürdigen
und komiſchen Leute beieinander hält , ſie zueinander zwingt ,

ihnen nicht erlaubt , dem Fleiſche Raum zu geben, wenn es

manchmal ſchon arg drängt , und wie Gott ſeinen Leuten auch

bei allem natürlichen Eifer doch hilft zu einer Zartheit und zu
einer Rückſichtnahme auf den anderen , ſo daß es die andern

auch ſpüren , und wie Er ſo den Ring ſchließt und geſchloſſen

hat auch in dieſen Tagen um uns . Darum ſollen wir uns

nicht fürchten , ſollen uns nicht fürchten im Blick

auf unſere Synode , nicht fürchten im Blick auf un⸗
ſere Kirche , die ja in ſo viel Anfechtungen ſteht . Wir

neigen oft zu dieſer Furcht , weil unſere Augen auf das

Vordergründige gerichtet ſind und alles das ſehen, was da
agiert auf der Weltbühne , auf die Menſchen und auf die
Mächte , die unſichtbaren , ungreifbaren und unangreifbaren

Mächte . Ich ſage , wir ſollen uns davor nicht fürchten , ſondern

ſollen unverwandt hinſehen zu dem, der ſeinen Schattenauf
uns fallen läßt , und der uns in ſeinem Schirm und Schutz

eingeſchloſſen hat . Er hat es mit ſeinem großen und teuren

Siegel verſiegelt , daß er es ſo halten wird mit uns bis an der

Welt Ende um Zeſu Chriſti willen . Und wir ſollen uns auch

nicht fürchten im Blick auf unſer Volk und die Welt, obwohl
ein großer Unterſchied beſteht in der Hoffnung , die wir über

dem Volk Gottes auf Erden haben , und über der Hoffnung
für unſer Volk . Ob Gott unſer Volk als Volk durchbringt , das
müſſen wir ihm befehlen , der allein recht richtet; denn .
Verheißung des endgültigen Heiles gehört nur ſeinem Voll.

Aber wir ſollen auch nicht zittern bei dem Gedanken, daß Gott

mit uns und unſerem Volk durch Gerichte gehen könnte , ſon⸗

dern auch in dieſem Gericht wird Gott es machen , daß unſere

innere große Freude , unter dem Schutz des Allmächtigen
ſtehen , nicht aufhören wird . Er wird es auch machen , 8
mit ſeinen Leuten dann geht wie mit jenen drei Männern, 10
in der Flamme ſtanden , die alles um ſie her verzehrte , un
als ſie heraus kamen , war auch kein Ruch eines Wii 91
ihnen bemerkbar . Gott iſt ein Gott , der Wunder tut, un

ſchenkt uns allezeit die Augen , dieſe Wunder , wo ſie heſcheſch
wahrzunehmen . Und ich habe auf dieſer Synode wirkli

Wunder wahrgenommen .

Landesbiſchof D. Bender ſpricht das Schlußgebet.
Die Tagung wird um 21 . 55 Uhr geſchloſſen.



Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang . Protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1951 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

in

Die Landessynode haf als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

81

Wer auf eine Gemeinde - oder landeskirchliche
Pfarrsfelle oder auf eine kirchliche oder sfàaatf -
liche Religionslehrerstelle , deren Inhaber eine
theologische Vorbildung bedarf , berufen werden
will , muß die nachsfehenden Voraussefzungen
erfüllen .

92
Der Bewerber muß

männlichen Geschlechfs sein ,
geistig gesund und an der Verwalfung der
Stelle durch körperliche Leiden nicht behin -
dert sein ,

a)

bj

der Landeskirche angehören oder bereit sein ,
ihr beizufrefen ,
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen
oder erwerben .

8 3

Der Bewerber muß weifer

à) im Besifze des Reifezeugnisses eines huma -
nistischen Gymnasiums sein ,
nach einem mindestfens siebensemestrigen
Studium an einer deufschen staaflichen Hoch -
schule die I. theol . Prüfung mif Erfolg abge -
legt haben ,

c) nach einem Weiteren , mindestens zwei -
semestrigen Studium àam Prakfisch - theologi -
schen Seminar in Heidelberg die II . theol .
Prüfung mit Erfolg abgelegt haben ,

b)

Die Voraussetzungen für die Erlangung eines geistlichen Amtesder Vereinigten Evang . - Protestantischen Landeskirche Badens betr .

d) ordiniert sein . Sofern er in einer anderen Lan -
deskirche ordiniert ist , muß er den Bekennt -
nisstand der Landeskirche anerkennen .

8 4

Inwieweit Frauen in kirchliche odler staat -
liche Amtsstellen , deren Bekleidung theol . Vor -
bildung erfordert , berufen Werden können , be⸗
stimmt sich nach kirchlichem Recht , insbesondere
dem Gesefz , die Vikarinnen betr . , vom 14. 3. 1944/4. 3. 1948 ( VBl . 1944 8. 10/148 S. 6 105

9 5

1. Der Erweiterte Evang . Oberkirchenràf wird
ermächfigt , durch Verordnung eine Studien - und

Prüfungsordnung zu erlassen . Dièse Studien - und
Prüfungsordnung haf im einzelnen die Voraus -
setzungen und Erfordernisse des theologischen
Studiums , die Bedingungen für die Zulassungund das Besfehen der beiden theologischen Prü -
fungen zu regeln und Anordnungen über die
Prakfisch - theologische Ausbildung , insbesondere
über die Einrichtung und den Besuch eines Kan -
didafen - Konvikts der Landeskirche zu treffen . In
diese Studien - und Prüfungsordnung sind auch
Bestimmungen darüber aufzunehmen , wie das
Reifezeugnis einer nichthumanisfischen Ansfalt
zu ergänzen ist ( 8 3 a) , inwieweif das Studium àn
nichtdeufschen und kirchlichen Hochschulen an -
erkannt wird (8 3 b) , und ob die erste theolo -
gische Prüfung nur vor der kirchlichen Prüfungs -
kommission oder auch àn einer theologischen
Fakultäf abgelegt werden kann .



2. Der Exweiferte Evang . Oberkirchenrat wird
ermächtigt , in ganz besonderen Ausnahmefällen
in Abweichung von den Bestimmungen der 88 2

und 3 Berufungen in ein geistliches Amtf vorzu -

nehmen .
9 6

Ein Theologe , der in einer anderen deutschen

oder ehemals deufschen Landeskirche die Be -

fähigung zum geistlichen Amt erworben hat ,

kann auf eine der in 8 1 aufgeführfen Stellen be -

rufen werden , wenn die allgemeinen Voraus -

setzungen des 8& 2 erfüllt sind und Vorbildung
und abgelegte Prüfungen den in diesem Gesefa

und der Studien - und Prüfungsordnung aufge -
stellten Erfordernisseen im wesenflichen enf -

sprechen .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 1951 .

Der Landesbischof :

Begründung .

Anläßlich der Neufassung der Prüfungsord -

nung wurde im Evang . Oberkirchenrat auch die

Frage aufgeworfen , worauf die Zuständigkeit
des Erweiferten Evang . Oberkirchenrats zur Er -

lassung einer solchen Prüfungsordnung beruht .

Die erste Prüfungsordnung vom 1. November

1872 VBl . S. 103 ff . ) ist durch Allerhöchste Ent -

schliehbung des Landesherrn als Landesbischof

erlassen worden , nachdem die Generalsynode
von 1871 die Grundsätze für eine neue kirchliche

Prüfungsordnung festgestellt hafte . Alle folgen -

den Prüfungsordnungen vom 6. Rpril 1887 VBl .
S. 39 fl . ) u. vom 11. Februar 100 “ ( VBl . S. 18 ff . ) sind

ebenfalls durch Allerhöchsfe landesherrliche

Verordnung auf Antrag des Evang . Oberkirchen -

rafs nach dessen Berafung mit dem General -

Synodalausschuß ergangen .

Nach Wegfall des landesherrlichen Kirchen -

regiments wurde die Prüfungsordnung vom

13. Juli 1921 ( VBl . S. 65 ff . ) und ebenso die Prü -

fungsordnung vom 18. März 1032 ( VBl . S. 31 ff . )
durch einfache Verordnung der damaligen

Kirchenregierung , d. h. heute des Erweiferfen

Evang . Oberkirchenrats , erlassen . Man istf dabei

Wohl von der Annahme ausgegangen , daß die

Kirchenregierung im wesenflichen die verfas -

sungsrechflichen Funktionen des Landesherrn als

Landesbischof wahrzunehmen haf und deshalb

auch , wie dieser es war , berechfigt ist , die Prũ -

fungsordnung zu erlassen . Die Prüfungsordnung
ist aber zweifellos eine Rechtsverordnung ,die von
dem Erweiferten Evang . Oberkirchenrat nur er -
lassen werden kann , wenn ein Gesetz , d . h . eine
von der Landessynode ordnungsmäßig beschlos -
sene Rechtsvorschrift den Erweiterten Evang .
Oberkirchenrat zum Erlaß der Prüfungsordnung
ermächtigt .

Der Landessynode ist in ihrer diesjährigen
Frühjahrstagung ein Gesetzesentwurf vorgelegen ,
der den 8 72 Kirchenverfassung ( KV) dahin -
gehend erweifert , dab der Erweiterte Evang .

Oberkirchenrat nicht nur zur Ordnung der

Dienst - und Besoldungsverhälfnisse der unstän -
digen Geisflichen wie bisher , sondern auch noch
zur Erlassung von Bestimmungen über die Zu -

( Studien - und Prüfungsordnung ) ermächtigt wird .

Bei den Berafungen im Rechtsausschuß der

Synode wurde geltend gemacht , daß die Lan-
dessynode eine solche Ermächtigung nur ertei -

len könne , wenn in dem zu erlassenden Gesetz

zugleich grundsäfzliche Bestimmungen enthalfen
sind , welche die Voraussetzungen zur Beklei -

dung eines geistlichen Amtes in der Landes -
kirche regeln , und es wurde , nachdem der Er -

Weiterte EVvang . Oberkirchenraf die Gesefzesvor -

lage zurückgezogen hafte , der Wunsch ausge -

sprochen , bei der Herbsttagung einen entspre -

chenden Gesefzesentwurf in Vorlage zu bringen .

Im Zusammenhang damit soll dann auch der
Landessynode der Entwurf der von dem Erwei -

terten Evang . Oberkirchenraf zu erlassenden
Studien - und Prüfungsordnung zur Kenntnis 99.

geben werden , damit die Landessynode die
Möglichkeit hat , Anregungen und Vorschläge
für die Ausgesfaltung dieser Verordnung im ein -

zelnen zu geben , die der Erweiterte Evang . Ober -

kirchenraf dann in geeigneter Weise verwenden

kann .

Diesem Wunsch ist mit dieser Vorlage ent -

sprochen . Im wesenflichen bedarf wWohl der Ge -

setzesentwurf keiner eingehenden Weiteren Er -

läuterung . Es sei kurz nur folgendes gesegt :

Zu 5 1: Als geistliche Stellen , zu deren Be-

kleidung die im Gesetz und in der aufgrund des

Gesetzes ergangenen Verordnung aufgestellten
Voraussetzungen erfüllt werden müssen , zählen
nicht nur die Gemeindepfarrstellen und die lan-
deskirchlichen Pfarrstellen , sondem auch die Re -

ligionslehrersfellen , die von theologisch Vorge:
bildefen bekleidef werden , gleichgülfig , ob diese

stellen rein kirchliche oder staafliche Stellen
sind .

Zu 8 2: Die hier verlangten Bedingungen

sind allgemeiner Art . Durch 8 2à ist auch die

Frage grundsätazlich enfschieden , ob Frauen in

gleichem Umfang auf geistliche Stellen berulen
werden können wie Männer in der Weiser da

grundsätzlich nur den letzteren der Zugang z2um
Pfarramt und auch zum Amt des Religionslehrers
often steht . Soweit Ausnahmen bestehen , müssef

lassung zu den beiden fheologischen Prüfungen sie durch kirchliches Recht besonders geregelt



sein und sind es bereifs durch das Gesefz , die
Vikarinnen betr . , vom 14. 3. 1944/4 . 3. 1948 , wor -

über §8 4, der mif 8 2 4 zusammenzuhalfen ist ,
Regelung getroffen hat . Dieses -Vikarinnengesetzist befristet bis zum Inkrafttreten der neuen Ver -
fassung erlassen . Bei der Prüfung , inwieweif
theologisch vorgebildete Frauen in einem geist -lichen Amt verwendet werden können , ist hier
schon , wie gesagt , eine gewisse grundsäfzliche
Vorentscheidung getroffen .

Daß nur solche Personen zu einem geistlichenAmt zugelassen werden können , die geisfig ge -sund und durch körperliche Leiden an der Ver -
waltung des geisflichen Amfes nicht behindertsind und die der Landeskirche angehören , isf
eine Selbstverständlichkeit , die àaber 2Weck -
mäbigerweise hier doch ausgesprochen werden
sollte ( 8 2 b) .

Soweit der Bewerber seinen Wohnsifz noch
außerhalb Badens haf und deshalb noch nicht
Mitglied der Landeskirche sein kann , ist seine
Bereitschaftserklärung zu dieser Mitgliedschaff
erforderlich ( Vergl . § 2 ch .

Da nach Arfikel V des Kirchenverfrags vom
14. November 1032 nur auf ein Pfarramf ein Geist -
licher berufen werden soll , der die deutsche
Staafsangehörigkeit besitzt , muß dies in 8 2 d
dusgesprochen werden .

Zu 8 3: Die Bestimmung in & 3 à ist auch des -
Wegen aufzunehmen , weil in dem genannfen
Artikel M des Kirchenvertrags als Voraussefzung
für die Bekleidung eines Pfarramfes ein zum Stu -
dium an einer deutfschen Universitäf berechfi -
gendes Reifezeugnis verlangt wird .

Im ò 3 b und cist die Grundstruktur der theo -
logischen Vorbildung umrissen und daàmif fest -
gelegt , daß es der Studien - und Prüfungsordnung
nicht freisteht , unter die hier vorgesehenen Min -
desfforderungen zurückzugehen . Außerdem isf
dies nach Arfikel V des erwähnfen Kirchenver -
trags insofern auch nichf möglich , als wiederum
hier besfimmt istf , daß zu einem Pfarramf nur zu -
gelassen wird , wer ein mindestfens dreijähriges
Philosoph . - theol . Studium àn einer deufschen
staaflichen Hochschule zurückgelegt haf . Im
Schlupᷣprotokoll zu Arfikel Vist gesagt , daß das
an einer österreichischen Universifät oder an
den Universifäten zu Basel , Zürich und Bern zu -
rückgelegte Studium demjenigen an einer deut -
schen Universifäft gleichzuachfen ist . Als der
Kirchenvertrag abgeschlossen Wurde , stand die
Bildung und Ausgestaltung kirchlicher Hoch -

3

Hochschulen in der Wissenschafflichen Ausbil -
dung der Theologen eine beachfliche Stellungein , sodaß damif 2zu rechnen isf , daß eine nicht
geringe Anzahl junger Theologen auch an Sol-chen kirchlichen Hochschulen studieren wird .Ihrer Zulessung zum Pfarramt dürften keine
Schwierigkeifen begegnen , denn in Arfikel V
Absafz 3 des Kirchenvertrags ist bestfimmt , daßbei kirchlichem und staaflichem Einverständnis
von den in diesem Artikel genannfen Erforder -
nissen abgesehen werden kann .

Es kann niemand ein geistliches Amf beklei -
den , der nichf ordiniert ist . Da die Ordinafion
nicht wiederholbar ist , muß ein in einer außer -
badischen Kirche Ordinierfer das bei der Ordi -
nafion auch abzugebende Versprechen , Gottes
Wort dem evangelischen Glauben und dem Be -
kenntnisstand der Landeskirche gemäß zu ver -
künden , nachholen . Dies siehf 8 3 d vor .

Zu 8 à ist das Erforderliche in den Ausführun⸗
gen zu 8 1 gesagt .

§8 5 erhält nun die eigentliche Ermãchfigungfür den Erweiferfen Evang . Oberkirchenraf zum
Erlaß der Studien - und Prüfungsordnung . Dabei
ist in einer Weise die Zuständigkeit umgrenat ,die dem Erweiferfen Evang . Oberkirchenraf den
nötigen Spielraum in der Ausgesfaltung der ein -
zelnen Bestimmungen läßt . Aus dem beigefüg -ten Entwurf dieser Studien - und Prüfungsord -
nung ist im einzelnen zu ersehen , wie der Er -
weiterte Evang . Oberkirchenraf gedenkt , von
der Ermächfigung Gebrauch zu machen .

Wenn das hier vorgesehene Gesetz in Kraft
tritt , wird es nicht mehr möglich sein , Personen ,
die nicht die theologische Universitäfsvorbil -
dung haben , in ein geisfliches Amf zu berufen .Der Erweiterte Evang . Oberkirchenrat ist der
Auffassung , daß an diesem Grundsafz festgehal -
ten werden soll , daß es aber doch ganz beson -
ders gelagerte Fälle geben kann , in denen es
der Kirchenleifung freistehen sollfe , geistlich be -
sonders qualifizierte Persönlichkeifen , die eine
gute Vorbildung haben und durch ihre bisherige
Tätigkeit die Gewähr bieten , den Anforderungen
des geistlichen Amfs gewachsen zu sein , in ein
solches Amt zu berufen .

Zu 8 6: Schließlich mußbte noch des Falles ge -
dachf werden , unter welchen Voraussefzungen
Theologen , die im Bereich anderer Landeskirchen
ihre Vorbildung empfangen und dort Prüfungen
abgelegt haben , auch im Diensf unsèerer Landes -

schulen noch im Anfang . Heufe nehmen diese kirche verwendef werden können .





Anlage lI .

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang. Protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1951 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Die Abänderung des Gesetzes , die Zurruhesetzun
der Geistlichen betr .

Die Landessynode haf als kirchliches Gesefz
beschlossen , was folgt :

8 1

In § 2 des Gesefzes , die Zurruhesefzung unddlie Ruhesfandsbezüge der Geistlichen betr . , inder Fassung der Bekanntmachung vom 25 . Mai1928 ( VBl . S. 31 fl . ) mit Verschiedenen Abände -
rungen wird als Ziffer 4 eingeschalfef :

Wenn er in seiner Gemeinde eine ersprieß -liche Täfigkeif nichf ausübf und auch nichi
2u ésrwarfen ist , daß er in einer anderen Ge -
meinde ersprießlich wirken wird .

Der bisherige Abschniff Ziff . 4 wird Ziff . 5.

9 2
In 8 3 des oben genannfen Gesefzes , die Zur -

ruhesefzung und die Ruhesfandsbezüge der
Geistlichen befr . , wird in Absafz 1 nach dem
Wort „ gewähren “ und vor dem lefzten Safz ein -
gefügt :

9 und die Ruhestandsbezüge

Außerdem soll der zusfändige Dekan vorherunter Hinzuziehung von 2 anderen Pfarrerneine Aussprache mit dem betr . Pfarrer gehabfund darüber dem Erweiferfen Evang . Ober -kirchenraf berichfef haben .
8 3

J. In dem oben genannten Gesefz , die Zur -ruhesefzung und die Ruhestandsbezüge derGeistlichen beir . , in dem Gesetz , die Diensfbe -
züge der Geistlichen beir . , und in dem Gesefz ,die Hinterbliebenenversorgung der Geisflichen
betr . , wird jeweils das Wort „Kirchenregierung “durch die Worte „Erweiterter Evang . Ober⸗kirchenrat “ ersefzt .

2. Der Evang . Oberkirchenraf wird ermäch -tigt , die in Absdtz 1 aufgeführten Gesefze in der
jetzt geltenden Fassung zu Veröffenflichen .

Dieses Gesetz wird hiermit verkündef .
Karlsruhe , den 1951 .

Der Landesbischof :

Begründung .

Nach 58 3 des Gesetzes , die Rechfsverhälfnisse
der Geistlichen der Landeskirche betr . Dienst -
gesetz ) , und nach § 68 der Kirchenverfassung
KW ist die Ernennung eines Pfarrers auf eine
Pfarrei unwiderruflich . Diese Unwiderruflichkeit

kommt allerdings nur dem Gemeindepfarrer zu .Der sogenannfe landeskirchliche Pfarrer , der auf
eine landeskirchliche Pfarrsfelle (8S 69 KVY be -
rufen wird , ist frei versetzbar . Dies ist durch eine
Bekannimachung des Evang . Oberkirchenrafs
Vom 9. 3. 1922 ( VBl. S. 32) als die Auffassung der
Landessynode festgestellt worden .



Ebenso sind frei versefzbar theologisch vorge -

bildefe Religionslehrer , die nach dem geltenden

kirchlichen Rechf wie Beamtfe behandelf werden .

Die Abberufung eines Gemeindepfarrers ent -

gegen der erwähnten Besfimmung des 8 3 des

Dienstgesetzes , des 8 68 KVund entgegen seinem

Willen kann erfolgen entweder

1. wenn er das 65 . Lebensjahr zurückgelegt
hat ,

2. Wenn er infolge körperlicher Gebrechen
oder wegen Schwäche seiner körperlichen
oder geistfigen Kräfte zur Erfüllung seiner

Amtspflichten unfähig geworden ist ,
3. Wwenn er mif seiner Gemeinde derarf zer -

A aufgrund eines besonderen Verwalfungs -

Verfahrens ,

B aufgrund eines Erkenntnisses des Diszipli -

nargerichts .

A. Die rechflichen Unferlagen für die Durch -

führung des Verwalfungsverfahrens sind fol -

gendse :

9 68 Satz 2 KV :

„ Nur aus dringenden Rücksichfen des Dienstes
darf die Kirchenregierung einen Pfarrer ohne
sein Ansuchen versefzen . “

§ 3 Abs . 2 des Diensfgesefzes :

„ Die Versetzung eines Pfarrers ist ohne sein

Ansuchen , abgesehen vom Dienststrafweg ( 8 8
dieses Gesefzes ) , nur aus dringenden Rück -
sichten des Diensfes zulässig . Solche dringen -
den Rücksichten des Dienstes liegen u. aà.
auch dann vor , Wwenn eine Veränderung in
der Organisafion der Pfarreien oder ihrer Be -
zirke die zeifweilige Nichtbesetzung einer
bisherigen Stelle erforderlich machf . Erfolgt
die Versetzung eines Pfarrers infolge eines
Umstandes , den er zu vertreten haf , so kön -
nen ihm die Umzugskosten ganz oder teil -
weise zur Last gelegt werden . Der Anspruch
auf das gesefzliche Diensteinkommen bleibt
unberührt . “

Bei dem Verfahren der Versefzung aus dienst -
lichen Gründen ist zu beachten & 5 des Dienst -
gesefzes :

„ Ueber das Vorliegen der Voraussefzungen
des § 3 Abs . 2 und seine Anwendung ent -
scheidef die Kirchenregierung endgültig . Die
Entscheidung der Kirchenregierung isf bin -
dend auch für das in einem etwa nachfolgen -
den Dienststrafverfahren fäfig werdende
Dienstgericht . Vor der Entscheidung ist dem
Pfarrer — auf Verlangen mündliches — Ge -
hör zu gewähren . Auch ist er befugt , einen
Vertreter gemäß 8 16 dieses Gesefzèes zu be -
stellen . Die Entscheidung selbst ist mit Grün⸗
den zu versehen und ihm zuzustellen . “
Nicht nur die Versefzung auf ein anderes Amt

wider Willen , sondern auch die Zurruhesetzung
eines Pfarrers wider seinen Willen sfellf eine
Abberufung von dem Amt dar . Hier ist von ein -
schlägiger Bedeufung 8 2 des Ruhesfandsge -
setzes , den wir vollständig wiedergeben :

„ Ohne sein Ansuchen kann ein Pfarrer , abge -
sehen vom Dienstsfraweg , in den Ruhesfand
Versetzt werden ,

fallen ist , daß seine Wirksamkeif auch in
einer anderen Gemeinde nicht mehr mög -
lich oder dem landeskirchlichen Interesse
zuwider ist ,

4. Wenn er sich weigerf , der gemäß 8 3 des

Dienstgesetzes vom 24 . März 1920 in der

Fassung des Gesefzes vom 7. März 1922

( VBl . S. 30 ) gegen ihn ausgesprochenen
Versetzung Folge zu leisten . “

Dazu kommt die Verfahrensvorschrift im 8 3
des Ruhesfandsgesetzes :

„ Ueber das Vorliegen der Voraussetzungen
der 88 1 und 2 und ihre Anwendung ent -

scheidef die Kirchenregierung endgülfig . Zu

einer Entscheidung in den Fällen des 8 2 isf

eine Mehrheift von “ der Stimmen erforder -

lich . Die Entscheidung der Kirchenregierung
ist bindend auch für das in einem etwa nach -

folgenden Dienstsfrafverfahren ſäfig Wer⸗

dende Dienstgericht . Vor der Entscheidung
ist dem Pfarrer — auf Verlangen mündliches
— Gséhör zu gewähren . Die Entscheidung
selbst ist mit Gründen zu versehen und ihm

zuzustellen .

Ein gemäß u 88 1 und 2 in den Ruhesfand ver -

setzter Pfarrer behälf seine Amtsbezeichnung

sowie die Befähigung zur Vornahme geist -
licher Amtshandlungen . “

B. Ein Pfarrer kann von seiner Stelle enffernt

wWwerden durch Erkenntnis des Disziplinargerichſs,
Wenn er sich eines Dienstvergehens schuldig
machf . Ein Dienstvergehen liegt vor , Wenn ein

Pfarrer schuldhaff Pflichten verlefat , die sich aus

seiner Amtsstellung ergeben . Solche Pflichten
sind die unmittelbaren Dienstpflichten , die

Pflicht , sich in und außer dem Dienst des Ver-
trauens und der Achtung würdig zu zeigen , die

seinem Amt entgegengebracht werden (8 1 der
Disziplinarordnung der DEK vom 13. 4. 1959 in

der Fassung des 8 5 Ziffer 1 der VO des Rafs der

EKD vom 2. 5. 1946 , VBl . S. 20 ) . Der Strafenkatalog
sieht in 8 5 nicht die Versetzung auf eine andere

Stelle , sondern nur die Enffemung aus dem Ami

oder die Enifernung aus dem Dienst vor . Durch
die Enffernung aus dem Amtf erlangt nach 0 9

der Bestraffe die rechfliche Stellung eines Geist -
lichen im Warfestand . Jedoch eérhälf er äls

Warfegeld höchstens vier Fünftel des Betrages ,
der ihm sonstf bei der Versetzung in den Warte .
stand zustehen würde , und die Zeit , die er auf

Grund der Enffernung aus dem Amf im Warte⸗
stand verbringt , wird auf seine ruhegehaltsfähige
Dienstzeit nicht angerechnet . Die Enffernung àus

dem Dienst haf zur Folge , daß der Bestrafte auch



3den Anspruch auf sämfliche Dienstbezüge undauf Versorgung sowie die Befugnis , die Amtfsbe -zeichnung au führen , verliert .

gelegt Werden soll , siehf in § 6 eine ähnliche Be -stimmung Vor .
Bei der Vorberatung ist die Frage aufgewor -fen Worden , ob der Begriff der „ nichf ersprieß -II. lichen Tätigkeit “ hinlänglich bestimmt ist , s0 -Adaß die Gefahr einer mißbräuchlichen Anwen⸗dung des Gesefzes nichf besteht . Nicht ersprieß -lich wirkt , Wer trotz immer wieder getätigter Ver -suche und Hülfen und Mahnungen der Amts -

einem Wechsel in der Person des Pfarrers ge - brüder , des Dekans und Kreisdekans und der
recht zu werden . Abgesehen vom Fall eines Kirchenleifung nicht in der Lage ist , den Auf⸗
dienststrafrechflich zu verfolgenden Vergehens , trag als Diener Jesu Christi So zu erfüllen , Wie
der hier ausscheiden kann , konnte eine 2ur Her - dies ein gewissenhaffer im Umgang mit dem
slellung der Ordn ung erforderliche Abberufung Wort und im Gebef lebender Pfarrer mit ange -
von einer bestimmfen Dienststelle nur erfolgenmeéssenen geistigen Kräften zu tun in der Lage
entweder durch eine Versetzung im dienstlichen ist . Es wird also ein nach diesem Gesefzesent -
Interesse , oder wenn der Pfarrer mit der Ge - Wurf einzuleitendes Verfahren immer erst àm
meinde so zerfallen War , daß seine Wirksamkeif Ende längerer Bemühungen stehen , der Ge -
auch in einer anderen Gemeinde nicht mehrmeinde und dem Pfarrer zu helfen , lebendigeö

Die unter Jaufgeführfen 9gesefzlichen Besfim -
mungen mußten bisher genügen , um dem ineiner Gemeinde auftrefenden Bedürfnis nach

möglich oder d landeskirchlichen Inferèesse Glieder der Kirche 2u Werden , wenn diese Be -
zuwider war , dur eine Zurruhesetzung des mühungen schließlich erfolglos sind , weil es dem
Pfarrers . Nichf berücksichtigt in unseèrer kirch - Pfarrer nun einmal nicht gegeben isf . Hier er -
lichen Gesetzgebung ist aber der Fall , in [ heischf es einfach die Verantwortung für die
wWelchem von einem Zertallensein des Pfarrers Durchführung des Auftrages der Kirche , daß in
mit seiner Gemeinde deshalb nichi gesprochen einer solchen Gemeinde nachWerden kann , weil in der Gemeinde das kirch - ⸗ Pfarrers mit neuen Kräffen eineliche Leben erloschen , der Pfarrer aber nach sucht wird .seinem ganzen Wesen nichf in der Lage isf , in

III.der Gemeinde ein Neues Zzu wirken , und vonihm auch nicht SrWärfet werden kann , daß er Obwohl das 1 5N 8
j ̃ ; anderen Gemeinde dies fun wWird . den Erweiterfen Evang . Oberkircl enraf die Fest -88 —

bestehen kei . stellung getroffen wird , daß der in Frage kom -
Wischen Pfarrer un emeir shen kei-

3
R

nerlei Spannungen oder Zerwürfnisse , weil eine 3 5 4 0 118solchs Gemeinde nichts fordert und zufrieden anderen 3 35 Pi Rest 458
ist , wenn der Pfarrer sie in Ruhe läßt , und ande - 5 80 Reihe 3der Plarrer nach seéem ganzen Habitus

stimmungen zum Schutze des Pfarrers enthält ,
nicht fähig — und auch keine eeen wäar der Kleine Verfassungsausschuß doch der
macht, diese Gemeinde aus em 80l 5

Auffassung , daß hier noch eine Vorschrift ein -
zubauen sei , die bezweckt , in dem Verfahren

Atrer zu bedenken , könnte nichf ver - 38 5
15705

nR
e eeene ,

Pernte Jema6r Wrclleheee 86 die Finsicht des Plarrers Worte 5 lassen . dler Dekan kennt
ie aber nicht i

gefroffen wird . Diese
1 77. J. 8

Tücke soll der ieende Gesefzesentwurf 5 3 dein e ieVerzäunen , der in dem Kleinen Verfesstungssus . r de Semolüd
des Euh

8 8
Pfarrers . Die Bestimmung in 8 2 des ntwurfs sie

Schuß beraten wurde mit dem Ziele der Vorlage
vor , daß der Dekan unfer Verwendung dieser Er -

an die Landessynode .
fahrungen zusammen mit 2 anderen Pfarrern desDabei wurde auch die Rechtslage in anderen Bezirks eine Aussprache mif dem

im VerfahrenLandeskirchen zu Rate gezogen . Eine ähnliche befangenen Pfarrer haben soll, UEBestimmung , wie sie in der Gesetzesvorlage vor - teil darüber au hilden , o hier 1 8 1
Jesehen isf , findef sich in der Pfälzischen Lan - ruhesetzung erforderlich ist

b1 leichf
5

deskirche § 41 Abs . 2, Ziff . 3 EV , in der Würt⸗ andere Weise den 15 entemb . Landeskirche in § 1der Verordnung über kann . Für den Erweiterten 31 ber 8 85
die Versetzung von Geistlichen in ein anderes raf wird der Berichf über ie 1 2

—
Amt und in den Wartestand vom 10. 7. 1942 , in das Gutachten des Dekans ein

955
voder Bayr . Landeskirche im Pfarrgeseſz vom 27 . 4 . frag sein , weil der Erweiterte vang . oer-j

iꝛ iꝛ 5 den konkrefen Verhält⸗

1939 § 48 Abs . 1, Zift . 2, in der Evang . Kirche kirchenrat naturgemãlvon Hessen und Nassau im Kirchengesetz vom nissen ferner steht .
KI5 1949 § 2 Abs . 2, in der

88 Landes -
8575irche in der Verordnung über die Versefzung

1757
eines Geistlichen vom 1942 8 3. Ein Menn in dem — 15 1 5amburg. Gesefzesentwurf , der der Synode vor - fdie Bezeichnung „ Erweiterter

Beseifigung des

Besserung ver -



4

kirchenrat “ verwendet wird und verwendet wer⸗

den muß , dann erscheinf es angezeigt , in dem

ganzen Gesetz und in den in innerem Zusammen -

hang mit diesem Geseiz stehenden Gesefzen

über die Diensfbezüge bzw . über die Hinfer -

pliebenenversorgung der Geisilichen die bis 1933

übliche Benennung dieses Organs „ Kirchen -
regierung “ allenthalben , Wo sie in diesen Ge -

setzen vorkommt , in „ Erweiterter Evang . Ober⸗

kirchenrat “ umzuändern .

Da die drei genannten Gesetze seif ihrer

letzten Bekanntigabe ( VBl. 1928 S. 29 ff. ) vielfäl -

tige Abänderungen erfahren haben , isf es an -

gezeigt , den jefzt geltenden Text neu zu ver -

öffentlichen .



Anlage III .

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang . protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1931 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Bediensteten betr .

Die Landessynode hat als kirchliches Gesefzbeschlossen , was folgt :
Arfikel 1 Artikel 2

815 Landessynode haf gemäß 5 120 Abs . 2 KV Das vorläufige kirchliche Gesetz wird hiermifdem vom Erweiferten Evang . Oberkirchenrat er - als endgültig verkündet .lassenen Vorläufigen kirchlichen Geseſz ,
die Besoldungsverhälfnisse der kirchlichen Karlsruhe , den

1951 .Bediensteten betr . , vom 19. Juli 1951 (VBl .S. 45)
Der Landesbischof :

zugestimmt .

Gesetzestext :

Die Besoldungsverhälinisse der kirchlichen Be - Dieser befrägt bei einem Grundgehaltdienstefen befr .
( Srundvergütung9 ) bis zu

Der Erweiferte Evang . Oberkirchenratf haf ge - 154 . 9 DM monaflich 24 . — DM ,mäß § 120 KV als Vorläufiges kirchliches Gesefz Von 155 . — bis 174 . 99 DM monaflich 21 . — DM,eschlossen , was folgt : von 175 . bis 189 . 99 DMmonaflich 17 . — DM ,
Von 190 . bis 204. 99 DPM monaflich 14 . — DM ,8 1 Von 205 . bis 214 . 99 DPM monaflich 11 . — DM ,1. Die ständigen und unständigen Geistlichen von 215 . — bis 229 . 99 DM monatlich 6.— DM .

sowie die planmähigen und außerplanmähi - 3
gen Beamten erhalten für die Zeit vom I. 7.
1951 ab zu ihrem Grundgehalf ( Grundver -
gütung ) sowie zu den ruhéegehalfsfähigen
Stellenzulagen eine nichi ruhegehalfsfähige angerechnet . Dagegen wird die den BeamfenZulage von 15 v. H. bisher gewährfe Teuerungszulage von monat -Außer den Zulagen gemäß Absafz 1 wird ein lich 20 . — DM in den Ortsklassen Sonder -nicht ruhegehalfsfähiger besonderer Zuschlag klasse , A und B und von monatlich 17 . — DM
gewähnrt . in den Ortsklassen C und D weitergezahlt .

Auf die Leistungen von Absafz 1 und 2 wird
die aufgrund der Bekanntmachung vom 17.
3. 1951 ( VBI . S. 17) bisher gewährfe allge -
meine Sonderzulage von monaflich 20 . — PM



92

1. Die Angestellien erhalten für die Zeit vom

1. 7. 1951 ab zu ihrer Grundvergütung eine

Zulage von 20 v. H.

2. Auber der Zulage gemäß Absafz 1 wird den

Angestellten bis auf weiferes eine Sonderzu -

lage nach den aus der Vollzugsordnung er -

sichflichen Tabellen gewährtf .

3. Für die Angestellten fallen ab 1. Juli 1951

Weg :

a) Die aufgrund der Bekanntmachung vom

17. 3. 1951 ( VBI . S. 17) seither gewährfe

allgemeine Sonderzulage von monaflich
20 . — DM ,

b ) die bisher gezahlte Ueberbrückungshilfe

von monaflich 20 . — DM in den Ortsklas -

sen Sonderklasse , A und B und von mo -

naflich 17 . — DMin den Ortsklassen C

und D.

98

Die Versorgungsempfänger Empfänger von

Ruhegehalt , Witwen - und Waisengeld ) erhalten

für die Zeif vom 1. 7. 1951 ab zu ihren Versor -

gungsbezügen eine Zulage , die im Ergebnis der

Zulage nach & 1 Absafz 1 des Gesetzes entspricht .

Diese Zulage beträgt für das Ruhegehalf und

das Witwengeld mindestens 20 . — DM monatlich .

8 4

Der Evang . Oberkirchenrat wird mit dem

Vollzug des Gesefzes beauftragt .

Dieses Gesetz wird hiermif verkündet .

Karlsruhe , den 19. Juli 1951 .

Der Landesbischof :

D. Bender .

Begründung .

Die seit der Währungsreform einsefzende

Teuerung hat zur Folge gehabt , daßb in Staat ,

Gemeinde und Wirtschaft die Gehälter und

Löhne Erhöhungen erfahren haben . Auch die

Landeskirche konnfe sich den sachlich berech -

tigten Ansprüchen auf Aufbesserung des Ein -

kommens ihrer Bedienstetfen nichf entziehen .

Allerdings war es ihr infolge der mihblichen

finanziellen Lage , in der sie sich befand und

noch befindet , nicht möglich , mit den Gehalts -

und Lohnerhöhungen auperkirchlicher öffenf -

licher Arbeitgeber Schrift zu halten . Es wird gut

sein , sich einen Ueberblick zu verschaffen über

die Erhöhung der Löhne und Gehaltsbezüge ,
Wie sie beim Staaf einerseifs und wie sie bei der

Landeskirche andererseits durchgeführf worden

sind .

Die Brüning ' sche Kürzung von 6 % Wurde bei

den staaflichen Angestellten mit Wirkung vom

1. 2. 1949 für die Gruppen X bis VTO . RA ganz auf -

gehoben und für die Gruppe IV TO .A um 3 7

gesenkt . Vom 1. 4. 1949 an erfolgte dann der

völlige Wegfall dieser Kürzung . Für die akfiven

staaflichen Beamfen und die Versorgungsemp - ⸗

fänger wurde diese 6ige Kürzung mit Wirkung
vom 1. 6. 1049 aufgehoben . Bei der Landeskirche

War es erst möglich , mit Wirkung vom 1. 10. 1950

diese ige Kürzung bei allen Gehalts - und

Lohnempfängern in Wegfall zu bringen .

Vom 1. 2. 1949 an erhielten beim Staaf die Be -
amten der Gruppen A 11 bis A 5 A der Reichs -

besoldungsordnung und die Angesfellfen der

Gruppen X bis VI TO .A eine monafliche Ueber -

brückungshilfe von 20 . — DM in Ortsklasse S, R
und B und 17 . — DM ein Ortsklasse C und D. Der

taaf haf mift Wirkung vom 1. 6. 1949 für die Be -
amten ansfelle dieser Ueberbrückungshilfe eine

Teuerungszulage gewährt von monatlich 20 . —

DM in Ortsklasse S, A und B und von 17 . — DM

in Ortsklasse C und D, wenn das Grundgehaltf
monaflich nichf mehr als 350 . — DM beträgt . Be -

trägt es mehr als 350 . — DM , aber weniger als

370 . DM bzw . 367 . — DM monatlich , so wird auf

diese Befräge aufbezahlf . Diese Ueberbrückungs -
hilfe bzw . Teuerungszulage bei Beamfen haben

die Beamten und Angestellten der Landeskirche

erst ab 1. 10. 140 erhalfen .

Die Geisflichen , die in der Anfangsbesoldung
auch Bezüge bis zu 350 DM haben , haben eine

Aufbesserung nicht erhalfen .

Weiterhin haben die Beamfen und Angestell -
ten des Staafes vom 1. 10. 1050 an eine Sonder -

zulage von monaflich 20 . — DMerhalfen , wenn

ihr Grundgehalt ( Grundvergütung ) nicht mehr

als 350 . — DM monaflich beträgt . Befrägt das

Grundgehalt ( Grundvergüfung ) einschließlich

Teuerungszulage ( Ueberbrückungshilfe ) wWweniger
als 300 . — DM bzw . 387 . — DM , so wird der Unter -

schied bis zu diesen Beträgen aufbezahlt . In der

Landeskirche haben die Beamfen und Angestell -
ten diese Sonderzulage ebenfalls ab 1. 10. 1950

erhalten , die Geisflichen dagegen nicht .

Mit Wirkung vom 1. 2. 1951 haben alle Be -

amfen und alle Angestellten des Staafes diese

Sonderzulage von monaflich 20 . — DM erhalten .
Diese gleiche Verbesserung haf die Landeskirche
den Geisflichen , Beamten und Angestellten vom

gleichen Tage an ebenfalls zugewendet .

Auf Grund weiterer fariflicher Vereinbarung
erhalten die Angestellten beim Staaf vom I1. 4.

1951 an eine Zulage von 20 % der Grundver -

gütung zuzüglich einer gesfaffelten Sonderzu ,

lage bis zu einer Grundvergütung von 301 . 90 PR



von monaflich 34 . — DM bis 3 . — DM . Die seit -
herige Ueberbrückungshilfe und dlie seitherige
Sonderzulage fallen Weg . Für die landeskirch -
lichen Angestellten isf diese Verbesserung ihrer
Bezüge mit dem hier vorliegenden Gesefz vom
I. 7. 1951 an eingeführf worden .

Der Minisferrat Wöürttemberg - Baden hat durch
Beschluß vom 2. April 1951 , dem der Landtag in
der Sitzung vom 11. April 1951 zugestimmt hat ,
festgelegt , Vorschüsse auszuzahlen dergestalt ,daßb die Beamfen zum Grundgehalf und der
ruhegehalfsfähigen Stellenzulage eine nicht⸗
ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe in l
halten und zwar mit Wirkung vom 1. April 1951 .
Dazu kommt für die Beamtfen mii einem Grund -
gehalt bis monatlich 229 . 99 DM ein gestfaffelferbesonderer Zuschlag von monaflich 24 . DM bis
6 . — DM je nach der Höhe des Grundgehealts .Diese Verbesserung der Bezüge isf für die Geist -
lichen und Beamfen der Landeskirche in 8 1 des
Gesetzes mit Wirkung vom . 1. 7. 1951 zur Durch -
führung gebracht .

Bei den Veihandlungen im Landfag ist an -
geregt worden , die Vergünstigungen auch den
Ruhestandsbeamfen und Wifwen zukommen z2u
lassen . Der Landfag haf einem Beschluß des
Ministerrats vom 21 . Mai seine Zustimmung ge -
geben , nach welchem ab 1. 5. 1951 Ruhegehaltfs -
empfänger , Witwen - und Waisengeldempfänger
mit Versorgungsbezügen bis zu 350 . — DM mo -
naflich eine Teuerungszulage von monaflich
20 . — DM erhalfen . Befrägf das Versorgungsge -
halt mehr als 350 . — DM ,ͤ aber Weniger als 370 . —
DM, so wird der Unterschiedsbefrag bezahlt . Bei
Berechnung der Teuerungszulage werden Wit —
wWen- und Waisengeld zusammengerechnet .

Der Oberkirchenraf isft der Auffassung , daß
es nicht angängig ist , bei der wirtschafflich un⸗
erläßlichen Erhöhung der Bezüge der akfiven
Bediensteten die Ruhestandsbediensfefen unddie Witwen auszulassen oder sie àuch nur , Wie
dies der Staaf bisher fuf , mit der geringen Zu -
wendung von monaflich 20 . — DM zu bedenken ,
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aus dem Wohnungsgeld der Ortsklasse B Ein -kommensanschlag) . Die Versorgungsberechtig -ten würden also eine höhere Aufbesserung er -fahren , wenn in § 5 ebenfälls eine 159 ige Er -
höhung ausdrücklich angeordnet wäre . Hiermußte vielmehr gesagt werden , daß diese Ver -
sorgungsberechfigten eine Zulage erhalten , dieim Ergebnis der Zulage nach § 1 Abs . 1 des Ge-setzes entsprichf . Die ziffernmäbige Erhõöhungbeträgt hier 13 &J.

Soweit wir bisher in Erfahrung bringen konn -
ten , hat der Minisferraf in Stuttgart vorbehalflichder Genehmigung des Landfags beschlossen , mit
Wirkung vom 1. 8. 1951 die bisherige 15 %ige Zu -
lage auf 20 % festzulegen , wobei die Teuerungs -zulage von 20 . — DM Dzw . 17 . — DM ſangerechnefWerden soll . Dabei isf auch in Erwãgung ge⸗
zogen , die Versorgungsbezüge um 12 7% zu 8höhen und die seitherige Teuerungszulage von20 . — DM in Anrechnung 2zu bringen . Der Mi -
nisterraf scheint hinsichflich der Versorgungsbe -
züge nun den gleichen Weg gehen 2u Wollen ,den das kirchliche Gesefz schon seitf 1. Juli vor -
gezeichnet hat . Bis zur Stunde sind aber Zahlun -
gen auf Grund des erwähnfen Beschlusses des
Ministerrats noch nichi geleisfet , da die Land -
tagsgenehmigung aussteht . Nachdem àber im
Bund für dessen Beamte eine 20 ) g9e Erhöhung
Vorgesehen isf und , wie oben dargelegt , die An -
gestellten auch eine 20ige Erhöhung erhalfen ,
wird es wohl auch im Land Wöürttemberg - Baden
schliehlich zu einer solchen 20%i gen Erhöhung
kommen . Ob die Landeskirche den Sprung von
15 7 auf 20 mitmachen kann , wird ersf 2u Prũ -fen sein .

Die durch das Gesetz eingeführte Erhöhung
Verursachf einen Aufwand von rund 1 Million .
Es darf hier nicht verschwiegen werden , daß
im Oberkirchenraf und Erweiferten Evang . Ober⸗
kirchenraf erhebliche Bedenken vorgebracht
worden sind , ob es der Landeskirche mög -
lich ist , diesen weiteren Aufwand zu tragen .
Wenn die Mehrheif sich für diesen Gesefzent ,

nachdem diese Klassen von Bezugsberechtigtenbei allen bisher erfolgten Erhöhungen eine
Besserstellung nicht erfahren haben . Der Ober -
kirchenrat glaubt , daß die durch die Teuerung
wirtschafflich berechtfigte 15 %ige Erhöhung des
Grundgehalts bei den Geisflichen , Beamfen usw .
auch bei den Ruhestandspfarrern , Beamten und
den Witwen einfrefen müsse . Der Erweiterte
Evang . Oberkirchenrat isf dieser Auffassung bei -
getrefen .

§ 3 des Gesetzes enthälf die entsprechende
Anordnung . Während bei den aktiven Geist -
lichen und Beamfen der 157ige Zuschlag er -
rechneft wird nur aus dem Grundgehalt und
einer etwaigen Stellenzulage , wird bei den Ver -

sorgungsberechfigten die Zulage gewährt zu den

wurf ausgesprochen haf , so war dabei auch von
Bedeutung , daß eine Reihe von Beamten , die
sog . früheren Gemeinschaftsbeamten , und eine
große Anzahl der Angestellten auf Grund der
Verträge , die seinerzeif mit ihnen abgeschlossen
sind , einen Rechtsanspruch auf Gleichsfellung
mit den staaflichen Beamten und Angesfellten
behaupten und der Oberkirchenraf es auf eine
Auseinandersetzung nach dieser Seife hin nicht
ankommen lassen möchfe . Nichf zulefzt aber War
für den Oberkirchenraf doch auch besfimmend
— und darin war er sich einig —, daß Pfarrer ,

Beamte und Angestellte die hier vorgesehene
Erhöhung durchaus benötigen .

Schlieplich sei noch darauf hingewiesen , daß
der Staat den 15igen Zuschlag zum Grundge -
halt nur als Vorschuf ) zur Auszahlung bringt ,gesamten Versorgungsbezügen , die sich 5kanntlich nichf nur errechnen aus dem 3

5gehalt und der Stellenzulage , sondern auch noc

während er im Entwurf als endgülfige Leistung
Vorgesehen ist .





Anlage IV

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenräts
an die Landessynode der Vereinigten EVang . Protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1951 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Die Zusatzversicherung der Angestellten der Vereinigten Evang . - protestantischen
Landeskirche

Die Landessynode haf als kirchliches Gesef :
beschlossen , was folgt :

8 1
1. Um den Angestellten der Vereinigten

Evang . - prot . Landeskirche Badens eine zusädfz -
liche Alfers - und Hinterbliebenenversorgung au
ermöglichen , wird der Evang . Oberkirchenrät er -
mächtfigt , mit Wirkung vom 1. November 1051 in
sinngemäßer Anwendung des 8 16 der allgemei -
nen Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder im
öffentlichen Dienst ( ATO) mit der Versorgungs -
ansfalt des Bundes und der Länder ( VBIL) , zur
Zeit in Amberg , eine Vereinbarung abzu -
schließen , wonach alle diejenigen Angesfellfen
der Vereinigten Evang . - prot . Landeskirche Ba -
dens , die nach Mahgabe der Satzung der VBL .
Versichert werden können , in den Genuß der
sdfzungsgemäßben Zusatzrente kommen .

2. Von den für die Erlangung dieser Renfe zu
leistenden Beiträgen frägt die Landeskirche zwei
Drittel , der Angestellte ein Drittel , das bei Zah -
lung der Bezüge in Abzug kommf .

9 2
Für infolge Erreichung der Alfersgrenze oder

Arbeitsunfähigkeit ausgeschiedene Angestellfe ,
für Hinterbliebene von Angestfellten sowie für
die im Dienst befindlichen Angestellfen isf aus
allgemeinen kirchlichen Mitteln ein Ausgleich
dafür zu schaffen , daß die Vereinbarung mit der
damaligen Zusafzversorgungsanstfalf des Reiches
und der Länder ( ZRI ) nichf schon am 1. 4. 1936

Badens betr .

abgeschlossen worden ist . Dies soll bei den
Wegen Frreichung der Altersgrenze oder Arbeifs -
unfähigkeit ausgeschiedenen Angestellten und
den Hinterbliebenen von Angestellten durch
Zahlung von Zusafzrenten geschehen . Bei den
noch im Dienst befindlichen Angesfellten wer⸗
den , soweit im folgenden nicht Einschränkungen
getroffen sind , die Rentenleistungen der VBL auf
den Betrag ergänzf , der nach der Satzung der
VEL zu zahlen wäre , wenn die Vereinbarung mit
der damaligen 2ZRIL. schon am 1. 4. 1936 abge -
schlossen worden wäre .

8 3

1. Bei der Berechnung der nach § 2 Satz 3 2u
gewährenden Ergänzungsrente gilt folgendes :

) Zeiten vor dem 1. des Monats , in dem das
45 . Lebensjahr vollendet worden ist , sind
in der Regel nicht zu berücksichfigen .

b ) Soweit die Angestellten am 1. 4. 1936 be -
reits 45 Jahre alf waren , können auch vor
dem 1. 4. 1936 im landeskirchlichen Ange -
stelltenverhältnis verbrachfe Dienstzeifen
berücksichfigt werden .

2. Die Zahlung von Renten an infolge Er -
reichung der Altersgrenze oder Arbeitsunfähig -
keit ausgeschiedene Angestellte und an Hinfer -
bliebene kann von der Ableistung einer Dienst -
zeit von 10 Jahren abhängig gemacht werden .

8 4

Für die Gewährung einer Zusatz - oder Ergän -
zungsrente haben die Angestellten für die Zeit
vor dem 1. November 1951 eine Gegenleisfung



nichf zu entrichten . Sie erhalten auch keinen

Rechtsanspruch auf die Zusatz - oder Ergänzungs -
renfe .

8 5

Der Evang . Oberkirchenrat wird mit der

Durchführung des Gesetzes beauftragt und hat ,

soweif erforderlich , durch Verordnung die Ein -

zelregelung zu treffen .

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den

Der Landesbischof :

Begründung :

I.

Sämtliche Angesfellten unserer Landeskirche

sind gesetzlich bei der Angestfellfenversicherung
Versichert und erhalten im Falle der Arbeitsun -

fähigkeit oder bei Erreichung des 65 . Lebens -

jahres eine Rente und im Falle ihres Todes für

ihre Hinferbliebenen ein Witwen - und Waisen -

geld . Diese Bezüge sind nichf ausreichend , um
den Lebensunterhalt der Angesfellten auch bei
bescheidenen Ansprüchen zu gewährleisfen . Es

ist deshalb in der früheren Reichsverwalfung seit

1. 11. 1928 und in der bad . Staatsverwalfung seif

1. 4. 1930 eine zusätfzliche Alfersversorgung der

Angestellten durch Ueberversicherung in der

Angestelltenversicherung eingeführf worden . Für
die bad . Staatsangesfellten erfolgte seif 1, 1. 1044
anstelle dieser Ueberversicherung eine Zusatz -

Versorgung bei der damals die Bezeichnung füh -
renden Zusatzversorgungsanstalt des Reiches
und der Länder ( ZRL) , die heufe die Bezeich -

nung führt : Versorgungsanstalf des Bundes und
der Länder ( VBL) . Der Aufwand , der für die Zu -

Sdtzversicherung zu leisten ist , beträgt bei der

Angestellfenversicherung etwa 6,5 und bei der
VBL 6 , des sozialversicherungspflichfigen Ein -
kommens . Von diesem Beitfrag frägt grundsätalich
der Arbeiftgeber zwei und der Arbeitnehmer ein
Drittel .

II .

Im Bereich der kirchlichen Verwaltung der
Deutschen Evang . Kirche DEK ) und heufe der

Evang . Kirche in Deutschland ( EKiD ) ist die
Frage nach einer zusätzlichen Alfersversicherung
schon vor nahezu 20 Jahren aufgeworfen wor -
den . Die Kirchenkanzlei der DERK hatf am 30 . 11 .
1934 den Landeskirchen mifgefeilf , daß die da -
malige ZRL angefragt habe , ob in den Kirchen -
behörden beschäftigte Angesfellte auf Grund
einer mit der genannten Anstalf abzuschlieben -
den Vereinbarung zusafzversichert werden sol -
len . Hierzu hafte sich außer dem Evang . Ober⸗
kirchenrat Karlsruhe nur das Landeskirchenamtf
Kassel zustimmend geäußerf . Die Kirchenkanzlei
empfahl darauf den Landeskirchen , unmittelbar
eine Vereinbarung mit der genannfen Versor -
gungsanstalt abzuschliehen . Die Verhandlungen
des Evang . Oberkirchenrats Karlsruhe mit der
genannfen Anstfalt waren im Laufe des Jahres
1935 soweit zum Abschluß gekommen , daß der
Entwurf einer Vereinbarung ausgearbeifef und

die Unferzeichnung mift Wirkung vom 1. 4. 1936

Vorgesehen war . Es kann heufe nicht mehr fesf -

gestellt wWerden , warum die Vereinbarung vom
Evang . Oberkirchenrat nicht unferzeichnetwurde .
Die am 16. 3. 1936 erfolgte Anfrage der Versor -

gungsansfalft , ob noch mif einem Abschluß der

Vereinbarung gerechnet werden könne , blieb
unbeantworfet .

Mit Schreiben vom 10. 5. 1950 hat die Finanz -

abfeilung bei der Kirchenkanzlei der DEK wie -
der darauf hingewiesen , daß in ihrer Anordnung
vom 28 . 9. 1958 über die Einführung der Tarif -

ordnungen A und B für die Gefolgschaftsmitfglie -
der derkirchlichen Verwalfungen und Betriebe in

§ 3 die zusätfzliche Alfers - und Hinferbliebenen -

versorgung einer besonderen Regelung vorbe -
halfen worden sei . Im Dezember 1930 haf die
Kirchenkanzlei der DEK auf Grund von Vor —
arbeiten einer Kommission von Sachversfändi -

gen aus verschiedenen landeskirchlichen Ver -

Waltungen Richflinien für eine zusätzliche Alfers -

Versorgung erlassen . Diese Richflinien sehen für
die Angestellten entweder eine Ueberversiche -

rung in der Angesfelltenversicherung oder einen
Beitritt zu der ZRL ( heufe VBI ) vor . Diese Richt -
linien waren bis zum 19. 3. 1040 von der Landes -
kirche der Alfpreußischen Union und von der
Landeskirche Sachsens für verbindlich erklärt
worden .

Im Dezember 1941 mußte jedoch die Kirchen -
kanzlei der DEK den Landeskirchen mitteilen ,
daß die ZRL die Aufnahme kirchlicher Bedienste -
ter abgelehnf habe . Es bestünden jefat für die

zusätzliche Alters - und Hinterbliebenenversor -

gung noch folgende Möglichkeifen :
à) Ueberversicherung in der Angestellten -

Versicherung ,
b ) Versicherung bei der Versorgungskasse

für Berufsarbeifer und Berufsarbeiterinnen
der Inneren Mission ,

c) Gewährung freiwilliger widerruflicher Zu -

sdtzrenten ohne eigene Beifragsleisfung
des Arbeitnehmers .

Für diese letztgenannte Versorgung wurden
später Richflinien aufgesfellt des Inhalts , dab
nach einer Dienstzeit von 5 Jahren eine Jahres -
rente von einem Monatsbezug gezahlf wird , die
sich für die nächsten 20 Jahre um je 1/10 bis
zu höchstens 3 Monatsbezügen erhöhf .



Der Evang . Oberkirchenrat Karlsruhe haf mit
Schreiben vom 27 . 3. 1942 die Finanzabteilung
beim Evang . Oberkirchenraf Karlsruhe unter
Hinweis auf die obigen Richflinien dringend er -
sucht , an die Regelung der Zusafzversorgung
heranzufrefen und darauf hingewiesen , daß die
kirchlichen Angesfellten , insbesondere die Ge -
meindehelferinnen und Berufsarbeiterinnen bei
der Frauenarbeit und beim Landesjugendpfarr -
amt , mit Spannung darauf warten , daß auch für
die bad . Landeskirche eine Zusatzversicherung
eingerichtet wird . Trotz der von der Kirchen -
kanzlei der DEK mifgeteilfen Ablehnung der
2KL hat sich die Finanzabteilung beim Evang .
Oberkirchenraf Karlsruhe àm 2. 10. 1942 erneut
wegen Abschlusses einer Vereinbarung an diese
Anstalf gewandt , jedoch schon unterm 8. 10. 1942
den Bescheid erhalten , daß eine Versicherung
unserer Bediensteten bei ihr nicht in Frage
kommt . Die Angelegenheif ruhfe dann im wei⸗
teren Verlauf des Krieges und der ersten Nach -
kriegsjahre .

III .

Bei den anderen gröheren Landeskirchen ,
auber der obengenannfen Kirche der Alfpreußi -
schen Union , ist die Zusatzversorgung der An -
gestfellten wie folgt geregelt :

Die bavyerische Landeskirche haf 1942 rück -
wirkend auf 1. 1. 1940 die Ueberversicherung in
der Angestelltenversicherung eingeführt . Die
württembergische Landeskirche hatf mit Wirkung
Vom 1. 4. 148 unter Berufung auf die obenge -
nannten ERichtflinien der Finanzabteilung bei der
Kirchenkanzlei die Ueberversicherung in der

Angestellfenversicherung eingeführf . Bei frei -
williger Rückversicherung des Angesfellfen bis
1. 1. 1940 wurde die Zahlung der Arbeifgeber -
anteile von übernommén . Die Landeskirche
von Kurhessen - Waldeck hat „ seit längerer Zeit “
die Ueberversicherung in der Angestellfenver -
sicherung eingeführt , trägt sich aber mit dem

Gedanken , zur VBL überzugehen , wenn dies
irgendwie möglich ist . Die Evang . - luth . Landes -
kirche von Hannover haf ihren Kirchengemein -
den die Zusafzversorgung entweder durch

Ueberversicherung bei der Angestellfenver -
sicherung oder durch Zusafzversicherung bei der

VBLempfohlen .
IV .

Um den Zweck zu erreichen , den Angestell - “
ten eine ausreichende Alfers - und Hinferbliebe -

nenversorgung au sichern , gibt es mehrere Wege
und zwar :

1. Abschluß einer Privatversicherung mit
einer Lebensversicherungsgesellschaft ent -
weder auf Zahlung eines Kapitals oder

einer Rente ,
2. Ueberversicherung in der gesetzlichen An -

gestelltenversicherung , die seit 1. 1. 1951
auf Grund des Bundesgesetzes vom 14 . 3.
1951 ( Bund GesBl. S. 188) gegenüber den
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bisherigen Säfzen wesenflich verbesserfe
Leistungen aufweist ,

3. Versicherung bei der Versorgungskasse
für Berufsarbeiter und Berufsarbeiferinnen
der Inneren Mission ,

4. zusätzliche Alfers - und Hinterbliebenen -
versorgung in eigener Regie ,

5. Beitritt zu der Versorgungsanstalf des Bun -
des und der Länder ( VBI) .

Der Evang . Oberkirchenraf haf in sorgtälti⸗
gen Ueberlegungen geprüft , welches der 2weck -
mäßigste Weg ist . Es muß ohne weiferes zuge -
geben werden , daß jede der hier Aufgeführtfen
Möglichkeiten einiges für sich haf und daß man
für jede Arf der Zusatzversorgung Gründe an -
führen kann . Die Prüfung dürfte aber ergeben ,
daß ein Beitrift zur VBL das geeignete Miftel ist ,
eine ausreichende Versorgung für die Angestell -
ten au schaffen . Im einzelnen sollen kurz die ver -
schiedenen Versicherungsarfen hier durchge -
sprochen werden .

Zu Zifi . 1: Privatversicherung .
Diese erfüllt zwei grundsätzliche Bedingun -

gen nichf , die an eine Zusatfzversorgung gestellf
Werden müssen .

u) Es werden hier nicht Beitragssäfze , die in
einem bestimmten Prozentsatz des jeweili -
gen Einkommens stehen und zwaär in
gleicher Höhe für männliche und weib⸗
liche Angesfellte , gefordert . Die Versiche -
rungen haben eben immer eine bestimmte
gleichbleibende Jahresprämie , die ent -
richtet werden muß , auch wenn das Ein -
kommen der Angesfellten aus irgend -
wWelchen Gründen sinken sollfe .

b) Die Leistungen der Privatversicherungen
steigen nicht mit der Dauer des Ver -
sicherungsverhältnisses und den geleiste -
ten Beiträgen , sondern bleiben gleich . Bei
allen Angeboten der Versicherungsgesell -
schaffen sind bei gleicher Leistung die Prä -
mien je nach dem Beitrittsalter des Ver -
sicherten verschieden , sodaß eine Beteili -
gung des Angestellten an der Prämie ge -
wisse Schwierigkeiten bereifeft . Dem aàn
sich günstigen Umstand , daß schon un -
mittelbar nach dem Beitrift , ohne Erfül⸗
lung einer Wartezeif , im Todesfall den
Hinterbliebenen die volle Renfe oder die
entsprechende Kapifalabfindung gewährt
wird und die eingezahlten Prämien nicht
wie bei einer reinen Rentenversicherung
verloren sind , wenn der Angesfellte vor
Erreichung der Alfersgrenze stirbt , ohne
unterhalfspflichfige Angehörige zu hinter -
lassen , muß gegenübergehalten werden ,
daß im Normalfalle bei Erreichung der
Altersgrenze eine verhältnismäßig geringe
Rente gewährt wird . Dazu kommt , was
nicht übersehen werden darf , daß bei der



Währungsreform 1948 das Kapifal oder die
Rente nicht 1: 1 , sondern 1: 10 aufgewer -
tet wurde . Ersf seif 1. 4. 51 sind Renten bis

zu 70 DM voll , die folgenden 30 DM im
Verhältnis 2: 1 aufgewerfet .

Zu Zifi . 2:

Die Höherversicherung in der Angestellfen -
Versicherung bietef den Vorteil , daß sie verwal -

tungsmähig sshr einfach ist und dem Angestell -
ten jederzeif die Möglichkeif gibf , sie bei einem
Arbeitswechsel in beliebiger Höhe weiferzufüh -
ren . Dazu kommt , daß nicht wie bei der VBL ein
Abschluß für alle Angestellien getäfigt werden
muß , sondern daß es vielmehr dem einzelnen

freisteht , ob er eine Zusafzversorgung haben will
oder nicht . Wie aber aus einem Vergleich der
Leistungen der Angestelltenversicherung und
der VBLaus der Tabelle 1, 3 und 4 zu ersehen ist ,
sind die Leistfungen der Angesfellfenversiche -
rung in den ersten 35 Jahren wWesenflich ge -
ringer als die der VBL . Ersf zwischen 36 und 40
Versicherungsjahren überschreiten die Leisfun -
gen die der VBIL . Diese geringe Ueberschreifung
der Leistungen nach einer derarfig langen Ver -
sicherungsdauer kann aber die vorherige Min -
derleistung nicht aufwiegen . Außerdem gewährt
die VBL im Todesfall dem Versicherfen zusäfz -
lich zu der Rentenleistung ein Sterbegeld , das
2. B. bei einem Einkommen von 400 DM monat⸗ -
lich im letzten Jahr 450 DM beträgt .

Zu Ziff . 3:

Die Versorgungskasse für Berufsarbeifer und
Berufsarbeiterinnen der Inneren Mission biefet
in ihrem Tarif 1 eine Steigerung der Renfe ent -
sprechend der Versicherungsdauer . Die Beitrags -
höhe ist auch hier entsprechend dem Eintrifts -
alfer verschieden . Die Beiträge für männliche Be -
dienstete sind um etwa 50 . H. höher als für
Weibliche Bedienstfefe , weil die Aufwendungen
für Hinterbliebene berücksichtigt werden müs -
sen . Bei gleicher Beifragsleistung liegen die Lei -
stungen für männliche Versicherfe in allen Fäl -
len unter denjenigen der VBL . Für weibliche
Angestellte mit 30 Jahren und jünger sind jedoch
die Leistungen dieser Versorgungskasse 2. T.
Wesenflich günstfiger als die der VBL . Im einzel -
nen wird auf die Tabelle 2 verwiesen .

Zu Ziff . 4:

Es ist auch geprüft worden , ob es nicht mög -
lich ist , die Zusafzversorgung im Rahmen der
kirchlichen Verwaltung durchzuführen , etwa
nach den Beitragssäfzen und leistungen der
VBL . Der Aufbau einer solchen Zusafzversor -

gung könnte so geschehen , daß alle Ange -
stellten verpflichfet werden , hier eine Zusatz -

versorgung zu suchen , wobei sie ein Driftel
der zu erhebenden Beiträge leisten . Diese Lö -
sung scheiferf jedoch daran , daß ein solcher Auf -
bau einer Zusafzversorgung eine Versicherung

im rechtlichen Sinne darstellt , auf welche die
Bestimmungen des Privatversicherungsgesetzes
anzuwenden sind . Das Finanzminisferium von
Württemberg - Baden haf auf unsere Anfrage ent -
schieden , daß bei jeder Beteiligung des Ange -
stellten an einer Beifragszahlung der Tatbestand
eines Versicherungsunfernehmens im Sinne des
Gesetzes über die Beaufsichfigung der Privafver -

sicherungsunternehmen und Bausparkassen ge -
geben sei und wir deshalb in vollem Umfang
der Versicherungsaufsicht mit dem Zwang der
Bildung von versicherungsfechnischen Rück⸗
lagen usw . unferliegen würden . Dies würde aber
laufende versicherungsfechnische Berechnungen
und somif einen zusätzlichen Verwalfungsauf -
wand bedingen , den wir nicht übernehmen
sollfen .

Die Gewährung der vollen Leistungen aber
ohne eine entsprechende laufende Beteiligung
der Angestfellten halten wir nichf für angängig .
Das Angestelltenverhälfnis würde sich dann be -
soldungsrechflich so sehr dem Beamtenverhält⸗
nis nähern , daß schlieplich eine Grenze nicht
mehr zu erkennen wäre .

Zu Ziff . 5:

Das Ergebnis dieser Prüfung haf so dahin ge -
führt , einem Beitrift zur VBL näherzutrefen .

Die VBL nimmt alle Angestellten auf , die bei
Abschluß der Vereinbarung noch keine 65 Jahre
alt sind . Die vollen Rentenleistungen der VBL.
werden jedoch nur gewährf , wenn der Ver -
sicherte bei Abschluß der Vereinbarung mit der
VBL oder bei seinem späferen Diensteintritt
noch keine 45 Jahre alf war oder ist .

Ist diese Alfersgrenze überschriften , so kann
für Angestellte vom 45 . bis 39 . Lebensjahr eine
einmalige Ausgleichszahlung geleisfef werden ,
wobei àber trofzdem eine verminderte Renfen -
leistung eintritt . Die einmaligen Ausgleichszah -
lungen wären in folgender Höhe zu entrichfen :

bei vollendefem
45 . Lebensjahr das 7,56 fache

46. 7 5 535
47. 1 „5„
48. 5 „
49. 5 „ „ 1 „
50. 7 690 „
51. 15,50 „

52 . 7. 71 6,24 717
53. 33539 „
54. 15
59. 6

56. 5 433 „
57. 71 71 3,.92 71
58. 15 3

59. „ 3,7 „ des Jahresbeifrags .

Es kommen demnach bei der VBL3 verschie -
dene Arten der Berechnung der Rentenleisfun -
gen in Frage :



Das Einkommen vrird gleichbleibend mif monàt -

a] Regelfall : Der Angestellte War bei Ab -
schluß der Vereinbarung noch keine 43

Jahre alf . Die Renfe setzt sich dann zusam -
men aus

dem Grundbetrag von 19,5 V. H. des
Durchschnitftseinkommens der lefzten
5 Jahre ,

ferner

dem Steigerungsbetrag von 0,38 V. H.
der Summe der Jahresverdiensfe Wäh⸗
rend der Dauer der Versicherung .

b) Ist der Angestellte über 45 Jahre alt , dann
kann entweder die einmalige Ausgleichs -
zahlung , wie oben angegeben , geleisfef
werden . Der Angestellfe erhälf dann die
Rente wie unter a) angegeben mit der
Maßgabe aber , daß der Grundbetrag für
jedes im Zeitpunkt der Aufnahme nach
Vollendung des 45 . Lebensjahres liegende
volle oder angefangene Lebensjahr um je
5 V. H. gekürzf wird . Also wird einem 45 .

5 7 , einem 50jährigen um 6 . 5 30 und
einem 59jährigen um 15 . 5 75 / gekürzt .
Deshalb leisfet , wie die obige Tabelle
zeigt , ein 59jähriger eine niedrigere Aus -
gleichszahlung als der Jüngere .

c) Unterbleibf die einmalige Einzahlung für
die 45 Jahre alten und älferen Angestell -
ten , dann beträgt die Rente 1 v. H. der
Jahresverdienste während der Dauer der
Versicherung . Diese Bereèchnungsweise fin -
det auch Anwendung , Wenn der Ange -
stellte bei uns ausschéidet , ohne die Ver -
sicherung freiwillig weiferzuführen (bei -
tragsfreie Anwarfschaff ) .

Die drei Berechnungsarten wirken sich wie
folgt aus :

Ein Angesfellfer ist am 10. 11. 1906 geboren .

lich 500 DM angenommen . Erfolgt die Aufnahme
in die VBL nunmehr am 1. 11. 1951 , also vor Voll -
endung des 45 . Lebensjahres , dann beträgt die
Rente nach 20 Jahren àuf Grund Berechnungs -
Weise a) monatlich 81,39 DM . Erfolgt die Auf . ⸗
nahme in die VBL erst am 1. 12. 1951 , also nach
Vollendung des , 45 . Lebensjahres , dann beträgt
die Rente

) bei Leistung eines einmaligen Ausgleichs -
betrages von 1796 . 25 DM nach 20 Jahren
monatlich 78 . 47 DM ,
und

b) ohne Einzahlung eines Ausgleichsbefrages
nach der gleichen Zeit monaflich 60 . — DM .

Würden wir die Möglichkeit ins Auge fassen ,
für die 57 landeskirchlichen Angestellten , die am
1. 11. 1951 das 45 . Lebensjahr vollendef haben ,
eine einmalige Kapifaleinzahlung zu leisfen , so
wären dazu 126 000 DM erforderlich . Von dieser
Möglichkeit muß daher Absfand genommen wer -

den , denn die dafür zu beschaffenden Mittel
stehen jetzt nicht zur Verfügung . Dazu kommt
aber , daß uns bei der persönlichen Vorsprache
bei der VBLvon dem Referenfen der Anstalf mit -
geteilt worden ist , daß die Berechnung , wie sie
sich bei einer Einzahlung einer einmaligen
Summe ergibt , nach 10 Jahren Mitgliedschaft
auch ohne Zahlung eines Ausgleichsbefrags er -

kolgt . Die Anstalt kann jedoch auf diese Ver -
besserung , die im Verwalfungsweg angeordnet
ist , noch keinen satzungsgemäben Anspruch zu -
sagen , da die finanzielle Entwicklung für die
nächste Zeit noch nicht genügend übersehbar isf .

Wägen wir die Möglichkeiten einer Zusdfz -
Versorgung , wie sie unter IV I - 5 dargestellf

sind , sorgfältig ab , so glauben wir unter Aus -
schaltung des Beitrifts zu einer Privaten Lebens -
Versicherung und der Einrichtung einer Ver -
sicherung im eigenen Betrieb , der VBI . gegen -
über der Angestelltenversicherung und der Ver -
sicherung bei der Versorgungskasse der Inneren

jährigen der Grundbetrag der Rente um
Mission den Vorzug geben zu können und zwäar
àus folgenden Gründen :

Die VBL berechnet die Renten im Normalfall
nicht nur aus einem Prozentsatz der geleisfefen
Beitrãge , sondern mit dem größten Teil aus dem
Einkommen der lefzten 5 Jahre . Der Angestfellfe
hat somit schon nach 5 Jahren die Anwärfschaft
auf eine nennenswerfe Rente , die in dieser Höhe
bei den beiden anderen Versicherungsarfen erst
nach 15 bis 20 Jahren erreichf wird ( Vergleiche
die Gegenüberstellungen der Tabelle 4) . Die
VBL verbindef somit zum Teil den Vorfeil einer
kisikoversicherung wie bei einer Lebensver -
sicherung mit einer Rentenversicherung wie bei
der Angestelltenversicherung . Weiter muß her -
vorgehoben werden , daß die VBIL. ein Sferbe -
geld bis zu 500 DM sowohl für den Versicherfen
als für dessen Ehefrau gewährt , eine Hilfe , die
weder bei der Angestelltenversicherung noch
bei der Versorgungskasse der Innèeren Mission
zu erlangen istf . Es muß aber auch hier darauf
hingewiesen werden , daß weibliche Angestellfe
bei einem Eintrift vor dem 30 . Lebensjahr bei der
Versorgungskasse der Inneren Mission eine
höhere Rente als bei der VBI . erlangen .

Nach der Tabelle 2 und 3 würde 2. B. bei 40
Jahren Mitgliedschaft und einem während der
ganzen Dauer des Versicherungsverhälfnisses
gleichbleibenden Einkommen von monaäflich
500 DM die Renfe der Versorgungskasse der In -
neren Mission monatlich 160 PM gegenüber nur
104 DM bei der VBL betragen . In der Praxis wird
dieser Unterschied jedoch nicht in diesem Maße
eintreten , weil bei der VBL . die Steigerung des
Einkommens während der Versicherungszeif da -
durch von erheblicher Bedeufung ist , daß der
gröbere Teil der Rente , wie oben dargelegt , nach
dem Einkommen der letzten 5 Jahre berechnet

Wird .
Ein aus der Praxis entnommenes Beispiel ge -

mäß Tabelle 4 zeigt , daß eine Angestellte nach
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40 Jahren bei der Versorgungskasse der Inneren
Mission monaflich 179 DM und bei der VBL .
157 DM erhälf . Würde der Versorgungsfall aber
schon nach 15 Jahren eintrefen , dann würde die
Rente bei der Versorgungskasse der Inneren
Mission 49 DM , bei der VBL aber 81 DM be -

tragen .
Zum Schluß muß noch darauf abgehoben

Werden , daß die Berechnung der Versicherungs -
beiträge bei der VBL verwaltungsmäßig wesenf -
lich einfacher ist als bei der Versorgungskasse
der Inneren Mission , bei der für jeden einzelnen

Angestellten bei einer Steigerung des Einkom -
mens eine Ergänzung ' des Versicherungsvertrags
durch Zukauf neuer Anteile erforderlich ist .
Nimmt man dazu , was oben unter Zifl . 3 darge -
legt ist , daß die Beifräge für männliche Be -
dienstete um etwa 50 v. H. höher sind als für
wWeibliche Bediensfete , dann wird man zu dem
Schluß gedrängt , daß die Versorgungskasse der
Inneren Mission sich für die Zusatzversorgung
der Angestellten der Landeskirche nichf eignef .

V.

Wie oben unter II dargelegt , wäre es möglich
gewesen , mit Wirkung vom 1. 4. 1936 der da -
maligen ZRL beizutreten . Soweif dies wirfschaft⸗
lich tragbar ist , soll das Versäumtfe bei der jetzf
zu treffenden Regelung der Zusatzversorgung
nachgeholt werden .

1. Denjenigen Angestellten , die nach dem
I. 4. 1936 und vor dem 1. 11. 1951 infolge Arbeifs -
unfähigkeit oder wegen Erreichung des 65 . Le -
bensjahres bereits ausgeschieden sind und den
Hinterbliebenen von Angestellten , die im Dienst
oder in ihrem Ruhesfand versforben sind , ist aus
allgemeinen kirchlichen Miffeln eine Zusatfzrenfe
au zahlen . Bei der Bemessung dieser Renfe isf in
Angleichung an die Satzungsbestimmungen der
VBL vorzugehen , wobei von Bedeutung sein
wird , ob der in Frage stehende Angesfellte am
I . 4. 1936 das 45 . Lebensjahr , von dem àn die
Verminderung der Renfenleisfung eintritt , voll -
endef haffe .

2. Für die im Dienst befindlichen über 45 Jahre
alten Angestellten ist der Ausgleich durch Ge -
währung eines Ergänzungsbefrages aus laufen -

den Haushaltsmifteln nach Eintritt des Versor -
gungsfalles vorzunehmen .

3. Für die am 1. 11. 1951 noch nichf 45 Jahre
alten Angestellften ist grundsätzlich der normale
Ablauf maßbgebend , sofern nichtf der Versiche -

rungsfall vor Ablauf einer Versicherungszeit von
15 Jahren eintrift .

Die Einzelheiten einer solchen Regelung in
den Gesetzestext aufzunehmen , würde eine
starke Belastung des Gesetzes bringen und nicht
die Gewähr haben , daß von dem Gesetz jeder
einzelne Fall richtig gefroffen wird . Würde man
ein so spezifiziertes Gesefz erlassen , so würden

möglicherweise bei der Durchführung Abände -

rungen notwendig werden . Es empPfiehlf sich da -
her , nur die grundsätzlichen Linien im Gesefz

aufzuzeigen und die Einzelheiten einer Durch -

führungsverordnung zu überlassen . Dies ist in

§ 8 2 und 3 vorgesehen .

Die Gewährung der hier vorgesehenen Zu -
safz - und Ergänzungsrenten kann nur guffafs -
Weise geschehen . Ein Rechtsanspruch àuf diese
Art von Untersfüfzung kann nichf eingeräumt
Werden . Es isf dies schon deshalb keine Unbillig -
keit , weil die Angesfellten für diese Versorgungs -
leistungen in den abgelaufenen Jahren , die für
ihre Bemessung mabgebend sind , keinerlei Bei -
träge geleisfet haben .

VI .

1. Für die gemäß &8 1 des Gesefzentwurfs bei
der VBL anzumeldenden Angestfellfen ist ein

Jahresbeifrag von 74 540 DM
zu leisten . Hiervon entfallen auf
den Arbeifgeber “4 mif 49 700 DM .

2. Fkür die Untfersfüfzungen ge -
mäß 8 3 sind jährlich rund 7 100 DM
sofort zu leisfen .

Der augenblickliche jährliche
Aufwand beträgt zusammen 56 800 DM .

3. Für 11 sechzig und mehr Jahre alte Ange -
stellte werden in den nächsten Jahren jährlich
etwa 7400 DM zur Zahlung fällig . Die in den
nächstfen 20 Jahren fällig werdenden überschläg -
lich berechnefen Unterschiedsbefräge sind aus
der Tabelle 5 zu ersehen .



Tabelle 1

Angestellten gem . Bundesgesetz vom 14 . 3 . 1951 .

Höherversicherung in der Rentenversicherung der

Normalfall : Laufzeit von Beginn der Beitragszahlung bis zum 65 . Lebensjahr .

Monats 0 5
Beitragsjahre

5 10 Beitrag

Klasse 1 46 . —65 . 41 . —65 . 51 . —65 . 26 . —65 . ] ſährlich 5jährlich

Lebensjahr

100 . — III 6. 50 15. 95 18. 52 28 . 12 29. 57 56. 07 78 . — 590 . —
200 . — V 15. 50 29. 02 58. 47 49. 27 61. 42 74. 92 162 . — 810 . —
500 . — VI 18 . — 38. 70 51. 50 65. 70 81. 90 99. 90 216 . — 1080 . —
400 . — VII 25 . — 55. 75 1 . 25 9125 115. 75 158. 75 300 . — 1500 . —
500 . — VIII 55 . — 75. 25 99. 75 12775 159. 25 194. 25 420 . — 2100 . —
600 . — IX 45 . — 96. 75 128. 25 164. 25 204. 75 249. 75 540 . — 2700 . —

Erläuterung zur Berechnung :

U Die Jahresrente beträgt :

20 00 der bis zum 50. Jahr

DN 18 % , vom 31. bis zum 35. Jahr

16 % 3ſ %%%

I4 %%%

122 „„ 6 , 0

1190⁰ „ 511ͤ˖ 33

10 „ „ 56 . „ „ 65. „ entrichteten Beiträge

Beispiel : Rente bei einem mtl . Beitrag von 18 . — DM vom 5l . bis 65. Lebensjahr
60 Monate zu 18 DM = 1. 080 vom 31 . —55 . Lebensjahr 18 00 aus 1. 080 194 . 40 DM

1. 080 „ 36 . —40 . 1 16 0⁰ 1089 17280

1. 080 „ 41 . —45 . 5 14 % „ 1. 080 = 151 . 20 „
85 1. 080 „ 46 . —50 . 15 12 0 , 1. 080 129 . 60

1. 080 „ 51 . —55 . 5 1190 „ 1 . 080 118 . 80

1 . 080 „ 56 . —60 . 5 10 1. 080 108 . —

1 . 080 „ 61 . —65 . 1 10 , 1. 080 = 108 . — 77

jährliche Zusatzrente 982 . 80 DM

mtl .
— 81 . 90 77



Tabelle 2

und Berufsarbeiterinnen der Inneren Mission .

Leistungen der Versorgungskasse für Berufsarbeiter

100

Erläuterung zur Berechnung .

Beispiel : 10 Jahre lang wurde für 9 Anteile Beitrag gezahlt :

d. s. 120 Monete 9 Anteile 1. 080 3 360 DM Jahresrente 30 DM Monatsrente .

Jeder für einen Anteil gezahlte Monatsbeitrag ergibt /s DM Jahresrente .

Anleitung für weitere Berechnungen :

Das Witwengeld beträgt 60 0 der Rente , das Weisengeld beträgt 10 0 der Rente .

Monatsbei⸗ Zahl Nenitiiitt Monatliche Rente nach Jahren
trag für der 50
1 Anteil [ Anteile alter 10 20 25 30 35 40

männliche Versicherte

3. 55 6 19. 98 45 Z

3. 12 7 „ 21 . 84 4⁰ 23 . 55 46 . 66 58 . 35

2. 91 7 20. 57 55 23 . 55 46 . 66 58 . 55 70 . —

2. 69 8 21. 52 30 26 . 67 55 . 35 66 . 67 803³ 95 . 54

2. 47 8 19. 76 25 26 . 67 53 . 35 656 . 67 80 . — 95 . 54 106 . 67

weibliche Versicherte

2. 55 9 21. 15 45 50 . — 60 . —
2. 16 9 19. 44 40 3 % 0 « Bw ͤX
1. 98 10 19. 80 35 35. 35 66 . 66 33 . 55 100.

1. 80 11 19.80 30 56 . 67 73 . 35 91 . 67 110 . 128 . 35

1. 65 12 19. 56 25 „ „ „ 120 . — 11o . - .

Alter : 40 Jahre ( männlich ) . Der Monatsbeitrag soll etwa 50 . — DM betragen . Beitrag für 1 Anteil monatlich 3. 12 DM.

Es werden 10 Anteile versichert . Der Monatsbeitrag beträgt 51 . 20 DM und die Rente nach 25 Jahren 300 Monate
10 Anteile = 3 . 000 ; 5 1. 000 DM Jahresrente 83 . 33 DM monatlich .
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Tabelle 3

Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes

und der Länder V. B. L. )

3 Monats - Rente nachbei
einem Monats . 58110 810 j

55
verdienst von DM

DM Beitragsjahren 8

7
1 100 . — 6. 60 21.40 23.50 25. 20 27. 10 29 30. 90 52. 80 34 . 70

20Q 13. 80 42 . 80 46 . 60 50 . 40 54 . 20 58 . — 61. 80 65. 60 69 . 40
300 . — 20. 40 64 . 20 69 . 90 75 . 60 81 . 50 87 . —29270 238. 40 104 . 10
400 . — 27. 60 85. 60 95 . 20 10080 108 . 0 116 . — 128 . 60 151 . 20 158 . 80
500 . — 34. 20 10711630 126 13550 5 15450 164 1730
600 41. 40 128. 40 159 . 80151 . 20 162. 60 3 185. 40 196. 80 208 . 20

Das Witvrengeld beträgt 50 0% der Zusatzrente , des Waisengeld beträgt 25 0% der Zusatzrente .



Tabelle 4

I . Einkommen eines Angestellten , der mit 25 Jahren

in Gruppe IX TO .A anfängt und aufsteigt bis schließlich nach

Die Pfennigbeträge sind weggelessen .

Gruppe VIb TO . A .

26. Lebensjahr : 211 . — DM 55. Lebensjahr : 512 . — DM 44. Lebensjahr : 432 . — DM

27 211 — 36. 312.ä— 45. 448 . — „

28. 15 211 . 37. 324 . — 46. 43

29. 5 2192Ä „ 58. 324 . — 47. 464 . —

30. 5 260 . — 39. 537 . — 48. 464 . —

31. 40. 584 . — 49. 480 . —

32. 98 41. 415. — 50. 5 480 . —

35. 5 269 . — 42. 53 51. 5 495 . —

34. 5 43. 5 432 . und weiter je : 495 . —

2 2
II . Renten - und Beitragsleistungen

bei

A . Versicherungsbeginn mit 25 Jahren .

Rentenleistungen ( monatlich ) Ste156 geleistete Beiträge

Versiche- 1. M. geld der 1. M.

rungsfall V. B. L. A. V. B 1 V. B. . A. V .
männlich weiblich mannlich weiblich

50 47 14 8 15 34³ 92⁰ 864 8²² 885

35 6³ 30 18 30 412 2. 069 1. 944 1 . 8081 . 987

40⁰ 8¹ 47 31 40 500 3. 461 3 . 192 3. 087 3. 291

45 107 64 47 74 500 5. 254 4 . 692 4. 797 6 . 028

5⁰ 12⁴ 8⁴ 64 99 500 7. 168 6. 672 6632 6. 854

55 138 10⁵ 8³ 126 500 9. 21is 8. 772 63. 596 8. 773

60 148 12¹ 101 1535 500 11 . 267 10 . 872 10 . 560 10. 692

65 157 138 118 170 500 13 . 516 12 . 972 126524 12. 611

B. Versicherungsbeginn mit 35 Jahren .

40⁰ 7¹ 16 11 16 500 13üuũ i „ 1 . 212
45 97 54 2 38 500 3. 165 2. 748 2. 876 2. 820

50 11⁴4 54 43 6³ 500 5 . 09 44728 4. 709 4. 716

55 128 7³ 61 9⁰ 500 7. 148 6. 828 6. 756 6. 705

60 157 9⁰ 80 116 500 9. 197 8. 928 8. 802 8. 815

65 147 108 98 14³ 500 11 . 246 11 . 028 10. 849 10. 864

—

—
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Ubersicht

8
über die in den nächsten 20 Jahren fällig werdenden Ergänzungsleistungen der Landeskirche

zu den Leistungen der VBL .
7

˖

Lebensalter Anzahl Jahre bis zum jährlicher Betrag der
8 1 11 188ʃ1 der Angestellten 65. Lebensjahr Ergänzungsleistungen

59 1 6 1. 261
58 5 5 2. 267
57 3 8 2. 271
56 4 9
55 1 10 746
54 4 11 2. 504
55 4 12 1. 894
52 5 15 5 1. 362

— 51 4 14 1. 550
50 5 15 2. 079
49 1 16 278

4 48 6 17 1401
— 47 4 18 776

46 10 19 1. 276
45 10 20 621¹





Anlage v

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die Landessynode der Vereinigten Evang . Protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1951 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Königsfeld betr .

Die Landessynode hat nach erfolgfer staat -
licher Genehmigung als kirchliches Gesefz be -

schlossen , was folgt :

Artikel 1

Die Evangelischen , welche auf der Gemaär -
kung der bürgerlichen Gemeinde Königsfeld
wohnen , werden mit Wirkung vom 1. Oktober
1951 zu einer Kirchengemeinde Königsfeld ,
deren Kirchspiel die Gemarkung Königsfeld um -
faßit , zusammengeschlossen .

Artikel 2

1. Die Amtszeit der zu wählenden Relfesten
dauert nur bis zur allgemeinen Beendigung der

Amtszeit der zur Zeit im Amte befindlichen
Aeltesten der Gemeinden der Landeskirche .

2. Pfarrer im Sinne des 8 3 Abs . 3 der Wahl -
ordnung vom 27 . 9. 1046 ( Gemeindewahlaus -
schuß ) ist der Prediger der Brüdergemeine
Königsfeld .

Artikel 3

Die Evang . Kirchengemeinde Königsfeld wird
dem Kirchenbezirk Hornberg zugeteilt

Dieses Gésetz wird hiermit verkündef .

Karlsruhe , den

Der Landesbischof :

Begründung :

Angehörige der Herrnhuter Brüdergemeine
kamen um die Wende des 18. und 19. Jahrhun -
derts nach Württemberg und siedelfen sich in
dem von der Konferenz der Unitfätfsältesfen von
Herrnhuf erworbenen Hörnlishof bei Hornberg
im Schwarzwald àan mit Zustimmung des Königs
von Württemberg . Die Siedlung , die sie Nain
oder Friedrichsfeld nennen wollfen , erhielt vom

König den Namen Rönigsfeld . 1810 ist diese Sied -

lung mit dem ganzen darum liegenden Gebiet
mit den Orten Hornberg , St . Georgen , Weiler ,
Buchenberg usw . an Baden und damif in den
Bereich der Bad . Evang . Kirche gekommen .
Durch Reskript des Großherzogs Karl von Baden
vom 117 11. 1811 Wwurden die Freiheiten , die vom

König von Württemberg der Siedlung eingeräumt
Wären , der „ zur augsburgischen Konfession sich
bekennenden evang . Brüdergemeinde zu Königs -
feld und Hörnlishof “ unter Besfimmfen in 11 Pa -
ragraphen aufgeführten Bedingungen bestätigt .
Durch Staatsgesetz vom 30 . Dezember 1901 ( CBl .
S. 580 ) wurde die Kolonie Königsfeld , die bis da -
hin auch nach der komimunalrechflichen Seife
von der Leitung der Brüdergemeine verwälfetf
Wurde , mit Wirkung vom 1. 1. 1902 an zur Land -
gemeinde im Sinne der Gemeindeordnung er -
hoben . Nach 1919 wurden der Brüdergemeine
als Religionsgesellschaft die Rechfe einer Kör -
Perschaft des öffentlichen Rechis durch ministe -
riellen Erlaß verliehen .

— — — — — —————



von 1900 260 Mitglieder gezählt . Nach der Volks -
zählung von 1925 wohnten in Königsfeld 321 Mit⸗
glieder . Diese Zahl ist heufe auf efwa 470 ge -
stiegen . Unferdessen sind nach dem als Kurort
zunehmend besuchten Königsfeld immer mehr
Mitglieder unserer Landeskirche zugezogen ,
deren Zahl heufe auf 800 , d. h. auf mehr als die
Hälfte aller Einwohner von Königsfeld anzu -
geben ist .

Der Merkwürdigkeit halber sei hier angeführt ,daß ) Markgraf Karl Friedrich unterm 14. August
1748 die Spezislate Dekanafe ) anwies , „ auf die
jetat herumgehenden Zinzendorfianer oder Herrn -hufer Achf zu haben “ , also gewissermaßen vor
ihnen warnte . Dies war wohl eine Ueberängst - ⸗
lichkeif , die auf giner unzutreffenden Kennfnis
des wahren Wesens der Herrnhufer beruht hafte .
Die Beziehungen zwischen der Brüdergemeinein Königsfeld und der Landeskirche Waren viel -
mehr immer freundschaffliche . Als Beleg dafür
sei u. à. erwähnt , daß an der Hundertjahrfeierder Einweihung des Kirchensaales am 19. Okto -ber 1912 ein Vertrefer des Evang . Oberkirchen -
rats teilnahm .

Diese freundschafflichen Beziehungen be⸗
stehen bis zur Stunde , und wenn nunmehr eine
evang . Kirchengemeinde rechflich gebildet wer -den soll , so soll dies in keiner Weise die gegen -seitige Verbundenheif zwischen Brüdergemeineund Landeskirche beeinträchfigen . Von landes -kirchlichen Evangelischen ist unfer Hinweis aufdie angesfiegene Zahl ihrer Mitglieder zur Er -

wägung gestellt Worden , ob es nicht geboten sei ,der Gemeinschaft , die unter ihnen besfehf , nun -mehr auch einen rechtlichen Ausdruck dadurchzu geben , daß man eine Kirchengemeinde er -richtet und dadurch dieser Gemeinschaft dlieMöglichkeit schafft , das verbindende Band unferihnen zu stärken und Aelteste zu wählen . Wennman auch nicht verkennen darf , daß durch dieSchaffung einer eigenen evang . Kirchenge -meinde eine gewisse Distanzierung zwischenBrüdergemeine und Landeskirche möglich ist , s0wird man sich den vorgebrachten Tafsachendoch nichſ Verschliefen können . Und dies umsoWeniger , als nichf beabsichfigt ist , für die neueKirchengemeinde ein eigenes geisfliches Ami ⁊2uerrichten .

Bei der Volkszählung 1825 wurden in ganz
Baden 150 Herrnhuter , davon 144 in Königsfeld,bei der Volkszählung von 1873 350 und bei der

amt einzurichten sei . Der Bericht kommt au der
Meinung , daß ein eigener Diasporaort Königs-feld einzurichten und die kirchliche Bedienung
Buchenberg zuzuweisen sei . In dem Erlaß des
Evang . Oberkirchenrafs vom 9. August 1902 wird
die Errichtung eines Diasporaorts abgelehnt,aber die einheifliche kirchliche Versehung durch
Buchenberg angeordnet . So sind die Dinge ge .blieben . Aus den Akten ist allerdings au ersehen ,
daß auch von Predigern der Brüdergemeine
Nebengottesdiensfe in Erholungsheimen abge -
halten und Religionsunterrichf erteilt und von
der Landeskirche vergüfef wurden . Eine grund -
sätzliche Klärung dieser Mitversehungsfrage frat
im Jahre 1936 ein . Unterm 18. ́6 . 3. 1936 Wurde
ein Vertrag zwischen der Landeskirche und der
Brüderunitätf in Deutschland abgeschlossen , wo -
nach die Brüderunitäf die Verpflichtung über⸗
nimmt , für die gesamfe kirchliche Bedienung der
auf der Gemarkung Königsfeld Wohnenden und
sich aufhaltenden Mitglieder der Landeskirche
zu sorgen und die zur Abhaltung von Gottes -
diensten und anderen kirchlichen Veranstalfun -
g9en erforderlichen Räàume zur Verfügung au stel -
len . Die Brüderunität wird in Erfüllung dieser
Verpflichtung einen ihrer Prediger mif dem

Dienste beauftragen , dem es zustehf , einzelne
Aufgaben , wie 2. B. Erteilung von Religionsunter - :
richt , geeigneten Personen 2u überfragen . In dem
Vertrag sind dann Besfimmungen ghinsichflich
des Verfahrens der Bestellung eines Predigersund des ausschlieplichen Dienstverhältnisses des
Predigers zur Brüderunität enthalten . Was die
lehrmäßige Stellung des Predigers anbetrifft , s0
ist gesagt , daß ungeachtef der Rechtsstellung des
Predigers zu seiner Brüdergemeine er in seinem
geistlichen Amt Wortverkündigung , Sakramenfs -
spendung ) sich als Diener der Landeskirche an -
zusehen und sich nach ihrem Bekenntnissfand au
richten haf . Soweif er im landeskirchlichenDienst tfig wird , hat er die Amfsfrachf der Geist.lichen der Landeskirche zu tragen und darf sichPfarrer nennen . Dem Vertrag ist eine Dienstwei⸗
sung beigefügt , in welcher das einzelne über
die von dem Prediger zu Verrichtenden Dienst -geschäfte enthalfen ist . Um der Landeskirche dieMöglichkeif zu geben , Einblick in die Täfigkeit
des Predigers z2u erhalfen , ist vorgesehen , daß
die Brüderunitäf jährlich bis Ende Januar einen
Bericht über die Tätigkeit des beauftragten Pre -
digers vorlegen wird . Schliehlich sagt der Ver -
trag , daß für die landeskirchlichen Evangelischenin Königsfeld ein Beiraf von 3 Gemeindegliedernzu bestellen ist , der einen Ersafz für den nichtmöglichen Kirchengemeinderaf darsfellt . Die
Landeskirche leistef für diesen Dienst der Brüder -
gemeins bis jetzt jährlich 1000 RM bzw . 1000 DM.Um die Beziehungen zwischen Brüdergemeineund landeskirchlichen Evangelischen , wie sie
sich nach Errichtung einer Kirchengemeinde er -
geben werden , zu klären , fand Ende September
zwischen Vertretern der Brüderunität und desEvang . Oberkirchenrats in Königsfeld eine ein -



gehende Ausspràache sfatt , an die sich dann auch
eine Gemeindeversammlung der landeskirch -
lichen Evangelischen einerseits und der Brüder -
gemeine andererseifs angeschlossen haf . Als Er -
gebnis istf fesfzusfellen :

Von seiten der Brüdergemeine werden Ein -
Wwendungen gegen die Errichtung einer evang .
Kirchengemeinde nichf erhoben . Ein eigenes
geisfliches Amf für die Evang . Kirchengemeinde
Königsfeld wird nichf errichfet . Die Brüderge -
meine ist wie seit 1036 bereit , auf Grund vertrag -
licher Vereinbarungen ihren Prediger für die Be -
dienung der landeskirchlichen Evangelischen
zur Verfügung zu stellen . Die Versorgung der
landeskirchlichen Evangelischen erfordert in -
sofern eine weifere Ausgesfaltung , als der
Prediger der Brüdergemeine mit Zustimmung
der Direktion der Europäisch - fesfländischen Brü -
derunität in Bad Boll bereit ist , jeden Monat
einen Gottesdienst nach der landeskirchlichen
Ordnung in der Amtstrachf der landeskirch -
lichen Pfarrer zu halten und den landeskirch -
lichen Evangelischen die Möglichkeif zu geben ,
nach der Ordnung der Landeskirche das Abend -
mahl zu empfangen . Der Prediger der Brüder -
gemeine istf bereif , Mifglied der Landeskirche zu
Wwerden und ist damitf auch rechflich in der Lage ,
den Vorsifz in dem neu zu bildenden Kirchen -
gemeinderat zu übernehmen . Für die landeskirch -
lichen Evangelischen werden eigene Kirchen -
bücher geführt . Es ist ohne weiferes einleuch -
tend , daß durch diese weitere Ausgesfaltung
des Dienstes an der landeskirchlichen Ge -
meinde der Prediger mehr als bisher in An -

spruch genommen wird . Die Brüderunitäf hat
daher gebeten , den Jahresbeifrag von 1000 DM
auf 3500 DM zu erhöhen , denn sie wird voraus -
sichtlich genötigt sein , neben dem jetzt vor -
handenen brüdergemeinlichen Pfarrer Gärfner
einen Hilfsgeisflichen einzusfellen . In der Ver -
sammlung der landeskirchlichen Evangelischen ,
die sehr guf besucht war , wurde schliehlich der
Befriedigung Ausdruck gegeben , daß es nach
anfänglichen Schwierigkeifen , die sich anschei -
nend bei Bekanntwerden der neu zu gesfalfen -
den Verhältnisse ergeben haben , nun gelungen
sei , die Verhälfnisse in einer wohl für beide Teile
befriedigenden Weise zu lösen . Nach dem Ver -
lauf der Versammlung konnte man den Eindruck
gewinnen , daß sich doch ein gewisses Ge -
meindebewußtsein in Königsfeld gebildef hat ,
das lefzflich die rechfliche Ausgesfaltung der
Gemeinde zu einer Kirchengemeinde rechfferfi -
gen dürfte .

In § 1 des Gesefzes isf die Errichtung der
Kirchengemeinde ,zu der die Staafsgenehmigung
Vorliegt , ausgesprochen .

In 8 2 ist in Abs . 1 festgelegt , daß die nach
FErrichtung der Kirchengemeinde zu wählenden
Reltesten nicht etwa 6 Jahre , sondern nur so -
lange im Amfe bleiben , als die allgemeine Amfs -
zeif der Aeltesten in unseren landeskirchlichen
Gemeinden dauerf , d. h. bis zum Jahre 1053 .

In Abs . 2 mußfe ausdrücklich gesagt werden ,
daß Mitglied des Gemeindewahlausschusses der
Prediger der Brüdergemeine ist , um jeden recht -
lichen Zweifel an seiner Qualifizierung azu diesem
Amt auszuschliehen .
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